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Textgegenüberstellung 

Artikel 1 

Änderung des BFA-Einrichtungsgesetzes 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 2. (1) An der Spitze des Bundesamtes steht der Direktor. Im Fall seiner 
Verhinderung sind die Aufgaben von einem seiner beiden Stellvertreter 
wahrzunehmen. 

§ 2. (1) An der Spitze des Bundesamtes steht der Direktor. Im Fall seiner 
Verhinderung sind die Aufgaben von einem seiner beiden Stellvertreter 
wahrzunehmen. 

(2) Das Bundesamt hat seinen Sitz in Wien und jeweils eine 
Regionaldirektion in jedem Bundesland. Darüber hinaus kann der Direktor des 
Bundesamtes Außenstellen der Regionaldirektionen einrichten, um alle 
anfallenden Verfahren in verwaltungsökonomischer Weise und ohne unnötigen 
Verzug durchführen und abschließen zu können. 

(2) Das Bundesamt hat seinen Sitz in Wien und jeweils eine 
Regionaldirektion in jedem Bundesland. Darüber hinaus kann der Direktor des 
Bundesamtes Außenstellen der Regionaldirektionen einrichten, um alle 
anfallenden Verfahren in verwaltungsökonomischer Weise und ohne unnötigen 
Verzug durchführen und abschließen zu können. 

(3) Die Zahl der Organisationseinheiten im Bundesamt, in den 
Regionaldirektionen und in den Außenstellen sowie die Aufteilung der 
Geschäfte in diesen, sind in einer vom Direktor zu erlassenden 
Geschäftseinteilung im Interesse einer raschen und zweckmäßigen 
Geschäftsbehandlung festzulegen. 

(3) Die Zahl der Organisationseinheiten im Bundesamt, in den 
Regionaldirektionen und in den Außenstellen sowie die Aufteilung der 
Geschäfte in diesen, sind in einer vom Direktor zu erlassenden 
Geschäftseinteilung im Interesse einer raschen und zweckmäßigen 
Geschäftsbehandlung festzulegen. 

(4) Der Direktor hat durch Ausbildung und berufsbegleitende Fortbildung 
der Mitarbeiter des Bundesamtes deren Qualifikation sicherzustellen. 

(4) Der Direktor hat durch Ausbildung und berufsbegleitende Fortbildung 
der Mitarbeiter des Bundesamtes deren Qualifikation sicherzustellen. 

(5) Der Direktor des Bundesamtes kann Bedienstete zur Ausübung von 
gemäß §§ 38 Abs. 1 Z 3 bis 5 und Abs. 2, 39 Abs. 1 und 44 BFA-
Verfahrensgesetzes (BFA-VG), BGBl. I Nr. 87/2012 vorgesehener Befehls- und 
Zwangsgewalt ermächtigen, sofern diese dafür geeignet und besonders geschult 
sind. Für diese Organe gilt die Verordnung des Bundesministers für Inneres, mit 
der Richtlinien für das Einschreiten der Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes erlassen werden – RLV, BGBl. Nr. 266/1993. 

(5) Der Direktor des Bundesamtes kann Bedienstete zur Ausübung von 
gemäß §§ 38 Abs. 1 Z 3 und 4 und Abs. 2, 39 Abs. 1 und 42 Abs. 1 BFA-
Verfahrensgesetzes (BFA-VG), BGBl. I Nr. 87/2012 vorgesehener Befehls- und 
Zwangsgewalt ermächtigen, sofern diese dafür geeignet und besonders geschult 
sind. Für diese Organe gilt die Verordnung des Bundesministers für Inneres, mit 
der Richtlinien für das Einschreiten der Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes erlassen werden – RLV, BGBl. Nr. 266/1993. 

(6) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben das Bundesamt 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben, insbesondere in der Erstaufnahmestelle im 
Zulassungsverfahren, zu unterstützen. 

(6) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben das Bundesamt 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben, insbesondere durch Wahrnehmung der ihnen 
gemäß §§ 36 bis 47 BFA-VG eingeräumten Aufgaben und Befugnisse, zu 
unterstützen. 

§ 5. (1) Das Bundesamt hat eine Staatendokumentation zu führen, in der für § 5. (1) Das Bundesamt hat eine Staatendokumentation zu führen, in der für 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
das Verfahren vor dem Bundesamtrelevante Tatsachen zur Situation in den 
betreffenden Staaten samt den Quellen festzuhalten sind. 

das Verfahren vor dem Bundesamtrelevante Tatsachen zur Situation in den 
betreffenden Staaten samt den Quellen festzuhalten sind. 

(2) Zweck der Staatendokumentation ist insbesondere die Sammlung von 
Tatsachen, die relevant sind 

(2) Zweck der Staatendokumentation ist insbesondere die Sammlung von 
Tatsachen, die relevant sind 

 1. für die Beurteilung, ob Tatsachen vorliegen, die auf die Gefahr von 
Verfolgung im Sinne des AsylG 2005 in einem bestimmten Staat 
schließen lassen; 

 1. für die Beurteilung, ob Tatsachen vorliegen, die auf die Gefahr von 
Verfolgung im Sinne des AsylG 2005 in einem bestimmten Staat 
schließen lassen; 

 2. für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Angaben von Asylwerbern 
und Fremden und 

 2. für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Angaben von Asylwerbern 
und Fremden und 

 3. für die Entscheidung, ob ein bestimmter Staat sicher im Sinne der §§ 4 
oder 4a AsylG 2005 oder im Sinne der §§ 19 oder 21 BFA-VG ist. 

 3. für die Entscheidung, ob ein bestimmter Staat sicher im Sinne der §§ 4 
oder 4a AsylG 2005 oder im Sinne der §§ 19 BFA-VG ist. 

Die gesammelten Tatsachen sind länderspezifisch zusammenzufassen, nach 
objektiven Kriterien wissenschaftlich aufzuarbeiten (allgemeine Analyse) und in 
allgemeiner Form zu dokumentieren. Die Dokumentation ist in Bezug auf 
Fakten, die nicht oder nicht mehr den Tatsachen entsprechen, zu berichtigen. 
Eine allenfalls auf diese Tatsachen aufbauende Analyse ist richtig zu stellen. 

Die gesammelten Tatsachen sind länderspezifisch zusammenzufassen, nach 
objektiven Kriterien wissenschaftlich aufzuarbeiten (allgemeine Analyse) und in 
allgemeiner Form zu dokumentieren. Die Dokumentation ist in Bezug auf 
Fakten, die nicht oder nicht mehr den Tatsachen entsprechen, zu berichtigen. 
Eine allenfalls auf diese Tatsachen aufbauende Analyse ist richtig zu stellen. 

(3) Das Bundesverwaltungsgericht, die Gerichtshöfe des öffentlichen 
Rechts und der Bundesminister für Justiz sind berechtigt, das Bundesamt im 
Rahmen der Staatendokumentation um die Sammlung von verfügbaren 
Informationen und die Auswertung von vorhandenen oder zu sammelnden 
Informationen zu einer bestimmten Frage im Wege der Amtshilfe zu ersuchen. 
Das Bundesamt hat diesem Ersuchen zu entsprechen. 

(3) Das Bundesverwaltungsgericht, die Gerichtshöfe des öffentlichen 
Rechts und der Bundesminister für Justiz sind berechtigt, das Bundesamt im 
Rahmen der Staatendokumentation um die Sammlung von verfügbaren 
Informationen und die Auswertung von vorhandenen oder zu sammelnden 
Informationen zu einer bestimmten Frage im Wege der Amtshilfe zu ersuchen. 
Das Bundesamt hat diesem Ersuchen zu entsprechen. 

(4) Beim Bundesministerium für Inneres ist ein Beirat (Beirat für die 
Führung der Staatendokumentation) einzurichten, der insbesondere 
Empfehlungen für die Führung der Staatendokumentation, der Sammlung von 
relevanten Tatsachen und der Bewertung der verwendeten Quellen sowie für das 
Erstellen der Analyse abgibt. Der Bundesminister für Inneres ernennt den 
Vorsitzenden und neun Mitglieder des Beirats, die über entsprechendes 
Fachwissen im Bereich des Asyl- oder Fremdenrechtes verfügen sollen, für eine 
Funktionsdauer von fünf Jahren; dem Beirat sollen jedenfalls ein Mitglied des 
Bundesverwaltungsgerichtes und je ein Vertreter des Hochkommissärs der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge und des Bundesministeriums für europäische 
und internationale Angelegenheiten angehören. Darüber hinaus hat der Direktor 
des Bundesamtes einen Sitz im Beirat; er kann sich in dieser Funktion von einem 
rechtskundigen Mitarbeiter des Bundesamtes vertreten lassen. Die Mitarbeit im 

(4) Beim Bundesministerium für Inneres ist ein Beirat (Beirat für die 
Führung der Staatendokumentation) einzurichten, der insbesondere 
Empfehlungen für die Führung der Staatendokumentation, der Sammlung von 
relevanten Tatsachen und der Bewertung der verwendeten Quellen sowie für das 
Erstellen der Analyse abgibt. Der Bundesminister für Inneres ernennt den 
Vorsitzenden und neun Mitglieder des Beirats, die über entsprechendes 
Fachwissen im Bereich des Asyl- oder Fremdenrechtes verfügen sollen, für eine 
Funktionsdauer von fünf Jahren; dem Beirat sollen jedenfalls ein Mitglied des 
Bundesverwaltungsgerichtes und je ein Vertreter des Hochkommissärs der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge und des Bundesministeriums für europäische 
und internationale Angelegenheiten angehören. Darüber hinaus hat der Direktor 
des Bundesamtes einen Sitz im Beirat; er kann sich in dieser Funktion von einem 
rechtskundigen Mitarbeiter des Bundesamtes vertreten lassen. Die Mitarbeit im 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beirat ist ehrenamtlich. Den Mitgliedern des Beirats sind die notwendigen 
Reisekosten zu ersetzen. Für den Ersatz der Reisekosten gilt die 
Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. 133. Der Bundesminister für Inneres hat 
mit Verordnung eine Geschäftsordnung zu erlassen und in dieser vorzusehen, 
dass bei Stimmengleichheit dem Vorsitz die entscheidende Stimme zukommt; 
im Übrigen hat die Geschäftsordnung insbesondere die Einberufung, den Ablauf 
und die Protokollierung von Sitzungen, die Willensbildung bei der Erstattung 
von Empfehlungen und die Kriterien für das Vorliegen einer qualifizierten 
Mindermeinung zu regeln. 

Beirat ist ehrenamtlich. Den Mitgliedern des Beirats sind die notwendigen 
Reisekosten zu ersetzen. Für den Ersatz der Reisekosten gilt die 
Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. 133. Der Bundesminister für Inneres hat 
mit Verordnung eine Geschäftsordnung zu erlassen und in dieser vorzusehen, 
dass bei Stimmengleichheit dem Vorsitz die entscheidende Stimme zukommt; 
im Übrigen hat die Geschäftsordnung insbesondere die Einberufung, den Ablauf 
und die Protokollierung von Sitzungen, die Willensbildung bei der Erstattung 
von Empfehlungen und die Kriterien für das Vorliegen einer qualifizierten 
Mindermeinung zu regeln. 

(5) Die Staatendokumentation ist öffentlich. Von der Öffentlichkeit sind 
Dokumente, die der Geheimhaltung unterliegen oder sonst von der Akteneinsicht 
ausgenommen sind (§ 17 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 
(AVG), BGBl. Nr. 51), auszunehmen. Des Weiteren können das Bundesamt und 
das Bundesverwaltungsgericht Dokumente, die lediglich dem internen 
Dienstgebrauch dienen, von der Öffentlichkeit ausnehmen. 

(5) Die Staatendokumentation ist öffentlich. Von der Öffentlichkeit sind 
Dokumente, die der Geheimhaltung unterliegen oder sonst von der Akteneinsicht 
ausgenommen sind (§ 17 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 
(AVG), BGBl. Nr. 51), auszunehmen. Des Weiteren können das Bundesamt und 
das Bundesverwaltungsgericht Dokumente, die lediglich dem internen 
Dienstgebrauch dienen, von der Öffentlichkeit ausnehmen. 

(6) Die Staatendokumentation steht (6) Die Staatendokumentation steht 

 1. Behörden, die im Rahmen der Bundesvollziehung tätig sind;  1. Behörden, die im Rahmen der Bundesvollziehung tätig sind; 

 2. den ordentlichen Gerichten;  2. den ordentlichen Gerichten; 

 3. den Verwaltungsgerichten des Bundes und der Länder  3. den Verwaltungsgerichten des Bundes und der Länder 

 4. Behörden und Beauftragten der Länder, die im Rahmen der Umsetzung 
der Grundversorgungsvereinbarung tätig sind; 

 4. Behörden und Beauftragten der Länder, die im Rahmen der Umsetzung 
der Grundversorgungsvereinbarung tätig sind; 

 5. den Rechtsberatern (§§ 49 bis 52 BFA-VG);  5. den Rechtsberatern (§§ 49 bis 52 BFA-VG); 

 6. den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts;  6. den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts; 

 7. dem Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR);  7. dem Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR); 

 8. dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) und dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) und 

 8. dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) und dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) und 

 9. ausländischen Asyl- und Fremdenbehörden oder ausländischen 
Gerichten, soweit Gegenseitigkeit besteht 

 9. ausländischen Asyl- und Fremdenbehörden oder ausländischen 
Gerichten, soweit Gegenseitigkeit besteht 

unentgeltlich zur Verfügung. Andere Behörden oder Personen haben für die 
Auskunftserteilung Verwaltungsabgaben zu entrichten, die vom Bundesminister 
für Inneres im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch 
Verordnung festzusetzen sind. 

unentgeltlich zur Verfügung. Andere Behörden oder Personen haben für die 
Auskunftserteilung Verwaltungsabgaben zu entrichten, die vom Bundesminister 
für Inneres im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch 
Verordnung festzusetzen sind. 

(7) Stellt ein Benutzer nach Abs. 6 Z 1, 2, 3 oder 5 fest, dass eine in der (7) Stellt ein Benutzer nach Abs. 6 Z 1, 2, 3 oder 5 fest, dass eine in der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Staatendokumentation enthaltene Information nicht oder nicht mehr den 
Tatsachen entspricht, ist dies dem Bundesamt mitzuteilen. Andere Personen sind 
berechtigt, diese Tatsachen dem Bundesamt mitzuteilen. 

Staatendokumentation enthaltene Information nicht oder nicht mehr den 
Tatsachen entspricht, ist dies dem Bundesamt mitzuteilen. Andere Personen sind 
berechtigt, diese Tatsachen dem Bundesamt mitzuteilen. 

(8) Das Bundesamt kann sich bei der Führung der Staatendokumentation 
Dritter bedienen. 

(8) Das Bundesamt kann sich bei der Führung der Staatendokumentation 
Dritter bedienen. 

§ 8. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft. § 8. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

(2) § 2a samt Überschrift, § 9 samt Überschrift und das Inhaltsverzeichnis 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 treten mit 1. Jänner 
2014 in Kraft. 

(2) § 2a samt Überschrift, § 9 samt Überschrift und das Inhaltsverzeichnis 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 treten mit 1. Jänner 
2014 in Kraft. 

(3) Die Anordnungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 sind so zu 
verstehen, dass sie sich auf jene Fassung dieses Bundesgesetzes beziehen, die es 
durch das Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz – FNG, BGBl. I 
Nr. 87/2012, erhalten würde. 

(3) Die Anordnungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 sind so zu 
verstehen, dass sie sich auf jene Fassung dieses Bundesgesetzes beziehen, die es 
durch das Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz – FNG, BGBl. I 
Nr. 87/2012, erhalten würde. 

 (4) Die §§ 2 Abs. 5 und 6 sowie 5 Abs. 2 Z 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2015 treten mit 20. Juli 2015 in Kraft. 

  

Artikel 2 

Änderung des BFA-Verfahrensgesetzes 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 3. (1) Behörde im Inland nach diesem Bundesgesetz ist das Bundesamt 
mit bundesweiter Zuständigkeit. 

§ 3. (1) Behörde im Inland nach diesem Bundesgesetz ist das Bundesamt 
mit bundesweiter Zuständigkeit. 

(2) Dem Bundesamt obliegt (2) Dem Bundesamt obliegt 

 1. die Zuerkennung und die Aberkennung des Status des Asylberechtigten 
und des subsidiär Schutzberechtigten an Fremde in Österreich gemäß 
dem AsylG 2005, 

 1. die Zuerkennung und die Aberkennung des Status des Asylberechtigten 
und des subsidiär Schutzberechtigten an Fremde in Österreich gemäß 
dem AsylG 2005, 

 2. die Gewährung von Aufenthaltstiteln aus berücksichtigungswürdigen 
Gründen gemäß dem AsylG 2005, 

 2. die Gewährung von Aufenthaltstiteln aus berücksichtigungswürdigen 
Gründen gemäß dem AsylG 2005, 

 3. die Anordnung der Abschiebung, die Feststellung der Duldung und die 
Vollstreckung von Rückführungsentscheidungen von EWR-Staaten 

 3. die Anordnung der Abschiebung, die Feststellung der Duldung und die 
Vollstreckung von Rückführungsentscheidungen von EWR-Staaten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gemäß dem 7. Hauptstück des FPG, gemäß dem 7. Hauptstück des FPG, 

 4. die Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen gemäß dem 
8. Hauptstück des FPG, 

 4. die Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen gemäß dem 
8. Hauptstück des FPG, 

 5. die Ausstellung von österreichischen Dokumenten für Fremde gemäß 
dem 11. Hauptstück des FPG und 

 5. die Ausstellung von österreichischen Dokumenten für Fremde gemäß 
dem 11. Hauptstück des FPG, 

 6. die Vorschreibung von Kosten gemäß § 53.  6. die Vorschreibung von Kosten gemäß § 53 und 

   7. die Führung von Verfahren nach dem Grundversorgungsgesetz – 
Bund 2005 – GVG-B 2005, BGBl. Nr. 405/1991, mit Ausnahme von 
Verwaltungsstrafverfahren. 

 (3) Das Bundesamt ist zur Vollstreckung der von ihm erlassenen Bescheide 
sowie der vom Bundesverwaltungsgericht erlassenen Erkenntnisse und 
Beschlüsse in den Angelegenheiten seines sachlichen Wirkungsbereichs 
zuständig. Es gilt das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG. Die in 
diesem Bundesgesetz, im AsylG 2005 und im FPG eingeräumten besonderen 
Zwangsbefugnisse bleiben unberührt. 

§ 5. Die Vollziehung der Anhaltung eines Fremden gemäß § 76 FPG oder 
§ 40 und der Abschiebung eines Fremden gemäß § 46 FPG sowie das zur 
Verfügung stellen und die Überwachung des gelinderen Mittels gemäß § 77 
Abs. 3 Z 1 und 2 FPG obliegt der Landespolizeidirektion, in deren Sprengel sich 
der Fremde aufhält. 

§ 5. Der Vollzug der Anhaltung eines Fremden gemäß § 76 FPG oder § 40 
oder § 5 VVG und der Abschiebung eines Fremden gemäß § 46 FPG sowie das 
zur Verfügung stellen und die Überwachung des gelinderen Mittels gemäß § 77 
Abs. 3 Z 1 und 2 FPG obliegt der Landespolizeidirektion, in deren Sprengel sich 
der Fremde aufhält. Für den Vollzug des Zwangsmittels der Haft gemäß § 5 VVG 
gelten § 78 und 79 FPG sinngemäß. 

§ 6. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben das Bundesamt 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben, insbesondere in der Erstaufnahmestelle im 
Zulassungsverfahren, zu unterstützen. 

§ 6. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben das Bundesamt 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben, insbesondere durch Wahrnehmung der ihnen 
gemäß §§ 36 bis 47 eingeräumten Aufgaben und Befugnisse, zu unterstützen. 

§ 9. (1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine 
Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß 
§ 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder 
Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung 
zulässig, wenn dies zur Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele 
dringend geboten ist. 

§ 9. (1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine 
Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß 
§ 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder 
Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung 
zulässig, wenn dies zur Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele 
dringend geboten ist. 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 
EMRK sind insbesondere zu berücksichtigen: 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 
EMRK sind insbesondere zu berücksichtigen: 

 1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der 
bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war, 

 1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der 
bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens,  2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 

 3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens,  3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 

 4. der Grad der Integration,  4. der Grad der Integration, 

 5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden,  5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 

 6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit,  6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 

 7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des 
Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, 

 7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des 
Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, 

 8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem 
Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren 
Aufenthaltsstatus bewusst waren, 

 8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem 
Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren 
Aufenthaltsstatus bewusst waren, 

 9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den 
Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 

 9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den 
Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist 
jedenfalls begründet, insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 
auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer 
Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann auf Dauer, wenn die 
ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf Umständen 
beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG 
schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf 
österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein unionsrechtliches 
Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder 
§§ 51 ff Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005) 
verfügen, unzulässig wäre. 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist 
jedenfalls begründet, insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 
auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer 
Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann auf Dauer, wenn die 
ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf Umständen 
beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG 
schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf 
österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein unionsrechtliches 
Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§ 45 oder §§ 51 ff 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen, 
unzulässig wäre. 

(4) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der sich auf Grund eines 
Aufenthaltstitels rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält, darf eine 
Rückkehrentscheidung gemäß §§ 52 Abs. 4 iVm 53 Abs. 1a FPG nicht erlassen 
werden, wenn 

(4) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der sich auf Grund eines 
Aufenthaltstitels rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält, darf eine 
Rückkehrentscheidung nicht erlassen werden, wenn 

 1. ihm vor Verwirklichung des maßgeblichen Sachverhaltes die 
Staatsbürgerschaft gemäß § 10 Abs. 1 des 
Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 (StbG), BGBl. Nr. 311, verliehen 
hätte werden können, oder 

 1. ihm vor Verwirklichung des maßgeblichen Sachverhaltes die 
Staatsbürgerschaft gemäß § 10 Abs. 1 des 
Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 (StbG), BGBl. Nr. 311, verliehen 
hätte werden können, es sei denn, eine der Voraussetzungen für die 
Erlassung eines Einreiseverbotes von mehr als fünf Jahren gemäß § 53 
Abs. 3 Z 6, 7 oder 8 FPG liegt vor, oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. er von klein auf im Inland aufgewachsen und hier langjährig rechtmäßig 
niedergelassen ist. 

 2. er von klein auf im Inland aufgewachsen und hier langjährig rechtmäßig 
niedergelassen ist. 

(5) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der vor Verwirklichung des 
maßgeblichen Sachverhaltes bereits fünf Jahre, aber noch nicht acht Jahre 
ununterbrochen und rechtmäßig im Bundesgebiet niedergelassen war, darf 
mangels eigener Mittel zu seinem Unterhalt, mangels ausreichenden 
Krankenversicherungsschutzes, mangels eigener Unterkunft oder wegen der 
Möglichkeit der finanziellen Belastung einer Gebietskörperschaft eine 
Rückkehrentscheidung gemäß §§ 52 Abs. 4 iVm 53 FPG nicht erlassen werden. 
Dies gilt allerdings nur, wenn der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, die 
Mittel zu seinem Unterhalt und seinen Krankenversicherungsschutz durch 
Einsatz eigener Kräfte zu sichern oder eine andere eigene Unterkunft 
beizubringen, und dies nicht aussichtslos scheint. 

(5) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der vor Verwirklichung des 
maßgeblichen Sachverhaltes bereits fünf Jahre, aber noch nicht acht Jahre 
ununterbrochen und rechtmäßig im Bundesgebiet niedergelassen war, darf 
mangels eigener Mittel zu seinem Unterhalt, mangels ausreichenden 
Krankenversicherungsschutzes, mangels eigener Unterkunft oder wegen der 
Möglichkeit der finanziellen Belastung einer Gebietskörperschaft eine 
Rückkehrentscheidung gemäß §§ 52 Abs. 4 iVm 53 FPG nicht erlassen werden. 
Dies gilt allerdings nur, wenn der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, die 
Mittel zu seinem Unterhalt und seinen Krankenversicherungsschutz durch 
Einsatz eigener Kräfte zu sichern oder eine andere eigene Unterkunft 
beizubringen, und dies nicht aussichtslos scheint. 

(6) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der vor Verwirklichung des 
maßgeblichen Sachverhaltes bereits acht Jahre ununterbrochen und rechtmäßig 
im Bundesgebiet niedergelassen war, darf eine Rückkehrentscheidung gemäß 
§ 52 Abs. 4 FPG nur mehr erlassen werden, wenn die Voraussetzungen gemäß 
§ 53 Abs. 3 FPG vorliegen. § 73 Strafgesetzbuch (StGB), BGBl. Nr. 60/1974 
gilt. 

(6) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der vor Verwirklichung des 
maßgeblichen Sachverhaltes bereits acht Jahre ununterbrochen und rechtmäßig 
im Bundesgebiet niedergelassen war, darf eine Rückkehrentscheidung gemäß 
§ 52 Abs. 4 FPG nur mehr erlassen werden, wenn die Voraussetzungen gemäß 
§ 53 Abs. 3 FPG vorliegen. § 73 Strafgesetzbuch (StGB), BGBl. Nr. 60/1974 
gilt. 

§ 10. (1) Für den Eintritt der Handlungsfähigkeit in Verfahren vor dem 
Bundesamt, vor den Vertretungsbehörden gemäß dem 11. Hauptstück des FPG 
und in einem Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 bis 6 vor dem 
Bundesverwaltungsgericht ist ungeachtet der Staatsangehörigkeit des Fremden 
österreichisches Recht maßgeblich. 

§ 10. (1) Für den Eintritt der Handlungsfähigkeit in Verfahren vor dem 
Bundesamt, vor den Vertretungsbehörden gemäß dem 11. Hauptstück des FPG 
und in einem Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 bis 6 vor dem 
Bundesverwaltungsgericht ist ungeachtet der Staatsangehörigkeit des Fremden 
österreichisches Recht maßgeblich. 

(2) In Verfahren vor dem Bundesamt und dem Bundesverwaltungsgericht 
ist jeder Elternteil für sich zur Vertretung des Kindes befugt. Widerstreiten die 
Erklärungen beider Elternteile bei ehelichen Kindern, ist die zeitlich frühere 
Erklärung relevant; ein Beschwerdeverzicht kann nicht gegen den erklärten 
Willen eines Elternteils abgegeben werden. Die Vertretung für das uneheliche 
Kind kommt bei widerstreitenden Erklärungen der Elternteile der Mutter zu, 
soweit nicht der Vater alleine mit der Obsorge betraut ist. 

(2) In Verfahren vor dem Bundesamt und dem Bundesverwaltungsgericht 
ist jeder Elternteil für sich zur Vertretung des Kindes befugt. Widerstreiten die 
Erklärungen beider Elternteile bei ehelichen Kindern, ist die zeitlich frühere 
Erklärung relevant; ein Beschwerdeverzicht kann nicht gegen den erklärten 
Willen eines Elternteils abgegeben werden. Die Vertretung für das uneheliche 
Kind kommt bei widerstreitenden Erklärungen der Elternteile der Mutter zu, 
soweit nicht der Vater alleine mit der Obsorge betraut ist. 

(3) Ein mündiger Minderjähriger, dessen Interessen von seinem 
gesetzlichen Vertreter nicht wahrgenommen werden können, ist berechtigt einen 
Antrag auf internationalen Schutz zu stellen und einzubringen sowie 

(3) Ein mündiger Minderjähriger, dessen Interessen von seinem 
gesetzlichen Vertreter nicht wahrgenommen werden können, ist berechtigt einen 
Antrag auf internationalen Schutz zu stellen und einzubringen sowie 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verfahrenshandlungen gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu seinem Vorteil zu 
setzen. Gesetzlicher Vertreter für Verfahren vor dem Bundesamt und dem 
Bundesverwaltungsgericht ist mit Einbringung des Antrags auf internationalen 
Schutz in der Erstaufnahmestelle (§ 17 Abs. 2 AsylG 2005) der Rechtsberater 
(§ 49), nach Zulassung des Verfahrens und nach Zuweisung an eine 
Betreuungsstelle der örtlich zuständige Jugendwohlfahrtsträger jenes 
Bundeslandes, in dem der Minderjährige einer Betreuungsstelle zugewiesen 
wurde. Widerspricht der Rechtsberater (§ 49) vor der ersten Einvernahme im 
Zulassungsverfahren einer erfolgten Befragung (§ 19 Abs. 1 AsylG 2005) eines 
mündigen Minderjährigen, ist diese im Beisein des Rechtsberaters zu 
wiederholen. 

Verfahrenshandlungen gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu seinem Vorteil zu 
setzen. Gesetzlicher Vertreter für Verfahren vor dem Bundesamt und dem 
Bundesverwaltungsgericht ist mit Einbringung des Antrags auf internationalen 
Schutz (§ 17 Abs. 2 AsylG 2005) der Rechtsberater (§ 49), nach Zulassung des 
Verfahrens und nach Zuweisung an eine Betreuungsstelle der örtlich zuständige 
Jugendwohlfahrtsträger jenes Bundeslandes, in dem der Minderjährige einer 
Betreuungsstelle zugewiesen wurde. Widerspricht der Rechtsberater (§ 49) vor 
der ersten Einvernahme im Zulassungsverfahren einer erfolgten Befragung (§ 19 
Abs. 1 AsylG 2005) eines mündigen Minderjährigen, ist diese im Beisein des 
Rechtsberaters zu wiederholen. 

(4) Wird gegen einen Minderjährigen, dessen Interessen von seinem 
gesetzlichen Vertreter nicht wahrgenommen werden können und der einen 
Antrag auf internationalen Schutz nicht eingebracht hat, ein Verfahren zur 
Aufenthaltsbeendigung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG eingeleitet, so ist ab 
diesem Zeitpunkt für alle weiteren Verfahrenshandlungen vor dem Bundesamt 
und dem Bundesverwaltungsgericht der Jugendwohlfahrtsträger, in dessen 
Sprengel sich der Minderjährige aufhält, gesetzlicher Vertreter. 

(4) Wird gegen einen Minderjährigen, dessen Interessen von seinem 
gesetzlichen Vertreter nicht wahrgenommen werden können und der einen 
Antrag auf internationalen Schutz nicht eingebracht hat, ein Verfahren zur 
Aufenthaltsbeendigung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG eingeleitet, so ist ab 
diesem Zeitpunkt für alle weiteren Verfahrenshandlungen vor dem Bundesamt 
und dem Bundesverwaltungsgericht der Jugendwohlfahrtsträger, in dessen 
Sprengel sich der Minderjährige aufhält, gesetzlicher Vertreter. 

(5) Entzieht sich der mündige Minderjährige dem Verfahren gemäß § 24 
Abs. 1 AsylG 2005 oder lässt sich aus anderen Gründen nach Abs. 3 kein 
gesetzlicher Vertreter bestimmen, ist der Jugendwohlfahrtsträger, dem die 
gesetzliche Vertretung zuletzt zukam, gesetzlicher Vertreter bis nach Abs. 3 
wieder ein gesetzlicher Vertreter bestimmt wurde. Hatte im bisherigen Verfahren 
nur der Rechtsberater (§ 49) die gesetzliche Vertretung inne, bleibt dieser 
gesetzlicher Vertreter, bis die gesetzliche Vertretung nach Abs. 3 erstmals einem 
Jugendwohlfahrtsträger zufällt. 

(5) Entzieht sich der mündige Minderjährige dem Verfahren gemäß § 24 
Abs. 1 AsylG 2005 oder lässt sich aus anderen Gründen nach Abs. 3 kein 
gesetzlicher Vertreter bestimmen, ist der Jugendwohlfahrtsträger, dem die 
gesetzliche Vertretung zuletzt zukam, gesetzlicher Vertreter bis nach Abs. 3 
wieder ein gesetzlicher Vertreter bestimmt wurde. Hatte im bisherigen Verfahren 
nur der Rechtsberater (§ 49) die gesetzliche Vertretung inne, bleibt dieser 
gesetzlicher Vertreter, bis die gesetzliche Vertretung nach Abs. 3 erstmals einem 
Jugendwohlfahrtsträger zufällt. 

(6) Ein unmündiger Minderjähriger, dessen Interessen von seinem 
gesetzlichen Vertreter nicht wahrgenommen werden können, ist berechtigt einen 
Antrag auf internationalen Schutz zu stellen sowie Verfahrenshandlungen gemäß 
dem 8. Hauptstück des FPG zu seinem Vorteil zu setzen. Bei einem unmündigen 
Minderjährigen, dessen Interessen von seinen gesetzlichen Vertretern nicht 
wahrgenommen werden können, ist der Rechtsberater (§ 49) ab Ankunft in der 
Erstaufnahmestelle gesetzlicher Vertreter. Solche Fremde dürfen nur im Beisein 
des Rechtsberaters (§ 49) befragt (§ 19 Abs. 1 AsylG 2005) werden. Im Übrigen 
gelten die Abs. 3 und 5. 

(6) Ein unmündiger Minderjähriger, dessen Interessen von seinem 
gesetzlichen Vertreter nicht wahrgenommen werden können, ist berechtigt einen 
Antrag auf internationalen Schutz zu stellen sowie Verfahrenshandlungen gemäß 
dem 8. Hauptstück des FPG zu seinem Vorteil zu setzen. Abweichend von § 17 
Abs. 2 AsylG 2005 ist der Antrag auf internationalen Schutz solcher Fremden 
eingebracht, wenn die Antragstellung im Beisein des Rechtsberaters in der 
Erstaufnahmestelle (§ 4) bestätigt wird. Bei einem unmündigen Minderjährigen, 
dessen Interessen von seinen gesetzlichen Vertretern nicht wahrgenommen 
werden können, ist der Rechtsberater (§ 49) ab Ankunft in der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erstaufnahmestelle gesetzlicher Vertreter. Solche Fremde dürfen nur im Beisein 
des Rechtsberaters (§ 49) befragt (§ 19 Abs. 1 AsylG 2005) werden. Im Übrigen 
gelten die Abs. 3 und 5. 

§ 11. (1) Die Erstaufnahmestelle, in der sich der Asylwerber befindet oder 
die Unterkunft, in der der Asylwerber versorgt wird, sind Abgabestelle für eine 
persönliche Zustellung nach dem Bundesgesetz über die Zustellung behördlicher 
Dokumente – ZustG, BGBl. Nr. 200/1982. Eine Kontaktstelle gemäß § 19a 
Abs. 2 Meldegesetz 1991 (MeldeG), BGBl. Nr. 9/1992, ist in Verfahren vor dem 
Bundesamt keine Abgabestelle im Sinne des ZustG. 

§ 11. (1) Die Erstaufnahmestelle, in der sich der Asylwerber befindet oder 
die Unterkunft oder die Betreuungseinrichtung des Bundes, in der der 
Asylwerber versorgt wird, sind Abgabestelle für eine persönliche Zustellung 
nach dem Bundesgesetz über die Zustellung behördlicher Dokumente – ZustG, 
BGBl. Nr. 200/1982. Eine Kontaktstelle gemäß § 19a Abs. 2 Meldegesetz 1991 
(MeldeG), BGBl. Nr. 9/1992, ist in Verfahren vor dem Bundesamt keine 
Abgabestelle im Sinne des ZustG. 

(2) Ladungen im Zulassungsverfahren sind nur dem Asylwerber persönlich 
und – soweit eine Vertretung nach § 10 vorliegt oder es sich um 
Verfahrenshandlungen handelt, bei denen der Rechtsberater (§ 49) anwesend 
sein muss – einem Rechtsberater (§ 49) zuzustellen. Hat der Asylwerber auch 
einen gewillkürten Vertreter, ist dieser vom Rechtsberater (§ 49) über Ladungen 
und den Stand des Verfahrens schnellstmöglich zu verständigen, wenn der 
Asylwerber dies wünscht. 

(2) Ladungen im Zulassungsverfahren sind nur dem Asylwerber persönlich 
und – soweit eine Vertretung nach § 10 vorliegt oder es sich um 
Verfahrenshandlungen handelt, bei denen der Rechtsberater (§ 49) anwesend 
sein muss – einem Rechtsberater (§ 49) zuzustellen. Hat der Asylwerber auch 
einen gewillkürten Vertreter, ist dieser vom Rechtsberater (§ 49) über Ladungen 
und den Stand des Verfahrens schnellstmöglich zu verständigen, wenn der 
Asylwerber dies wünscht. 

(3) Bei Zustellungen von zurück- oder abweisenden Entscheidungen, die 
mit einer durchsetzbaren aufenthaltsbeendenden Maßnahme verbunden sind, ist, 
soweit dem Asylwerber zum Zeitpunkt der Zustellung faktischer 
Abschiebeschutz (§ 12 AsylG 2005) oder ein Aufenthaltsrecht gemäß § 13 
AsylG 2005 zukommt, jedenfalls der Asylwerber als Empfänger zu bezeichnen. 
Wird diesfalls eine Zustellung an einer Abgabestelle (§ 2 Z 4 ZustG) 
vorgenommen, hat diese durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu 
erfolgen, soweit eine Frist für die freiwillige Ausreise nicht eingeräumt wurde 
und die Zustellung nicht durch eigene Organe des Bundesamtes oder des 
Bundesverwaltungsgerichtes vorgenommen wird. Eine allenfalls notwendige 
Hinterlegung hat bei der nächsten Dienststelle einer Landespolizeidirektion zu 
erfolgen. Hat der Asylwerber einen Zustellbevollmächtigten, ist auch an diesen 
zuzustellen. Von der Zustellung abhängige Fristen beginnen erst mit Zustellung 
an den Zustellbevollmächtigten zu laufen. 

(3) Bei Zustellungen von zurück- oder abweisenden Entscheidungen, die 
mit einer durchsetzbaren aufenthaltsbeendenden Maßnahme verbunden sind, ist, 
soweit dem Asylwerber zum Zeitpunkt der Zustellung faktischer 
Abschiebeschutz (§ 12 AsylG 2005) oder ein Aufenthaltsrecht gemäß § 13 
AsylG 2005 zukommt, jedenfalls der Asylwerber als Empfänger zu bezeichnen. 
Wird diesfalls eine Zustellung an einer Abgabestelle (§ 2 Z 4 ZustG) 
vorgenommen, hat diese durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu 
erfolgen, soweit eine Frist für die freiwillige Ausreise nicht eingeräumt wurde 
und die Zustellung nicht durch eigene Organe des Bundesamtes oder des 
Bundesverwaltungsgerichtes vorgenommen wird. Eine allenfalls notwendige 
Hinterlegung hat bei der nächsten Dienststelle einer Landespolizeidirektion zu 
erfolgen. Hat der Asylwerber einen Zustellbevollmächtigten, ist auch an diesen 
zuzustellen. Von der Zustellung abhängige Fristen beginnen erst mit Zustellung 
an den Zustellbevollmächtigten zu laufen. 

(4) Die Abs. 2 und 3 gelten nicht bei Anträgen von Asylwerbern, die zum 
Zeitpunkt der beabsichtigten Zustellung ein nicht auf den Bestimmungen des 
2. und 3. Hauptstückes des AsylG 2005 gegründetes Aufenthaltsrecht haben. 

(4) Die Abs. 2 und 3 gelten nicht bei Anträgen von Asylwerbern, die zum 
Zeitpunkt der beabsichtigten Zustellung ein nicht auf den Bestimmungen des 
2. und 3. Hauptstückes des AsylG 2005 gegründetes Aufenthaltsrecht haben. 

(5) Ergeht eine Zustellung auf Grund der Angaben des Fremden zu seinem (5) Ergeht eine Zustellung auf Grund der Angaben des Fremden zu seinem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Alter an einen Rechtsberater (§ 49) oder Jugendwohlfahrtsträger (§ 10) als 
gesetzlichen Vertreter, so ist diese auch wirksam bewirkt, wenn der Fremde zum 
Zeitpunkt der Zustellung volljährig ist. 

Alter an einen Rechtsberater (§ 49) oder Jugendwohlfahrtsträger (§ 10) als 
gesetzlichen Vertreter, so ist diese auch wirksam bewirkt, wenn der Fremde zum 
Zeitpunkt der Zustellung volljährig ist. 

(6) Zustellungen an Fremde (6) Zustellungen an Fremde können durch die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes erfolgen, wenn 

 1. es sich um Entscheidungen gemäß § 12a Abs. 4 AsylG 2005 handelt 
oder 

 2. sie im Zuge der Erfüllung einer Meldeverpflichtung gemäß § 13 Abs. 2 
oder § 15a AsylG 2005 vorgenommen werden. 

, die lediglich über eine Hauptwohnsitzbestätigung gemäß § 19a MeldeG 
verfügen und daher einer Meldeverpflichtung gemäß § 13 Abs. 2 unterliegen, 
können insbesondere auch durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
anlässlich der Erfüllung dieser Meldeverpflichtung erfolgen. Ebenso kann die 
Zustellung von Entscheidungen gemäß § 12a Abs. 4 AsylG 2005 durch Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes erfolgen. 

Kommt der Empfänger im Falle der Z 2 seiner Meldeverpflichtung nach 
Veranlassung der Zustellung nicht nach, ist das Dokument bei der Dienststelle 
der Landespolizeidirektion zu hinterlegen. § 17 Abs. 3 Satz eins bis drei ZustG 
gilt sinngemäß. Wurde eine Verletzung der Meldeverpflichtung dem Bundesamt 
vor Veranlassung der Zustellung mitgeteilt, so ist gemäß § 23 ZustG vorzugehen. 

(7) Ein Fremder, dessen faktischer Abschiebeschutz aufgehoben wird 
(§ 12a Abs. 2 AsylG 2005) oder dem ein faktischer Abschiebeschutz nicht 
zukommt (§ 12a Abs. 1 oder 3 AsylG 2005) und gegen den eine aufrechte 
aufenthaltsbeendende Maßnahme durchgesetzt wird, ist nachweislich darüber zu 
belehren, dass er sich für Zustellungen eines Zustellbevollmächtigten bedienen 
kann und dass er dem Bundesamt auch im Ausland seinen Aufenthaltsort und 
seine Anschrift bekannt zu geben und Änderungen so rasch wie möglich zu 
melden hat (§ 15 Abs. 1 Z 4 AsylG 2005). Darüber hinaus ist ihm die 
Postanschrift des Bundesamtes und des Bundesverwaltungsgerichtes mitzuteilen. 
Soweit möglich, ist ihm ein schriftliches Informationsblatt in einer ihm 
verständlichen Sprache auszufolgen. Zustellungen haben in diesen Fällen, soweit 
möglich, an der letzten dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht 
bekannten Zustelladresse zu erfolgen; liegt die Zustelladresse im Ausland, gilt 
die Zustellung mit Eintreffen der Entscheidung an dieser Adresse als bewirkt. 
§ 24 AsylG 2005 gilt. 

(7) Ein Fremder, dessen faktischer Abschiebeschutz aufgehoben wird 
(§ 12a Abs. 2 AsylG 2005) oder dem ein faktischer Abschiebeschutz nicht 
zukommt (§ 12a Abs. 1 oder 3 AsylG 2005) und gegen den eine aufrechte 
aufenthaltsbeendende Maßnahme durchgesetzt wird, ist nachweislich darüber zu 
belehren, dass er sich für Zustellungen eines Zustellbevollmächtigten bedienen 
kann und dass er dem Bundesamt auch im Ausland seinen Aufenthaltsort und 
seine Anschrift bekannt zu geben und Änderungen so rasch wie möglich zu 
melden hat (§ 15 Abs. 1 Z 4 AsylG 2005). Darüber hinaus ist ihm die 
Postanschrift des Bundesamtes und des Bundesverwaltungsgerichtes mitzuteilen. 
Soweit möglich, ist ihm ein schriftliches Informationsblatt in einer ihm 
verständlichen Sprache auszufolgen. Zustellungen haben in diesen Fällen, soweit 
möglich, an der letzten dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht 
bekannten Zustelladresse zu erfolgen; liegt die Zustelladresse im Ausland, gilt 
die Zustellung mit Eintreffen der Entscheidung an dieser Adresse als bewirkt. 
§ 24 AsylG 2005 gilt. 

(8) Hat der Fremde einen Zustellbevollmächtigten, so gilt die Zustellung 
eines Schubhaftbescheides auch in dem Zeitpunkt als vollzogen, in dem eine 
Ausfertigung dem Fremden tatsächlich zugekommen ist. Die Zustellung einer 
weiteren Ausfertigung an den Zustellungsbevollmächtigten ist in diesen Fällen 

(8) Hat der Fremde einen Zustellbevollmächtigten, so gilt die Zustellung 
eines Schubhaftbescheides auch in dem Zeitpunkt als vollzogen, in dem eine 
Ausfertigung dem Fremden tatsächlich zugekommen ist. Die Zustellung einer 
weiteren Ausfertigung an den Zustellungsbevollmächtigten ist in diesen Fällen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
unverzüglich zu veranlassen. unverzüglich zu veranlassen. 

(9) Der Drittstaatsangehörige, der einen Antrag auf Erteilung eines 
Aufenthaltstitels beim Bundesamt gestellt hat, hat dem Bundesamt eine 
Zustelladresse und im Fall ihrer Änderung während des Verfahrens die neue 
Zustelladresse unverzüglich bekannt zu geben. Ist die persönliche Zustellung 
einer Ladung oder einer Verfahrensanordnung zum wiederholten Mal nicht 
möglich, ist das Verfahren einzustellen, wenn der Drittstaatsangehörige bei 
Antragstellung über diesen Umstand belehrt wurde. 

(9) Der Drittstaatsangehörige, der einen Antrag auf Erteilung eines 
Aufenthaltstitels beim Bundesamt gestellt hat, hat dem Bundesamt eine 
Zustelladresse und im Fall ihrer Änderung während des Verfahrens die neue 
Zustelladresse unverzüglich bekannt zu geben. Ist die persönliche Zustellung 
einer Ladung oder einer Verfahrensanordnung zum wiederholten Mal nicht 
möglich, ist das Verfahren einzustellen, wenn der Drittstaatsangehörige bei 
Antragstellung über diesen Umstand belehrt wurde. 

§ 13. (1) Der Fremde hat am Verfahren vor dem Bundesamt, insbesondere 
an einer erkennungsdienstlichen Behandlung mitzuwirken. 

§ 13. (1) Der Fremde hat am Verfahren vor dem Bundesamt, insbesondere 
an einer erkennungsdienstlichen Behandlung mitzuwirken. 

(2) Verfügt ein Fremder lediglich über eine Hauptwohnsitzbestätigung 
gemäß § 19a MeldeG, so hat er sich beginnend mit dem ersten Werktag nach 
Ausstellung der Hauptwohnsitzbestätigung vierzehntätig bei der, der 
Kontaktstelle gemäß § 19a Abs. 1 Z 2 MeldeG nächstgelegenen Dienststelle 
einer Landespolizeidirektion zu melden; dies gilt nicht für Asylwerber im 
Zulassungsverfahren. Eine Verletzung dieser Meldeverpflichtung liegt nicht vor, 
wenn deren Erfüllung für den Fremden nachweislich nicht möglich oder nicht 
zumutbar war. 

(2) Verfügt ein Fremder lediglich über eine Hauptwohnsitzbestätigung 
gemäß § 19a MeldeG, so hat er sich beginnend mit dem ersten Werktag nach 
Ausstellung der Hauptwohnsitzbestätigung vierzehntätig bei der, der 
Kontaktstelle gemäß § 19a Abs. 1 Z 2 MeldeG nächstgelegenen Dienststelle 
einer Landespolizeidirektion zu melden; dies gilt nicht im Falle einer 
Verfahrensanordnung gemäß § 15a Abs. 2 AsylG 2005. Eine Verletzung dieser 
Meldeverpflichtung liegt nicht vor, wenn deren Erfüllung für den Fremden 
nachweislich nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

(3) Gelingt es dem Fremden nicht, eine behauptete und auf Grund der 
bisher vorliegenden Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens zweifelhafte 
Minderjährigkeit, auf die er sich in einem Verfahren vor dem Bundesamt oder 
dem Bundesverwaltungsgericht beruft, durch unbedenkliche Urkunden oder 
sonstige geeignete und gleichwertige Bescheinigungsmittel nachzuweisen, kann 
das Bundesamt oder das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen einer 
multifaktoriellen Untersuchungsmethodik zur Altersdiagnose (§ 2 Abs. 1 Z 25 
AsylG 2005) auch die Vornahme radiologischer Untersuchungen, insbesondere 
Röntgenuntersuchungen, anordnen. Jede Untersuchungsmethode hat mit dem 
geringst möglichen Eingriff zu erfolgen. Die Mitwirkung des Fremden an einer 
radiologischen Untersuchung ist nicht mit Zwangsmittel durchsetzbar. Bestehen 
nach der Altersdiagnose weiterhin begründete Zweifel, so ist zu Gunsten des 
Fremden von seiner Minderjährigkeit auszugehen. 

(3) Gelingt es dem Fremden nicht, eine behauptete und auf Grund der 
bisher vorliegenden Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens zweifelhafte 
Minderjährigkeit, auf die er sich in einem Verfahren vor dem Bundesamt oder 
dem Bundesverwaltungsgericht beruft, durch unbedenkliche Urkunden oder 
sonstige geeignete und gleichwertige Bescheinigungsmittel nachzuweisen, kann 
das Bundesamt oder das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen einer 
multifaktoriellen Untersuchungsmethodik zur Altersdiagnose (§ 2 Abs. 1 Z 25 
AsylG 2005) auch die Vornahme radiologischer Untersuchungen, insbesondere 
Röntgenuntersuchungen, anordnen. Jede Untersuchungsmethode hat mit dem 
geringst möglichen Eingriff zu erfolgen. Die Mitwirkung des Fremden an einer 
radiologischen Untersuchung ist nicht mit Zwangsmittel durchsetzbar. Bestehen 
nach der Altersdiagnose weiterhin begründete Zweifel, so ist zu Gunsten des 
Fremden von seiner Minderjährigkeit auszugehen. 

(4) Gelingt es einem Fremden nicht, ein behauptetes 
Verwandtschaftsverhältnis, auf das er sich in einem Verfahren vor dem 
Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht beruft, durch unbedenkliche 
Urkunden oder sonstige geeignete und gleichwertige Bescheinigungsmittel 

(4) Gelingt es einem Fremden nicht, ein behauptetes 
Verwandtschaftsverhältnis, auf das er sich in einem Verfahren vor dem 
Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht oder in einem Verfahren gemäß 
§ 35 AsylG 2005beruft, durch unbedenkliche Urkunden oder sonstige geeignete 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nachzuweisen, so hat ihm das Bundesamt oder das Bundesverwaltungsgericht 
auf sein Verlangen und auf seine Kosten die Vornahme einer DNA-Analyse zu 
ermöglichen. Der Fremde ist über diese Möglichkeit zu belehren. Das 
mangelnde Verlangen des Fremden auf Vornahme einer DNA-Analyse ist keine 
Weigerung des Fremden, an der Klärung des Sachverhaltes mitzuwirken. Im 
weiteren Verfahren darf nur die Information über das Verwandtschaftsverhältnis 
verarbeitet werden; allenfalls darüber hinaus gehende Daten sind zu löschen. 
Das Bundesamt oder das Bundesverwaltungsgericht hat dem Fremden die 
Kosten der DNA-Analyse auf Antrag zu erstatten, wenn das behauptete 
Verwandtschaftsverhältnis durch das auf der DNA-Analyse beruhende 
Gutachten festgestellt wurde und sich der Fremde im Bundesgebiet aufhält. 

und gleichwertige Bescheinigungsmittel nachzuweisen, so hat ihm das 
Bundesamt oder das Bundesverwaltungsgericht auf sein Verlangen und auf seine 
Kosten die Vornahme einer DNA-Analyse zu ermöglichen. Der Fremde ist über 
diese Möglichkeit zu belehren. Das mangelnde Verlangen des Fremden auf 
Vornahme einer DNA-Analyse ist keine Weigerung des Fremden, an der 
Klärung des Sachverhaltes mitzuwirken. Im weiteren Verfahren darf nur die 
Information über das Verwandtschaftsverhältnis verarbeitet werden; allenfalls 
darüber hinaus gehende Daten sind zu löschen. Das Bundesamt oder das 
Bundesverwaltungsgericht hat dem Fremden die Kosten der DNA-Analyse auf 
Antrag zu erstatten, wenn das behauptete Verwandtschaftsverhältnis durch das 
auf der DNA-Analyse beruhende Gutachten festgestellt wurde und sich der 
Fremde im Bundesgebiet aufhält. 

(5) Im Rahmen der Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Vorbringens eines 
Fremden ist auf die Mitwirkung im Verfahren Bedacht zu nehmen. 

(5) Im Rahmen der Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Vorbringens eines 
Fremden ist auf die Mitwirkung im Verfahren Bedacht zu nehmen. 

(6) Ein unbegleiteter mündiger Minderjähriger hat, soweit er auf Grund von 
nicht in seiner Person gelegenen Umständen nicht in der Lage ist, an sämtlichen 
Maßnahmen zur Suche nach Familienangehörigen im Herkunftsstaat, in einem 
Drittstaat oder Mitgliedstaat, unabhängig davon von wem diese geführt wird, 
mitzuwirken und die diesbezüglichen Ergebnisse dem Bundesamt unverzüglich 
vorzulegen. Die Verpflichtung zur Vorlage der Ergebnisse besteht insoweit 
nicht, als diese der Behörde nicht ohnehin zugänglich sind. Diese 
Mitwirkungspflicht besteht nicht, wenn die Suche nach dem 
Familienangehörigen nicht im Interesse des Kindeswohles gelegen ist. 
Unbegleitete unmündige Minderjährige sind auf deren Ersuchen von der 
Behörde bei der Suche nach deren Familienangehörigen zu unterstützen. 

(6) Ein unbegleiteter mündiger Minderjähriger hat, soweit er auf Grund von 
nicht in seiner Person gelegenen Umständen nicht in der Lage ist, an sämtlichen 
Maßnahmen zur Suche nach Familienangehörigen im Herkunftsstaat, in einem 
Drittstaat oder Mitgliedstaat, unabhängig davon von wem diese geführt wird, 
mitzuwirken und die diesbezüglichen Ergebnisse dem Bundesamt unverzüglich 
vorzulegen. Die Verpflichtung zur Vorlage der Ergebnisse besteht insoweit 
nicht, als diese der Behörde nicht ohnehin zugänglich sind. Diese 
Mitwirkungspflicht besteht nicht, wenn die Suche nach dem 
Familienangehörigen nicht im Interesse des Kindeswohles gelegen ist. 
Unbegleitete unmündige Minderjährige sind auf deren Ersuchen von der 
Behörde bei der Suche nach deren Familienangehörigen zu unterstützen. 

§ 14. Das Bundesamt, die Landespolizeidirektionen und die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die Art. 2, 3 und 8 EMRK bei der 
Ausübung ihrer Aufgaben nach diesem Bundesgesetz, dem AsylG 2005 und dem 
7., 8. und 11. Hauptstück des FPG besonders zu beachten. 

§ 14. Das Bundesamt, die Landespolizeidirektionen und die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die Art. 2, 3 und 8 EMRK bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Bundesgesetz, dem AsylG 2005 und dem 
7., 8. und 11. Hauptstück des FPG besonders zu beachten. 

§ 16. (1) Die Frist zur Erhebung einer Beschwerde gegen einen Bescheid 
des Bundesamtes beträgt, sofern nichts anderes bestimmt ist, zwei Wochen. § 7 
Abs. 4 erster Satz Bundesgesetz über das Verfahren der Verwaltungsgerichte 
(Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013 ist, 
sofern es sich bei dem Fremden im Zeitpunkt der Bescheiderlassung nicht um 
einen unbegleiteten Minderjährigen handelt, nicht anwendbar. 

§ 16. (1) Die Frist zur Erhebung einer Beschwerde gegen einen Bescheid 
des Bundesamtes beträgt, sofern nichts anderes bestimmt ist, zwei Wochen. § 7 
Abs. 4 erster Satz Bundesgesetz über das Verfahren der Verwaltungsgerichte 
(Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013 ist, 
sofern es sich bei dem Fremden im Zeitpunkt der Bescheiderlassung nicht um 
einen unbegleiteten Minderjährigen handelt, nicht anwendbar. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Einer Beschwerde gegen eine Entscheidung, mit der (2) Einer Beschwerde gegen eine Entscheidung, mit der 

 1. ein Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird und diese 
mit einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme verbunden ist oder 

 1. ein Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird und diese 
mit einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme verbunden ist, 

 2. ein Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird und eine 
durchsetzbare Rückkehrentscheidung bereits besteht 

 2. ein Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird und eine 
durchsetzbare Rückkehrentscheidung bereits besteht oder 

  3. eine Anordnung auf Außerlandesbringung gemäß § 61 Abs. 1 Z 2 FPG 
erlassen wird, 

sowie einem diesbezüglichen Vorlageantrag kommt die aufschiebende Wirkung 
nicht zu, es sei denn, sie wird vom Bundesverwaltungsgericht zuerkannt. 

sowie einem diesbezüglichen Vorlageantrag kommt die aufschiebende Wirkung 
nicht zu, es sei denn, sie wird vom Bundesverwaltungsgericht zuerkannt. 

(3) Wird gegen eine zurückweisende oder abweisende Entscheidung im 
Familienverfahren gemäß dem 4. Abschnitt des 4. Hauptstückes des AsylG 2005 
auch nur von einem betroffenen Familienmitglied Beschwerde erhoben, gilt 
diese auch als Beschwerde gegen die die anderen Familienangehörigen (§ 2 Z 22 
AsylG 2005) betreffenden Entscheidungen; keine dieser Entscheidungen ist dann 
der Rechtskraft zugänglich. Allen Beschwerden gegen Entscheidungen im 
Familienverfahren kommt aufschiebende Wirkung zu, sobald zumindest einer 
Beschwerde im selben Familienverfahren aufschiebende Wirkung zukommt. 

(3) Wird gegen eine zurückweisende oder abweisende Entscheidung im 
Familienverfahren gemäß dem 4. Abschnitt des 4. Hauptstückes des AsylG 2005 
auch nur von einem betroffenen Familienmitglied Beschwerde erhoben, gilt 
diese auch als Beschwerde gegen die die anderen Familienangehörigen (§ 2 Z 22 
AsylG 2005) betreffenden Entscheidungen; keine dieser Entscheidungen ist dann 
der Rechtskraft zugänglich. Allen Beschwerden gegen Entscheidungen im 
Familienverfahren kommt aufschiebende Wirkung zu, sobald zumindest einer 
Beschwerde im selben Familienverfahren aufschiebende Wirkung zukommt. 

(4) Kommt einer Beschwerde gegen eine Entscheidung, mit der ein Antrag 
auf internationalen Schutz zurückgewiesen oder abgewiesen wurde, die 
aufschiebende Wirkung nicht zu, ist diese durchsetzbar. Mit der Durchführung 
der mit einer solchen Entscheidung verbundenen aufenthaltsbeendenden 
Maßnahme oder der die bereits bestehende Rückkehrentscheidung umsetzenden 
Abschiebung ist bis zum Ende der Rechtsmittelfrist, wird ein Rechtsmittel 
ergriffen bis zum Ablauf des siebenten Tages ab Einlangen der 
Beschwerdevorlage, zuzuwarten. Das Bundesverwaltungsgericht hat das 
Bundesamt unverzüglich vom Einlangen der Beschwerdevorlage und von der 
Gewährung der aufschiebenden Wirkung in Kenntnis zu setzen. 

(4) Kommt einer Beschwerde gegen eine Entscheidung, mit der ein Antrag 
auf internationalen Schutz zurückgewiesen oder abgewiesen wurde, oder mit der 
eine Anordnung der Außerlandesbringung gemäß § 61 Abs. 1 Z 2 FPG erlassen 
wurde, die aufschiebende Wirkung nicht zu, ist diese durchsetzbar. Mit der 
Durchführung der mit einer solchen Entscheidung verbundenen 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme oder der die bereits bestehende 
Rückkehrentscheidung umsetzenden Abschiebung ist bis zum Ende der 
Rechtsmittelfrist, wird ein Rechtsmittel ergriffen bis zum Ablauf des siebenten 
Tages ab Einlangen der Beschwerdevorlage, zuzuwarten. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat das Bundesamt unverzüglich vom Einlangen der 
Beschwerdevorlage und von der Gewährung der aufschiebenden Wirkung in 
Kenntnis zu setzen. 

(5) Eine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Antrag auf 
Erteilung eines Aufenthaltstitels nach dem 7. Hauptstück des AsylG 2005 oder 
ein diesbezüglicher Vorlageantrag begründet kein Aufenthalts- oder Bleiberecht. 
§ 58 Abs. 13 AsylG 2005 gilt. 

(5) Eine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Antrag auf 
Erteilung eines Aufenthaltstitels nach dem 7. Hauptstück des AsylG 2005 oder 
ein diesbezüglicher Vorlageantrag begründet kein Aufenthalts- oder Bleiberecht. 
§ 58 Abs. 13 AsylG 2005 gilt. 

(6) Die §§ 13 Abs. 2 bis 5 und 22 VwGVG sind nicht anwendbar. (6) Die §§ 13 Abs. 2 bis 5 und 22 VwGVG sind nicht anwendbar. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 17. (1) Das Bundesverwaltungsgericht hat der Beschwerde gegen eine 
Entscheidung, mit der ein Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen 
wird und 

§ 17. (1) Das Bundesverwaltungsgericht hat der Beschwerde gegen eine 
Entscheidung, mit der ein Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen 
wird und 

 1. diese Zurückweisung mit einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme 
verbunden ist oder 

 1. diese Zurückweisung mit einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme 
verbunden ist oder 

 2. eine durchsetzbare Rückkehrentscheidung bereits besteht  2. eine durchsetzbare Rückkehrentscheidung bereits besteht 

binnen einer Woche ab Vorlage der Beschwerde durch Beschluss die 
aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, wenn anzunehmen ist, dass eine 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Staat, 
in den die aufenthaltsbeendende Maßnahme lautet, eine reale Gefahr einer 
Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK, Art. 8 EMRK oder der Protokolle 
Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson 
eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 
Konfliktes mit sich bringen würde. 

sowie einer Beschwerde gegen eine Anordnung der Außerlandesbringung gemäß 
§ 61 Abs. 1 Z 2 FPG jeweils binneneiner Woche ab Vorlage der Beschwerde 
durch Beschluss die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, wenn anzunehmen 
ist, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden 
in den Staat, in den die aufenthaltsbeendende Maßnahme lautet, eine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK, Art. 8 EMRK oder 
der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als 
Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

(2) Über eine Beschwerde gegen eine zurückweisende Entscheidung nach 
Abs. 1 hat das Bundesverwaltungsgericht binnen acht Wochen zu entscheiden. 

(2) Über eine Beschwerde gegen eine zurückweisende Entscheidung nach 
Abs. 1 oder gegen eine Anordnung der Außerlandesbringung gemäß § 61 Abs. 1 
Z 2 FPG hat das Bundesverwaltungsgericht binnen acht Wochen zu entscheiden. 

(3) Bei der Entscheidung, ob einer Beschwerde gegen eine Anordnung zur 
Außerlandesbringung die aufschiebende Wirkung zuerkannt wird, ist auch auf 
die unionsrechtlichen Grundsätze der Art. 19 Abs. 2 und 20 Abs. 1 lit. e der 
Dublin-Verordnung und die Notwendigkeit der effektiven Umsetzung des 
Unionsrechtes Bedacht zu nehmen. 

(3) Bei der Entscheidung, ob einer Beschwerde gegen eine Anordnung zur 
Außerlandesbringung die aufschiebende Wirkung zuerkannt wird, ist auch auf 
die unionsrechtlichen Grundsätze der Art. 26 Abs. 2 und 27 Abs. 1 der Dublin-
Verordnung und die Notwendigkeit der effektiven Umsetzung des Unionsrechtes 
Bedacht zu nehmen. 

(4) Ein Ablauf der Frist nach Abs. 1 steht der Zuerkennung der 
aufschiebenden Wirkung nicht entgegen. 

(4) Ein Ablauf der Frist nach Abs. 1 steht der Zuerkennung der 
aufschiebenden Wirkung nicht entgegen. 

§ 18. (1) Einer Beschwerde gegen eine abweisende Entscheidung über 
einen Antrag auf internationalen Schutz kann das Bundesamt die aufschiebende 
Wirkung aberkennen, wenn 

§ 18. (1) Einer Beschwerde gegen eine abweisende Entscheidung über 
einen Antrag auf internationalen Schutz kann das Bundesamt die aufschiebende 
Wirkung aberkennen, wenn 

 1. der Asylwerber aus einem sicheren Herkunftsstaat (§ 19) stammt,  1. der Asylwerber aus einem sicheren Herkunftsstaat (§ 19) stammt, 

 2. sich der Asylwerber vor der Antragstellung schon mindestens drei 
Monate in Österreich aufgehalten hat, es sei denn, dass er den Antrag 
auf internationalen Schutz auf Grund besonderer, nicht von ihm zu 
vertretender Umstände nicht binnen drei Monaten nach der Einreise 

 2. schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass der 
Asylwerber eine Gefahr für die nationale Sicherheit oder Ordnung 
darstellt, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
stellen konnte. Dem gleichzuhalten sind erhebliche, 
verfolgungsrelevante Änderungen der Umstände im Herkunftsstaat, 

 3. der Asylwerber das Bundesamt über seine wahre Identität, seine 
Staatsangehörigkeit oder die Echtheit seiner Dokumente trotz Belehrung 
über die Folgen zu täuschen versucht hat, 

 3. der Asylwerber das Bundesamt über seine wahre Identität, seine 
Staatsangehörigkeit oder die Echtheit seiner Dokumente trotz Belehrung 
über die Folgen zu täuschen versucht hat, 

 4. der Asylwerber Verfolgungsgründe nicht vorgebracht hat,  4. der Asylwerber Verfolgungsgründe nicht vorgebracht hat, 

 5. das Vorbringen des Asylwerbers zu seiner Bedrohungssituation 
offensichtlich nicht den Tatsachen entspricht, oder 

 5. das Vorbringen des Asylwerbers zu seiner Bedrohungssituation 
offensichtlich nicht den Tatsachen entspricht,  

 6. gegen den Asylwerber vor Stellung des Antrags auf internationalen 
Schutz eine durchsetzbare Rückkehrentscheidung, eine durchsetzbare 
Ausweisung oder ein durchsetzbares Aufenthaltsverbot erlassen worden 
ist 

 6. gegen den Asylwerber vor Stellung des Antrags auf internationalen 
Schutz eine durchsetzbare Rückkehrentscheidung, eine durchsetzbare 
Ausweisung oder ein durchsetzbares Aufenthaltsverbot erlassen worden 
ist, oder 

.  7. der Asylwerber sich weigert, trotz Verpflichtung seine Fingerabdrücke 
abnehmen zu lassen. 

Hat das Bundesamt die aufschiebende Wirkung nicht aberkannt, so ist Abs. 2 auf 
diese Fälle nicht anwendbar. Hat das Bundesamt die aufschiebende Wirkung 
aberkannt, gilt dies als Aberkennung der aufschiebenden Wirkung einer 
Beschwerde gegen eine mit der abweisenden Entscheidung über einen Antrag 
auf internationalen Schutz verbundenen Rückkehrentscheidung. 

Hat das Bundesamt die aufschiebende Wirkung nicht aberkannt, so ist Abs. 2 auf 
diese Fälle nicht anwendbar. Hat das Bundesamt die aufschiebende Wirkung 
aberkannt, gilt dies als Aberkennung der aufschiebenden Wirkung einer 
Beschwerde gegen eine mit der abweisenden Entscheidung über einen Antrag 
auf internationalen Schutz verbundenen Rückkehrentscheidung. 

(2) Die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde gegen eine 
Rückkehrentscheidung ist vom Bundesamt abzuerkennen, wenn 

(2) Die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde gegen eine 
Rückkehrentscheidung ist vom Bundesamt abzuerkennen, wenn 

 1. die sofortige Ausreise des Drittstaatsangehörigen im Interesse der 
öffentlichen Ordnung oder Sicherheit erforderlich ist, 

 1. die sofortige Ausreise des Drittstaatsangehörigen im Interesse der 
öffentlichen Ordnung oder Sicherheit erforderlich ist, 

 2. der Drittstaatsangehörige einem Einreiseverbot zuwider in das 
Bundesgebiet zurückgekehrt ist oder 

 2. der Drittstaatsangehörige einem Einreiseverbot zuwider in das 
Bundesgebiet zurückgekehrt ist oder 

 3. Fluchtgefahr besteht.  3. Fluchtgefahr besteht. 

(3) Bei EWR-Bürgern, Schweizer Bürgern und begünstigten 
Drittstaatsangehörigen kann die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde 
gegen ein Aufenthaltsverbot aberkannt werden, wenn deren sofortige Ausreise 
oder die sofortige Durchsetzbarkeit im Interesse der öffentlichen Ordnung oder 
Sicherheit erforderlich ist. 

(3) Bei EWR-Bürgern, Schweizer Bürgern und begünstigten 
Drittstaatsangehörigen kann die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde 
gegen ein Aufenthaltsverbot aberkannt werden, wenn deren sofortige Ausreise 
oder die sofortige Durchsetzbarkeit im Interesse der öffentlichen Ordnung oder 
Sicherheit erforderlich ist. 

(4) Der Beschwerde gegen eine Ausweisung gemäß § 66 FPG darf die 
aufschiebende Wirkung nicht aberkannt werden. 

(4) Der Beschwerde gegen eine Ausweisung gemäß § 66 FPG darf die 
aufschiebende Wirkung nicht aberkannt werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(5) Das Bundesverwaltungsgericht hat der Beschwerde, der die 
aufschiebende Wirkung vom Bundesamt aberkannt wurde, binnen einer Woche 
ab Vorlage der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, wenn 
anzunehmen ist, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von 
Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK, Art. 8 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder 
Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit 
sich bringen würde. 

(5) Das Bundesverwaltungsgericht hat der Beschwerde, der die 
aufschiebende Wirkung vom Bundesamt aberkannt wurde, binnen einer Woche 
ab Vorlage der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, wenn 
anzunehmen ist, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von 
Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK, Art. 8 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder 
Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit 
sich bringen würde. 

(6) Ein Ablauf der Frist nach Abs. 5 steht der Zuerkennung der 
aufschiebenden Wirkung nicht entgegen. 

(6) Ein Ablauf der Frist nach Abs. 5 steht der Zuerkennung der 
aufschiebenden Wirkung nicht entgegen. 

(7) Die §§ 13 Abs. 2 bis 5 und 22 VwGVG sind in den Fällen der Abs. 1 bis 
6 nicht anwendbar. 

(7) Die §§ 13 Abs. 2 bis 5 und 22 VwGVG sind in den Fällen der Abs. 1 bis 
6 nicht anwendbar. 

§ 21. (1) Zu Verhandlungen vor dem Bundesverwaltungsgericht ist das 
Bundesamt zu laden; diesem kommt das Recht zu, Anträge und Fragen zu 
stellen. 

§ 21. (1) Zu Verhandlungen vor dem Bundesverwaltungsgericht ist das 
Bundesamt zu laden; diesem kommt das Recht zu, Anträge und Fragen zu 
stellen. 

(2) Das Bundesverwaltungsgericht erkennt über Beschwerden gegen 
Entscheidungen, mit denen ein Antrag im Zulassungsverfahren zurückgewiesen 
wurde, binnen acht Wochen, soweit der Beschwerde die aufschiebende Wirkung 
nicht zuerkannt wurde. 

(2) Das Bundesverwaltungsgericht erkennt über Beschwerden gegen 
Entscheidungen, mit denen ein Antrag im Zulassungsverfahren zurückgewiesen 
wurde, binnen acht Wochen, soweit der Beschwerde die aufschiebende Wirkung 
nicht zuerkannt wurde. 

 (2a) Das Bundesverwaltungsgericht erkennt binnen drei Monaten über 
Beschwerden gegen Entscheidungen, mit denen 

  1. der Status des Asylberechtigten aberkannt wurde (§ 7 AsylG 
2005), ohne den Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, 

  2. der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wurde 
(§ 9 AsylG 2005), oder 

  3. bei Fremden, deren Aufenthalt im Bundesgebiet gemäß § 46a 
Abs. 1 Z 2 geduldet war, eine aufenthaltsbeendende Maßnahme erlassen wurde. 

(3) Ist der Beschwerde gegen die Entscheidung des Bundesamtes im 
Zulassungsverfahren stattzugeben, ist das Verfahren zugelassen. Der 
Beschwerde gegen die Entscheidung im Zulassungsverfahren ist auch 
stattzugeben, wenn der vorliegende Sachverhalt so mangelhaft ist, dass die 

(3) Ist der Beschwerde gegen die Entscheidung des Bundesamtes im 
Zulassungsverfahren stattzugeben, ist das Verfahren zugelassen. Der 
Beschwerde gegen die Entscheidung im Zulassungsverfahren ist auch 
stattzugeben, wenn der vorliegende Sachverhalt so mangelhaft ist, dass die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Durchführung oder Wiederholung einer mündlichen Verhandlung unvermeidlich 
erscheint. 

Durchführung oder Wiederholung einer mündlichen Verhandlung unvermeidlich 
erscheint. 

(4) In Verfahren gegen eine Entscheidung im Flughafenverfahren (§ 33 
AsylG 2005) hat das Bundesverwaltungsgericht, wenn der Sachverhalt 
hinreichend festgestellt wurde oder die Feststellung des maßgeblichen 
Sachverhaltes durch das Bundesverwaltungsgericht selbst im Interesse der 
Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist, 
eine Entscheidung in der Sache zu treffen. 

(4) In Verfahren gegen eine Entscheidung im Flughafenverfahren (§ 33 
AsylG 2005) hat das Bundesverwaltungsgericht, wenn der Sachverhalt 
hinreichend festgestellt wurde oder die Feststellung des maßgeblichen 
Sachverhaltes durch das Bundesverwaltungsgericht selbst im Interesse der 
Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist, 
eine Entscheidung in der Sache zu treffen. 

(5) Wird gegen eine aufenthaltsbeendende Maßnahme Beschwerde beim 
Bundesverwaltungsgericht erhoben und hält sich der Fremde zum Zeitpunkt der 
Erlassung der Beschwerdeentscheidung nicht mehr im Bundesgebiet auf, so hat 
das Bundesverwaltungsgericht festzustellen, ob die aufenthaltsbeendende 
Maßnahme zum Zeitpunkt der Erlassung rechtmäßig war. War die 
aufenthaltsbeendende Maßnahme nicht rechtmäßig, ist die Wiedereinreise unter 
einem zu gestatten. 

(5) Wird gegen eine aufenthaltsbeendende Maßnahme Beschwerde beim 
Bundesverwaltungsgericht erhoben und hält sich der Fremde zum Zeitpunkt der 
Erlassung der Beschwerdeentscheidung nicht mehr im Bundesgebiet auf, so hat 
das Bundesverwaltungsgericht festzustellen, ob die aufenthaltsbeendende 
Maßnahme zum Zeitpunkt der Erlassung rechtmäßig war. War die 
aufenthaltsbeendende Maßnahme nicht rechtmäßig, ist die Wiedereinreise unter 
einem zu gestatten. 

(6) Über Beschwerden gegen Bescheide gemäß § 51 FPG, mit denen die 
Zulässigkeit der Abschiebung in einen bestimmten Staat festgestellt wurde, ist 
binnen einer Wochen zu entscheiden, es sei denn, die Anhaltung des Fremden 
hätte vorher geendet. 

(6) Über Beschwerden gegen Bescheide gemäß § 51 FPG, mit denen die 
Zulässigkeit der Abschiebung in einen bestimmten Staat festgestellt wurde, ist 
binnen einer Wochen zu entscheiden, es sei denn, die Anhaltung des Fremden 
hätte vorher geendet. 

 (6a) Unbeschadet des Abs. 7 kann das Bundesverwaltungsgericht über die 
Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde, der diese von 
Gesetz wegen nicht zukommt (§ 17) oder der diese vom Bundesamt aberkannt 
wurde (§ 18), und über Beschwerden gegen zurückweisende Entscheidungen im 
Zulassungsverfahren ohne Abhaltung einer mündlichen Verhandlung 
entscheiden. 

(7) Eine mündliche Verhandlung kann unterbleiben, wenn der Sachverhalt 
aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich 
aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht 
den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 24 VwGVG. 

(7) Eine mündliche Verhandlung kann unterbleiben, wenn der Sachverhalt 
aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich 
aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht 
den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 24 VwGVG. 

§ 23. (1) Das Bundesamt und das Bundesverwaltungsgericht dürfen 
personenbezogene Daten nur verwenden, soweit dies zur Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

§ 23. (1) Das Bundesamt und das Bundesverwaltungsgericht dürfen 
personenbezogene Daten nur verwenden, soweit dies zur Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

(2) Das Bundesamt und das Bundesverwaltungsgericht dürfen 
personenbezogene Daten Dritter nur verarbeiten, wenn deren Auswählbarkeit 

(2) Das Bundesamt und das Bundesverwaltungsgericht dürfen 
personenbezogene Daten Dritter nur verarbeiten, wenn deren Auswählbarkeit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
aus der Gesamtmenge der gespeicherten Daten nicht vorgesehen ist. Dies steht 
einer Beauskunftung der Gesamtzahl der diesen Dritten betreffenden Datensätze 
samt einem Hinweis auf den jeweiligen Auftraggeber dieser Verarbeitungen 
nicht entgegen, soweit dies nur im Rahmen der Verarbeitung der Daten eines 
Fremden erfolgt, auf den sich eine Amtshandlung unmittelbar bezieht. 

aus der Gesamtmenge der gespeicherten Daten nicht vorgesehen ist. Dies steht 
einer Beauskunftung der Gesamtzahl der diesen Dritten betreffenden Datensätze 
samt einem Hinweis auf den jeweiligen Auftraggeber dieser Verarbeitungen 
nicht entgegen, soweit dies nur im Rahmen der Verarbeitung der Daten eines 
Fremden erfolgt, auf den sich eine Amtshandlung unmittelbar bezieht. 

(3) Nach diesem Bundesgesetz ermittelte Daten sind physisch spätestens zu 
löschen, 

(3) Nach diesem Bundesgesetz ermittelte Daten sind physisch spätestens zu 
löschen, 

 1. wenn dem Betroffenen die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates 
verliehen wird, 

 1. wenn dem Betroffenen die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen 
wird, sobald die Daten nicht mehr für ein Verfahren zur Entziehung 
eines ihm als Fremden ausgestellten Dokuments benötigt werden, 

 2. wenn dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht der Tod des 
Betroffenen bekannt wird und seither fünf Jahre verstrichen sind, oder 

 2. wenn dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht der Tod des 
Betroffenen bekannt wird und seither fünf Jahre verstrichen sind, oder 

 3. zehn Jahre nach rechtskräftiger Entscheidung eines Verfahrens vor dem 
Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht oder nach 
Zurückziehung, Einstellung oder Gegenstandslosigkeit eines Antrages. 
Dies gilt nicht, wenn gegen den Betroffenen ein unbefristetes 
Einreiseverbot oder ein unbefristetes Aufenthaltsverbot besteht. 

 3. zehn Jahre nach rechtskräftiger Entscheidung eines Verfahrens vor dem 
Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht oder nach 
Zurückziehung, Einstellung oder Gegenstandslosigkeit eines Antrages. 
Dies gilt nicht, wenn gegen den Betroffenen ein unbefristetes 
Einreiseverbot oder ein unbefristetes Aufenthaltsverbot besteht. Endet 
die Gültigkeit einer zeitlich befristeten aufenthaltsbeendenden 
Maßnahme nach dem im ersten Satz genannten Zeitpunkt, sind die 
Daten erst mit Ablauf dieser Gültigkeit zu löschen. 

§ 29. (1) Die gemäß §§ 27 Abs. 1 sowie 28 verarbeiteten Daten dürfen 
folgenden Empfängern übermittelt werden, soweit diese sie zur Erfüllung der 
ihnen übertragenen Aufgaben benötigen: 

§ 29. (1) Die gemäß §§ 27 Abs. 1 sowie 28 verarbeiteten Daten dürfen 
folgenden Empfängern übermittelt werden, soweit diese sie zur Erfüllung der 
ihnen übertragenen Aufgaben benötigen: 

 1. den Sicherheitsbehörden (§ 4 SPG),  1. den Sicherheitsbehörden (§ 4 SPG), 

 2. den staatsanwaltschaftlichen Behörden,  2. den staatsanwaltschaftlichen Behörden, 

 3. den Zivil- und Strafgerichten,  3. den Zivil- und Strafgerichten und Justizanstalten, 

 4. den Verwaltungsgerichten der Länder,  4. den Verwaltungsgerichten der Länder, 

 5. dem Amt des Hochkommissärs der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
in Österreich, 

 5. dem Amt des Hochkommissärs der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
in Österreich, 

 6. den Vertragsparteien eines Abkommens zur Bestimmung des für die 
Prüfung eines Asylantrages oder eines Antrages auf internationalen 
Schutz zuständigen Staates oder den Behörden der Staaten, die die 
Dublin-Verordnung anzuwenden haben, 

 6. den Vertragsparteien eines Abkommens zur Bestimmung des für die 
Prüfung eines Asylantrages oder eines Antrages auf internationalen 
Schutz zuständigen Staates oder den Behörden der Staaten, die die 
Dublin-Verordnung anzuwenden haben, 

 7. den für die Vollziehung der Genfer Flüchtlingskonvention zuständigen  7. den für die Vollziehung der Genfer Flüchtlingskonvention zuständigen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ausländischen Behörden, wenn die Feststellung der Identität sowie die 
Asylgewährung ohne eine Übermittlung an diese Behörden nicht 
möglich und gewährleistet ist, dass solche Daten nicht Behörden jenes 
Staates zugänglich werden, in dem der Asylwerber oder der Flüchtling 
behauptet, Verfolgung befürchten zu müssen, 

ausländischen Behörden, wenn die Feststellung der Identität sowie die 
Asylgewährung ohne eine Übermittlung an diese Behörden nicht 
möglich und gewährleistet ist, dass solche Daten nicht Behörden jenes 
Staates zugänglich werden, in dem der Asylwerber oder der Flüchtling 
behauptet, Verfolgung befürchten zu müssen, 

 8. den österreichischen Vertretungsbehörden,  8. den österreichischen Vertretungsbehörden, 

 9. den Behörden nach dem NAG,  9. den Behörden nach dem NAG, 

 10. den Staatsbürgerschaftsbehörden,  10. den Staatsbürgerschaftsbehörden, 

 11. den Personenstandsbehörden,  11. den Personenstandsbehörden, 

 12. den mit der Vollziehung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes betrauten 
Behörden, 

 12. den mit der Vollziehung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes betrauten 
Behörden, 

 13. den Finanzstrafbehörden,  13. den Finanzstrafbehörden, 

 14. den Jugendwohlfahrtsträgern,  14. den Jugendwohlfahrtsträgern, 

 15. den Rechtsberatern (§§ 49 bis 52).  15. den Rechtsberatern (§§ 49 bis 52), 

  16. den Rückkehrberatern, 

  17. den Abgabenbehörden. 

  

Im Übrigen sind Übermittlungen nur zulässig, wenn dafür eine ausdrückliche 
gesetzliche Ermächtigung besteht. 

Im Übrigen sind Übermittlungen nur zulässig, wenn dafür eine ausdrückliche 
gesetzliche Ermächtigung besteht. 

(2) Die gemäß § 27 Abs. 1 Z 1 bis 11 und gemäß § 28 verarbeiteten Daten 
dürfen folgenden Empfängern übermittelt werden, soweit diese sie zur Erfüllung 
der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen: 

(2) Die gemäß § 27 Abs. 1 Z 1 bis 11 und gemäß § 28 verarbeiteten Daten 
dürfen folgenden Empfängern übermittelt werden, soweit diese sie zur Erfüllung 
der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen: 

 1. Organen des Bundes und der Länder, die Aufgaben zur Erfüllung der 
Grundversorgungsvereinbarung vollziehen, 

 1. Organen des Bundes und der Länder, die Aufgaben zur Erfüllung der 
Grundversorgungsvereinbarung vollziehen, 

 2. dem Arbeitsmarktservice und den mit Betreuung und Integrationshilfe 
betrauten Einrichtungen der Gebietskörperschaften, 

 2. dem Arbeitsmarktservice und den mit Betreuung und Integrationshilfe 
betrauten Einrichtungen der Gebietskörperschaften, 

 3. den Gebietskrankenkassen und dem Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger, und 

 3. den Gebietskrankenkassen und dem Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger, und 

 4. dem Bundesministerium für europäische und internationale 
Angelegenheiten. 

 4. dem Bundesministerium für europäische und internationale 
Angelegenheiten. 

(3) Die gemäß § 27 Abs. 1 Z 1 bis 9 und 11 verarbeiteten Daten dürfen den 
Meldebehörden übermittelt werden, soweit diese sie zur Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben benötigen. 

(3) Die gemäß § 27 Abs. 1 Z 1 bis 9 und 11 verarbeiteten Daten dürfen den 
Meldebehörden übermittelt werden, soweit diese sie zur Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben benötigen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 30. (1) Die Sicherheitsbehörden haben dem Bundesamt die bei ihnen 
erarbeiteten erkennungsdienstlichen Daten von Fremden zu übermitteln, von 
denen das Bundesamt im Rahmen einer erkennungsdienstlichen Behandlung 
gemäß § 24 unterschiedliche Daten derselben Art ermittelt hat. 

§ 30. (1) Die Sicherheitsbehörden haben dem Bundesamt die bei ihnen 
erarbeiteten erkennungsdienstlichen Daten von Fremden zu übermitteln, von 
denen das Bundesamt im Rahmen einer erkennungsdienstlichen Behandlung 
gemäß § 24 unterschiedliche Daten derselben Art ermittelt hat. 

(2) Die Sicherheitsbehörden haben dem Bundesamt und – soweit ein 
Beschwerdeverfahren anhängig ist – dem Bundesverwaltungsgericht den 
Verdacht der Begehung einer strafbaren Handlung durch Fremde unter 
Mitteilung der wesentlichen Umstände mitzuteilen. 

(2) Die Sicherheitsbehörden haben dem Bundesamt und – soweit ein 
Beschwerdeverfahren anhängig ist – dem Bundesverwaltungsgericht den 
Verdacht der Begehung einer strafbaren Handlung durch Fremde unter 
Mitteilung der wesentlichen Umstände mitzuteilen. 

(3) Die Vertretungsbehörden (§ 35 Abs. 1 AsylG 2005) haben dem 
Bundesamt alle Amtshandlungen in Bezug auf Personen mitzuteilen, über die sie 
Kenntnis von einem im Bundesgebiet anhängigen Verfahren wegen eines 
Antrages auf internationalen Schutz haben. 

(3) Die Vertretungsbehörden (§ 35 Abs. 1 AsylG 2005) haben dem 
Bundesamt alle Amtshandlungen in Bezug auf Personen mitzuteilen, über die sie 
Kenntnis von einem im Bundesgebiet anhängigen Verfahren wegen eines 
Antrages auf internationalen Schutz haben. 

(4) Die Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden, die 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice sowie die Träger der 
Sozialversicherung, die rechtmäßig über Daten verfügen, sind ermächtigt und 
auf Anfrage verpflichtet, diese Daten dem Bundesamt zu übermitteln, sofern 
dieses die Daten zur Durchführung einer Maßnahme oder eines Verfahrens vor 
dem Bundesamt benötigt. Eine Verweigerung der Auskunft ist nicht zulässig. 
Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie für die Erfüllung des 
konkreten Zwecks nicht mehr benötigt werden. 

(4) Die Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden, die 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice sowie die Träger der 
Sozialversicherung, die rechtmäßig über Daten verfügen, sind ermächtigt und 
auf Anfrage verpflichtet, diese Daten dem Bundesamt zu übermitteln, sofern 
dieses die Daten zur Durchführung einer Maßnahme oder eines Verfahrens vor 
dem Bundesamt benötigt. Eine Verweigerung der Auskunft ist nicht zulässig. 
Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie für die Erfüllung des 
konkreten Zwecks nicht mehr benötigt werden. 

(5) Die Strafgerichte haben Erhebungen von Anklagen wegen vorsätzlich 
begangener strafbarer Handlungen, den Rücktritt von der Verfolgung der 
Straftat, die Einstellung des Strafverfahrens, den Freispruch, rechtskräftige 
Verurteilungen unter Anschluss der Urteilsausfertigung, die Verhängung und 
Aufhebung der Untersuchungshaft, die Strafvollzugsanstalten und die 
gerichtlichen Gefangenenhäuser den Antritt und das Ende einer Freiheitsstrafe 
von Fremden dem Bundesamt mitzuteilen. Nach Maßgabe der technischen 
Möglichkeiten hat diese Mitteilung durch elektronische Übermittlung dieser 
Daten an das Bundesamt zu erfolgen (§ 15b Abs. 1 StVG). Dem Bundesamt 
obliegt die Weiterleitung der Information an eine allenfalls zuständige weitere 
Instanz. 

(5) Die Strafgerichte und Staatsanwaltschaften haben zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt Erhebungen von Anklagen wegen vorsätzlich begangener strafbarer 
Handlungen, den Rücktritt von der Verfolgung der Straftat, die Einstellung des 
Strafverfahrens, den Freispruch, rechtskräftige Verurteilungen unter Anschluss 
der Urteilsausfertigung, die Verhängung und Aufhebung der Untersuchungshaft, 
die Strafvollzugsanstalten und die gerichtlichen Gefangenenhäuser den Antritt 
und das Ende einer Freiheitsstrafe von Fremden und rechtskräftige 
Entscheidungen in Auslieferungs- oder Übergabeverfahren sowie über die 
Anordnung und Aufhebung von Auslieferungs- und Übergabehaft dem 
Bundesamt mitzuteilen. Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten hat diese 
Mitteilung durch elektronische Übermittlung dieser Daten an das Bundesamt zu 
erfolgen (§ 15b Abs. 1 StVG). Dem Bundesamt obliegt die Weiterleitung der 
Information an eine allenfalls zuständige weitere Instanz. 

(6) Die Staatsbürgerschaftsbehörden haben dem Bundesamt die Verleihung (6) Die Staatsbürgerschaftsbehörden haben dem Bundesamt die Verleihung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Staatsbürgerschaft an einen Fremden mitzuteilen. der Staatsbürgerschaft an einen Fremden mitzuteilen. 

(7) Die Personenstandsbehörden haben Anträge auf Eheschließung oder auf 
Begründung einer eingetragenen Partnerschaft von Drittstaatsangehörigen, die 
nicht begünstigte Drittstaatsangehörige sind, dem Bundesamt mitzuteilen. 

(7) Die Personenstandsbehörden haben Anträge auf Eheschließung oder auf 
Begründung einer eingetragenen Partnerschaft von Drittstaatsangehörigen, die 
nicht begünstigte Drittstaatsangehörige sind, dem Bundesamt mitzuteilen. 

(8) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben Anträge auf Namensänderung 
und die Zivilgerichte Anträge auf Adoptionen von Fremden dem Bundesamt 
mitzuteilen. 

(8) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben Anträge auf Namensänderung 
und die Zivilgerichte Anträge auf Adoptionen von Fremden dem Bundesamt 
mitzuteilen. 

(9) Die Führerscheinbehörden haben dem Bundesamt die Ausstellung eines 
Führerscheines an einen Fremden mitzuteilen. 

(9) Die Führerscheinbehörden haben dem Bundesamt die Ausstellung eines 
Führerscheines an einen Fremden mitzuteilen. 

§ 34. (1) Das Bundesamt kann die Festnahme eines Fremden anordnen 
(Festnahmeauftrag), wenn dieser 

§ 34. (1) Das Bundesamt kann die Festnahme eines Fremden anordnen 
(Festnahmeauftrag), wenn dieser 

 1. Auflagen gemäß §§ 56 Abs. 2 oder 71 Abs. 2 FPG verletzt, oder  1. Auflagen gemäß §§ 56 Abs. 2 oder 71 Abs. 2 FPG verletzt, oder 

 2. sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und nicht in den 
Anwendungsbereich des 6. Hauptstückes des FPG fällt. 

 2. sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und nicht in den 
Anwendungsbereich des 6. Hauptstückes des FPG fällt. 

(2) Das Bundesamt kann die Festnahme eines Fremden auch ohne 
Erlassung eines Schubhaftbescheides anordnen, wenn auf Grund bestimmter 
Tatsachen anzunehmen ist, dass die Voraussetzungen für die Erlassung einer 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme vorliegen und 

(2) Das Bundesamt kann die Festnahme eines Fremden auch ohne 
Erlassung eines Schubhaftbescheides anordnen, wenn auf Grund bestimmter 
Tatsachen anzunehmen ist, dass die Voraussetzungen für die Erlassung einer 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme vorliegen und 

 1. der Fremde ohne ausreichende Entschuldigung einer ihm zu eigenen 
Handen zugestellten Ladung, in der dieses Zwangsmittel angedroht war, 
nicht Folge geleistet hat oder 

 1. der Fremde ohne ausreichende Entschuldigung einer ihm zu eigenen 
Handen zugestellten Ladung, in der dieses Zwangsmittel angedroht war, 
nicht Folge geleistet hat oder 

 2. der Aufenthalt des Fremden nicht festgestellt werden konnte.  2. der Aufenthalt des Fremden nicht festgestellt werden konnte. 

(3) Ein Festnahmeauftrag kann gegen einen Fremden auch dann erlassen 
werden, 

(3) Ein Festnahmeauftrag kann gegen einen Fremden auch dann erlassen 
werden, 

 1. wenn die Voraussetzungen zur Verhängung der Schubhaft nach § 76 
FPG oder zur Anordnung gelinderer Mittel gemäß § 77 Abs. 1 FPG 
vorliegen und nicht aus anderen Gründen die Vorführung vor das 
Bundesamt erfolgt; 

 1. wenn die Voraussetzungen zur Verhängung der Schubhaft nach § 76 
FPG oder zur Anordnung gelinderer Mittel gemäß § 77 Abs. 1 FPG 
vorliegen und nicht aus anderen Gründen die Vorführung vor das 
Bundesamt erfolgt; 

 2. wenn er seiner Verpflichtung zur Ausreise (§§ 52 Abs. 8 und 70 Abs. 1 
FPG) nicht nachgekommen ist; 

 2. wenn er seiner Verpflichtung zur Ausreise (§§ 52 Abs. 8 und 70 Abs. 1 
FPG) nicht nachgekommen ist; 

 3. wenn gegen den Fremden ein Auftrag zur Abschiebung (§ 46 FPG) 
erlassen werden soll oder 

 3. wenn gegen den Fremden ein Auftrag zur Abschiebung (§ 46 FPG) 
erlassen werden soll oder 

 4. wenn er, ohne ausreichende Entschuldigung einer ihm zu eigenen  4. wenn er, ohne ausreichende Entschuldigung einer ihm zu eigenen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Handen zugestellten Ladung gemäß § 46 Abs. 2a FPG, in der dieses 
Zwangsmittel angedroht war, zur Befragung zur Klärung seiner Identität 
und Herkunft, insbesondere zum Zweck der Einholung eines 
Ersatzreisedokumentes bei der zuständigen ausländischen Behörde 
durch die Behörde, nicht Folge geleistet hat. 

Handen zugestellten Ladung gemäß § 46 Abs. 2a FPG, in der dieses 
Zwangsmittel angedroht war, zur Befragung zur Klärung seiner Identität 
und Herkunft, insbesondere zum Zweck der Einholung eines 
Ersatzreisedokumentes bei der zuständigen ausländischen Behörde 
durch die Behörde, nicht Folge geleistet hat. 

(4) Das Bundesamt kann die Festnahme eines Asylwerbers anordnen, wenn 
er 

(4) Das Bundesamt kann die Festnahme eines Asylwerbers anordnen, wenn 
er sich dem Verfahren entzogen hat (§ 24 Abs. 1 AsylG 2005). 

 1. sich dem Verfahren entzogen hat (§ 24 Abs. 1 AsylG 2005), 
oder 

 

 2. sich gemäß § 24 Abs. 4 Z 2 AsylG 2005 ungerechtfertigt aus 
der Erstaufnahmestelle entfernt hat. 

 

(5) Der Festnahmeauftrag ergeht in Ausübung verwaltungsbehördlicher 
Befehlsgewalt; er ist aktenkundig zu machen. Die Anhaltung auf Grund eines 
Festnahmeauftrages darf 72 Stunden nicht übersteigen und ist nach 
Durchführung der erforderlichen Verfahrenshandlungen zu beenden. 

(5) Der Festnahmeauftrag ergeht in Ausübung verwaltungsbehördlicher 
Befehlsgewalt; er ist aktenkundig zu machen. Die Anhaltung auf Grund eines 
Festnahmeauftrages darf 72 Stunden nicht übersteigen und ist nach 
Durchführung der erforderlichen Verfahrenshandlungen zu beenden. 

(6) In den Fällen der Abs. 1 bis 4 ist dem Beteiligten auf sein Verlangen 
sogleich oder binnen der nächsten 24 Stunden eine Durchschrift des 
Festnahmeauftrages zuzustellen. 

(6) In den Fällen der Abs. 1 bis 4 ist dem Beteiligten auf sein Verlangen 
sogleich oder binnen der nächsten 24 Stunden eine Durchschrift des 
Festnahmeauftrages zuzustellen. 

(7) Die Anhaltung eines Fremden, gegen den ein Festnahmeauftrag erlassen 
wurde, ist dem Bundesamt unverzüglich anzuzeigen. Dieses hat mitzuteilen, ob 
der Fremde in eine Erstaufnahmestelle oder Regionaldirektion vorzuführen ist. 

(7) Die Anhaltung eines Fremden, gegen den ein Festnahmeauftrag erlassen 
wurde, ist dem Bundesamt unverzüglich anzuzeigen. Dieses hat mitzuteilen, ob 
der Fremde in eine Erstaufnahmestelle oder Regionaldirektion vorzuführen ist. 

(8) Ein Festnahmeauftrag ist zu widerrufen, wenn (8) Ein Festnahmeauftrag ist zu widerrufen, wenn 

 1. das Verfahren zur Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
eingestellt wurde und die Fortsetzung des Verfahrens nicht mehr 
zulässig ist (§ 24 Abs. 2 AsylG 2005), 

 1. das Verfahren zur Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
eingestellt wurde und die Fortsetzung des Verfahrens nicht mehr 
zulässig ist (§ 24 Abs. 2 AsylG 2005) oder 

 2. der Asylwerber aus eigenem dem Bundesamt oder dem 
Bundesverwaltungsgericht seinen Aufenthaltsort bekannt gibt und nicht 
auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, er werde sich wieder 
dem Verfahren entziehen oder 

 2. der Asylwerber aus eigenem dem Bundesamt oder dem 
Bundesverwaltungsgericht seinen Aufenthaltsort bekannt gibt und nicht 
auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, er werde sich wieder 
dem Verfahren entziehen. 

 3. sich der Asylwerber im Zulassungsverfahren aus eigenem wieder in der 
Erstaufnahmestelle einfindet und nicht auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen ist, er werde sich aus dieser wieder ungerechtfertigt 
entfernen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(9) Das Bundesamt hat die Erlassung und den Widerruf eines 
Festnahmeauftrags den Landespolizeidirektionen bekannt zu geben. 

(9) Das Bundesamt hat die Erlassung und den Widerruf eines 
Festnahmeauftrags den Landespolizeidirektionen bekannt zu geben. 

§ 38. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind zum Zwecke 
der Sicherstellung von Beweismitteln (§ 39) ermächtigt, die Kleidung und die 
mitgeführten Behältnisse eines Fremden zu durchsuchen, wenn 

§ 38. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind zum Zwecke 
der Sicherstellung von Beweismitteln (§ 39) ermächtigt, die Kleidung und die 
mitgeführten Behältnisse eines Fremden zu durchsuchen, wenn 

 1. dieser nach diesem Bundesgesetz festgenommen worden ist,  1. dieser nach diesem Bundesgesetz festgenommen worden ist, 

 2. der Verdacht besteht, dass dieser sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet 
aufhält und Beweismittel bei sich hat, die für dessen Abschiebung von 
Bedeutung sind, 

 2. der Verdacht besteht, dass dieser sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet 
aufhält und Beweismittel bei sich hat, die für dessen Abschiebung von 
Bedeutung sind, 

 3. dieser der Erstaufnahmestelle vorzuführen ist,  

 4. dessen Vorführung nach § 45 Abs. 1 unterbleibt oder  4. dieser einen Antrag gemäß § 42 Abs. 1 stellt oder 

 5. dieser einen Antrag auf internationalen Schutz einbringt,  5. dieser einen Antrag auf internationalen Schutz einbringt, 

soweit in den Fällen der Z 3 bis 5 nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 
Fremde Gegenstände und Dokumente, die Aufschluss über seine Identität, seine 
Staatsangehörigkeit, seinen Reiseweg oder seine Fluchtgründe geben können, 
mit sich führt und diese auch nicht auf Aufforderung vorlegt. Vor einer 
Durchsuchung ist der Fremde aufzufordern, alle mitgeführten Beweismittel 
freiwillig herauszugeben. 

soweit in den Fällen der Z 3 bis 5 nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 
Fremde Gegenstände und Dokumente, die Aufschluss über seine Identität, seine 
Staatsangehörigkeit, seinen Reiseweg oder seine Fluchtgründe geben können, 
mit sich führt und diese auch nicht auf Aufforderung vorlegt. Vor einer 
Durchsuchung ist der Fremde aufzufordern, alle mitgeführten Beweismittel 
freiwillig herauszugeben. 

(2) Darüber hinaus sind die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
ermächtigt, die Kleidung und mitgeführten Behältnisse eines Asylwerbers zu 
durchsuchen, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen in Verbindung mit einer 
Einvernahme anzunehmen ist, dass der Asylwerber Dokumente und 
Gegenstände mit sich führt, zu deren Herausgabe er gemäß § 15 Abs. 1 Z 5 
AsylG 2005 verpflichtet ist und diese auch über Aufforderung nicht freiwillig 
heraus gibt. 

(2) Darüber hinaus sind die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
ermächtigt, die Kleidung und mitgeführten Behältnisse eines Asylwerbers zu 
durchsuchen, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen in Verbindung mit einer 
Einvernahme anzunehmen ist, dass der Asylwerber Dokumente und 
Gegenstände mit sich führt, zu deren Herausgabe er gemäß § 15 Abs. 1 Z 5 
AsylG 2005 verpflichtet ist und diese auch über Aufforderung nicht freiwillig 
heraus gibt. 

§ 40. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
einen Fremden zum Zweck der Vorführung vor das Bundesamt festzunehmen, 

§ 40. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
einen Fremden zum Zweck der Vorführung vor das Bundesamt festzunehmen, 

 1. gegen den ein Festnahmeauftrag (§ 34) besteht,  1. gegen den ein Festnahmeauftrag (§ 34) besteht, 

 2. wenn dieser Auflagen gemäß §§ 56 Abs. 2 oder 71 Abs. 2 FPG verletzt 
oder 

 2. wenn dieser Auflagen gemäß §§ 56 Abs. 2 oder 71 Abs. 2 FPG verletzt 
oder 

 3. der sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und nicht in den 
Anwendungsbereich des 6. Hauptstückes des FPG fällt. 

 3. der sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und nicht in den 
Anwendungsbereich des 6. Hauptstückes des FPG fällt. 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, (2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Asylwerber oder Fremde, die einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
haben, zum Zwecke der Vorführung vor das Bundesamt festzunehmen, wenn 

Asylwerber oder Fremde, die einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
haben, zum Zwecke der Vorführung vor das Bundesamt festzunehmen, wenn 

 1. dieser Fremde nicht zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt ist,  1. dieser Fremde nicht zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt ist, 

 2. gegen diesen eine durchsetzbare – wenn auch nicht rechtskräftige – 
aufenthaltsbeendende Maßnahme gemäß dem 8. Hauptstück des FPG 
erlassen wurde, 

 2. gegen diesen eine durchsetzbare – wenn auch nicht rechtskräftige – 
aufenthaltsbeendende Maßnahme gemäß dem 8. Hauptstück des FPG 
erlassen wurde, 

 3. gegen diesen nach § 27 AsylG 2005 ein Verfahren zur Erlassung einer 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme eingeleitet wurde, 

 3. gegen diesen nach § 27 AsylG 2005 ein Verfahren zur Erlassung einer 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme eingeleitet wurde, 

 4. gegen diesen vor Stellung des Antrages auf internationalen Schutz eine 
durchsetzbare aufenthaltsbeendende Maßnahme gemäß dem 
8. Hauptstück des FPG erlassen wurde oder 

 4. gegen diesen vor Stellung des Antrages auf internationalen Schutz eine 
durchsetzbare aufenthaltsbeendende Maßnahme gemäß dem 
8. Hauptstück des FPG erlassen wurde oder 

 5. auf Grund des Ergebnisses der Befragung, der Durchsuchung und der 
erkennungsdienstlichen Behandlung anzunehmen ist, dass der Antrag 
des Fremden auf internationalen Schutz mangels Zuständigkeit 
Österreichs zur Prüfung zurückgewiesen werden wird. 

 5. auf Grund des Ergebnisses der Befragung, der Durchsuchung und der 
erkennungsdienstlichen Behandlung anzunehmen ist, dass der Antrag 
des Fremden auf internationalen Schutz mangels Zuständigkeit 
Österreichs zur Prüfung zurückgewiesen werden wird. 

(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 kann die Festnahme unterbleiben, wenn 
gewährleistet ist, dass der Fremde das Bundesgebiet unverzüglich über eine 
Außengrenze verlässt. 

(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 kann die Festnahme unterbleiben, wenn 
gewährleistet ist, dass der Fremde das Bundesgebiet unverzüglich über eine 
Außengrenze verlässt. 

(4) Das Bundesamt ist ohne unnötigen Aufschub über die erfolgte 
Festnahme zu verständigen. Die Anhaltung eines Fremden ist in den Fällen der 
Abs. 1 Z 2 und 3 und Abs. 2 bis zu 48 Stunden und in den Fällen des Abs. 1 Z 1 
bis zu 72 Stunden zulässig; darüber hinaus ist Freiheitsentziehung nur gemäß 
§ 77 Abs. 5 FPG oder in Schubhaft gemäß § 76 FPG möglich. Dem 
festgenommenen Fremden ist die Vornahme der Festnahme über sein Verlangen 
schriftlich zu bestätigen. 

(4) Das Bundesamt ist ohne unnötigen Aufschub über die erfolgte 
Festnahme zu verständigen. Die Anhaltung eines Fremden ist in den Fällen der 
Abs. 1 Z 2 und 3 und Abs. 2 bis zu 48 Stunden und in den Fällen des Abs. 1 Z 1 
bis zu 72 Stunden zulässig; darüber hinaus ist Freiheitsentziehung nur gemäß 
§ 77 Abs. 5 FPG oder in Schubhaft gemäß § 76 FPG möglich. Dem 
festgenommenen Fremden ist die Vornahme der Festnahme über sein Verlangen 
schriftlich zu bestätigen. 

(5) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
Asylwerber, die nicht zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sind, am 
Verlassen der Erstaufnahmestelle zu hindern, bis diese – soweit dies zulässig ist 
– erkennungsdienstlich behandelt (§ 44) und durchsucht (§ 38) worden sind. 

(5) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
Fremde, die einen Antrag gemäß § 42 Abs. 1 gestellt haben, anzuhalten, bis 
diese – soweit dies zulässig ist – erkennungsdienstlich behandelt (§ 42 Abs. 1) 
und durchsucht (§ 38) worden sind. 

(6) Während der Zulässigkeit der Sicherung der Zurückweisung im 
Flughafenverfahren sind die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
ermächtigt, zu verhindern, dass ein zurückgewiesener Asylwerber in das 
Bundesgebiet einreist, soweit es ihm nicht gestattet ist. 

(6) Während der Zulässigkeit der Sicherung der Zurückweisung im 
Flughafenverfahren sind die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
ermächtigt, zu verhindern, dass ein zurückgewiesener Asylwerber in das 
Bundesgebiet einreist, soweit es ihm nicht gestattet ist. 

§ 41. (1) Jeder gemäß § 40 Abs. 1 und 2 Festgenommene ist ehestens in § 41. (1) Jeder gemäß § 40 Abs. 1 und 2 Festgenommene ist ehestens in 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
einer ihm verständlichen Sprache über die Gründe seiner Festnahme zu 
unterrichten. 

einer ihm verständlichen Sprache über die Gründe seiner Festnahme zu 
unterrichten. 

(2) Auf Verlangen eines solchen Festgenommenen ist die konsularische 
Vertretung seines Heimatstaates unverzüglich von seiner Anhaltung zu 
unterrichten. § 36 Abs. 4 VStG und § 47 SPG gelten. 

(2) Auf Verlangen eines solchen Festgenommenen ist die konsularische 
Vertretung seines Heimatstaates unverzüglich von seiner Anhaltung zu 
unterrichten. § 36 Abs. 4 VStG und § 47 SPG gelten. 

Stellen des Antrages auf internationalen Schutz bei einer Sicherheitsbehörde 
oder bei Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

Antragstellung bei Sicherheitsbehörde oder Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes, Befragung und Befugnis zur erkennungsdienstlichen 

Behandlung 

§ 42. (1) Stellt ein Fremder, der zum Aufenthalt in Österreich berechtigt ist, 
einen Antrag auf internationalen Schutz bei einer Sicherheitsbehörde oder einem 
Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes, ist er aufzufordern, diesen Antrag 
binnen vierzehn Tagen in einer Erstaufnahmestelle einzubringen. Dem 
Bundesamt ist die Stellung des Antrags mittels einer schriftlichen Meldung zur 
Kenntnis zu bringen. 

§ 42. (1) Stellt ein Fremder einen Antrag auf internationalen Schutz bei 
einer Sicherheitsbehörde oder einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 
haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes eine erste Befragung 
gemäß § 19 Abs. 1 AsylG 2005 durchzuführen und den Fremden, sofern dieser 
das 14. Lebensjahr vollendet hat und dies nicht bereits erfolgt ist, 
erkennungsdienstlich zu behandeln. 

(2) Stellt ein Fremder, der nicht zum Aufenthalt in Österreich berechtigt ist, 
einen Antrag auf internationalen Schutz bei einer Sicherheitsbehörde oder einem 
Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes, ist er von Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes zur Sicherung der Rückkehrentscheidung, der Anordnung zur 
Außerlandesbringung oder der Ausweisung der Erstaufnahmestelle vorzuführen. 
Ebenso ist ein Fremder, der gemäß Abs. 1 einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat und vor Einbringung und Gegenstandslosigkeit (§ 25 Abs. 1 
AsylG 2005) des Antrags auf internationalen Schutz aber nach Ablauf seines 
Aufenthaltsrechtes betreten wird, der Erstaufnahmestelle vorzuführen. 

(2) Nach den in Abs. 1 genannten Maßnahmen haben die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes dem Bundesamt das Protokoll der Befragung 
sowie einen Bericht, aus dem sich Zeit, Ort und Umstände der Antragstellung, 
Angaben über Hinweise auf die Staatsangehörigkeit und den Reiseweg, 
insbesondere den Ort des Grenzübertritts, sowie das Ergebnis der 
erkennungsdienstlichen Behandlung (Abs. 1) und gegebenenfalls einer 
Durchsuchung (§ 38), zu übermitteln und eine Anordnung zur weiteren 
Vorgangsweise beim Bundesamt einzuholen. 

Befragung Anordnung der weiteren Vorgangsweise 

§ 43. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben einen Fremden, § 43. (1) Das Bundesamt hat auf Basis der gemäß § 42 übermittelten 
Information unverzüglich anzuordnen, dass 

 1. der der Erstaufnahmestelle vorzuführen ist;  1. im Falle eines zum Aufenthalt berechtigten Fremden dieser 
aufzufordern ist, sich binnen vierzehn Tagen in einer 
Erstaufnahmestelle oder Regionaldirektion einzufinden oder 

 2. dessen Vorführung nach § 45 Abs. 1 unterbleibt oder  2. im Falle eines nicht zum Aufenthalt berechtigten Fremden 

  a. dieser zur Sicherung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme einer 
Erstaufnahmestelle oder einer Regionaldirektion vorzuführen ist oder 

  b. sofern die Vorführung zur weiteren Verfahrensführung nicht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
erforderlich ist, diesem die kostenlose Anreise in eine bestimmte 
Betreuungseinrichtung des Bundes zu ermöglichen ist; darüber ist 
der Fremde in geeigneter Weise zu informieren. § 2 Abs. 1a GVG-
B 2005 gilt sinngemäß. 

 3. der einen Antrag auf internationalen Schutz einbringt und in diesem 
Verfahren noch keiner Befragung unterzogen worden ist, 

 

einer ersten Befragung (§ 19 Abs. 1 AsylG 2005) zu unterziehen.  

 (2) Das Bundesamt kann von einer Anordnung gemäß Abs. 1 Z 1 oder 2 
absehen, wenn 

  1. der betreffende Fremde in Schub-, Straf-, Untersuchungs-, oder einer 
sonstigen Haft angehalten wird oder 

  2. auf Grund besonderer, nicht vorhersehbarer Umstände die Versorgung 
des Asylwerbers in einer Betreuungseinrichtung des Bundes nicht 
möglich ist. 

Befugnis zur erkennungsdienstlichen Behandlung Sonstige Vorführungen 

§ 44. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben einen 
Fremden, der das 14. Lebensjahr vollendet hat und 

§ 44. Darüber hinaus sind Fremde, die – aus welchem Grund auch immer – 
angehalten werden, dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht auf 
dessen Ersuchen vorzuführen. Die Anhaltung, insbesondere eine Schubhaft, wird 
durch die Vorführung nicht unterbrochen. 

 1. der der Erstaufnahmestelle vorzuführen ist,  

 2. dessen Vorführung nach § 45 Abs. 1 unterbleibt oder  

 3. der einen Antrag auf internationalen Schutz eingebracht hat,  

erkennungsdienstlich zu behandeln, soweit dies nicht bereits erfolgt ist.  

Durchführung der Vorführung Befugnisse der Organe der Landespolizeidirektionen 

§ 45. (1) Vor Durchführung der Vorführung vor das Bundesamt ist diese dem 
Bundesamt anzukündigen. Dieses kann verfügen, dass die Vorführung zu 

unterbleiben hat, wenn 

§ 45. (1) Der Landespolizeidirektor kann Bedienstete, die nicht Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes sind, zur Ausübung von nach §§ 38, 39 und 42 
vorgesehener Befehls- und Zwangsgewalt ermächtigen, sofern diese dafür 
geeignet und besonders geschult sind. 

 1. dies zur weiteren Verfahrensführung nicht erforderlich ist oder  

 2. der betreffende Fremde in Schub-, Straf- oder 
Untersuchungshaft angehalten wird oder 

 

 3. auf Grund besonderer, nicht vorhersehbarer Umstände die  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Versorgung des Asylwerbers in der Erstaufnahmestelle nicht möglich ist. 

(2) Spätestens zeitgleich mit der Vorführung (§ 42 Abs. 2) haben die 
vorführenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes dem Bundesamt das 
Protokoll der Befragung sowie einen Bericht, aus dem sich Zeit, Ort und 
Umstände der Antragstellung sowie Angaben über Hinweise auf die 
Staatsangehörigkeit und den Reiseweg, insbesondere den Ort des 
Grenzübertritts, ergeben, zu übermitteln. 

(2) Die Befugnisse der §§ 38, 39 und 42 stehen auch dazu ermächtigten 
Organen der Landespolizeidirektionen (Abs. 1) zu. Für diese Organe gilt die 
Verordnung des Bundesministers für Inneres, mit der Richtlinien für das 
Einschreiten der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes erlassen werden - 
RLV, BGBl. Nr. 266/1993. § 47 Abs. 2 gilt für diese Organe sinngemäß. 

(3) Unterbleibt die Vorführung gemäß Abs. 1, so ist das Protokoll der 
Befragung und der Bericht nach Abs. 2 dem Bundesamt so schnell wie möglich 
zu übermitteln. 

 

§ 47. (1) Zur Durchsetzung der Befugnisse nach diesem Hauptstück sind die 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zur Ausübung von 
unmittelbarer Zwangsgewalt ermächtigt; die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes haben den Betroffenen die Ausübung unmittelbarer 
Zwangsgewalt anzudrohen und anzukündigen. Sie haben deren 
Ausübung zu beenden, sobald der angestrebte Erfolg erreicht wurde, 
sich zeigt, dass er auf diesem Wege nicht erreicht werden kann oder der 
angestrebte Erfolg außer Verhältnis zu dem für die Durchsetzung 
erforderlichen Eingriff steht. Eine Gefährdung des Lebens oder eine 
nachhaltige Gefährdung der Gesundheit ist jedenfalls unzulässig. 

§ 47. (1) Zur Durchsetzung der Befugnisse nach diesem Hauptstück sind die 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zur Ausübung von 
unmittelbarer Zwangsgewalt ermächtigt; die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes haben den Betroffenen die Ausübung unmittelbarer 
Zwangsgewalt anzudrohen und anzukündigen. Sie haben deren 
Ausübung zu beenden, sobald der angestrebte Erfolg erreicht wurde, 
sich zeigt, dass er auf diesem Wege nicht erreicht werden kann oder der 
angestrebte Erfolg außer Verhältnis zu dem für die Durchsetzung 
erforderlichen Eingriff steht. Eine Gefährdung des Lebens oder eine 
nachhaltige Gefährdung der Gesundheit ist jedenfalls unzulässig. 

(2) Wäre zur Durchsetzung einer Befugnis gemäß §§ 38 Abs. 1 Z 3 bis 5 und 
Abs. 2, 39 Abs. 1 sowie 44 die Überwindung eines Widerstands des 
Betroffenen erforderlich, haben die ermächtigten Organe des 
Bundesamtes (§ 2 Abs. 5 BFA-G) ein Organ des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes um die Vornahme der Amtshandlung zu ersuchen. 

(2) Wäre zur Durchsetzung einer Befugnis gemäß §§ 38 Abs. 1 Z 3 und 4 und 
Abs. 2, 39 Abs. 1 sowie 42 Abs. 1 die Überwindung eines Widerstands 
des Betroffenen erforderlich, haben die ermächtigten Organe des 
Bundesamtes (§ 2 Abs. 5 BFA-G) ein Organ des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes um die Vornahme der Amtshandlung zu ersuchen. 

§ 49. (1) Im Zulassungsverfahren ist einem Asylwerber kostenlos ein 
Rechtsberater amtswegig zur Seite zu stellen. 

§ 49. (1) Im Zulassungsverfahren ist einem Asylwerber kostenlos ein 
Rechtsberater amtswegig zur Seite zu stellen. 

(2) Rechtsberater haben Asylwerber vor jeder einer Mitteilung nach § 29 Abs. 3 
Z 3 bis 6 AsylG 2005 folgenden Einvernahme im Zulassungsverfahren 
über ihr Asylverfahren und ihre Aussichten auf Zuerkennung des Status 
des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten zu beraten; 
ihnen sind zu diesem Zweck bei Bedarf vom Bundesamt Dolmetscher 
beizugeben und das bisherige Ermittlungsergebnis im gesamten Umfang 
zur Verfügung zu stellen. Rechtsberater sind verpflichtet, an allen 
Einvernahmen zur Wahrung des Parteiengehörs im Zulassungsverfahren 

(2) Rechtsberater haben Asylwerber vor jeder einer Mitteilung nach § 29 Abs. 3 
Z 3 bis 6 AsylG 2005 folgenden Einvernahme im Zulassungsverfahren 
über ihr Asylverfahren und ihre Aussichten auf Zuerkennung des Status 
des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten zu beraten; 
ihnen sind zu diesem Zweck bei Bedarf vom Bundesamt Dolmetscher 
beizugeben und das bisherige Ermittlungsergebnis im gesamten Umfang 
zur Verfügung zu stellen. Rechtsberater sind verpflichtet, an allen 
Einvernahmen zur Wahrung des Parteiengehörs im Zulassungsverfahren 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
teilzunehmen. teilzunehmen. 

(3) Bei unbegleiteten minderjährigen Asylwerbern hat der Rechtsberater als 
gesetzlicher Vertreter im Zulassungsverfahren bei jeder Befragung in 
der Erstaufnahmestelle und bei jeder Einvernahme teilzunehmen. 

(3) Bei unbegleiteten minderjährigen Asylwerbern hat der Rechtsberater als 
gesetzlicher Vertreter im Zulassungsverfahren bei jeder Befragung und 
bei jeder Einvernahme teilzunehmen. 

(4) Das Bundesamt legt für jede Erstaufnahmestelle die Zuständigkeit der 
Rechtsberater je nach Einbringung des Antrages fest. Die Übertragung 
der Aufgaben an einen anderen Rechtsberater kann im Einzelfall und 
nur mit Zustimmung dieses Beraters erfolgen. Ist eine juristische Person 
mit der Besorgung der Rechtsberatung im Zulassungsverfahren betraut, 
haben das Bundesverwaltungsgericht in den Fällen des § 10 Abs. 3, 5 
und 6 und das Bundesamt, auch wenn dem Rechtsberater zuzustellen ist, 
lediglich der juristischen Person zuzustellen. 

(4) Das Bundesamt legt für jede Erstaufnahmestelle die Zuständigkeit der 
Rechtsberater je nach Einbringung des Antrages fest. Die Übertragung 
der Aufgaben an einen anderen Rechtsberater kann im Einzelfall und 
nur mit Zustimmung dieses Beraters erfolgen. Ist eine juristische Person 
mit der Besorgung der Rechtsberatung im Zulassungsverfahren betraut, 
haben das Bundesverwaltungsgericht in den Fällen des § 10 Abs. 3, 5 
und 6 und das Bundesamt, auch wenn dem Rechtsberater zuzustellen ist, 
lediglich der juristischen Person zuzustellen. 

(5) Der Bundesminister für Inneres verordnet die Höhe der Entschädigung 
der Rechtsberater für den Zeit- und Arbeitsaufwand. Ist eine juristische Person 
mit der Rechtsberatung im Zulassungsverfahren betraut, verordnet der 
Bundesminister für Inneres die Höhe der Entschädigung für den Zeit- und 
Arbeitsaufwand für die Rechtsberatung einschließlich der Dolmetschkosten in 
Form von Pauschalbeträgen pro beratenem Asylwerber. Die Entschädigung hat 
sich am zuvor eingeholten Angebot der betrauten juristischen Person zu 
orientieren. 

(5) Der Bundesminister für Inneres verordnet die Höhe der Entschädigung 
der Rechtsberater für den Zeit- und Arbeitsaufwand. Ist eine juristische Person 
mit der Rechtsberatung im Zulassungsverfahren betraut, verordnet der 
Bundesminister für Inneres die Höhe der Entschädigung für den Zeit- und 
Arbeitsaufwand für die Rechtsberatung einschließlich der Dolmetschkosten in 
Form von Pauschalbeträgen pro beratenem Asylwerber. Die Entschädigung hat 
sich am zuvor eingeholten Angebot der betrauten juristischen Person zu 
orientieren. 

§ 52. (1) Das Bundesamt hat den Fremden oder Asylwerber bei Erlassung 
einer Rückkehrentscheidung, der Anordnung der Schubhaft sowie bei zurück- 
oder abweisenden Entscheidungen über Anträge auf internationalen Schutz, die 
keine Folgeanträge sind, mittels Verfahrensanordnung darüber zu informieren, 
dass ihm kostenlos ein Rechtsberater amtswegig zur Seite gestellt wird. Zugleich 
hat das Bundesamt den bestellten Rechtsberater oder die betraute juristische 
Person davon in Kenntnis zu setzen. 

§ 52. (1) Das Bundesamt hat den Fremden oder Asylwerber bei Erlassung 
einer Rückkehrentscheidung, Erlassung einer Entscheidung gemäß § 2 Abs. 4 
bis 5 oder § 3 GVG-B 2005, der Anordnung zur Außerlandesbringung, der 
Anordnung der Schubhaft sowie bei zurück- oder abweisenden Entscheidungen 
über Anträge auf internationalen Schutz mittels Verfahrensanordnung darüber zu 
informieren, dass ihm kostenlos ein Rechtsberater amtswegig zur Seite gestellt 
wird. Zugleich hat das Bundesamt den bestellten Rechtsberater oder die betraute 
juristische Person davon in Kenntnis zu setzen. 

(2) Rechtsberater unterstützen und beraten Fremde oder Asylwerber beim 
Einbringen einer Beschwerde und im Beschwerdeverfahren gemäß Abs. 1 vor 
dem Bundesverwaltungsgericht, sowie bei der Beischaffung eines Dolmetschers. 
Rechtsberater haben Fremde in einem Beschwerdeverfahren gegen eine 
Rückkehrentscheidung auf deren Ersuchen auch zu vertreten. Rechtsberater 
haben den Beratenen jedenfalls die Erfolgsaussicht ihrer Beschwerde 
darzulegen. 

(2) Rechtsberater unterstützen und beraten Fremde oder Asylwerber beim 
Einbringen einer Beschwerde und im Beschwerdeverfahren gemäß Abs. 1 vor 
dem Bundesverwaltungsgericht, sowie bei der Beischaffung eines Dolmetschers. 
Rechtsberater haben Fremde in einem Beschwerdeverfahren gegen eine 
Rückkehrentscheidung auf deren Ersuchen und jedenfalls in einem 
Beschwerdeverfahren gegen eine Entscheidung gemäß § 2 Abs. 4 bis 5 oder § 3 
GVG-B 2005, auch zu vertreten. Rechtsberater haben den Beratenen jedenfalls 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Erfolgsaussicht ihrer Beschwerde darzulegen. In Verfahren über 
internationalen Schutz haben Rechtsberater auch an der mündlichen 
Verhandlung teilzunehmen. 

(3) Der Bundeskanzler verordnet die Höhe der Entschädigung der Rechtsberater 
für den Zeit- und Arbeitsaufwand. Ist eine juristische Person mit der 
Rechtsberatung vor dem Bundesverwaltungsgericht betraut, verordnet der 
Bundeskanzler die Höhe der Entschädigung für den Zeit- und Arbeitsaufwand 
für die Rechtsberatung einschließlich der Dolmetschkosten in Form von 
Pauschalbeträgen pro beratenem Fremden oder Asylwerber. Die Entschädigung 
hat sich am zuvor eingeholten Angebot der betrauten juristischen Person zu 
orientieren. 

(3) Der Bundeskanzler verordnet die Höhe der Entschädigung der 
Rechtsberater für den Zeit- und Arbeitsaufwand. Ist eine juristische Person mit 
der Rechtsberatung vor dem Bundesverwaltungsgericht betraut, verordnet der 
Bundeskanzler die Höhe der Entschädigung für den Zeit- und Arbeitsaufwand 
für die Rechtsberatung einschließlich der Dolmetschkosten in Form von 
Pauschalbeträgen pro beratenem Fremden oder Asylwerber. Die Entschädigung 
hat sich am zuvor eingeholten Angebot der betrauten juristischen Person zu 
orientieren. 

 Rückkehrberatung 

 § 52a. (1) Einem Fremden kann in jedem Stadium seines Verfahrens vor dem 
Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht Rückkehrberatung 
gewährt werden. Die Rückkehrberatung umfasst die Abklärung der 
Perspektiven während und nach Abschluss des Verfahrens. 

 (2) Wird gegen einen Fremden eine Rückkehrentscheidung erlassen oder einem 
Asylwerber eine Mitteilung nach § 29 Abs. 3 Z 3 bis 6 AsylG 2005 
ausgefolgt, ist dieser verpflichtet, ein Rückkehrberatungsgespräch in 
Anspruch zu nehmen, sofern dies nicht bereits einmal in diesem 
Verfahren erfolgt ist. In einem Verfahren nach § 27a AsylG 2005 kann 
eine Rückkehrberatung bereits in einem früheren Verfahrensstadium mit 
Verfahrensanordnung angeordnet werden. Der Rechtsberater (§ 49 
BFA-VG) ist im Zulassungsverfahren dem abschließenden Gespräch 
über die Gewährung von Rückkehrhilfe beizuziehen. 

 (3) Die zuständige Rückkehrberatungsstelle hat auf Nachfrage dem Bundesamt 
darüber Auskunft zu geben, ob und mit welchem Ergebnis ein 
Rückkehrberatungsgespräch stattgefunden hat. 

 (4) Entschließt sich der Fremde dazu, die ihm angebotene Rückkehrhilfe 
anzunehmen und auszureisen, kann ihm vor der Ausreise finanzielle 
Unterstützung gewährt werden (§ 12 GVG-B 2005). 

  

§ 53. (1) Es sind folgende Kosten, die dem Bund entstehen, von dem Fremden 
zu ersetzen: 

§ 53. (1) Es sind folgende Kosten, die dem Bund entstehen, von dem Fremden – 
soweit dem nicht Art. 30 Dublin-Verordnung entgegensteht – zu ersetzen: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. Kosten, die bei der Durchsetzung einer aufenthaltsbeendenden 
Maßnahme nach dem 8. Hauptstück des FPG entstehen, 

 1. Kosten, die bei der Durchsetzung einer aufenthaltsbeendenden 
Maßnahme nach dem 8. Hauptstück des FPG entstehen, 

 2. Dolmetschkosten im Rahmen von Verfahrenshandlungen 
gemäß dem 7. und 8. Hauptstück des FPG. 

 2. Dolmetschkosten im Rahmen von Verfahrenshandlungen 
gemäß dem 7. und 8. Hauptstück des FPG. 

(2) Wer einen Fremden entgegen § 3 Abs. 1 AuslBG beschäftigt, hat im 
Fall der Erlassung einer Rückkehrentscheidung gemäß §§ 52 iVm 53 Abs. 1 und 
2 Z 7 FPG gegen diesen Fremden, die Kosten gemäß Abs. 1 zu ersetzen. Der 
Hauptauftragnehmer und alle Unterauftragnehmer haften solidarisch, soweit sie 
wissentlich die Beschäftigung des Fremden durch einen Unterauftragnehmer 
entgegen § 3 Abs. 1 AuslBG geduldet haben oder der Hauptauftragnehmer 
seiner Überwachungspflicht gemäß § 26 Abs. 6 AuslBG nicht nachgekommen 
ist. 

(2) Wer einen Fremden entgegen § 3 Abs. 1 AuslBG beschäftigt, hat im 
Fall der Erlassung einer Rückkehrentscheidung gemäß §§ 52 iVm 53 Abs. 1 und 
2 Z 7 FPG gegen diesen Fremden, die Kosten gemäß Abs. 1 zu ersetzen. Der 
Hauptauftragnehmer und alle Unterauftragnehmer haften solidarisch, soweit sie 
wissentlich die Beschäftigung des Fremden durch einen Unterauftragnehmer 
entgegen § 3 Abs. 1 AuslBG geduldet haben oder der Hauptauftragnehmer 
seiner Überwachungspflicht gemäß § 26 Abs. 6 AuslBG nicht nachgekommen 
ist. 

(3) Der Beförderungsunternehmer, der seinen Verpflichtungen gemäß § 111 
Abs. 2 bis 6 FPG nicht nachkommt, hat die Kosten, die im Zusammenhang mit 
der Abschiebung des Fremden gemäß § 46 FPG erwachsen, zu ersetzen. 
Hierunter fallen insbesondere Kosten, die von der Ankunft des Fremden an der 
Grenzübergangsstelle bis zum Vollzug der Ausreise 

(3) Der Beförderungsunternehmer, der seinen Verpflichtungen gemäß § 111 
Abs. 2 bis 6 FPG nicht nachkommt, hat die Kosten, die im Zusammenhang mit 
der Abschiebung des Fremden gemäß § 46 FPG erwachsen, zu ersetzen. 
Hierunter fallen insbesondere Kosten, die von der Ankunft des Fremden an der 
Grenzübergangsstelle bis zum Vollzug der Ausreise 

 1. für Unterkunft, Verpflegung und allfällige medizinische 
Versorgung erwachsen; 

 1. für Unterkunft, Verpflegung und allfällige medizinische 
Versorgung erwachsen; 

 2. der Behörde oder dem Bund bei der allenfalls erforderlichen 
Durchsetzung der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG und des 
Aufenthaltsverbotes gemäß § 67 FPG entstehen, einschließlich der Kosten für 
die Vollziehung der Schubhaft, der Dolmetschkosten, der Kosten für das Ticket 
und der Kosten für Begleitorgane. 

 2. der Behörde oder dem Bund bei der allenfalls erforderlichen 
Durchsetzung der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG und des 
Aufenthaltsverbotes gemäß § 67 FPG entstehen, einschließlich der Kosten für 
die Vollziehung der Schubhaft, der Dolmetschkosten, der Kosten für das Ticket 
und der Kosten für Begleitorgane. 

(4) Die Kosten gemäß Abs. 1, deren Ersatz das Bundesamt mit Bescheid 
vorzuschreiben hat, sind von der Landespolizeidirektion, in deren Sprengel sich 
der Fremde aufhält, einzuheben und fließen dem Bund zu. § 79 AVG ist 
sinngemäß anzuwenden. Kosten gemäß Abs. 1, die uneinbringlich sind, trägt der 
Bund. 

(4) Kosten gemäß Abs. 1, die uneinbringlich sind, trägt der Bund. 

§ 56. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft. § 56. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

(2) Verordnungen oder Regierungsübereinkommen aufgrund dieses 
Bundesgesetzes können bereits ab dem auf seine Kundmachung folgenden Tag 
erlassen oder abgeschlossen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit dem 

(2) Verordnungen oder Regierungsübereinkommen aufgrund dieses 
Bundesgesetzes können bereits ab dem auf seine Kundmachung folgenden Tag 
erlassen oder abgeschlossen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit dem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Kraft treten. Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Kraft treten. 

(3) Die §§ 7, 8, 13 Abs. 6, 15, die Überschrift des 5. Hauptstückes und die 
§§ 16 bis 22b samt Überschriften, §§ 26 Abs. 1 letzter Satz, 27 Abs. 1 Z 12 und 
§ 58 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 68/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. Die Überschrift des 
5. Hauptstückes in der Fassung vor dem BGBl. I Nr. 68/2013 tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2013 außer Kraft. 

(3) Die §§ 7, 8, 13 Abs. 6, 15, die Überschrift des 5. Hauptstückes und die 
§§ 16 bis 22b samt Überschriften, §§ 26 Abs. 1 letzter Satz, 27 Abs. 1 Z 12 und 
§ 58 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 68/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. Die Überschrift des 
5. Hauptstückes in der Fassung vor dem BGBl. I Nr. 68/2013 tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2013 außer Kraft. 

(4) Die Anordnungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 sind so zu 
verstehen, dass sie sich auf jene Fassung dieses Bundesgesetzes beziehen, die es 
durch das Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz – FNG, BGBl. I 
Nr. 87/2012, erhalten würde. 

(4) Die Anordnungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 sind so zu 
verstehen, dass sie sich auf jene Fassung dieses Bundesgesetzes beziehen, die es 
durch das Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz – FNG, BGBl. I 
Nr. 87/2012, erhalten würde. 

(5) Die §§ 9 Abs. 5 und 22a Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 144/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. Die Anordnungen des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 144/2013 sind so zu verstehen, dass sie sich auf 
jene Fassung dieses Bundesgesetzes beziehen, die es durch das FNG-
Anpassungsgesetz, BGBl. I Nr. 68/2013, erhalten würde. 

(5) Die §§ 9 Abs. 5 und 22a Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 144/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. Die Anordnungen des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 144/2013 sind so zu verstehen, dass sie sich auf 
jene Fassung dieses Bundesgesetzes beziehen, die es durch das FNG-
Anpassungsgesetz, BGBl. I Nr. 68/2013, erhalten würde. 

(6) § 18 Abs. 7 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I 
Nr. 40/2014, tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

(6) § 18 Abs. 7 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I 
Nr. 40/2014, tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

 (7) §§ 3 Abs. 2 Z 5 bis 7, 3 Abs. 3, 5, 6, 9 Abs. 3 und Abs. 4, 10 Abs. 3 und 
Abs. 6, 11 Abs. 1 und Abs. 6, 13 Abs. 2 und Abs. 4, 14, 16 Abs. 2 Z 1 bis 3 und 
Abs. 4, 17 Abs. 1 bis Abs. 3, 18 Abs. 1 Z 2 und Z 5 bis Z 7, 21 Abs. 2a und 
Abs. 6a, 23 Abs. 3 Z 1 und Z 3, 29 Abs. 1 Z 3 und Z 15 bis Z 17, 30 Abs. 5, 34 
Abs. 4 und Abs. 8 Z 1 und Z 2, 38 Abs. 1 Z 4, 40 Abs. 5, 42 bis 45 samt 
Überschriften, 47 Abs. 2, 49 Abs. 3, 52 Abs. 1 und Abs. 2, 52a samt Überschrift, 
53 Abs. 1 und Abs. 4 sowie die Einträge zu §§ 42 bis 45 und 52a im 
Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2015 
treten mit 20. Juli 2015 in Kraft. §§ 34 Abs. 8 Z 3 und 38 Abs. 1 Z 3 treten mit 
Ablauf des 19. Juli 2015 außer Kraft. 
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Artikel 3 

Änderung des Asylgesetzes 2005 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist § 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 

 1. die Genfer Flüchtlingskonvention: die Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951, BGBl. Nr. 55/1955, 
in der durch das Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 
31. Jänner 1967, BGBl. Nr. 78/1974, geänderten Fassung; 

 1. die Genfer Flüchtlingskonvention: die Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951, BGBl. Nr. 55/1955, 
in der durch das Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 
31. Jänner 1967, BGBl. Nr. 78/1974, geänderten Fassung; 

 2. die EMRK: die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958; 

 2. die EMRK: die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958; 

 3. das Protokoll Nr. 6 zur Konvention: das Protokoll Nr. 6 zur Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 
Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. Nr. 138/1985; 

 3. das Protokoll Nr. 6 zur Konvention: das Protokoll Nr. 6 zur Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 
Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. Nr. 138/1985; 

 4. das Protokoll Nr. 11 zur Konvention: das Protokoll Nr. 11 zur 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über 
die Umgestaltung des durch die Konvention eingeführten 
Kontrollmechanismus, BGBl. III Nr. 30/1998; 

 4. das Protokoll Nr. 11 zur Konvention: das Protokoll Nr. 11 zur 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über 
die Umgestaltung des durch die Konvention eingeführten 
Kontrollmechanismus, BGBl. III Nr. 30/1998; 

 5. das Protokoll Nr. 13 zur Konvention: das Protokoll Nr. 13 zur 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über 
die vollständige Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. III Nr. 22/2005; 

 5. das Protokoll Nr. 13 zur Konvention: das Protokoll Nr. 13 zur 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über 
die vollständige Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. III Nr. 22/2005; 

 6. der EU-Vertrag: der Vertrag über die Europäische Union in der Fassung 
BGBl. III Nr. 132/2009; 

 6. der EU-Vertrag: der Vertrag über die Europäische Union in der Fassung 
BGBl. III Nr. 132/2009; 

 7. das Dublin Übereinkommen: das am 15. Juni 1990 in Dublin 
unterzeichnete Übereinkommen über die Bestimmung des zuständigen 
Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften gestellten Asylantrags, BGBl. III Nr. 165/1997; 

 7. das Dublin Übereinkommen: das am 15. Juni 1990 in Dublin 
unterzeichnete Übereinkommen über die Bestimmung des zuständigen 
Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften gestellten Asylantrags, BGBl. III Nr. 165/1997; 

 8. die Dublin - Verordnung: die Verordnung 2003/343/EG zur Festlegung 
der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der 
für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen gestellten 
Asylantrags in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, 
ABl. L 50 vom 25.2.2003, S. 1; 

 8. die Dublin - Verordnung: die Verordnung 604/2013/EU zur Festlegung 
der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der 
für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen gestellten 
Asylantrags in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, 
ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 31; 

 9. die Statusrichtlinie: die Richtlinie 2011/95/EU über Normen für die 
Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen 
mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status 

 9. die Statusrichtlinie: die Richtlinie 2011/95/EU über Normen für die 
Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen 
mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz 
und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes; ABl. L 337 vom 
20.12.2011, S. 9; 

für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz 
und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes; ABl. L 337 vom 
20.12.2011, S. 9; 

 10. die Grundversorgungsvereinbarung: die Vereinbarung zwischen dem 
Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über gemeinsame 
Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und 
schutzbedürftige Fremde (Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und 
andere aus rechtlichen oder faktischen Gründen nicht abschiebbare 
Menschen) in Österreich, BGBl. I Nr. 80/2004; 

 10. die Grundversorgungsvereinbarung: die Vereinbarung zwischen dem 
Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über gemeinsame 
Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und 
schutzbedürftige Fremde (Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und 
andere aus rechtlichen oder faktischen Gründen nicht abschiebbare 
Menschen) in Österreich, BGBl. I Nr. 80/2004; 

 11. Verfolgung: jede Verfolgungshandlung im Sinne des Art. 9 
Statusrichtlinie; 

 11. Verfolgung: jede Verfolgungshandlung im Sinne des Art. 9 
Statusrichtlinie; 

 12. ein Verfolgungsgrund: ein in Art. 10 Statusrichtlinie genannter Grund;  12. ein Verfolgungsgrund: ein in Art. 10 Statusrichtlinie genannter Grund; 

 13. ein Antrag auf internationalen Schutz: das - auf welche Weise auch 
immer artikulierte - Ersuchen eines Fremden in Österreich, sich dem 
Schutz Österreichs unterstellen zu dürfen; der Antrag gilt als Antrag auf 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten und bei 
Nichtzuerkennung des Status des Asylberechtigten als Antrag auf 
Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten; 

 13. ein Antrag auf internationalen Schutz: das - auf welche Weise auch 
immer artikulierte - Ersuchen eines Fremden in Österreich, sich dem 
Schutz Österreichs unterstellen zu dürfen; der Antrag gilt als Antrag auf 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten und bei 
Nichtzuerkennung des Status des Asylberechtigten als Antrag auf 
Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten; 

 14. ein Asylwerber: ein Fremder ab Einbringung eines Antrags auf 
internationalen Schutz bis zum rechtskräftigen Abschluss, zur 
Einstellung oder Gegenstandslosigkeit des Verfahrens; 

 14. ein Asylwerber: ein Fremder ab Einbringung eines Antrags auf 
internationalen Schutz bis zum rechtskräftigen Abschluss, zur 
Einstellung oder Gegenstandslosigkeit des Verfahrens; 

 15. der Status des Asylberechtigten: das dauernde Einreise- und 
Aufenthaltsrecht, das Österreich Fremden nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes gewährt; 

 15. der Status des Asylberechtigten: das dauernde Einreise- und 
Aufenthaltsrecht, das Österreich Fremden nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes gewährt; 

 16. der Status des subsidiär Schutzberechtigen: das vorübergehende, 
verlängerbare Einreise- und Aufenthaltsrecht, das Österreich Fremden 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gewährt; 

 16. der Status des subsidiär Schutzberechtigen: das vorübergehende, 
verlängerbare Einreise- und Aufenthaltsrecht, das Österreich Fremden 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gewährt; 

 17. ein Herkunftsstaat: der Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde 
besitzt, oder - im Falle der Staatenlosigkeit - der Staat seines früheren 
gewöhnlichen Aufenthaltes; 

 17. ein Herkunftsstaat: der Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde 
besitzt, oder - im Falle der Staatenlosigkeit - der Staat seines früheren 
gewöhnlichen Aufenthaltes; 

 18. ein Mitgliedstaat: jeder Staat, der Vertragspartei des EU-Vertrages (Z 6) 
ist; 

 18. ein Mitgliedstaat: jeder Staat, der Vertragspartei des EU-Vertrages (Z 6) 
ist; 

 19. ein EWR-Staat: jeder Staat, der Vertragspartei des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) ist; 

 19. ein EWR-Staat: jeder Staat, der Vertragspartei des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) ist; 

92/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - FrÄ
G

 2015 T
extgegenüberstellung B

E
G

U
T

A
C

H
T

U
N

G
33 von 165

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



   

34 von 165 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 20. ein Drittstaat: jeder Staat, außer ein Mitgliedstaat des EWR-
Abkommens oder die Schweiz; 

 20. ein Drittstaat: jeder Staat, außer ein Mitgliedstaat des EWR-
Abkommens oder die Schweiz; 

 20a. Fremder: wer die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzt;  20a. Fremder: wer die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzt; 

 20b. Drittstaatsangehöriger: ein Fremder, der nicht EWR-Bürger oder 
Schweizer Bürger ist; 

 20b. Drittstaatsangehöriger: ein Fremder, der nicht EWR-Bürger oder 
Schweizer Bürger ist; 

 20c. begünstigter Drittstaatsangehöriger: der Ehegatte, eingetragene Partner, 
eigene Verwandte und Verwandte des Ehegatten oder eingetragenen 
Partners eines EWR-Bürgers oder Schweizer Bürgers oder 
Österreichers, die ihr unionsrechtliches oder das ihnen auf Grund des 
Freizügigkeitsabkommens EG-Schweiz zukommende Aufenthaltsrecht 
von mehr als drei Monaten in Anspruch genommen haben, in gerader 
absteigender Linie bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, darüber 
hinaus, sofern ihnen Unterhalt tatsächlich gewährt wird, sowie eigene 
Verwandte und Verwandte des Ehegatten oder eingetragenen Partners in 
gerader aufsteigender Linie, sofern ihnen Unterhalt tatsächlich gewährt 
wird, insofern dieser Drittstaatsangehörige den unionsrechtlich 
aufenthaltsberechtigten EWR-Bürger oder Schweizer Bürger, von dem 
sich seine unionsrechtliche Begünstigung herleitet, begleitet oder ihm 
nachzieht; 

 20c. begünstigter Drittstaatsangehöriger: der Ehegatte, eingetragene Partner, 
eigene Verwandte und Verwandte des Ehegatten oder eingetragenen 
Partners eines EWR-Bürgers oder Schweizer Bürgers oder 
Österreichers, die ihr unionsrechtliches oder das ihnen auf Grund des 
Freizügigkeitsabkommens EG-Schweiz zukommende Aufenthaltsrecht 
von mehr als drei Monaten in Anspruch genommen haben, in gerader 
absteigender Linie bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, darüber 
hinaus, sofern ihnen Unterhalt tatsächlich gewährt wird, sowie eigene 
Verwandte und Verwandte des Ehegatten oder eingetragenen Partners in 
gerader aufsteigender Linie, sofern ihnen Unterhalt tatsächlich gewährt 
wird, insofern dieser Drittstaatsangehörige den unionsrechtlich 
aufenthaltsberechtigten EWR-Bürger oder Schweizer Bürger, von dem 
sich seine unionsrechtliche Begünstigung herleitet, begleitet oder ihm 
nachzieht; 

 21. EWR-Bürger: jedermann, der Staatsangehöriger eines EWR-Staates (Z 
19) ist; 

 21. EWR-Bürger: jedermann, der Staatsangehöriger eines EWR-Staates (Z 
19) ist; 

 22. Familienangehöriger: wer Elternteil eines minderjährigen Kindes, 
Ehegatte oder zum Zeitpunkt der Antragstellung minderjähriges lediges 
Kind eines Asylwerbers oder eines Fremden ist, dem der Status des 
subsidiär Schutzberechtigten oder des Asylberechtigten zuerkannt 
wurde, sofern die Ehe bei Ehegatten bereits im Herkunftsstaat bestanden 
hat, sowie der gesetzliche Vertreter der Person, der internationaler 
Schutz zuerkannt worden ist, wenn diese minderjährig und nicht 
verheiratet ist, sofern dieses rechtserhebliche Verhältnis bereits im 
Herkunftsland bestanden hat; dies gilt weiters auch für eingetragene 
Partner, sofern die eingetragene Partnerschaft bereits im Herkunftsstaat 
bestanden hat; 

 22. Familienangehöriger: wer Elternteil eines minderjährigen Kindes, 
Ehegatte oder zum Zeitpunkt der Antragstellung minderjähriges lediges 
Kind eines Asylwerbers oder eines Fremden ist, dem der Status des 
subsidiär Schutzberechtigten oder des Asylberechtigten zuerkannt 
wurde, sofern die Ehe bei Ehegatten bereits im Herkunftsstaat bestanden 
hat, sowie der gesetzliche Vertreter der Person, der internationaler 
Schutz zuerkannt worden ist, wenn diese minderjährig und nicht 
verheiratet ist, sofern dieses rechtserhebliche Verhältnis bereits im 
Herkunftsland bestanden hat; dies gilt weiters auch für eingetragene 
Partner, sofern die eingetragene Partnerschaft bereits im Herkunftsstaat 
bestanden hat; 

 23. ein Folgeantrag: jeder einem bereits rechtskräftig erledigten Antrag 
nachfolgender weiterer Antrag; 

 23. ein Folgeantrag: jeder einem bereits rechtskräftig erledigten Antrag 
nachfolgender weiterer Antrag; 

 24. Zivilperson: jede Person, die Teil der Zivilbevölkerung im Sinne der  24. Zivilperson: jede Person, die Teil der Zivilbevölkerung im Sinne der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Art. 50 Abs. 1 des Zusatzprotokolls vom 10. Dezember 1977, BGBl. 
Nr. 527/1982, zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den 
Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte, BGBl. 
Nr. 155/1953, ist; 

Art. 50 Abs. 1 des Zusatzprotokolls vom 10. Dezember 1977, BGBl. 
Nr. 527/1982, zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den 
Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte, BGBl. 
Nr. 155/1953, ist; 

 25. multifaktorielle Untersuchungsmethodik: ein auf drei individuellen 
medizinischen Untersuchungen (insbesondere körperliche, zahnärztliche 
und Röntgenuntersuchung) basierendes Modell zur Altersdiagnose nach 
dem Stand der Wissenschaft; 

 25. multifaktorielle Untersuchungsmethodik: ein auf drei individuellen 
medizinischen Untersuchungen (insbesondere körperliche, zahnärztliche 
und Röntgenuntersuchung) basierendes Modell zur Altersdiagnose nach 
dem Stand der Wissenschaft; 

 26. eine Patenschaftserklärung: die von einem österreichischen Notar oder 
einem inländischen Gericht beglaubigte und für mindestens drei Jahre 
gültige Erklärung Dritter mit Wohnsitz oder Sitz im Inland, dass sie für 
die Erfordernisse einer alle Risiken abdeckenden Krankenversicherung, 
einer Unterkunft und entsprechender Unterhaltsmittel aufkommen und 
für den Ersatz jener Kosten haften, die einer Gebietskörperschaft durch 
den Aufenthalt des Fremden im Bundesgebiet sowie bei der 
Durchsetzung einer Rückkehrentscheidung, eines Aufenthaltsverbotes, 
einer Ausweisung, einer Zurückschiebung, der Vollziehung der 
Schubhaft oder als Aufwendung für den Einsatz gelinderer Mittel, sowie 
aus dem Titel der Sozialhilfe oder eines Bundes- oder Landesgesetzes, 
das die Grundversorgungsvereinbarung nach Art. 15a B-VG, BGBl. I 
Nr. 80/2004, umsetzt, entstehen; die die Leistungsfähigkeit des Dritten 
begründenden Mittel sind in der Patenschaftserklärung zu bezeichnen; 
deren Vorhandensein ist durch geeignete Nachweise zum Zeitpunkt der 
Erklärung zu belegen; Mittel der öffentlichen Hand sind jedenfalls keine 
tauglichen Mittel, um die Leistungsfähigkeit des Dritten zu begründen; 
Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Patenschaftserklärung, 
wonach dem Dritten oder einem anderen eine Leistung oder ein 
sonstiger Vorteil versprochen oder verschafft werden soll, sind nichtig. 

 26. eine Patenschaftserklärung: die von einem österreichischen Notar oder 
einem inländischen Gericht beglaubigte und für mindestens drei Jahre 
gültige Erklärung Dritter mit Wohnsitz oder Sitz im Inland, dass sie für 
die Erfordernisse einer alle Risiken abdeckenden Krankenversicherung, 
einer Unterkunft und entsprechender Unterhaltsmittel aufkommen und 
für den Ersatz jener Kosten haften, die einer Gebietskörperschaft durch 
den Aufenthalt des Fremden im Bundesgebiet sowie bei der 
Durchsetzung einer Rückkehrentscheidung, eines Aufenthaltsverbotes, 
einer Ausweisung, einer Zurückschiebung, der Vollziehung der 
Schubhaft oder als Aufwendung für den Einsatz gelinderer Mittel, sowie 
aus dem Titel der Sozialhilfe oder eines Bundes- oder Landesgesetzes, 
das die Grundversorgungsvereinbarung nach Art. 15a B-VG, BGBl. I 
Nr. 80/2004, umsetzt, entstehen; die die Leistungsfähigkeit des Dritten 
begründenden Mittel sind in der Patenschaftserklärung zu bezeichnen; 
deren Vorhandensein ist durch geeignete Nachweise zum Zeitpunkt der 
Erklärung zu belegen; Mittel der öffentlichen Hand sind jedenfalls keine 
tauglichen Mittel, um die Leistungsfähigkeit des Dritten zu begründen; 
Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Patenschaftserklärung, 
wonach dem Dritten oder einem anderen eine Leistung oder ein 
sonstiger Vorteil versprochen oder verschafft werden soll, sind nichtig. 

 27. eine aufenthaltsbeendende Maßnahme: eine Rückkehrentscheidung 
(§ 52 FPG), eine Anordnung zur Außerlandesbringung (§ 61 FPG), eine 
Ausweisung (§ 66 FPG) und ein Aufenthaltsverbot (§ 67 FPG). 

 27. eine aufenthaltsbeendende Maßnahme: eine Rückkehrentscheidung 
(§ 52 FPG), eine Anordnung zur Außerlandesbringung (§ 61 FPG), eine 
Ausweisung (§ 66 FPG) und ein Aufenthaltsverbot (§ 67 FPG). 

(2) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind erkennungsdienstliche Daten: 
Lichtbilder, Papillarlinienabdrücke der Finger, äußerliche körperliche Merkmale 
und die Unterschrift. 

(2) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind erkennungsdienstliche Daten: 
Lichtbilder, Papillarlinienabdrücke der Finger, äußerliche körperliche Merkmale 
und die Unterschrift. 

(3) Ein Fremder ist im Sinne dieses Bundesgesetzes straffällig geworden, (3) Ein Fremder ist im Sinne dieses Bundesgesetzes straffällig geworden, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wenn er wenn er 

 1. wegen einer vorsätzlich begangenen gerichtlich strafbaren Handlung, 
die in die Zuständigkeit des Landesgerichtes fällt, oder 

 1. wegen einer vorsätzlich begangenen gerichtlich strafbaren Handlung, 
die in die Zuständigkeit des Landesgerichtes fällt, oder 

 2. mehr als einmal wegen einer sonstigen vorsätzlich begangenen 
gerichtlich strafbaren Handlung, die von Amts wegen zu verfolgen ist 

 2. mehr als einmal wegen einer sonstigen vorsätzlich begangenen 
gerichtlich strafbaren Handlung, die von Amts wegen zu verfolgen ist 

rechtskräftig verurteilt worden ist. rechtskräftig verurteilt worden ist. 

§ 3. (1) Einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat, ist, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 
zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn 
glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 
Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 

§ 3. (1) Einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat, ist, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 
zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn 
glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 
Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 

(2) Die Verfolgung kann auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten 
sind, nachdem der Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive 
Nachfluchtgründe) oder auf Aktivitäten des Fremden beruhen, die dieser seit 
Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Ausdruck und 
Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind 
(subjektive Nachfluchtgründe). Einem Fremden, der einen Folgeantrag (§ 2 
Abs. 1 Z 23) stellt, wird in der Regel nicht der Status des Asylberechtigten 
zuerkannt, wenn die Verfolgungsgefahr auf Umständen beruht, die der Fremde 
nach Verlassen seines Herkunftsstaates selbst geschaffen hat, es sei denn, es 
handelt sich um in Österreich erlaubte Aktivitäten, die nachweislich Ausdruck 
und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind. 

(2) Die Verfolgung kann auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten 
sind, nachdem der Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive 
Nachfluchtgründe) oder auf Aktivitäten des Fremden beruhen, die dieser seit 
Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Ausdruck und 
Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind 
(subjektive Nachfluchtgründe). Einem Fremden, der einen Folgeantrag (§ 2 
Abs. 1 Z 23) stellt, wird in der Regel nicht der Status des Asylberechtigten 
zuerkannt, wenn die Verfolgungsgefahr auf Umständen beruht, die der Fremde 
nach Verlassen seines Herkunftsstaates selbst geschaffen hat, es sei denn, es 
handelt sich um in Österreich erlaubte Aktivitäten, die nachweislich Ausdruck 
und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind. 

(3) Der Antrag auf internationalen Schutz ist bezüglich der Zuerkennung 
des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn 

(3) Der Antrag auf internationalen Schutz ist bezüglich der Zuerkennung 
des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn 

 1. dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht 
oder 

 1. dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht 
oder 

 2. der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6) gesetzt hat.  2. der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6) gesetzt hat. 

(4) Einem Fremden ist von Amts wegen und ohne weiteres Verfahren der 
Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn sich die Republik Österreich 
völkerrechtlich dazu verpflichtet hat. 

 

(5) Die Entscheidung, mit der einem Fremden von Amts wegen oder auf 
Grund eines Antrags auf internationalen Schutz der Status des Asylberechtigten 
zuerkannt wird, ist mit der Feststellung zu verbinden, dass diesem Fremden 
damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

(5) Die Entscheidung, mit der einem Fremden von Amts wegen oder auf 
Grund eines Antrags auf internationalen Schutz der Status des Asylberechtigten 
zuerkannt wird, ist mit der Feststellung zu verbinden, dass diesem Fremden 
damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Internationaler Schutz von Amts wegen 

 § 3a. Einem Fremden ist von Amts wegen und ohne weiteres Verfahren der 
Status des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, 
wenn sich die Republik Österreich völkerrechtlich dazu verpflichtet hat. 

§ 4a. (1) Ein Antrag auf internationalen Schutz ist als unzulässig 
zurückzuweisen, wenn dem Fremden in einem anderen EWR-Staat oder der 
Schweiz der Status des Asylberechtigten zuerkannt wurde und er dort Schutz vor 
Verfolgung gefunden hat. Mit der Zurückweisungsentscheidung ist auch 
festzustellen, in welchen Staat sich der Fremde zurück zu begeben hat. § 4 
Abs. 5 gilt sinngemäß. 

§ 4a. (1) Ein Antrag auf internationalen Schutz ist als unzulässig 
zurückzuweisen, wenn dem Fremden in einem anderen EWR-Staat oder der 
Schweiz der Status des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten 
zuerkannt wurde und er dort Schutz vor Verfolgung gefunden hat. Mit der 
Zurückweisungsentscheidung ist auch festzustellen, in welchen Staat sich der 
Fremde zurück zu begeben hat. § 4 Abs. 5 gilt sinngemäß. 

§ 5. (1) Ein nicht gemäß §§ 4 oder 4a erledigter Antrag auf internationalen 
Schutz ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn ein anderer Staat vertraglich 
oder auf Grund der Dublin - Verordnung zur Prüfung des Asylantrages oder des 
Antrages auf internationalen Schutz zuständig ist. Mit der 
Zurückweisungsentscheidung ist auch festzustellen, welcher Staat zuständig ist. 
Eine Zurückweisung des Antrages hat zu unterbleiben, wenn im Rahmen einer 
Prüfung des § 9 Abs. 2 BFA-VG festgestellt wird, dass eine mit der 
Zurückweisung verbundene Anordnung zur Außerlandesbringung zu einer 
Verletzung von Art. 8 EMRK führen würde. 

§ 5. (1) Ein nicht gemäß §§ 4 oder 4a erledigter Antrag auf internationalen 
Schutz ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn ein anderer Staat vertraglich 
oder auf Grund der Dublin - Verordnung zur Prüfung des Asylantrages oder des 
Antrages auf internationalen Schutz zuständig ist. Mit der 
Zurückweisungsentscheidung ist auch festzustellen, welcher Staat zuständig ist. 
Eine Zurückweisung des Antrages hat zu unterbleiben, wenn im Rahmen einer 
Prüfung des § 9 Abs. 2 BFA-VG festgestellt wird, dass eine mit der 
Zurückweisung verbundene Anordnung zur Außerlandesbringung zu einer 
Verletzung von Art. 8 EMRK führen würde. 

(2) Gemäß Abs. 1 ist auch vorzugehen, wenn ein anderer Staat vertraglich 
oder auf Grund der Dublin - Verordnung dafür zuständig ist zu prüfen, welcher 
Staat zur Prüfung des Asylantrages oder des Antrages auf internationalen Schutz 
zuständig ist. 

(2) Gemäß Abs. 1 ist auch vorzugehen, wenn ein anderer Staat vertraglich 
oder auf Grund der Dublin - Verordnung dafür zuständig ist zu prüfen, welcher 
Staat zur Prüfung des Asylantrages oder des Antrages auf internationalen Schutz 
zuständig ist. 

(3) Sofern nicht besondere Gründe, die in der Person des Asylwerbers 
gelegen sind, glaubhaft gemacht werden oder beim Bundesamt oder beim 
Bundesverwaltungsgericht offenkundig sind, die für die reale Gefahr des 
fehlenden Schutzes vor Verfolgung sprechen, ist davon auszugehen, dass der 
Asylwerber in einem Staat nach Abs. 1 Schutz vor Verfolgung findet. 

(3) Sofern nicht besondere Gründe, die in der Person des Asylwerbers 
gelegen sind, glaubhaft gemacht werden oder beim Bundesamt oder beim 
Bundesverwaltungsgericht offenkundig sind, die für die reale Gefahr des 
fehlenden Schutzes vor Verfolgung sprechen, ist davon auszugehen, dass der 
Asylwerber in einem Staat nach Abs. 1 Schutz vor Verfolgung findet. 

§ 6. (1) Ein Fremder ist von der Zuerkennung des Status eines 
Asylberechtigten ausgeschlossen, wenn 

§ 6. (1) Ein Fremder ist von der Zuerkennung des Status eines 
Asylberechtigten ausgeschlossen, wenn 

 1. und so lange er Schutz gemäß Art. 1 Abschnitt D der Genfer 
Flüchtlingskonvention genießt; 

 1. und so lange er Schutz gemäß Art. 1 Abschnitt D der Genfer 
Flüchtlingskonvention genießt; 

 2. einer der in Art. 1 Abschnitt F der Genfer Flüchtlingskonvention  2. einer der in Art. 1 Abschnitt F der Genfer Flüchtlingskonvention 

92/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - FrÄ
G

 2015 T
extgegenüberstellung B

E
G

U
T

A
C

H
T

U
N

G
37 von 165

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



   

38 von 165 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
genannten Ausschlussgründe vorliegt; genannten Ausschlussgründe vorliegt; 

 3. er aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Republik 
Österreich darstellt oder 

 3. er aus stichhaltigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Republik 
Österreich darstellt oder 

 4. er von einem inländischen Gericht wegen eines besonders schweren 
Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden ist und wegen dieses 
strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeutet. Einer 
Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch 
ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des 
§ 73 StGB, BGBl. Nr. 60/1974, entspricht. 

 4. er von einem inländischen Gericht wegen eines besonders schweren 
Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden ist und wegen dieses 
strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeutet. Einer 
Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch 
ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des 
§ 73 StGB, BGBl. Nr. 60/1974, entspricht. 

(2) Wenn ein Ausschlussgrund nach Abs. 1 vorliegt, kann der Antrag auf 
internationalen Schutz in Bezug auf die Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten ohne weitere Prüfung abgewiesen werden. § 8 gilt. 

(2) Wenn ein Ausschlussgrund nach Abs. 1 vorliegt, kann der Antrag auf 
internationalen Schutz in Bezug auf die Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten ohne weitere Prüfung abgewiesen werden. § 8 gilt. 

§ 12a. (1) Hat der Fremde einen Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 Z 23) nach einer 
zurückweisenden Entscheidung gemäß §§ 4a oder 5 oder nach jeder weiteren, 
einer zurückweisenden Entscheidung gemäß §§ 4a oder 5 folgenden, 
zurückweisenden Entscheidung gemäß § 68 Abs. 1 AVG gestellt, kommt ihm 
ein faktischer Abschiebeschutz nicht zu, wenn 

§ 12a. (1) Hat der Fremde einen Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 Z 23) nach einer 
zurückweisenden Entscheidung gemäß §§ 4a oder 5 oder nach jeder weiteren, 
einer zurückweisenden Entscheidung gemäß §§ 4a oder 5 folgenden, 
zurückweisenden Entscheidung gemäß § 68 Abs. 1 AVG gestellt, kommt ihm 
ein faktischer Abschiebeschutz nicht zu, wenn 

 1. gegen ihn eine Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG 
oder eine Ausweisung gemäß § 66 FPG erlassen wurde, 

 1. gegen ihn eine Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG 
oder eine Ausweisung gemäß § 66 FPG erlassen wurde, 

 2. kein Fall des § 19 Abs. 2 BFA-VG vorliegt und  2. kein Fall des § 19 Abs. 2 BFA-VG vorliegt und 

 3. im Fall des § 5 eine Zuständigkeit des anderen Staates weiterhin besteht 
oder dieser die Zuständigkeit weiterhin oder neuerlich anerkennt und 
sich seit der Entscheidung gemäß § 5 die Umstände im zuständigen 
anderen Staat im Hinblick auf Art. 3 EMRK nicht mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit maßgeblich verschlechtert haben.. 

 3. im Fall des § 5 eine Zuständigkeit des anderen Staates weiterhin besteht 
oder dieser die Zuständigkeit weiterhin oder neuerlich anerkennt und 
sich seit der Entscheidung gemäß § 5 die Umstände im zuständigen 
anderen Staat im Hinblick auf Art. 3 EMRK nicht mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit maßgeblich verschlechtert haben.. 

(2) Hat der Fremde einen Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 Z 23) gestellt und liegt 
kein Fall des Abs. 1 vor, kann das Bundesamt den faktischen Abschiebeschutz 
des Fremden aufheben, wenn 

(2) Hat der Fremde einen Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 Z 23) gestellt und liegt 
kein Fall des Abs. 1 vor, kann das Bundesamt den faktischen Abschiebeschutz 
des Fremden aufheben, wenn 

 1. gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine 
Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG oder eine 
Ausweisung gemäß § 66 FPG besteht, 

 1. gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine 
Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG oder eine 
Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 
FPG besteht, 

 2. der Antrag voraussichtlich zurückzuweisen ist, weil keine 
entscheidungswesentliche Änderung des maßgeblichen Sachverhalts 

 2. der Antrag voraussichtlich zurückzuweisen ist, weil keine 
entscheidungswesentliche Änderung des maßgeblichen Sachverhalts 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
eingetreten ist, und eingetreten ist, und 

 3. die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung keine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2, 3 oder 8 EMRK oder der Protokolle 
Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten und für ihn als Zivilperson 
keine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

 3. die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung keine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2, 3 oder 8 EMRK oder der Protokolle 
Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten und für ihn als Zivilperson 
keine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

(3) Hat der Fremde einen Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 Z 23) gemäß Abs. 2 
binnen achtzehn Tagen vor einem bereits festgelegten Abschiebetermin gestellt, 
kommt ihm ein faktischer Abschiebeschutz nicht zu, wenn zum 
Antragszeitpunkt 

(3) Hat der Fremde einen Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 Z 23) gemäß Abs. 2 
binnen achtzehn Tagen vor einem bereits festgelegten Abschiebetermin gestellt, 
kommt ihm ein faktischer Abschiebeschutz nicht zu, wenn zum 
Antragszeitpunkt 

 1. gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine 
Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG oder eine 
Ausweisung gemäß § 66 FPG besteht, 

 1. gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine 
Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG oder eine 
Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 
FPG besteht, 

 2. der Fremde über den Abschiebetermin zuvor nachweislich informiert 
worden ist (§ 58 Abs. 2 FPG) und 

 2. der Fremde über den Abschiebetermin zuvor nachweislich informiert 
worden ist (§ 58 Abs. 2 FPG) und 

 3. darüber hinaus  3. darüber hinaus 

 a) sich der Fremde in Schub-, Straf- oder Untersuchungshaft befindet;  a) sich der Fremde in Schub-, Straf- oder Untersuchungshaft befindet; 

 b) gegen den Fremden ein gelinderes Mittel (§ 77 FPG) angewandt 
wird, oder 

 b) gegen den Fremden ein gelinderes Mittel (§ 77 FPG) angewandt 
wird, oder 

 c) der Fremde nach einer Festnahme gemäß § 34 Abs. 3 Z 1 oder 3 
BFA-VG iVm § 40 Abs. 1 Z 1 BFA-VG angehalten wird. 

 c) der Fremde nach einer Festnahme gemäß § 34 Abs. 3 Z 1 oder 3 
BFA-VG iVm § 40 Abs. 1 Z 1 BFA-VG angehalten wird. 

Liegt eine der Voraussetzungen der Z 1 bis 3 nicht vor, ist gemäß Abs. 2 
vorzugehen. Für die Berechnung der achtzehntägigen Frist gilt § 33 Abs. 2 AVG 
nicht. 

Liegt eine der Voraussetzungen der Z 1 bis 3 nicht vor, ist gemäß Abs. 2 
vorzugehen. Für die Berechnung der achtzehntägigen Frist gilt § 33 Abs. 2 AVG 
nicht. 

(4) In den Fällen des Abs. 3 hat das Bundesamt dem Fremden den 
faktischen Abschiebeschutz in Ausnahmefällen zuzuerkennen, wenn der 
Folgeantrag nicht zur ungerechtfertigten Verhinderung oder Verzögerung der 
Abschiebung gestellt wurde. Dies ist dann der Fall, wenn 

(4) In den Fällen des Abs. 3 hat das Bundesamt dem Fremden den 
faktischen Abschiebeschutz in Ausnahmefällen zuzuerkennen, wenn der 
Folgeantrag nicht zur ungerechtfertigten Verhinderung oder Verzögerung der 
Abschiebung gestellt wurde. Dies ist dann der Fall, wenn 

 1. der Fremde anlässlich der Befragung oder Einvernahme (§ 19) glaubhaft 
macht, dass er den Folgeantrag zu keinem früheren Zeitpunkt stellen 
konnte oder 

 1. der Fremde anlässlich der Befragung oder Einvernahme (§ 19) glaubhaft 
macht, dass er den Folgeantrag zu keinem früheren Zeitpunkt stellen 
konnte oder 

 2. sich seit der letzten Entscheidung die objektive Situation im  2. sich seit der letzten Entscheidung die objektive Situation im 

92/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - FrÄ
G

 2015 T
extgegenüberstellung B

E
G

U
T

A
C

H
T

U
N

G
39 von 165

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



   

40 von 165 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Herkunftsstaat entscheidungsrelevant geändert hat. Herkunftsstaat entscheidungsrelevant geändert hat. 

Über das Vorliegen der Voraussetzungen der Z 1 und 2 ist mit Mandatsbescheid 
(§ 57 AVG) zu entscheiden. Wurde der Folgeantrag binnen zwei Tagen vor dem 
bereits festgelegten Abschiebetermin gestellt, hat sich die Prüfung des faktischen 
Abschiebeschutzes auf das Vorliegen der Voraussetzung der Z 2 zu 
beschränken. Für die Berechnung der zweitägigen Frist gilt § 33 Abs. 2 AVG 
nicht. Die Zuerkennung des faktischen Abschiebeschutzes steht einer weiteren 
Verfahrensführung gemäß Abs. 2 nicht entgegen. 

Über das Vorliegen der Voraussetzungen der Z 1 und 2 ist mit Mandatsbescheid 
(§ 57 AVG) zu entscheiden. Wurde der Folgeantrag binnen zwei Tagen vor dem 
bereits festgelegten Abschiebetermin gestellt, hat sich die Prüfung des faktischen 
Abschiebeschutzes auf das Vorliegen der Voraussetzung der Z 2 zu 
beschränken. Für die Berechnung der zweitägigen Frist gilt § 33 Abs. 2 AVG 
nicht. Die Zuerkennung des faktischen Abschiebeschutzes steht einer weiteren 
Verfahrensführung gemäß Abs. 2 nicht entgegen. 

(5) Abweichend von §§ 17 Abs. 4 und 29 Abs. 1 beginnt das 
Zulassungsverfahren in den Fällen des Abs. 1 und 3 bereits mit der Stellung des 
Antrags auf internationalen Schutz. 

(5) Abweichend von §§ 17 Abs. 4 und 29 Abs. 1 beginnt das 
Zulassungsverfahren in den Fällen des Abs. 1 und 3 bereits mit der Stellung des 
Antrags auf internationalen Schutz. 

(6) Rückkehrentscheidungen gemäß § 52 FPG bleiben 18 Monate ab der 
Ausreise des Fremden aufrecht, es sei denn es wurde ein darüber hinausgehender 
Zeitraum gemäß § 53 Abs. 2 und 3 FPG festgesetzt. Anordnungen zur 
Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG und Ausweisungen gemäß § 66 FPG 
bleiben 18 Monate ab der Ausreise des Fremden aufrecht. 

(6) Rückkehrentscheidungen gemäß § 52 FPG bleiben 18 Monate ab der 
Ausreise des Fremden aufrecht, es sei denn es wurde ein darüber hinausgehender 
Zeitraum gemäß § 53 Abs. 2 und 3 FPG festgesetzt. Anordnungen zur 
Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG und Ausweisungen gemäß § 66 FPG 
sowie Aufenthaltsverbote gemäß § 67 FPG, es sei denn es wurde ein darüber 
hinausgehender Zeitraum festgesetzt, bleiben 18 Monate ab der Ausreise des 
Fremden aufrecht. 

§ 13. (1) Ein Asylwerber, dessen Asylverfahren zugelassen ist, ist bis zur 
Erlassung einer durchsetzbaren Entscheidung, bis zur Einstellung oder 
Gegenstandslosigkeit des Verfahrens oder bis zum Verlust des 
Aufenthaltsrechtes (Abs. 2) zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt. Ein auf 
Grund anderer Bundesgesetze bestehendes Aufenthaltsrecht bleibt unberührt. 

§ 13. (1) Ein Asylwerber, dessen Asylverfahren zugelassen ist, ist bis zur 
Erlassung einer durchsetzbaren Entscheidung, bis zur Einstellung oder 
Gegenstandslosigkeit des Verfahrens oder bis zum Verlust des 
Aufenthaltsrechtes (Abs. 2) zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt. Ein auf 
Grund anderer Bundesgesetze bestehendes Aufenthaltsrecht bleibt unberührt. 

(2) Ein Asylwerber verliert sein Recht zum Aufenthalt im Bundesgebiet, 
wenn 

(2) Ein Asylwerber verliert sein Recht zum Aufenthalt im Bundesgebiet, 
wenn 

 1. dieser straffällig geworden ist (§ 2 Abs. 3),  1. dieser straffällig geworden ist (§ 2 Abs. 3), 

 2. gegen den Asylwerber wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung, die 
nur vorsätzlich begangen werden kann, eine Anklage durch die 
Staatsanwaltschaft eingebracht worden ist, 

 2. gegen den Asylwerber wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung, die 
nur vorsätzlich begangen werden kann, eine Anklage durch die 
Staatsanwaltschaft eingebracht worden ist, 

 3. gegen den Asylwerber Untersuchungshaft verhängt wurde (§§ 173 ff 
StPO, BGBl. Nr. 631/1975) oder 

 3. gegen den Asylwerber Untersuchungshaft verhängt wurde (§§ 173 ff 
StPO, BGBl. Nr. 631/1975) oder 

 4. der Asylwerber bei der Begehung eines Verbrechens (§ 17 StGB) auf 
frischer Tat betreten worden ist. 

 4. der Asylwerber bei der Begehung eines Verbrechens (§ 17 StGB) auf 
frischer Tat betreten worden ist. 

Der Verlust des Aufenthaltsrechtes ist dem Asylwerber mit Der Verlust des Aufenthaltsrechtes ist dem Asylwerber mit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verfahrensanordnung (§ 63 Abs. 2 AVG) mitzuteilen. Wird ein Asylwerber in 
den Fällen der Z 2 bis 4 freigesprochen, tritt die Staatsanwaltschaft von der 
Verfolgung der Straftat zurück (§§ 198 ff StPO) oder wird das Strafverfahren 
eingestellt, lebt sein Aufenthaltsrecht rückwirkend mit dem Tage des Verlustes 
wieder auf. 

Verfahrensanordnung (§ 7 Abs. 1 VwGVG) mitzuteilen. Wird ein Asylwerber in 
den Fällen der Z 2 bis 4 freigesprochen, tritt die Staatsanwaltschaft von der 
Verfolgung der Straftat zurück (§§ 198 ff StPO) oder wird das Strafverfahren 
eingestellt, lebt sein Aufenthaltsrecht rückwirkend mit dem Tage des Verlustes 
wieder auf. 

(3) Hat ein Asylwerber sein Recht auf Aufenthalt im Bundesgebiet gemäß 
Abs. 2 verloren, kommt ihm faktischer Abschiebeschutz (§ 12) zu. 

(3) Hat ein Asylwerber sein Recht auf Aufenthalt im Bundesgebiet gemäß 
Abs. 2 verloren, kommt ihm faktischer Abschiebeschutz (§ 12) zu. 

(4) Das Bundesamt hat im verfahrensabschließenden Bescheid über den 
Verlust des Aufenthaltsrechtes eines Asylwerbers abzusprechen. 

(4) Das Bundesamt hat im verfahrensabschließenden Bescheid über den 
Verlust des Aufenthaltsrechtes eines Asylwerbers abzusprechen. 

§ 15. (1) Ein Asylwerber hat am Verfahren nach diesem Bundesgesetz 
mitzuwirken; insbesondere hat er 

§ 15. (1) Ein Asylwerber hat am Verfahren nach diesem Bundesgesetz 
mitzuwirken; insbesondere hat er 

 1. ohne unnötigen Aufschub seinen Antrag zu begründen und alle zur 
Begründung des Antrags auf internationalen Schutz erforderlichen 
Anhaltspunkte über Nachfrage wahrheitsgemäß darzulegen; 

 1. ohne unnötigen Aufschub seinen Antrag zu begründen und alle zur 
Begründung des Antrags auf internationalen Schutz erforderlichen 
Anhaltspunkte über Nachfrage wahrheitsgemäß darzulegen; 

 2. bei Verfahrenshandlungen und bei Untersuchungen durch einen 
Sachverständigen persönlich und rechtzeitig zu erscheinen, und an 
diesen mitzuwirken. Unfreiwillige Eingriffe in die körperliche Integrität 
sind unzulässig; 

 2. bei Verfahrenshandlungen und bei Untersuchungen durch einen 
Sachverständigen persönlich und rechtzeitig zu erscheinen, und an 
diesen mitzuwirken. Unfreiwillige Eingriffe in die körperliche Integrität 
sind unzulässig; 

 3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)  3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

 4. dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht, auch nachdem er 
Österreich, aus welchem Grund auch immer, verlassen hat, seinen 
Aufenthaltsort und seine Anschrift sowie Änderungen dazu 
unverzüglich bekannt zu geben. Hierzu genügt es, wenn ein in 
Österreich befindlicher Asylwerber seiner Meldepflicht nach dem 
Meldegesetz 1991 – MeldeG, BGBl. Nr. 9/1992 nachkommt. Unterliegt 
der Asylwerber einer Meldeverpflichtung gemäß § 15a, hat die 
Bekanntgabe im Sinne des ersten Satzes spätestens zeitgleich mit der 
Änderung des Aufenthaltsortes zu erfolgen. Die Meldepflicht nach dem 
MeldeG bleibt hievon unberührt; 

 4. dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht, auch nachdem er 
Österreich, aus welchem Grund auch immer, verlassen hat, seinen 
Aufenthaltsort und seine Anschrift sowie Änderungen dazu 
unverzüglich bekannt zu geben. Hierzu genügt es, wenn ein in 
Österreich befindlicher Asylwerber seiner Meldepflicht nach dem 
Meldegesetz 1991 – MeldeG, BGBl. Nr. 9/1992 nachkommt. Unterliegt 
der Asylwerber einer Meldeverpflichtung gemäß § 15a, hat die 
Bekanntgabe im Sinne des ersten Satzes spätestens zeitgleich mit der 
Änderung des Aufenthaltsortes zu erfolgen. Die Meldepflicht nach dem 
MeldeG bleibt hievon unberührt; 

 5. dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht alle ihm zur 
Verfügung stehenden Dokumente und Gegenstände am Beginn des 
Verfahrens, oder soweit diese erst während des Verfahrens 
hervorkommen oder zugänglich werden, unverzüglich zu übergeben, 
soweit diese für das Verfahren relevant sind; 

 5. dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht alle ihm zur 
Verfügung stehenden Dokumente und Gegenstände am Beginn des 
Verfahrens, oder soweit diese erst während des Verfahrens 
hervorkommen oder zugänglich werden, unverzüglich zu übergeben, 
soweit diese für das Verfahren relevant sind; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 6. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)  6. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

 7. unbeschadet der Z 1, 2, 4 und 5 an den zu Beginn des 
Zulassungsverfahrens notwendigen Verfahrens- und 
Ermittlungsschritten gemäß § 29 Abs. 6 mitzuwirken. 

 7. unbeschadet der Z 1, 2, 4 und 5 an den zu Beginn des 
Zulassungsverfahrens notwendigen Verfahrens- und 
Ermittlungsschritten gemäß § 29 Abs. 6 mitzuwirken. 

(2) Wenn ein Asylwerber einer Mitwirkungspflicht nach Abs. 1 aus von 
ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht nachkommen kann, hat er dies, je 
nachdem bei wem zu diesem Zeitpunkt das Verfahren geführt wird, 
unverzüglich dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht mitzuteilen. 
Die Mitteilung ist zu begründen. 

(2) Wenn ein Asylwerber einer Mitwirkungspflicht nach Abs. 1 aus von 
ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht nachkommen kann, hat er dies, je 
nachdem bei wem zu diesem Zeitpunkt das Verfahren geführt wird, 
unverzüglich dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht mitzuteilen. 
Die Mitteilung ist zu begründen. 

(3) Zu den in Abs. 1 Z 1 genannten Anhaltspunkten gehören insbesondere (3) Zu den in Abs. 1 Z 1 genannten Anhaltspunkten gehören insbesondere 

 1. der Name des Asylwerbers;  1. der Name des Asylwerbers; 

 2. alle bisher in Verfahren verwendeten Namen samt Aliasnamen;  2. alle bisher in Verfahren verwendeten Namen samt Aliasnamen; 

 3. das Geburtsdatum;  3. das Geburtsdatum; 

 4. die Staatsangehörigkeit, im Falle der Staatenlosigkeit der 
Herkunftsstaat; 

 4. die Staatsangehörigkeit, im Falle der Staatenlosigkeit der 
Herkunftsstaat; 

 5. Staaten des früheren Aufenthaltes;  5. Staaten des früheren Aufenthaltes; 

 6. der Reiseweg nach Österreich;  6. der Reiseweg nach Österreich; 

 7. frühere Asylanträge und frühere Anträge auf internationalen Schutz, 
auch in anderen Staaten; 

 7. frühere Asylanträge und frühere Anträge auf internationalen Schutz, 
auch in anderen Staaten; 

 8. Angaben zu familiären und sozialen Verhältnissen;  8. Angaben zu familiären und sozialen Verhältnissen; 

 9. Angaben über den Verbleib nicht mehr vorhandener Dokumente;  9. Angaben über den Verbleib nicht mehr vorhandener Dokumente; 

 10. Gründe, die zum Antrag auf internationalen Schutz geführt haben, und  10. Gründe, die zum Antrag auf internationalen Schutz geführt haben, und 

 11. Gründe und Tatsachen, nach denen das Bundesamt oder das 
Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich fragt, soweit sie für das 
Verfahren von Bedeutung sind. 

 11. Gründe und Tatsachen, nach denen das Bundesamt oder das 
Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich fragt, soweit sie für das 
Verfahren von Bedeutung sind. 

(3a) Asylwerber, deren Verfahren in einer Erstaufnahmestelle des 
Bundesamtes geführt werden, haben sich, sofern nicht gemäß § 45 BFA-VG eine 
Vorführung unterblieben ist, ab Einbringen des Antrags auf internationalen 
Schutz bis zum Abschluss der Verfahrens- und Ermittlungsschritte gemäß § 29 
Abs. 6, für einen Zeitraum von längstens 120 Stunden, durchgehend in der 
Erstaufnahmestelle zur Verfügung zu halten. In Fällen, in denen der Fremde den 
Antrag auf internationalen Schutz vor einem Organ des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes oder einer Sicherheitsbehörde gestellt hat und der Fremde 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gemäß § 42 Abs. 2 BFA-VG der Erstaufnahmestelle vorzuführen ist, beginnt die 
Frist von 120 Stunden bereits mit Stellen des Antrags auf internationalen Schutz. 
Die Frist von 120 Stunden kann im Einzelfall um höchstens 48 Stunden 
verlängert werden, wenn Einvernahmen vor einem Organ des Bundesamtes 
gemäß § 29 Abs. 6 Z 6 angeordnet sind. Diese Verlängerung der Frist ist dem 
Asylwerber mit Verfahrensanordnung (§ 63 Abs. 2 AVG) mitzuteilen. 

(3b) Abs. 3a gilt nicht, wenn  

 1. dem Asylwerber die Versorgung gemäß § 2 Abs. 4 und 5 
Grundversorgungsgesetz – Bund 2005 – GVG-B 2005, BGBl. 
Nr. 405/1991, entzogen wurde, 

 

 2. der Asylwerber gemäß § 3 Abs. 1 GVG-B 2005 von der Versorgung 
ausgeschlossen ist, 

 

 3. der Asylwerber in Schub-, Straf- oder Untersuchungshaft angehalten 
wird oder im Rahmen eines gelinderen Mittels in von der Behörde 
bestimmten Räumen Unterkunft zu nehmen hat oder 

 

 4. es sich bei dem Asylwerber um ein nachgeborenes Kind gemäß § 17 
Abs. 3 handelt. 

 

(4) Der Asylwerber ist zu Beginn des Verfahrens auf seine 
Mitwirkungspflichten und die Folgen einer allfälligen Verletzung dieser 
nachweislich hinzuweisen. Ihm ist darüber hinaus - soweit möglich - ein 
schriftliches Informationsblatt in einer ihm verständlichen Sprache auszufolgen. 

(4) Der Asylwerber ist zu Beginn des Verfahrens auf seine 
Mitwirkungspflichten und die Folgen einer allfälligen Verletzung dieser 
nachweislich hinzuweisen. Ihm ist darüber hinaus - soweit möglich - ein 
schriftliches Informationsblatt in einer ihm verständlichen Sprache auszufolgen. 

§ 15a. (1) Fremde im Zulassungsverfahren unterliegen einer periodischen 
Meldeverpflichtung, wenn 

§ 15a. (1) Fremde im Zulassungsverfahren unterliegen einer periodischen 
Meldeverpflichtung, wenn 

 1. eine Mitteilung nach § 29 Abs. 3 Z 4 bis 6 erfolgt oder  1. eine Mitteilung nach § 29 Abs. 3 Z 4 bis 6 erfolgt oder 

 2. dem Fremden gemäß § 12a Abs. 1 ein faktischer Abschiebeschutz nicht 
zukommt und 

 2. dem Fremden gemäß § 12a Abs. 1 ein faktischer Abschiebeschutz nicht 
zukommt und 

über den Fremden weder Schubhaft verhängt wurde, noch gegen ihn ein 
gelinderes Mittel angewandt wird. 

über den Fremden weder Schubhaft verhängt wurde, noch gegen ihn ein 
gelinderes Mittel angewandt wird. 

(2) Zur Erfüllung der Meldeverpflichtung gemäß Abs. 1 haben sich Fremde, 
die nicht in einer Betreuungseinrichtung des Bundes versorgt werden, in 
periodischen, 48 Stunden nicht unterschreitenden, Abständen bei einer zu 
bestimmenden Dienststelle einer Landespolizeidirektion zu melden. Die dafür 
notwendigen Angaben, wie insbesondere die zuständige Dienststelle einer 
Landespolizeidirektion sowie Zeitraum und Zeitpunkt der Meldung, sind dem 

(2) Zur Erfüllung der Meldeverpflichtung gemäß Abs. 1 haben sich Fremde, 
die nicht in einer Betreuungseinrichtung des Bundes versorgt werden, in 
periodischen, 48 Stunden nicht unterschreitenden, Abständen bei einer zu 
bestimmenden Dienststelle einer Landespolizeidirektion zu melden. Die dafür 
notwendigen Angaben, wie insbesondere die zuständige Dienststelle einer 
Landespolizeidirektion sowie Zeitraum und Zeitpunkt der Meldung, sind dem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Fremden vom Bundesamt mit Verfahrensanordnung (§ 63 Abs. 2 AVG) 
mitzuteilen. Für Fremde, die in einer Betreuungseinrichtung des Bundes versorgt 
werden, gilt die Abwesenheit von mindestens 48 Stunden von der 
Betreuungseinrichtung als Verletzung der Meldeverpflichtung. Die Abwesenheit 
von der Betreuungsstelle ist auf geeignete nachvollziehbare Weise zu 
dokumentieren. Eine Verletzung der Meldeverpflichtung liegt nicht vor, wenn 
deren Erfüllung für den Fremden nachweislich nicht möglich oder nicht 
zumutbar war. 

Fremden vom Bundesamt mit Verfahrensanordnung (§ 7 Abs. 1 VwGVG) 
mitzuteilen. Für Fremde, die in einer Betreuungseinrichtung des Bundes versorgt 
werden, gilt die Abwesenheit von mindestens 48 Stunden von der 
Betreuungseinrichtung als Verletzung der Meldeverpflichtung. Die Abwesenheit 
von der Betreuungsstelle ist auf geeignete nachvollziehbare Weise zu 
dokumentieren. Eine Verletzung der Meldeverpflichtung liegt nicht vor, wenn 
deren Erfüllung für den Fremden nachweislich nicht möglich oder nicht 
zumutbar war. 

§ 17. (1) Ein Antrag auf internationalen Schutz ist gestellt, wenn ein 
Fremder in Österreich vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 
einer Sicherheitsbehörde oder bei einer Erstaufnahmestelle (§ 4 BFA-G) um 
Schutz vor Verfolgung ersucht. 

§ 17. (1) Ein Antrag auf internationalen Schutz ist gestellt, wenn ein 
Fremder in Österreich vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
oder einer Sicherheitsbehörde um Schutz vor Verfolgung ersucht. 

(2) Der Antrag auf internationalen Schutz ist eingebracht, wenn er vom 
Fremden persönlich - auch im Rahmen einer Vorführung (§ 42 Abs. 2 BFA-VG) 
- bei der Erstaufnahmestelle (§ 4 BFA-G) gestellt wird. 

(2) Der Antrag auf internationalen Schutz gilt mit Anordnung des 
Bundesamtes gemäß § 43 Abs. 1 BFA-VG als eingebracht, soweit sich aus 
diesem Bundesgesetz oder dem BFA-VG nichts anderes ergibt. 

(3) Ein Antrag auf internationalen Schutz von einem in Österreich 
nachgeborenen Kind eines Asylwerbers oder Fremden, dem der Status des 
Asylberechtigten oder der Status des subsidiär Schutzberechtigten zukommt, 
kann auch bei einer Regionaldirektion oder einer Außenstelle der 
Regionaldirektion eingebracht werden; diese Anträge können auch schriftlich 
gestellt und eingebracht werden. Das Familienverfahren (§ 34) eines 
minderjährigen, ledigen Kindes eines Fremden, dem der Status des 
Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten zukommt oder dessen 
Verfahren zugelassen und noch nicht rechtskräftig entschieden wurde, ist mit 
Einbringen des Antrags zugelassen. 

(3) Ein Antrag auf internationalen Schutz von einem in Österreich 
nachgeborenen Kind eines Asylwerbers oder Fremden, dem der Status des 
Asylberechtigten oder der Status des subsidiär Schutzberechtigten zukommt, 
kann auch bei einer Regionaldirektion oder einer Außenstelle der 
Regionaldirektion eingebracht werden; diese Anträge können auch schriftlich 
gestellt und eingebracht werden. Das Familienverfahren (§ 34) eines 
minderjährigen, ledigen Kindes eines Fremden, dem der Status des 
Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten zukommt oder dessen 
Verfahren zugelassen und noch nicht rechtskräftig entschieden wurde, ist mit 
Einbringen des Antrags zugelassen. 

(4) Nach Einbringung des Antrages auf internationalen Schutz ist das 
Verfahren mit dem Zulassungsverfahren zu beginnen. 

(4) Nach Einbringung des Antrages auf internationalen Schutz ist das 
Verfahren mit dem Zulassungsverfahren zu beginnen. 

(5) Ersucht ein Fremder vor einer Behörde im Inland, die nicht in Abs. 1 
genannt ist, um internationalen Schutz, hat diese Behörde die örtlich zuständige 
Sicherheitsbehörde oder das nächste Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
zu verständigen. 

(5) Ersucht ein Fremder vor einer Behörde im Inland, die nicht in Abs. 1 
genannt ist, um internationalen Schutz, hat diese Behörde die örtlich zuständige 
Sicherheitsbehörde oder das nächste Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
zu verständigen. 

(6) Unterbleibt die Vorführung nach § 45 Abs. 1 BFA-VG, gilt der Antrag 
auf internationalen Schutz nach Durchführung der Befragung und 
gegebenenfalls der Durchsuchung und der erkennungsdienstlichen Behandlung 

(6) In den Fällen des § 43 Abs. 2 BFA-VG gilt der Antrag auf 
internationalen Schutz nach Durchführung der Befragung und gegebenenfalls 
der Durchsuchung und der erkennungsdienstlichen Behandlung als eingebracht; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
als eingebracht; dem Asylwerber ist binnen drei Tagen eine Verfahrenskarte 
auszustellen. Das Zulassungsverfahren eines Asylwerbers, dessen Vorführung 
gemäß § 45 Abs. 1 Z 3 BFA-VG unterblieb, kann auch durch eine 
Regionaldirektion oder eine Außenstelle der Regionaldirektion geführt werden; 
es ist binnen angemessener Frist zu beginnen. Die Fristen nach dem 2. Abschnitt 
beginnen diesfalls mit der Setzung einer Verfahrenshandlung durch das 
Bundesamt. 

dem Asylwerber ist binnen drei Tagen eine Verfahrenskarte auszustellen.  

(7) Ein in der Rechtsmittelfrist gestellter weiterer Antrag auf internationalen 
Schutz gilt als Beschwerde oder Beschwerdeergänzung gegen den 
zurückweisenden oder abweisenden Bescheid des Bundesamtes. 

(7) Ein in der Rechtsmittelfrist gestellter weiterer Antrag auf internationalen 
Schutz gilt als Beschwerde oder Beschwerdeergänzung gegen den 
zurückweisenden oder abweisenden Bescheid des Bundesamtes. 

(8) Wird während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens ein weiterer 
Antrag auf internationalen Schutz gestellt oder eingebracht, wird dieser Antrag 
im Rahmen des anhängigen Beschwerdeverfahrens mitbehandelt. Ein diesfalls 
gestellter schriftlicher Antrag auf internationalen Schutz gilt als 
Beschwerdeergänzung; das Bundesamt hat diesen Antrag unverzüglich dem 
Bundesverwaltungsgericht zu übermitteln. 

(8) Wird während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens ein weiterer 
Antrag auf internationalen Schutz gestellt oder eingebracht, wird dieser Antrag 
im Rahmen des anhängigen Beschwerdeverfahrens mitbehandelt. Ein diesfalls 
gestellter schriftlicher Antrag auf internationalen Schutz gilt als 
Beschwerdeergänzung; das Bundesamt hat diesen Antrag unverzüglich dem 
Bundesverwaltungsgericht zu übermitteln. 

(9) Der Bundesminister für Inneres hat ein Merkblatt über die einem 
Asylwerber obliegenden Pflichten und zustehenden Rechte aufzulegen. Dieses 
ist spätestens bei Antragseinbringung in der Erstaufnahmestelle in einer dem 
Asylwerber verständlichen Sprache zu übergeben. Dieses Merkblatt ist in jenen 
Sprachen bereitzuhalten, von denen anzunehmen ist, dass die Asylwerber sie 
verstehen. In diesem Merkblatt ist insbesondere auf die Verpflichtung des 
Asylwerbers, sich den Behörden für Zwecke eines Verfahrens nach diesem 
Bundesgesetz zur Verfügung zu halten, auf die Rechtsfolgen einer Verletzung, 
sowie auf Beginn und Ende der Mitwirkungspflicht gemäß § 15 Abs. 3a durch 
Ausstellung der jeweiligen Verfahrenskarte (§ 50) hinzuweisen. 

(9) Der Bundesminister für Inneres hat ein Merkblatt über die einem 
Asylwerber obliegenden Pflichten und zustehenden Rechte aufzulegen. Dieses 
ist spätestens bei Antragseinbringung in einer dem Asylwerber verständlichen 
Sprache zu übergeben. Dieses Merkblatt ist in jenen Sprachen bereitzuhalten, 
von denen anzunehmen ist, dass die Asylwerber sie verstehen. In diesem 
Merkblatt ist insbesondere auf die Verpflichtung des Asylwerbers, sich den 
Behörden für Zwecke eines Verfahrens nach diesem Bundesgesetz zur 
Verfügung zu halten und auf die Rechtsfolgen einer Verletzung hinzuweisen. 

§ 19. (1) Ein Fremder, der einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
hat, ist durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes nach Antragstellung 
oder im Zulassungsverfahren in der Erstaufnahmestelle zu befragen. Diese 
Befragung dient insbesondere der Ermittlung der Identität und der Reiseroute 
des Fremden und hat sich nicht auf die näheren Fluchtgründe zu beziehen. Diese 
Einschränkung gilt nicht, wenn es sich um einen Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 Z 23) 
handelt. Die Befragung kann in den Fällen des § 12a Abs. 1 sowie in den Fällen 
des § 12a Abs. 3, wenn der Folgeantrag binnen zwei Tagen vor dem bereits 
festgelegten Abschiebetermin gestellt wurde, unterbleiben. 

§ 19. (1) Ein Fremder, der einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
hat, ist durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes nach Antragstellung 
oder im Zulassungsverfahren zu befragen. Diese Befragung dient insbesondere 
der Ermittlung der Identität und der Reiseroute des Fremden und hat sich nicht 
auf die näheren Fluchtgründe zu beziehen. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn 
es sich um einen Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 Z 23) handelt. Die Befragung kann in 
den Fällen des § 12a Abs. 1 sowie in den Fällen des § 12a Abs. 3, wenn der 
Folgeantrag binnen zwei Tagen vor dem bereits festgelegten Abschiebetermin 
gestellt wurde, unterbleiben. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Ein Asylwerber ist vom Bundesamt, soweit er nicht auf Grund von in 
seiner Person gelegenen Umständen nicht in der Lage ist, durch Aussagen zur 
Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes beizutragen, zumindest einmal im 
Zulassungsverfahren und – soweit nicht bereits im Zulassungsverfahren über den 
Antrag entschieden wird – zumindest einmal nach Zulassung des Verfahrens 
einzuvernehmen. Eine Einvernahme kann unterbleiben, wenn dem Asylwerber, 
ein faktischer Abschiebeschutz nicht zukommt (§ 12a Abs. 1 oder 3). Weiters 
kann eine Einvernahme im Zulassungsverfahren unterbleiben, wenn das 
Verfahren zugelassen wird. Soweit dies ohne unverhältnismäßigen Aufwand 
möglich ist, ist der Asylwerber persönlich von dem zur jeweiligen Entscheidung 
berufenen Organ des Bundesamtes einzuvernehmen. § 24 Abs. 3 bleibt 
unberührt. 

(2) Ein Asylwerber ist vom Bundesamt, soweit er nicht auf Grund von in 
seiner Person gelegenen Umständen nicht in der Lage ist, durch Aussagen zur 
Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes beizutragen, zumindest einmal im 
Zulassungsverfahren und – soweit nicht bereits im Zulassungsverfahren über den 
Antrag entschieden wird – zumindest einmal nach Zulassung des Verfahrens 
einzuvernehmen. Eine Einvernahme kann unterbleiben, wenn dem Asylwerber, 
ein faktischer Abschiebeschutz nicht zukommt (§ 12a Abs. 1 oder 3). Weiters 
kann eine Einvernahme im Zulassungsverfahren unterbleiben, wenn das 
Verfahren zugelassen wird. § 24 Abs. 3 bleibt unberührt. 

(3) Eine Einvernahme kann unter Verwendung technischer Einrichtungen 
zur Tonaufzeichnung dokumentiert werden. 

(3) Eine Einvernahme kann unter Verwendung technischer Einrichtungen 
zur Tonaufzeichnung dokumentiert werden. 

(4) Vor jeder Einvernahme ist der Asylwerber ausdrücklich auf die Folgen 
einer unwahren Aussage hinzuweisen. Im Zulassungsverfahren ist der 
Asylwerber darüber hinaus darauf hinzuweisen, dass seinen Angaben verstärkte 
Glaubwürdigkeit zukommt. 

(4) Vor jeder Einvernahme ist der Asylwerber ausdrücklich auf die Folgen 
einer unwahren Aussage hinzuweisen. Im Zulassungsverfahren ist der 
Asylwerber darüber hinaus darauf hinzuweisen, dass seinen Angaben verstärkte 
Glaubwürdigkeit zukommt. 

(5) Ein Asylwerber darf in Begleitung einer Vertrauensperson sowie eines 
Vertreters zu Einvernahmen vor dem Bundesamt oder dem 
Bundesverwaltungsgericht erscheinen; auch wenn ein Rechtsberater (§ 49 BFA-
VG) anwesend ist, kann der Asylwerber durch eine Vertrauensperson oder einen 
Vertreter begleitet werden. Minderjährige Asylwerber dürfen nur in Gegenwart 
eines gesetzlichen Vertreters einvernommen werden. 

(5) Ein Asylwerber darf in Begleitung einer Vertrauensperson sowie eines 
Vertreters zu Einvernahmen vor dem Bundesamt oder dem 
Bundesverwaltungsgericht erscheinen; auch wenn ein Rechtsberater (§ 49 BFA-
VG) anwesend ist, kann der Asylwerber durch eine Vertrauensperson oder einen 
Vertreter begleitet werden. Minderjährige Asylwerber dürfen nur in Gegenwart 
eines gesetzlichen Vertreters einvernommen werden. 

(6) Wird ein Asylwerber - aus welchem Grund auch immer - angehalten, ist 
er dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht auf dessen Ersuchen 
vorzuführen. Die Anhaltung, insbesondere eine Schubhaft, wird durch die 
Vorführung nicht unterbrochen. 

 

Einstellung des Verfahrens und ungerechtfertigtes Entfernen aus der 
Erstaufnahmestelle 

Einstellung des Verfahrens 

§ 24. (1) Ein Asylwerber entzieht sich dem Asylverfahren, wenn § 24. (1) Ein Asylwerber entzieht sich dem Asylverfahren, wenn 

 1. dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht sein 
Aufenthaltsort wegen Verletzung seiner Mitwirkungspflichten gemäß 
§ 15 Abs. 1 weder bekannt noch sonst durch das Bundesamt oder das 

 1. dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht sein 
Aufenthaltsort wegen Verletzung seiner Mitwirkungspflichten gemäß 
§§ 15 Abs. 1 oder 15a oder 13 Abs. 2 BFA-VG weder bekannt noch 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesverwaltungsgericht leicht feststellbar ist oder sonst durch das Bundesamt oder das Bundesverwaltungsgericht leicht 

feststellbar ist oder 

 2. er das Bundesgebiet freiwillig verlässt, und das Verfahren nicht als 
gegenstandslos abzulegen ist (§ 25 Abs. 1). 

 2. er das Bundesgebiet freiwillig verlässt, und das Verfahren nicht als 
gegenstandslos abzulegen ist (§ 25 Abs. 1) oder 

  3. er trotz Aufforderung zu den ihm vom Bundesamt im 
Zulassungsverfahren gesetzten Terminen nicht kommt. 

(2) Asylverfahren sind einzustellen, wenn sich der Asylwerber dem 
Verfahren entzogen hat (Abs. 1) und eine Entscheidung ohne eine allenfalls 
weitere Einvernahme oder Verhandlung nicht erfolgen kann. Ein eingestelltes 
Verfahren ist von Amts wegen fortzusetzen, sobald die Feststellung des 
maßgeblichen Sachverhaltes möglich ist. Mit Fortsetzung des Verfahrens 
beginnt die Entscheidungsfrist nach § 73 Abs. 1 AVG zu laufen. Nach Ablauf 
von zwei Jahren nach Einstellung des Verfahrens ist eine Fortsetzung des 
Verfahrens nicht mehr zulässig. Ist das Verfahren vor dem Bundesamt 
einzustellen, ist nach § 34 Abs. 4 BFA-VG vorzugehen. 

(2) Asylverfahren sind einzustellen, wenn sich der Asylwerber dem 
Verfahren entzogen hat (Abs. 1) und eine Entscheidung ohne eine allenfalls 
weitere Einvernahme oder Verhandlung nicht erfolgen kann. Ein eingestelltes 
Verfahren ist von Amts wegen fortzusetzen, sobald die Feststellung des 
maßgeblichen Sachverhaltes möglich ist. Mit Fortsetzung des Verfahrens 
beginnt die Entscheidungsfrist nach § 73 Abs. 1 AVG zu laufen. Nach Ablauf 
von zwei Jahren nach Einstellung des Verfahrens ist eine Fortsetzung des 
Verfahrens nicht mehr zulässig. Ist das Verfahren vor dem Bundesamt 
einzustellen, ist nach § 34 Abs. 4 BFA-VG vorzugehen. 

 (2a) Asylverfahren sind außerdem einzustellen, wenn der Fremde freiwillig 
in den Herkunftsstaat abreist, mit seiner Ausreise. Ein eingestelltes Verfahren ist 
von Amts wegen fortzusetzen, wenn sich der Fremde nach Einstellung nicht 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält oder einen Antrag auf internationalen 
Schutz stellt. Mit Fortsetzung des Verfahrens beginnt die Entscheidungsfrist 
nach § 8 VwGVG zu laufen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Einstellung des 
Verfahrens ist eine Fortsetzung des Verfahrens nicht mehr zulässig. 

(3) Steht der entscheidungsrelevante Sachverhalt fest und hat sich der 
Asylwerber dem Verfahren entzogen (Abs. 1), steht die Tatsache, dass der 
Asylwerber vom Bundesamt oder vom Bundesverwaltungsgericht bisher nicht 
einvernommen wurde, einer Entscheidung nicht entgegen. 

(3) Steht der entscheidungsrelevante Sachverhalt fest und hat sich der 
Asylwerber dem Verfahren entzogen (Abs. 1), steht die Tatsache, dass der 
Asylwerber vom Bundesamt oder vom Bundesverwaltungsgericht bisher nicht 
einvernommen wurde, einer Entscheidung nicht entgegen. 

(4) Ein Asylwerber entfernt sich ungerechtfertigt aus der 
Erstaufnahmestelle, wenn er 

 

 1. der Mitwirkungspflicht gemäß § 15 Abs. 3a unterliegt und nicht in der 
Erstaufnahmestelle angetroffen werden kann oder 

 

 2. trotz Aufforderung zu den ihm vom Bundesamt im Zulassungsverfahren 
gesetzten Terminen nicht kommt oder auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen ist, er werde einen solchen Termin nicht einhalten, und er 
in der Erstaufnahmestelle nicht angetroffen werden kann. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Die Abwesenheit aus den in § 12 Abs. 2 Z 1 bis 3 genannten Gründen stellt kein 
ungerechtfertigtes Entfernen aus der Erstaufnahmestelle dar. 

 

§ 25. (1) Ein Antrag auf internationalen Schutz ist als gegenstandslos 
abzulegen 

§ 25. (1) Ein Antrag auf internationalen Schutz ist als gegenstandslos 
abzulegen 

 1. in den Fällen des § 12a Abs. 3, wenn der Folgeantrag binnen zwei 
Tagen vor dem bereits festgelegten Abschiebetermin gestellt wurde, der 
faktische Abschiebeschutz nicht gemäß § 12a Abs. 4 zuerkannt wurde 
und der Asylwerber nicht mehr im Bundesgebiet aufhältig ist; 

 1. in den Fällen des § 12a Abs. 3, wenn der Folgeantrag binnen zwei 
Tagen vor dem bereits festgelegten Abschiebetermin gestellt wurde, der 
faktische Abschiebeschutz nicht gemäß § 12a Abs. 4 zuerkannt wurde 
und der Asylwerber nicht mehr im Bundesgebiet aufhältig ist oder 

 2. wenn der Antrag vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
gestellt wird und der zum Aufenthalt in Österreich berechtigte Fremde 
diesen nicht binnen vierzehn Tagen persönlich in einer 
Erstaufnahmestelle einbringt (§ 42 Abs. 1 BFA-VG); 

 

 3. wenn der Fremde freiwillig in den Herkunftsstaat abreist, mit seiner 
Ausreise oder 

 

 4. wenn der Antrag, soweit dies nicht gemäß § 17 Abs. 3 zulässig war, 
schriftlich gestellt wurde. 

 4. wenn der Antrag, soweit dies nicht gemäß § 17 Abs. 3 zulässig war, 
schriftlich gestellt wurde. 

(2) Das Zurückziehen eines Antrags auf internationalen Schutz ist im 
Verfahren vor dem Bundesamt nicht möglich, es sei denn, der Asylwerber ist in 
Österreich rechtmäßig niedergelassen (§ 2 Abs. 2 NAG). Das Zurückziehen 
eines Antrags auf internationalen Schutz im Verfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht gilt als Zurückziehung der Beschwerde. Anbringen, 
mit denen Anträge auf internationalen Schutz zurückgezogen werden sollen, sind 
nach Belehrung des Asylwerbers über die Rechtsfolgen als gegenstandslos 
abzulegen, wenn das Anbringen nicht als Zurückziehen der Beschwerde gilt. 

(2) Das Zurückziehen eines Antrags auf internationalen Schutz ist im 
Verfahren vor dem Bundesamt nicht möglich, es sei denn, der Asylwerber ist in 
Österreich rechtmäßig niedergelassen (§ 2 Abs. 2 NAG). Das Zurückziehen 
eines Antrags auf internationalen Schutz im Verfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht gilt als Zurückziehung der Beschwerde. Anbringen, 
mit denen Anträge auf internationalen Schutz zurückgezogen werden sollen, sind 
nach Belehrung des Asylwerbers über die Rechtsfolgen als gegenstandslos 
abzulegen, wenn das Anbringen nicht als Zurückziehen der Beschwerde gilt. 

 Beschleunigtes Verfahren 

 § 27a. In den in § 18 Abs. 1 BFA-VG genannten Fällen kann das Verfahren 
beschleunigt geführt werden. Diese Verfahren sind längstens innerhalb von fünf 
Monaten zu entscheiden. Diese Frist kann jedoch überschritten werden, sofern 
dies zur angemessenen und vollständigen Prüfung des Antrages auf 
internationalen Schutz erforderlich ist. Diesfalls gilt § 8 VwGVG. 

  

§ 28. (1) Ist der Antrag auf internationalen Schutz voraussichtlich nicht 
zurückzuweisen, ist das Verfahren zuzulassen, soweit das Verfahren nicht vor 

§ 28. (1) Ist der Antrag auf internationalen Schutz voraussichtlich nicht 
zurückzuweisen, ist das Verfahren zuzulassen, soweit das Verfahren nicht vor 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zulassung inhaltlich entschieden wird. Die Zulassung erfolgt durch Ausfolgung 
einer Aufenthaltsberechtigungskarte (§ 51), sofern dem Asylwerber ein 
Aufenthaltsrecht zusteht; eines Bescheides bedarf es dann nicht. Andernfalls ist 
die Zulassung mit Verfahrensanordnung zu dokumentieren. Die Zulassung steht 
einer späteren zurückweisenden Entscheidung nicht entgegen. 

Zulassung inhaltlich entschieden wird. Die Zulassung erfolgt durch Ausfolgung 
einer Aufenthaltsberechtigungskarte (§ 51), sofern dem Asylwerber ein 
Aufenthaltsrecht zusteht; eines Bescheides bedarf es dann nicht. Andernfalls ist 
die Zulassung mit Verfahrensanordnung zu dokumentieren. Die Zulassung steht 
einer späteren zurückweisenden Entscheidung nicht entgegen. 

(2) Entscheidet das Bundesamt nicht binnen zwanzig Tagen nach 
Einbringen des Antrags auf internationalen Schutz, dass der Antrag 
zurückzuweisen ist, ist der Antrag zuzulassen, es sei denn es werden 
Konsultationen gemäß der Dublin - Verordnung oder eines Vertrages über die 
Zuständigkeit zur Prüfung eines Asylantrages oder eines Antrages auf 
internationalen Schutz geführt. Das Führen solcher Konsultationen ist dem 
Asylwerber innerhalb der 20-Tages-Frist mitzuteilen. Diesfalls gilt die 20-
Tages-Frist nicht. Diese gilt überdies nicht, wenn eine Mitteilung gemäß § 29 
Abs. 3 Z 4 oder 6 erfolgt ist, dem Asylwerber ein faktischer Abschiebeschutz 
nicht zukommt (§ 12a Abs. 1 oder 3), der Asylwerber am Verfahren nicht 
mitwirkt, dieses gegenstandslos wird oder er sich diesem entzieht. Ist der 
Asylwerber aus in seiner Person gelegenen Gründen nicht in der Lage, am 
Verfahren mitzuwirken, ist der Lauf der Frist nach Satz 1 gehemmt. 

(2) Entscheidet das Bundesamt nicht binnen zwanzig Tagen nach 
Einbringen des Antrags auf internationalen Schutz, dass der Antrag 
zurückzuweisen ist, ist der Antrag zuzulassen, es sei denn es werden 
Konsultationen gemäß der Dublin - Verordnung oder eines Vertrages über die 
Zuständigkeit zur Prüfung eines Asylantrages oder eines Antrages auf 
internationalen Schutz geführt. Das Führen solcher Konsultationen ist dem 
Asylwerber innerhalb der 20-Tages-Frist mitzuteilen. Diesfalls gilt die 20-
Tages-Frist nicht. Diese gilt überdies nicht, wenn eine Mitteilung gemäß § 29 
Abs. 3 Z 4 oder 6 erfolgt ist, dem Asylwerber ein faktischer Abschiebeschutz 
nicht zukommt (§ 12a Abs. 1 oder 3), der Asylwerber am Verfahren nicht 
mitwirkt, dieses gegenstandslos wird oder er sich diesem entzieht. Ist der 
Asylwerber aus in seiner Person gelegenen Gründen nicht in der Lage, am 
Verfahren mitzuwirken, ist der Lauf der Frist nach Satz 1 gehemmt. 

(3) Eine Stattgebung oder Abweisung des Antrags im Zulassungsverfahren 
ersetzt die Zulassungsentscheidung (Abs. 1). Wird der Antrag im 
Zulassungsverfahren abgewiesen, gilt dieser Antrag als zugelassen, wenn oder 
sobald der Beschwerde gegen diese Entscheidung aufschiebende Wirkung 
zukommt. 

(3) Eine Stattgebung oder Abweisung des Antrags im Zulassungsverfahren 
ersetzt die Zulassungsentscheidung (Abs. 1). Wird der Antrag im 
Zulassungsverfahren abgewiesen, gilt dieser Antrag als zugelassen, wenn oder 
sobald der Beschwerde gegen diese Entscheidung aufschiebende Wirkung 
zukommt. 

(4) Dem Asylwerber in der Erstaufnahmestelle ist eine ärztliche 
Untersuchung zu ermöglichen. 

(4) Dem Asylwerber in der Erstaufnahmestelle oder in einer 
Betreuungseinrichtung des Bundes ist eine ärztliche Untersuchung zu 
ermöglichen. 

Verfahren in der Erstaufnahmestelle Sonderbestimmungen im Zulassungsverfahren 

§ 29. (1) Zulassungsverfahren sind mit Einbringen von Anträgen auf 
internationalen Schutz zu beginnen und in einer Erstaufnahmestelle des 
Bundesamtes zu führen, soweit sich aus diesem Bundesgesetz nichts anderes 
ergibt. § 17 Abs. 3 und 6 gilt. 

§ 29. (1) Zulassungsverfahren sind mit Einbringen von Anträgen auf 
internationalen Schutz zu beginnen. 

(2) Nach Einbringung des Antrags auf internationalen Schutz hat binnen 48 
- längstens jedoch nach 72 - Stunden eine Befragung des Asylwerbers durch 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (§ 19 Abs. 1) zu erfolgen, soweit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
eine solche Befragung im ausreichenden Umfang nicht bereits im Rahmen der 
Vorführung erfolgt ist. Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage hemmen 
die Frist gemäß Satz 1. 

(3) Nach Durchführung der notwendigen Ermittlungen hat das Bundesamt 
je nach Stand des Ermittlungsverfahrens 

(3) Nach Durchführung der notwendigen Ermittlungen hat das Bundesamt 
je nach Stand des Ermittlungsverfahrens 

 1. dem Asylwerber eine Aufenthaltsberechtigungskarte (§ 51) auszufolgen;  1. dem Asylwerber eine Aufenthaltsberechtigungskarte (§ 51) auszufolgen; 

 2. seinem Antrag auf internationalen Schutz durch Zuerkennung des Status 
eines Asylberechtigten stattzugeben (§ 3); 

 2. seinem Antrag auf internationalen Schutz durch Zuerkennung des Status 
eines Asylberechtigten stattzugeben (§ 3); 

 3. dem Asylwerber mit Verfahrensanordnung (§ 63 Abs. 2 AVG) 
mitzuteilen, dass beabsichtigt ist, seinem Antrag auf internationalen 
Schutz durch Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
(§ 8 Abs. 1) stattzugeben und bezüglich des Status des Asylberechtigten 
abzuweisen; 

 3. dem Asylwerber mit Verfahrensanordnung (§ 7 Abs. 1 VwGVG) 
mitzuteilen, dass beabsichtigt ist, seinem Antrag auf internationalen 
Schutz durch Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
(§ 8 Abs. 1) stattzugeben und bezüglich des Status des Asylberechtigten 
abzuweisen; 

 4. dem Asylwerber mit Verfahrensanordnung (§ 63 Abs. 2 AVG) 
mitzuteilen, dass beabsichtigt ist, seinen Antrag auf internationalen 
Schutz zurückzuweisen (§§ 4 bis 5 und § 68 Abs. 1 AVG); 

 4. dem Asylwerber mit Verfahrensanordnung (§ 7 Abs. 1 VwGVG) 
mitzuteilen, dass beabsichtigt ist, seinen Antrag auf internationalen 
Schutz zurückzuweisen (§§ 4 bis 5 und § 68 Abs. 1 AVG); 

 5. dem Asylwerber mit Verfahrensanordnung (§ 63 Abs. 2 AVG) 
mitzuteilen, dass beabsichtigt ist, seinen Antrag auf internationalen 
Schutz abzuweisenoder 

 5. dem Asylwerber mit Verfahrensanordnung (§ 7 Abs. 1 VwGVG) 
mitzuteilen, dass beabsichtigt ist, seinen Antrag auf internationalen 
Schutz abzuweisenoder 

 6. dem Asylwerber mit Verfahrensanordnung (§ 63 Abs. 2 AVG) 
mitzuteilen, dass beabsichtigt ist, seinen faktischen Abschiebeschutz 
aufzuheben (§ 12a Abs. 2). 

 6. dem Asylwerber mit Verfahrensanordnung (§ 7 Abs. 1 VwGVG) 
mitzuteilen, dass beabsichtigt ist, seinen faktischen Abschiebeschutz 
aufzuheben (§ 12a Abs. 2). 

Eine Mitteilung gemäß Z 3 bis 6 hat nicht zu erfolgen, wenn der Asylwerber 
nicht mehr im Bundesgebiet aufhältig ist. 

Eine Mitteilung gemäß Z 3 bis 6 hat nicht zu erfolgen, wenn der Asylwerber 
nicht mehr im Bundesgebiet aufhältig ist. 

(4) Bei Mitteilungen nach Abs. 3 Z 3 bis 6 hat das Bundesamt den 
Asylwerber zu einem Rechtsberater (§ 49 BFA-VG) zu verweisen. Dem 
Asylwerber ist eine Aktenabschrift auszuhändigen und eine 24 Stunden nicht zu 
unterschreitende Frist zur Vorbereitung einzuräumen. Der Asylwerber und der 
Rechtsberater (§ 49 BFA-VG) sind unter einem zu einer Einvernahme zur 
Wahrung des Parteiengehörs nach Verstreichen dieser Frist zu laden. In dieser 
Frist hat eine Rechtsberatung (§§ 49, 50 BFA-VG) zu erfolgen; dem 
Rechtsberater (§ 49 BFA-VG) ist unverzüglich eine Aktenabschrift, soweit diese 
nicht von der Akteneinsicht ausgenommen ist (§ 17 Abs. 3 AVG), zugänglich zu 
machen (§ 29 Abs. 1 Z 15 BFA-VG). Die Rechtsberatung hat, wenn der 

(4) Bei Mitteilungen nach Abs. 3 Z 3 bis 6 hat das Bundesamt den 
Asylwerber zu einem Rechtsberater (§ 49 BFA-VG) zu verweisen. Dem 
Asylwerber ist eine Aktenabschrift auszuhändigen und eine 24 Stunden nicht zu 
unterschreitende Frist zur Vorbereitung einzuräumen. Der Asylwerber und der 
Rechtsberater (§ 49 BFA-VG) sind unter einem zu einer Einvernahme zur 
Wahrung des Parteiengehörs nach Verstreichen dieser Frist zu laden. In dieser 
Frist hat eine Rechtsberatung (§§ 49, 50 BFA-VG) zu erfolgen; dem 
Rechtsberater (§ 49 BFA-VG) ist unverzüglich eine Aktenabschrift, soweit diese 
nicht von der Akteneinsicht ausgenommen ist (§ 17 Abs. 3 AVG), zugänglich zu 
machen (§ 29 Abs. 1 Z 15 BFA-VG). Die Rechtsberatung hat, wenn der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Asylwerber in der Erstaufnahmestelle versorgt wird, in dieser stattzufinden. 
Wird der Asylwerber angehalten, kann die Rechtsberatung auch in den 
Hafträumen erfolgen. 

Asylwerber in der Erstaufnahmestelle versorgt wird, in dieser stattzufinden. 
Wird der Asylwerber angehalten, kann die Rechtsberatung auch in den 
Hafträumen erfolgen. 

(5) Bei der Einvernahme zur Wahrung des Parteiengehörs hat der 
Rechtsberater (§ 49 BFA-VG) anwesend zu sein. Zu Beginn dieser Einvernahme 
ist dem Asylwerber das bisherige Beweisergebnis vorzuhalten. Der Asylwerber 
hat die Möglichkeit, weitere Tatsachen und Beweismittel anzuführen oder 
vorzulegen. 

(5) Bei der Einvernahme zur Wahrung des Parteiengehörs hat der 
Rechtsberater (§ 49 BFA-VG) anwesend zu sein. Zu Beginn dieser Einvernahme 
ist dem Asylwerber das bisherige Beweisergebnis vorzuhalten. Der Asylwerber 
hat die Möglichkeit, weitere Tatsachen und Beweismittel anzuführen oder 
vorzulegen. 

(6) Zu Beginn des Zulassungsverfahrens sind folgende Verfahrens- und 
Ermittlungsschritte ohne unnötigen Aufschub durchzuführen: 

(6) Zu Beginn des Zulassungsverfahrens sind, soweit jeweils erforderlich, 
folgende Verfahrens- und Ermittlungsschritte ohne unnötigen Aufschub 
durchzuführen: 

 1. die erkennungsdienstliche Behandlung (§ 44 BFA-VG) und die 
Durchsuchung (§ 38 Abs. 1 Z 3, 4 und 5 BFA-VG); 

 1. die erkennungsdienstliche Behandlung (§ 42 Abs. 1 BFA-VG) und die 
Durchsuchung (§ 38 Abs. 1 Z 3, 4 und 5 BFA-VG); 

 2. die Erteilung einer Orientierungs- und Erstinformation über das 
Asylverfahren in einer dem Asylwerber verständlichen Sprache; 

 2. die multifaktorielle Untersuchung zur Altersdiagnose (§ 2 Abs. 1 Z 5 
AsylG 2005 iVm § 13 Abs. 3 BFA-VG); 

 3. die nachweisliche Information gemäß § 5 Abs. 3 GVG-B 2005 zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit; 

 3. die nachweisliche Information gemäß § 5 Abs. 3 GVG-B 2005 zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit; 

 4. das Erfüllen der gesetzlichen Verpflichtungen gemäß §§ 15 Abs. 4 und 
17 Abs. 9; 

 4. das Erfüllen der gesetzlichen Verpflichtungen gemäß §§ 15 Abs. 4 und 
17 Abs. 9; 

   5. Ermittlungen zur Identität des Asylwerbers; 

5.die Befragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes gemäß 
Abs. 2; 

 6. Einvernahmen vor einem Organ des Bundesamtes (§ 19 Abs. 2);“ 

 6. Einvernahmen vor einem Organ des Bundesamtes (§ 19 Abs. 2), sofern 
der Asylwerber zu diesen spätestens 24 Stunden vor Ablauf der Frist 
gemäß § 15 Abs. 3a geladen wird; 

 

 7. die Ausstellung der Verfahrenskarte gemäß § 50;  7. die Ausstellung der Verfahrenskarte gemäß § 50; 

 8. die Untersuchungen, die nach gesundheitsrechtlichen Vorschriften des 
Bundes vorgesehen sind. 

 8. die Untersuchungen, die nach gesundheitsrechtlichen Vorschriften des 
Bundes vorgesehen sind. 

§ 30. Ist im Zulassungsverfahren mit hoher Wahrscheinlichkeit davon 
auszugehen, dass der Asylwerber durch Folter oder durch ein gleichwertiges 
Ereignis an einer belastungsabhängigen krankheitswertigen psychischen Störung 
leidet, die 

§ 30. Ist im Zulassungsverfahren mit hoher Wahrscheinlichkeit davon 
auszugehen, dass der Asylwerber durch Folter, durch Anwendung schwerer 
Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt oder durch ein 
gleichwertiges Ereignis an einer belastungsabhängigen krankheitswertigen 
psychischen Störung leidet, die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. ihn hindert, seine Interessen im Verfahren wahrzunehmen oder  1. ihn hindert, seine Interessen im Verfahren wahrzunehmen oder 

 2. für ihn die Gefahr eines Dauerschadens oder von Spätfolgen darstellt  2. für ihn die Gefahr eines Dauerschadens oder von Spätfolgen darstellt 

hat eine Mitteilung nach § 29 Abs. 3 Z 5 nicht zu erfolgen. Der Antrag ist im 
Zulassungsverfahren nicht abzuweisen. Im weiteren Verlauf des Verfahrens ist 
auf die besonderen Bedürfnisse des Asylwerbers Bedacht zu nehmen. § 61 
Abs. 3 FPG gilt. 

hat eine Mitteilung nach § 29 Abs. 3 Z 5 nicht zu erfolgen. Der Antrag ist im 
Zulassungsverfahren nicht abzuweisen. Im weiteren Verlauf des Verfahrens ist 
auf die besonderen Bedürfnisse des Asylwerbers Bedacht zu nehmen. § 61 
Abs. 3 FPG gilt. 

§ 31. (1) Ein Fremder, der nach Anreise über einen Flughafen (§ 1 Z 1 
Flughafen-Bodenabfertigungsgesetz - FBG, BGBl. I Nr. 97/1998), in dem eine 
Erstaufnahmestelle am Flughafen eingerichtet ist, einen Antrag auf 
internationalen Schutz stellt, ist dieser Erstaufnahmestelle vorzuführen, soweit 
das Bundesamt nicht auf Grund der vorliegenden Informationen die Einreise 
gestattet. Auf Flughafenverfahren sind, soweit sich aus diesem Abschnitt nichts 
anderes ergibt, die Bestimmungen des 2. Abschnitts anzuwenden; Die §§ 15 
Abs. 3a und 29 Abs. 6 sind nicht anzuwenden. Wird die Einreise gestattet, ist 
dieser Fremde einer Erstaufnahmestelle im Inland vorzuführen; auf das weitere 
Verfahren sind die Bestimmungen dieses Abschnitts dann nicht anzuwenden. 

§ 31. (1) Ein Fremder, der nach Anreise über einen Flughafen (§ 1 Z 1 
Flughafen-Bodenabfertigungsgesetz - FBG, BGBl. I Nr. 97/1998), in dem eine 
Erstaufnahmestelle am Flughafen eingerichtet ist, einen Antrag auf 
internationalen Schutz stellt, ist dieser Erstaufnahmestelle vorzuführen, soweit 
das Bundesamt nicht auf Grund der vorliegenden Informationen die Einreise 
gestattet. Auf Flughafenverfahren sind, soweit sich aus diesem Abschnitt nichts 
anderes ergibt, die Bestimmungen des 2. Abschnitts anzuwenden; § 29 Abs. 6 ist 
nicht anzuwenden. Wird die Einreise gestattet, ist dieser Fremde dem Bundesamt 
im Inland vorzuführen; auf das weitere Verfahren sind die Bestimmungen dieses 
Abschnitts dann nicht anzuwenden. 

(2) Die Einreise ist zu gestatten, wenn auf Grund des Standes des 
Ermittlungsverfahrens die Zurückweisung oder die Abweisung im 
Flughafenverfahren nicht oder nicht mehr wahrscheinlich ist. 

(2) Die Einreise ist zu gestatten, wenn auf Grund des Standes des 
Ermittlungsverfahrens die Zurückweisung oder die Abweisung im 
Flughafenverfahren nicht oder nicht mehr wahrscheinlich ist. 

(3) Stellt ein Fremder während der Abschiebung über einen Flughafen, auf 
dem eine Erstaufnahmestelle am Flughafen eingerichtet ist, einen Antrag auf 
internationalen Schutz, ist er der Erstaufnahmestelle am Flughafen vorzuführen. 
Auf ihn sind die Bestimmungen dieses Abschnitts anzuwenden. 

(3) Stellt ein Fremder während der Abschiebung über einen Flughafen, auf 
dem eine Erstaufnahmestelle am Flughafen eingerichtet ist, einen Antrag auf 
internationalen Schutz, ist er der Erstaufnahmestelle am Flughafen vorzuführen. 
Auf ihn sind die Bestimmungen dieses Abschnitts anzuwenden. 

(4) Auf die Fälle des Abs. 1 sind die Bestimmungen über den faktischen 
Abschiebeschutz bei Folgeanträgen (§ 2 Abs. 1 Z 23) nicht anzuwenden, auch 
wenn dem Fremden die Einreise gestattet wurde. Dies gilt auch, wenn der 
Fremde einen Folgeantrag nach einer zurück- oder abweisenden Entscheidung 
im Flughafenverfahren stellt. Erfolgte in diesen Fällen seither keine Ausreise, 
kann die Sicherung der Zurückweisung (§ 32 Abs. 4) über sechs Wochen hinaus 
weitere vier Wochen aufrechterhalten werden. Abs. 3 gilt nicht für Folgeanträge. 

(4) Auf die Fälle des Abs. 1 sind die Bestimmungen über den faktischen 
Abschiebeschutz bei Folgeanträgen (§ 2 Abs. 1 Z 23) nicht anzuwenden, auch 
wenn dem Fremden die Einreise gestattet wurde. Dies gilt auch, wenn der 
Fremde einen Folgeantrag nach einer zurück- oder abweisenden Entscheidung 
im Flughafenverfahren stellt. Erfolgte in diesen Fällen seither keine Ausreise, 
kann die Sicherung der Zurückweisung (§ 32 Abs. 4) über sechs Wochen hinaus 
weitere vier Wochen aufrechterhalten werden. Abs. 3 gilt nicht für Folgeanträge. 

§ 50. (1) Einem Asylwerber ist in der Erstaufnahmestelle eine 
Verfahrenskarte auszustellen. Diese berechtigt zum Aufenthalt in der 
Erstaufnahmestelle und zur Teilnahme an der Versorgung in dieser nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes, mit dem die Grundversorgung 

§ 50. (1) Einem Asylwerber ist nach Einbringung des Antrages ohne 
unnötigen Aufschub eine Verfahrenskarte auszustellen. Diese berechtigt bei 
Versorgung in einer Betreuungseinrichtung des Bundes zum Aufenthalt in dieser 
und zur Teilnahme an der Versorgung nach Maßgabe der Bestimmungen des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
von Asylwerbern im Zulassungsverfahren und bestimmten anderen Fremden 
geregelt wird - GVG-B 2005, BGBl. Nr. 405/1991. Darüber hinaus können 
durch die Verfahrenskarte jene Verfahrensschritte dokumentiert werden, die 
erforderlich sind, um das Zulassungsverfahren abzuschließen. 

Bundesgesetzes, mit dem die Grundversorgung von Asylwerbern im 
Zulassungsverfahren und bestimmten anderen Fremden geregelt wird - GVG-
B 2005, BGBl. Nr. 405/1991. Darüber hinaus können durch die Verfahrenskarte 
jene Verfahrensschritte dokumentiert werden, die erforderlich sind, um das 
Zulassungsverfahren abzuschließen. Wenn die Zulassung des Verfahrens vor 
Ausstellung der Karte erfolgt, kann die Ausstellung unterbleiben. 

(2) Die nähere Gestaltung der Verfahrenskarte hat der Bundesminister für 
Inneres durch Verordnung zu regeln. Die Verfahrenskarte hat insbesondere zu 
enthalten: Die Bezeichnung „Republik Österreich“ und „Verfahrenskarte“, 
Namen, Geschlecht und Geburtsdatum sowie ein Lichtbild des Asylwerbers. 

(2) Die nähere Gestaltung der Verfahrenskarte hat der Bundesminister für 
Inneres durch Verordnung zu regeln. Die Verfahrenskarte hat insbesondere zu 
enthalten: Die Bezeichnung „Republik Österreich“ und „Verfahrenskarte“, 
Namen, Geschlecht und Geburtsdatum sowie ein Lichtbild des Asylwerbers. 

§ 57. (1) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist von Amts 
wegen oder auf begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer 
Schutz“ zu erteilen: 

§ 57. (1) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist von Amts 
wegen oder auf begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer 
Schutz“ zu erteilen: 

 1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß 
§ 46a Abs. 1 Z 1 oder Abs. 1a FPG seit mindestens einem Jahr geduldet 
ist und die Voraussetzungen dafür weiterhin vorliegen, es sei denn, der 
Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die Allgemeinheit oder 
Sicherheit der Republik Österreich dar oder wurde von einem 
inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) 
rechtskräftig verurteilt. Einer Verurteilung durch ein inländisches 
Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht 
gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht, 

 1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß 
§ 46a Abs. 1 Z 1 oder Z 3 FPG seit mindestens einem Jahr geduldet ist 
und die Voraussetzungen dafür weiterhin vorliegen, es sei denn, der 
Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die Allgemeinheit oder 
Sicherheit der Republik Österreich dar oder wurde von einem 
inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) 
rechtskräftig verurteilt. Einer Verurteilung durch ein inländisches 
Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht 
gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht, 

 2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren 
Handlungen oder zur Geltendmachung und Durchsetzung von 
zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren 
Handlungen, insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel 
oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel oder 

 2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren 
Handlungen oder zur Geltendmachung und Durchsetzung von 
zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren 
Handlungen, insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel 
oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel oder 

 3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig 
aufhältig oder nicht niedergelassen ist, Opfer von Gewalt wurde, eine 
einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382e EO, RGBl. 
Nr. 79/1896, erlassen wurde oder erlassen hätte werden können und der 
Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der 
„Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zum Schutz vor weiterer 
Gewalt erforderlich ist. 

 3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig 
aufhältig oder nicht niedergelassen ist, Opfer von Gewalt wurde, eine 
einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382e EO, RGBl. 
Nr. 79/1896, erlassen wurde oder erlassen hätte werden können und der 
Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der 
„Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zum Schutz vor weiterer 
Gewalt erforderlich ist. 

(2) Hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzungen nach Abs. 1 Z 2 und 3 (2) Hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzungen nach Abs. 1 Z 2 und 3 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
hat das Bundesamt vor der Erteilung der „Aufenthaltsberechtigung besonderer 
Schutz“ eine begründete Stellungnahme der zuständigen Landespolizeidirektion 
einzuholen. Bis zum Einlangen dieser Stellungnahme bei der Behörde ist der 
Ablauf der Fristen gemäß Abs. 3 und § 73 AVG gehemmt. 

hat das Bundesamt vor der Erteilung der „Aufenthaltsberechtigung besonderer 
Schutz“ eine begründete Stellungnahme der zuständigen Landespolizeidirektion 
einzuholen. Bis zum Einlangen dieser Stellungnahme bei der Behörde ist der 
Ablauf der Fristen gemäß Abs. 3 und § 73 AVG gehemmt. 

(3) Ein Antrag gemäß Abs. 1 Z 2 ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn 
ein Strafverfahren nicht begonnen wurde oder zivilrechtliche Ansprüche nicht 
geltend gemacht wurden. Die Behörde hat binnen sechs Wochen über den 
Antrag zu entscheiden. 

(3) Ein Antrag gemäß Abs. 1 Z 2 ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn 
ein Strafverfahren nicht begonnen wurde oder zivilrechtliche Ansprüche nicht 
geltend gemacht wurden. Die Behörde hat binnen sechs Wochen über den 
Antrag zu entscheiden. 

(4) Ein Antrag gemäß Abs. 1 Z 3 ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn 
eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382e EO nicht vorliegt oder 
nicht erlassen hätte werden können. 

(4) Ein Antrag gemäß Abs. 1 Z 3 ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn 
eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382e EO nicht vorliegt oder 
nicht erlassen hätte werden können. 

§ 58. (1) Das Bundesamt hat die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß 
§ 57 von Amts wegen zu prüfen, wenn 

§ 58. (1) Das Bundesamt hat die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß 
§ 57 von Amts wegen zu prüfen, wenn 

 1. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß §§ 4 oder 4a 
zurückgewiesen wird, 

 1. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß §§ 4 oder 4a 
zurückgewiesen wird, 

 2. der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, 

 2. der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, 

 3. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne 
dass es zur Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
kommt, 

 3. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne 
dass es zur Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
kommt, 

 4. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt 
wird oder 

 4. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt 
wird oder 

 5. ein Fremder sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und nicht in 
den Anwendungsbereich des 6. Hauptstückes des FPG fällt. 

 5. ein Fremder sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und nicht in 
den Anwendungsbereich des 6. Hauptstückes des FPG fällt. 

(2) Das Bundesamt hat einen Aufenthaltstitel gemäß § 55 von Amts wegen 
zu erteilen, wenn eine Rückkehrentscheidung auf Grund des § 9 Abs. 1 bis 3 
BFA-VG rechtskräftig auf Dauer für unzulässig erklärt wurde. § 73 AVG gilt. 

(2) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 55 ist von Amts wegen zu 
prüfen, wenn eine Rückkehrentscheidung auf Grund des § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-
VG auf Dauer für unzulässig erklärt wird und kein Fall des § 52 Abs. 1 Z 2 FPG 
vorliegt.. 

(3) Das Bundesamt hat über das Ergebnis der von Amts wegen erfolgten 
Prüfung der Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55 und 57 im 
verfahrensabschließenden Bescheid abzusprechen. 

(3) Das Bundesamt hat über das Ergebnis der von Amts wegen erfolgten 
Prüfung der Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55 und 57 im 
verfahrensabschließenden Bescheid abzusprechen. 

(4) Das Bundesamt hat den von Amts wegen erteilten Aufenthaltstitel (4) Das Bundesamt hat den von Amts wegen erteilten Aufenthaltstitel 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gemäß §§ 55 oder 57 auszufolgen, wenn der Spruchpunkt (Abs. 3) im 
verfahrensabschließenden Bescheid in Rechtskraft erwachsen ist. Abs. 11 gilt. 

gemäß §§ 55 oder 57 auszufolgen, wenn der Spruchpunkt (Abs. 3) im 
verfahrensabschließenden Bescheid in Rechtskraft erwachsen ist. Abs. 11 gilt. 

(5) Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55 bis 57 sowie 
auf Verlängerung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 sind persönlich beim 
Bundesamt zu stellen. Soweit der Antragsteller nicht selbst handlungsfähig ist, 
hat den Antrag sein gesetzlicher Vertreter einzubringen. 

(5) Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55 bis 57 sowie 
auf Verlängerung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 sind persönlich beim 
Bundesamt zu stellen. Soweit der Antragsteller nicht selbst handlungsfähig ist, 
hat den Antrag sein gesetzlicher Vertreter einzubringen. 

(6) Im Antrag ist der angestrebte Aufenthaltstitel gemäß §§ 55 bis 57 genau 
zu bezeichnen. Ergibt sich auf Grund des Antrages oder im 
Ermittlungsverfahren, dass der Drittstaatsangehörige für seinen beabsichtigten 
Aufenthaltszweck einen anderen Aufenthaltstitel benötigt, so ist er über diesen 
Umstand zu belehren; § 13 Abs. 3 AVG gilt. 

(6) Im Antrag ist der angestrebte Aufenthaltstitel gemäß §§ 55 bis 57 genau 
zu bezeichnen. Ergibt sich auf Grund des Antrages oder im 
Ermittlungsverfahren, dass der Drittstaatsangehörige für seinen beabsichtigten 
Aufenthaltszweck einen anderen Aufenthaltstitel benötigt, so ist er über diesen 
Umstand zu belehren; § 13 Abs. 3 AVG gilt. 

(7) Wird einem Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55, 
56 oder 57 stattgegeben, so ist dem Fremden der Aufenthaltstitel auszufolgen. 
Abs. 11 gilt. 

(7) Wird einem Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55, 
56 oder 57 stattgegeben, so ist dem Fremden der Aufenthaltstitel auszufolgen. 
Abs. 11 gilt. 

(8) Wird ein Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55, 56 
oder 57 zurück- oder abgewiesen, so hat das Bundesamt darüber im 
verfahrensabschließenden Bescheid abzusprechen. 

(8) Wird ein Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55, 56 
oder 57 zurück- oder abgewiesen, so hat das Bundesamt darüber im 
verfahrensabschließenden Bescheid abzusprechen. 

(9) Ein Antrag auf einen Aufenthaltstitel nach diesem Hauptstück ist als 
unzulässig zurückzuweisen, wenn der Drittstaatsangehörige 

(9) Ein Antrag auf einen Aufenthaltstitel nach diesem Hauptstück ist als 
unzulässig zurückzuweisen, wenn der Drittstaatsangehörige 

 1. sich in einem Verfahren nach dem NAG befindet,  1. sich in einem Verfahren nach dem NAG befindet, 

 2. bereits über ein Aufenthaltsrecht nach diesem Bundesgesetz oder dem 
NAG verfügt oder 

 2. bereits über ein Aufenthaltsrecht nach diesem Bundesgesetz oder dem 
NAG verfügt oder 

 3. gemäß § 95 FPG über einen Lichtbildausweis für Träger von Privilegien 
und Immunitäten verfügt oder gemäß § 24 FPG zur Ausübung einer 
bloß vorübergehenden Erwerbstätigkeit berechtigt ist 

 3. gemäß § 95 FPG über einen Lichtbildausweis für Träger von Privilegien 
und Immunitäten verfügt oder gemäß § 24 FPG zur Ausübung einer 
bloß vorübergehenden Erwerbstätigkeit berechtigt ist 

soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt. Dies gilt auch im Falle des 
gleichzeitigen Stellens mehrerer Anträge. 

soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt. Dies gilt auch im Falle des 
gleichzeitigen Stellens mehrerer Anträge. 

(10) Anträge gemäß § 55 sind als unzulässig zurückzuweisen, wenn gegen 
den Antragsteller eine Rückkehrentscheidung rechtskräftig erlassen wurde und 
aus dem begründeten Antragsvorbringen im Hinblick auf die Berücksichtigung 
des Privat- und Familienlebens gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG ein geänderter 
Sachverhalt, der eine ergänzende oder neue Abwägung gemäß Art. 8 EMRK 
erforderlich macht, nicht hervorgeht. Anträge gemäß §§ 56 und 57, die einem 

(10) Anträge gemäß § 55 sind als unzulässig zurückzuweisen, wenn gegen 
den Antragsteller eine Rückkehrentscheidung rechtskräftig erlassen wurde und 
aus dem begründeten Antragsvorbringen im Hinblick auf die Berücksichtigung 
des Privat- und Familienlebens gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG ein geänderter 
Sachverhalt, der eine ergänzende oder neue Abwägung gemäß Art. 8 EMRK 
erforderlich macht, nicht hervorgeht. Anträge gemäß §§ 56 und 57, die einem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bereits rechtskräftig erledigten Antrag (Folgeantrag) oder einer rechtskräftigen 
Entscheidung nachfolgen, sind als unzulässig zurückzuweisen, wenn aus dem 
begründeten Antragsvorbringen ein maßgeblich geänderter Sachverhalt nicht 
hervorkommt. 

bereits rechtskräftig erledigten Antrag (Folgeantrag) oder einer rechtskräftigen 
Entscheidung nachfolgen, sind als unzulässig zurückzuweisen, wenn aus dem 
begründeten Antragsvorbringen ein maßgeblich geänderter Sachverhalt nicht 
hervorkommt. 

(11) Kommt der Drittstaatsangehörige seiner allgemeinen 
Mitwirkungspflicht im erforderlichen Ausmaß, insbesondere im Hinblick auf die 
Ermittlung und Überprüfung erkennungsdienstlicher Daten, nicht nach, ist 

(11) Kommt der Drittstaatsangehörige seiner allgemeinen 
Mitwirkungspflicht im erforderlichen Ausmaß, insbesondere im Hinblick auf die 
Ermittlung und Überprüfung erkennungsdienstlicher Daten, nicht nach, ist 

 1. das Verfahren zur Ausfolgung des von Amts wegen zu erteilenden 
Aufenthaltstitels (Abs. 4) ohne weiteres einzustellen oder 

 1. das Verfahren zur Ausfolgung des von Amts wegen zu erteilenden 
Aufenthaltstitels (Abs. 4) ohne weiteres einzustellen oder 

 2. der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels zurückzuweisen.  2. der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels zurückzuweisen. 

Über diesen Umstand ist der Drittstaatsangehörige zu belehren. Über diesen Umstand ist der Drittstaatsangehörige zu belehren. 

(12) Aufenthaltstitel dürfen Drittstaatsangehörigen, die das 14. Lebensjahr 
vollendet haben, nur persönlich ausgefolgt werden. Aufenthaltstitel für 
unmündige Minderjährige dürfen nur an deren gesetzlichen Vertreter ausgefolgt 
werden. Anlässlich der Ausfolgung ist der Drittstaatsangehörige nachweislich 
über die befristete Gültigkeitsdauer, die Unzulässigkeit eines Zweckwechsels, 
die Nichtverlängerbarkeit der Aufenthaltstitel gemäß §§ 55 und 56 und die 
anschließende Möglichkeit einen Aufenthaltstitel nach dem NAG zu erlangen, 
zu belehren. 

(12) Aufenthaltstitel dürfen Drittstaatsangehörigen, die das 14. Lebensjahr 
vollendet haben, nur persönlich ausgefolgt werden. Aufenthaltstitel für 
unmündige Minderjährige dürfen nur an deren gesetzlichen Vertreter ausgefolgt 
werden. Anlässlich der Ausfolgung ist der Drittstaatsangehörige nachweislich 
über die befristete Gültigkeitsdauer, die Unzulässigkeit eines Zweckwechsels, 
die Nichtverlängerbarkeit der Aufenthaltstitel gemäß §§ 55 und 56 und die 
anschließende Möglichkeit einen Aufenthaltstitel nach dem NAG zu erlangen, 
zu belehren. 

(13) Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55 bis 57 
begründen kein Aufenthalts- oder Bleiberecht. Anträge auf Erteilung eines 
Aufenthaltstitels gemäß §§ 55 und 57 stehen der Erlassung und Durchführung 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen nicht entgegen. Sie können daher in 
Verfahren nach dem 7. und 8. Hauptstück des FPG keine aufschiebende 
Wirkung entfalten. Bei Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß 
§ 56 hat das Bundesamt bis zur rechtskräftigen Entscheidung über diesen Antrag 
jedoch mit der Durchführung der einer Rückkehrentscheidung umsetzenden 
Abschiebung zuzuwarten, wenn 

(13) Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55 bis 57 
begründen kein Aufenthalts- oder Bleiberecht. Anträge auf Erteilung eines 
Aufenthaltstitels gemäß §§ 55 und 57 stehen der Erlassung und Durchführung 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen nicht entgegen. Sie können daher in 
Verfahren nach dem 7. und 8. Hauptstück des FPG keine aufschiebende 
Wirkung entfalten. Bei Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß 
§ 56 hat das Bundesamt bis zur rechtskräftigen Entscheidung über diesen Antrag 
jedoch mit der Durchführung der einer Rückkehrentscheidung umsetzenden 
Abschiebung zuzuwarten, wenn 

 1. ein Verfahren zur Erlassung einer Rückkehrentscheidung erst nach einer 
Antragstellung gemäß § 56 eingeleitet wurde und 

 1. ein Verfahren zur Erlassung einer Rückkehrentscheidung erst nach einer 
Antragstellung gemäß § 56 eingeleitet wurde und 

 2. die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 56 wahrscheinlich ist, 
wofür die Voraussetzungen des § 56 Abs. 1 Z 1, 2 und 3 jedenfalls 
vorzuliegen haben. 

 2. die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 56 wahrscheinlich ist, 
wofür die Voraussetzungen des § 56 Abs. 1 Z 1, 2 und 3 jedenfalls 
vorzuliegen haben. 

§ 59. (1) Anträge auf Verlängerung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 sind § 59. (1) Anträge auf Verlängerung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 sind 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels, frühestens jedoch drei 
Monate vor diesem Zeitpunkt, beim Bundesamt einzubringen. Danach gelten 
Anträge als Erstanträge. Nach Stellung eines Verlängerungsantrages ist der 
Antragsteller, unbeschadet der Bestimmung nach dem FPG, bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag weiterhin rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhältig. Über die rechtzeitige Antragstellung kann dem 
Drittstaatsangehörigen auf begründeten Antrag eine einmalige Bestätigung im 
Reisedokument angebracht werden, die keine längere Gültigkeitsdauer als drei 
Monate aufweisen darf. Diese Bestätigung berechtigt zur visumfreien Einreise in 
das Bundesgebiet. Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, Form und 
Inhalt der Bestätigung durch Verordnung zu regeln. 

vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels, frühestens jedoch drei 
Monate vor diesem Zeitpunkt, beim Bundesamt einzubringen. Danach gelten 
Anträge als Erstanträge. Nach Stellung eines Verlängerungsantrages ist der 
Antragsteller, unbeschadet der Bestimmung nach dem FPG, bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag weiterhin rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhältig. Über die rechtzeitige Antragstellung kann dem 
Drittstaatsangehörigen auf begründeten Antrag eine einmalige Bestätigung im 
Reisedokument angebracht werden, die keine längere Gültigkeitsdauer als drei 
Monate aufweisen darf. Diese Bestätigung berechtigt zur visumfreien Einreise in 
das Bundesgebiet. Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, Form und 
Inhalt der Bestätigung durch Verordnung zu regeln. 

(2) Die Gültigkeitsdauer eines verlängerten Aufenthaltstitels beginnt mit 
dem auf den letzten Tag des letzten Aufenthaltstitels folgenden Tag, wenn 
seither nicht mehr als sechs Monate vergangen sind. Der rechtmäßige Aufenthalt 
im Bundesgebiet im Zeitraum zwischen Ablauf des letzten Aufenthaltstitels und 
Beginn der Gültigkeitsdauer des verlängerten Aufenthaltstitels ist gleichzeitig 
mit dessen Erteilung von Amts wegen gebührenfrei mit Bescheid festzustellen. 

(2) Die Gültigkeitsdauer eines verlängerten Aufenthaltstitels beginnt mit 
dem auf den letzten Tag des letzten Aufenthaltstitels folgenden Tag, wenn 
seither nicht mehr als sechs Monate vergangen sind. Der rechtmäßige Aufenthalt 
im Bundesgebiet im Zeitraum zwischen Ablauf des letzten Aufenthaltstitels und 
Beginn der Gültigkeitsdauer des verlängerten Aufenthaltstitels ist gleichzeitig 
mit dessen Erteilung von Amts wegen gebührenfrei mit Bescheid festzustellen. 

(3) Anträge, die nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels 
gestellt werden, gelten nur dann als Verlängerungsanträge, wenn 

(3) Anträge, die nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels 
gestellt werden, gelten nur dann als Verlängerungsanträge, wenn 

 1. der Antragsteller gleichzeitig mit dem Antrag glaubhaft macht, dass er 
durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis gehindert 
war, rechtzeitig den Verlängerungsantrag zu stellen, und ihn kein 
Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft, und 

 1. der Antragsteller gleichzeitig mit dem Antrag glaubhaft macht, dass er 
durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis gehindert 
war, rechtzeitig den Verlängerungsantrag zu stellen, und ihn kein 
Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft, und 

 2. der Antrag binnen zwei Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses 
gestellt wird; § 71 Abs. 5 AVG gilt. 

 2. der Antrag binnen zwei Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses 
gestellt wird; § 71 Abs. 5 AVG gilt. 

Der Zeitraum zwischen Ablauf der Gültigkeitsdauer des letzten Aufenthaltstitels 
und der Stellung des Antrages, der die Voraussetzungen der Z 1 und 2 erfüllt, 
gilt nach Maßgabe des bisher innegehabten Aufenthaltstitels als rechtmäßiger 
und ununterbrochener Aufenthalt. 

Der Zeitraum zwischen Ablauf der Gültigkeitsdauer des letzten Aufenthaltstitels 
und der Stellung des Antrages, der die Voraussetzungen der Z 1 und 2 erfüllt, 
gilt nach Maßgabe des bisher innegehabten Aufenthaltstitels als rechtmäßiger 
und ununterbrochener Aufenthalt. 

(4) Das Bundesamt hat der örtlich zuständigen Behörde nach dem NAG 
unverzüglich mitzuteilen, dass 

(4) Das Bundesamt hat der örtlich zuständigen Behörde nach dem NAG 
unverzüglich mitzuteilen, dass 

 1. die Voraussetzung des § 57 weiterhin vorliegen,  1. die Voraussetzung des § 57 weiterhin vorliegen, 

 2. der Antragsteller das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß 
§ 14a NAG erfüllt hat, und 

 2. der Antragsteller das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß 
§ 14a NAG erfüllt hat, und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 3. die Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 Z 1 bis 4 erfüllt sind.  3. die Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 Z 1 bis 4 erfüllt sind. 

Liegen die Voraussetzungen der Z 2 oder Z 3 nicht vor, hat das Bundesamt den 
Aufenthaltstitel gemäß § 57 zu erteilen. Die Entscheidung ist unverzüglich, 
längstens jedoch binnen 4 Monaten ab Einbringung des Antrages zu treffen. 

Liegen die Voraussetzungen der Z 2 oder Z 3 nicht vor, hat das Bundesamt den 
Aufenthaltstitel gemäß § 57 zu erteilen. Die Entscheidung ist unverzüglich, 
längstens jedoch binnen 4 Monaten ab Einbringung des Antrages zu treffen. 

 (5) Im Falle einer Mitteilung gemäß Abs. 4 ist der Ablauf der Frist gemäß 
Abs. 4 letzter Satz gehemmt. Das Bundesamt hat den Antragsteller von der 
Mitteilung in Kenntnis zu setzen. Mit Ausfolgung des Aufenthaltstitels gemäß 
§ 41a Abs. 3 NAG ist das Verlängerungsverfahren formlos einzustellen. 

§ 62. (1) Für Zeiten eines bewaffneten Konfliktes oder sonstiger die 
Sicherheit ganzer Bevölkerungsgruppen gefährdender Umstände kann die 
Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates 
mit Verordnung davon unmittelbar betroffenen Gruppen von Fremden, die 
anderweitig keinen Schutz finden (Vertriebene), ein vorübergehendes 
Aufenthaltsrecht im Bundesgebiet gewähren. Bis zum Inkrafttreten dieser 
Verordnung ist der Aufenthalt von Vertriebenen im Bundesgebiet geduldet. Dies 
ist dem Fremden durch die Behörde zu bestätigen. 

§ 62. (1) Für Zeiten eines bewaffneten Konfliktes oder sonstiger die 
Sicherheit ganzer Bevölkerungsgruppen gefährdender Umstände kann die 
Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates 
mit Verordnung davon unmittelbar betroffenen Gruppen von Fremden, die 
anderweitig keinen Schutz finden (Vertriebene), ein vorübergehendes 
Aufenthaltsrecht im Bundesgebiet gewähren. Bis zum Inkrafttreten dieser 
Verordnung ist der Aufenthalt von Vertriebenen im Bundesgebiet geduldet. Dies 
ist dem Fremden durch die Behörde zu bestätigen. 

(2) In der Verordnung gemäß Abs. 1 sind Einreise und Dauer des 
Aufenthaltes der Fremden unter Berücksichtigung der Umstände des besonderen 
Falles zu regeln. 

(2) In der Verordnung gemäß Abs. 1 sind Einreise und Dauer des 
Aufenthaltes der Fremden unter Berücksichtigung der Umstände des besonderen 
Falles zu regeln. 

(3) Wird infolge der längeren Dauer der in Abs. 1 genannten Umstände eine 
dauernde Integration erforderlich, kann in der Verordnung festgelegt werden, 
dass bestimmte Gruppen der Aufenthaltsberechtigten einen Antrag auf Erteilung 
eines Aufenthaltstitels wirksam im Inland stellen können und dass ihnen der 
Aufenthaltstitel trotz Vorliegens eines Versagungsgrundes erteilt werden kann. 

(3) Wird infolge der längeren Dauer der in Abs. 1 genannten Umstände eine 
dauernde Integration erforderlich, kann in der Verordnung festgelegt werden, 
dass bestimmte Gruppen der Aufenthaltsberechtigten einen Antrag auf Erteilung 
eines Aufenthaltstitels wirksam im Inland stellen können und dass ihnen der 
Aufenthaltstitel trotz Vorliegens eines Versagungsgrundes erteilt werden kann. 

(4) Das durch die Verordnung eingeräumte Aufenthaltsrecht ist durch die 
Behörde im Reisedokument des Fremden zu bestätigen. Sofern er über kein 
Reisedokument verfügt, ist ihm ein Ausweis für Vertriebene von Amts wegen 
auszustellen. 

(4) Das durch die Verordnung eingeräumte Aufenthaltsrecht ist durch die 
Behörde durch Ausstellung eines Ausweises für Vertriebene von Amts wegen zu 
bestätigen. Der Ausweis ist als „Ausweis für Vertriebene“ zu bezeichnen, kann 
verlängert werden und genügt zur Erfüllung der Passpflicht. Der Bundesminister 
für Inneres legt durch Verordnung die Form und den Inhalt des Ausweises sowie 
der Bestätigung gemäß Abs. 1 fest. 

(5) Der Ausweis ist als „Ausweis für Vertriebene“ zu bezeichnen, kann 
verlängert werden und genügt zur Erfüllung der Passpflicht. Der Bundesminister 
für Inneres legt durch Verordnung die Form und den Inhalt des Ausweises sowie 
der Bestätigungen gemäß Abs. 1 und 4 fest. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Rückkehrhilfe  

§ 67. (1) Einem Asylwerber kann in jedem Stadium des Asylverfahrens 
Rückkehrberatung gewährt werden. Die Rückkehrberatung umfasst die 
Abklärung der Perspektiven während und nach Abschluss des Asylverfahrens. 

 

(2) Entschließt sich ein Asylwerber dazu, die ihm angebotene Rückkehrhilfe 
anzunehmen und auszureisen, kann ihm vor der Ausreise finanzielle 
Unterstützung gewährt werden (§ 12 GVG-B 2005). Der Rechtsberater (§ 49 
BFA-VG) ist in der Erstaufnahmestelle dem abschließenden Gespräch über die 
Gewährung von Rückkehrhilfe beizuziehen. 

 

§ 73. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft. § 73. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft. 

(2) Das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 1997 - 
AsylG), BGBl. I Nr. 76/1997 tritt mit Ausnahme des § 42 Abs. 1 mit Ablauf des 
31. Dezember 2005 außer Kraft. 

(2) Das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 1997 - 
AsylG), BGBl. I Nr. 76/1997 tritt mit Ausnahme des § 42 Abs. 1 mit Ablauf des 
31. Dezember 2005 außer Kraft. 

(3) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 1 Z 31, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr 
geltend festgestellt) 

(3) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 1 Z 31, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr 
geltend festgestellt) 

(4) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits ab dem 
auf seine Kundmachung folgenden Tag erlassen werden. Sie dürfen jedoch 
frühestens mit In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes in Kraft gesetzt werden. 

(4) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits ab dem 
auf seine Kundmachung folgenden Tag erlassen werden. Sie dürfen jedoch 
frühestens mit In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes in Kraft gesetzt werden. 

(5) § 2 Abs. 1 Z 24, § 4 Abs. 5, § 5 Abs. 1 letzter Satz und 3, § 7 Abs. 2, 
§ 14 Abs. 1 und 4, § 15, § 17 Abs. 6 bis 8, § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 5 und 6, § 20 
Abs. 2 bis 4, § 22, § 23 Abs. 3, § 24 Abs. 1 und Abs. 3, § 25 Abs. 2, § 26 Abs. 3 
Z 2, § 27, § 28 Abs. 3, § 29 Abs. 3 und 4, § 32 Abs. 3, § 33, § 34 Abs. 3 und 5, 
die Überschrift zum 5. Abschnitt des 4. Hauptstücks, § 36 samt Überschrift, § 37 
samt Überschrift, § 38 samt Überschrift, § 39, die Überschrift zum 6. Abschnitt 
des 4. Hauptstücks, § 40 samt Überschrift, § 41 samt Überschrift, § 42 samt 
Überschrift, § 47 Abs. 1, § 54, § 55 Abs. 6, § 56 Abs. 1 und 2, § 57 Abs. 6 und 8, 
die Überschrift zum 1. Abschnitt des 8. Hauptstücks, § 58 Abs. 1, § 60 Abs. 3 
und 5, § 61 samt Überschrift, § 62 samt Überschrift, § 72 samt Überschrift und 
§ 75 Abs. 1 und 7 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 4/2008 treten mit 1. Juli 2008 in Kraft. 

(5) § 2 Abs. 1 Z 24, § 4 Abs. 5, § 5 Abs. 1 letzter Satz und 3, § 7 Abs. 2, 
§ 14 Abs. 1 und 4, § 15, § 17 Abs. 6 bis 8, § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 5 und 6, § 20 
Abs. 2 bis 4, § 22, § 23 Abs. 3, § 24 Abs. 1 und Abs. 3, § 25 Abs. 2, § 26 Abs. 3 
Z 2, § 27, § 28 Abs. 3, § 29 Abs. 3 und 4, § 32 Abs. 3, § 33, § 34 Abs. 3 und 5, 
die Überschrift zum 5. Abschnitt des 4. Hauptstücks, § 36 samt Überschrift, § 37 
samt Überschrift, § 38 samt Überschrift, § 39, die Überschrift zum 6. Abschnitt 
des 4. Hauptstücks, § 40 samt Überschrift, § 41 samt Überschrift, § 42 samt 
Überschrift, § 47 Abs. 1, § 54, § 55 Abs. 6, § 56 Abs. 1 und 2, § 57 Abs. 6 und 8, 
die Überschrift zum 1. Abschnitt des 8. Hauptstücks, § 58 Abs. 1, § 60 Abs. 3 
und 5, § 61 samt Überschrift, § 62 samt Überschrift, § 72 samt Überschrift und 
§ 75 Abs. 1 und 7 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 4/2008 treten mit 1. Juli 2008 in Kraft. 

(6) Die §§ 10 Abs. 2 Z 2 und Abs. 5, 14 Abs. 1 und 2, 16 Abs. 2, 17 Abs. 8, 
22 Abs. 9, 25 Abs. 2, 33 Abs. 3 und 4, 34 Abs. 1, 36 Abs. 1, 41 Abs. 4 und 6, 57 
Abs. 6, 60 Abs. 3 und 4, 63 Abs. 2 Z 2 sowie 75 Abs. 1 erster Satz und Abs. 8 in 

(6) Die §§ 10 Abs. 2 Z 2 und Abs. 5, 14 Abs. 1 und 2, 16 Abs. 2, 17 Abs. 8, 
22 Abs. 9, 25 Abs. 2, 33 Abs. 3 und 4, 34 Abs. 1, 36 Abs. 1, 41 Abs. 4 und 6, 57 
Abs. 6, 60 Abs. 3 und 4, 63 Abs. 2 Z 2 sowie 75 Abs. 1 erster Satz und Abs. 8 in 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2009 treten mit 1. April 2009 in 
Kraft. 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2009 treten mit 1. April 2009 in 
Kraft. 

(7) Die §§ 2 Abs. 1 Z 24 und 25 und Abs. 3, 7 Abs. 2 bis 4, 8 Abs. 3a und 
4, 9 Abs. 2 bis 4, 10 Abs. 1, 5 und 6, 12, 12a samt Überschrift, 14 Abs. 1a, die 
Überschrift des 2. Abschnitts des 3. Hauptstücks, §§ 15 Abs. 1 Z 4 bis 6, 15a 
samt Überschrift, 16 Abs. 3 bis 5, 18 Abs. 2 und 3, 19 Abs. 1, 2 und 5, 22 Abs. 3 
und 10 bis 12, 23 Abs. 1, 2, 6, 8 und 9, 25 Abs. 1 Z 1, 27 Abs. 3 bis 5, 28 Abs. 2, 
29 Abs. 3 Z 4 bis 6 und Abs. 4 und 5, 31 Abs. 4, 34 Abs. 2 bis 4 und Abs. 6, die 
Überschrift des § 35, §§ 35 Abs. 1, 3 und 4, 39 Abs. 1 Z 1 bis 26 und Abs. 4 Z 7, 
41a samt Überschrift, 45 Abs. 2, 57 Abs. 1 Z 3, Abs. 2 Z 6, Abs. 10 und 11 Z 2, 
die Überschrift des 8. Hauptstücks, §§ 60 Abs. 3, 4 und 6 Z 4, 61 Abs. 1 und 3a, 
62 Abs. 3, 64 Abs. 1 bis 4, §§ 65 samt Überschrift, 66 samt Überschrift, 67 
Abs. 2, 75 Abs. 1, 5, 6 und 8 bis 14 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 
§ 23 Abs. 7 tritt rückwirkend mit 1. Juli 2008 in Kraft. § 39 Abs. 4 Z 8 und 9 tritt 
mit Ablauf des 31. Dezember 2009 außer Kraft. 

(7) Die §§ 2 Abs. 1 Z 24 und 25 und Abs. 3, 7 Abs. 2 bis 4, 8 Abs. 3a und 
4, 9 Abs. 2 bis 4, 10 Abs. 1, 5 und 6, 12, 12a samt Überschrift, 14 Abs. 1a, die 
Überschrift des 2. Abschnitts des 3. Hauptstücks, §§ 15 Abs. 1 Z 4 bis 6, 15a 
samt Überschrift, 16 Abs. 3 bis 5, 18 Abs. 2 und 3, 19 Abs. 1, 2 und 5, 22 Abs. 3 
und 10 bis 12, 23 Abs. 1, 2, 6, 8 und 9, 25 Abs. 1 Z 1, 27 Abs. 3 bis 5, 28 Abs. 2, 
29 Abs. 3 Z 4 bis 6 und Abs. 4 und 5, 31 Abs. 4, 34 Abs. 2 bis 4 und Abs. 6, die 
Überschrift des § 35, §§ 35 Abs. 1, 3 und 4, 39 Abs. 1 Z 1 bis 26 und Abs. 4 Z 7, 
41a samt Überschrift, 45 Abs. 2, 57 Abs. 1 Z 3, Abs. 2 Z 6, Abs. 10 und 11 Z 2, 
die Überschrift des 8. Hauptstücks, §§ 60 Abs. 3, 4 und 6 Z 4, 61 Abs. 1 und 3a, 
62 Abs. 3, 64 Abs. 1 bis 4, §§ 65 samt Überschrift, 66 samt Überschrift, 67 
Abs. 2, 75 Abs. 1, 5, 6 und 8 bis 14 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 
§ 23 Abs. 7 tritt rückwirkend mit 1. Juli 2008 in Kraft. § 39 Abs. 4 Z 8 und 9 tritt 
mit Ablauf des 31. Dezember 2009 außer Kraft. 

(8) Die §§ 2 Abs. 1 Z 22, 4 Abs. 4 Z 2 und 3, 17 Abs. 3, 34 Abs. 6 Z 2 und 
57 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 
1. Jänner 2010 in Kraft. 

(8) Die §§ 2 Abs. 1 Z 22, 4 Abs. 4 Z 2 und 3, 17 Abs. 3, 34 Abs. 6 Z 2 und 
57 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 
1. Jänner 2010 in Kraft. 

(9) Die §§ 10 Abs. 2 Z 2 und Abs. 7 und 8, 12a Abs. 1 bis 3, 13, 15 Abs. 1 
Z 6 und 7 und Abs. 3a und 3b, 17 Abs. 9, 22 Abs. 13, 24 Abs. 1 und 4, 26 Abs. 1 
Z 2, 29 Abs. 1 und 6, 31 Abs. 1, 38 Abs. 1 Z 6, 43 Abs. 2, 45 Abs. 2 Z 1, 46, 57 
Abs. 1 Z 5, 6, 7 und Abs. 10, 63 Abs. 2 Z 2, 72 Z 2 und 7 lit. b und 75 Abs. 8, 15 
und 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 treten mit 1. Juli 
2011 in Kraft. Die §§ 64 bis 66a samt Überschriften sowie das 
Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 
treten mit 1. Oktober 2011 in Kraft. 

(9) Die §§ 10 Abs. 2 Z 2 und Abs. 7 und 8, 12a Abs. 1 bis 3, 13, 15 Abs. 1 
Z 6 und 7 und Abs. 3a und 3b, 17 Abs. 9, 22 Abs. 13, 24 Abs. 1 und 4, 26 Abs. 1 
Z 2, 29 Abs. 1 und 6, 31 Abs. 1, 38 Abs. 1 Z 6, 43 Abs. 2, 45 Abs. 2 Z 1, 46, 57 
Abs. 1 Z 5, 6, 7 und Abs. 10, 63 Abs. 2 Z 2, 72 Z 2 und 7 lit. b und 75 Abs. 8, 15 
und 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 treten mit 1. Juli 
2011 in Kraft. Die §§ 64 bis 66a samt Überschriften sowie das 
Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 
treten mit 1. Oktober 2011 in Kraft. 

(10) § 58 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012 
tritt mit 1. September 2012 in Kraft. 

(10) § 58 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012 
tritt mit 1. September 2012 in Kraft. 

(11) Die §§ 1 Z 2 bis 4, 2 Abs. 1 Z 6, 20 bis 20c und 25 bis 27, §§ 3 Abs. 1 
und 2, 4 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 4a samt Überschrift, 5 Abs. 1 und 3, 7 Abs. 3, 8 
Abs. 4 und 6, 10 samt Überschrift, 12 Abs. 1 bis 3, §§ 12a, 13, 14, 15 Abs. 1 Z 4, 
5 und 7 und Abs. 2 und 3 Z 11 sowie Abs. 3a, 15a Abs. 2, die Überschrift des 
4. Hauptstückes, die Überschrift des 1. Abschnittes des 4. Hauptstückes, §§ 17 
Abs. 1 bis 3 und 6 bis 8, 18 Abs. 1, 19 Abs. 2, 5 und 6, 20 Abs. 2, 21, 22 Abs. 6 

(11) Die §§ 1 Z 2 bis 4, 2 Abs. 1 Z 6, 20 bis 20c und 25 bis 27, §§ 3 Abs. 1 
und 2, 4 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 4a samt Überschrift, 5 Abs. 1 und 3, 7 Abs. 3, 8 
Abs. 4 und 6, 10 samt Überschrift, 12 Abs. 1 bis 3, §§ 12a, 13, 14, 15 Abs. 1 Z 4, 
5 und 7 und Abs. 2 und 3 Z 11 sowie Abs. 3a, 15a Abs. 2, die Überschrift des 
4. Hauptstückes, die Überschrift des 1. Abschnittes des 4. Hauptstückes, §§ 17 
Abs. 1 bis 3 und 6 bis 8, 18 Abs. 1, 19 Abs. 2, 5 und 6, 20 Abs. 2, 21, 22 Abs. 6 

92/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - FrÄ
G

 2015 T
extgegenüberstellung B

E
G

U
T

A
C

H
T

U
N

G
60 von 165

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



   

61 von 165 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bis 8, 10 und 12, §§ 24 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2, 3 und 4 Z 2, 25 Abs. 1 Z 2 und 
Abs. 2, 27 samt Überschrift, 28 Abs. 1 und 2, 29 Abs. 1, 3 bis 5 und Abs. 6 Z 1 
und 6, §§ 30, 31 Abs. 1, 32 Abs. 4, 33 Abs. 1 Z 1 und 4 und Abs. 2 bis 5, 34 
Abs. 1, Abs. 2 Z 1 und Abs. 3 Z 1 sowie Abs. 5, §§ 35 samt Überschrift, 51 
Abs. 1 und 2, 52 Abs. 1, 53 Abs. 1 und 2, die Überschrift des 7. Hauptstückes, 
die Überschrift des 1. Abschnittes des 7. Hauptstückes, §§ 54 bis 57 samt 
Überschriften, die Überschrift des 2. Abschnittes des 7. Hauptstückes, §§ 58 bis 
61 samt Überschriften, die Überschrift des 3. Abschnittes des 7. Hauptstückes, 
§ 62 samt Überschrift, die Überschrift des 8. Hauptstückes, §§ 63 Abs. 2 Z 2 und 
Abs. 4, 67 Abs. 1 und 2 und 72 Z 2, 5 und 7 sowie das Inhaltsverzeichnis in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2012 treten mit 1. Jänner 2014 in 
Kraft. Die §§ 15 Abs. 1 Z 3 und 6, 16 samt Überschrift, 18 Abs. 2, 20 Abs. 3, 22 
Abs. 1 bis 5, 9, 11 und 13, §§ 23 samt Überschrift, 26 samt Überschrift, 27 
Abs. 7, die Überschrift des 5. und 6. Abschnittes des 4. Hauptstückes, §§ 36 bis 
42 samt Überschriften, die Überschrift des 5. Hauptstückes, §§ 43 bis 49 samt 
Überschriften und 64 bis 66a samt Überschriften sowie § 72 Z 1 und 6 in der 
Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 treten mit Ablauf des 
31. Dezember 2013 außer Kraft. 

bis 8, 10 und 12, §§ 24 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2, 3 und 4 Z 2, 25 Abs. 1 Z 2 und 
Abs. 2, 27 samt Überschrift, 28 Abs. 1 und 2, 29 Abs. 1, 3 bis 5 und Abs. 6 Z 1 
und 6, §§ 30, 31 Abs. 1, 32 Abs. 4, 33 Abs. 1 Z 1 und 4 und Abs. 2 bis 5, 34 
Abs. 1, Abs. 2 Z 1 und Abs. 3 Z 1 sowie Abs. 5, §§ 35 samt Überschrift, 51 
Abs. 1 und 2, 52 Abs. 1, 53 Abs. 1 und 2, die Überschrift des 7. Hauptstückes, 
die Überschrift des 1. Abschnittes des 7. Hauptstückes, §§ 54 bis 57 samt 
Überschriften, die Überschrift des 2. Abschnittes des 7. Hauptstückes, §§ 58 bis 
61 samt Überschriften, die Überschrift des 3. Abschnittes des 7. Hauptstückes, 
§ 62 samt Überschrift, die Überschrift des 8. Hauptstückes, §§ 63 Abs. 2 Z 2 und 
Abs. 4, 67 Abs. 1 und 2 und 72 Z 2, 5 und 7 sowie das Inhaltsverzeichnis in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2012 treten mit 1. Jänner 2014 in 
Kraft. Die §§ 15 Abs. 1 Z 3 und 6, 16 samt Überschrift, 18 Abs. 2, 20 Abs. 3, 22 
Abs. 1 bis 5, 9, 11 und 13, §§ 23 samt Überschrift, 26 samt Überschrift, 27 
Abs. 7, die Überschrift des 5. und 6. Abschnittes des 4. Hauptstückes, §§ 36 bis 
42 samt Überschriften, die Überschrift des 5. Hauptstückes, §§ 43 bis 49 samt 
Überschriften und 64 bis 66a samt Überschriften sowie § 72 Z 1 und 6 in der 
Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 treten mit Ablauf des 
31. Dezember 2013 außer Kraft. 

(12) Die §§ 2 Abs. 1 Z 9 und 22, 8 Abs. 4, 10 Abs. 3, 12 Abs. 1, 14 Abs. 1a, 
18 Abs. 2, 20 Abs. 4, 22 Abs. 10, 33 Abs. 1 Z 4, 35 Abs. 1, 2, 4 und 5 sowie 75 
Abs. 17 bis 21 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 treten 
mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

(12) Die §§ 2 Abs. 1 Z 9 und 22, 8 Abs. 4, 10 Abs. 3, 12 Abs. 1, 14 Abs. 1a, 
18 Abs. 2, 20 Abs. 4, 22 Abs. 10, 33 Abs. 1 Z 4, 35 Abs. 1, 2, 4 und 5 sowie 75 
Abs. 17 bis 21 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 treten 
mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

(13) Die Anordnungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 sind so zu 
verstehen, dass sie sich auf jene Fassung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes beziehen, die sie durch das 
Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz – FNG, BGBl. I Nr. 87/2012, 
erhalten würden. 

(13) Die Anordnungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 sind so zu 
verstehen, dass sie sich auf jene Fassung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes beziehen, die sie durch das 
Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz – FNG, BGBl. I Nr. 87/2012, 
erhalten würden. 

 (14) Die §§ 2 Abs. 1 Z 8, 3a samt Überschrift, 4a, 6 Abs. 1 Z 3, 12a Abs. 2 
Z 1, Abs. 3 Z 1 und Abs. 6, 13 Abs. 2, 15a Abs. 2, 17 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 6 und 
Abs. 9, 19 Abs. 1 und Abs. 2, die Überschrift des § 24 sowie § 24 Abs. 1 Z 1 bis 
Z 3 und Abs. 2a, §§ 25 Abs. 1 Z 1, 27a samt Überschrift, 28 Abs. 4, die 
Überschrift des § 29 sowie § 29 Abs. 1, Abs. 3 Z 3 bis Z 6 und Abs. 6, §§ 30, 31 
Abs. 1, 50 Abs. 1, 57 Abs. 1 Z 1, 58 Abs. 2, 59 Abs. 5, 62 Abs. 4 und 75 Abs. 23 
sowie die Einträge zu §§ 3a, 24, 27a, 29 im Inhaltsverzeichnis in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2015 treten mit 20. Juli 2015 in Kraftin der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2015 treten mit 20. Juli 2015 in 
Kraft. §§ 3 Abs. 4, 15 Abs. 3a und Abs. 3b, 19 Abs. 6, 24 Abs. 4, 25 Abs. 1 Z 2 
und Z 3, 29 Abs. 2, 62 Abs. 5 und 67 samt Überschrift sowie der Eintrag zu § 67 
im Inhaltsverzeichnis treten mit Ablauf des 19. Juli 2015 außer Kraft. 

§ 75. (1) Alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren sind nach den 
Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 mit der Maßgabe zu Ende zu führen, dass 
in Verfahren, die nach dem 31. März 2009 beim Bundesasylamt anhängig sind 
oder werden, § 10 in der Fassung BGBl. I Nr. 29/2009 mit der Maßgabe 
anzuwenden ist, dass eine Abweisung des Asylantrages, wenn unter einem 
festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
des Asylwerbers in seinen Herkunftsstaat zulässig ist, oder eine Zurückweisung 
des Asylantrages als Entscheidung nach dem Asylgesetz 2005 gilt. § 44 
AsylG 1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses Bundesgesetzes sind auf 
diese Verfahren anzuwenden. § 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 122/2009 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass das 
Bundesasylamt oder der Asylgerichtshof zur Erlassung einer Ausweisung 
zuständig ist und der Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens 
führen würde, nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurde. § 57 Abs. 5 
und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur 
Sachverhalte, die nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurden, zur 
Anwendung dieser Bestimmungen führen. 

§ 75. (1) Alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren sind nach den 
Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 mit der Maßgabe zu Ende zu führen, dass 
in Verfahren, die nach dem 31. März 2009 beim Bundesasylamt anhängig sind 
oder werden, § 10 in der Fassung BGBl. I Nr. 29/2009 mit der Maßgabe 
anzuwenden ist, dass eine Abweisung des Asylantrages, wenn unter einem 
festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
des Asylwerbers in seinen Herkunftsstaat zulässig ist, oder eine Zurückweisung 
des Asylantrages als Entscheidung nach dem Asylgesetz 2005 gilt. § 44 
AsylG 1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses Bundesgesetzes sind auf 
diese Verfahren anzuwenden. § 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 122/2009 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass das 
Bundesasylamt oder der Asylgerichtshof zur Erlassung einer Ausweisung 
zuständig ist und der Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens 
führen würde, nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurde. § 57 Abs. 5 
und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur 
Sachverhalte, die nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurden, zur 
Anwendung dieser Bestimmungen führen. 

(2) Ein nach dem Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl - 
Asylgesetz 1991, BGBl. Nr. 8/1992, eingestelltes Verfahren ist bis zum 
31. Dezember 2007 nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1991 fortzusetzen 
und gilt als anhängiges Verfahren im Sinne des Abs. 1. Ein nach dem 
AsylG 1997 eingestelltes Verfahren ist bis zum 31. Dezember 2007 nach den 
Bestimmungen des AsylG 1997 fortzusetzen und gilt als anhängiges Verfahren 
im Sinne des Abs. 1. 

(2) Ein nach dem Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl - 
Asylgesetz 1991, BGBl. Nr. 8/1992, eingestelltes Verfahren ist bis zum 
31. Dezember 2007 nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1991 fortzusetzen 
und gilt als anhängiges Verfahren im Sinne des Abs. 1. Ein nach dem 
AsylG 1997 eingestelltes Verfahren ist bis zum 31. Dezember 2007 nach den 
Bestimmungen des AsylG 1997 fortzusetzen und gilt als anhängiges Verfahren 
im Sinne des Abs. 1. 

(3) Karten nach dem AsylG 1997 behalten ihre Gültigkeit bis zum 
vorgesehenen Zeitpunkt. 

(3) Karten nach dem AsylG 1997 behalten ihre Gültigkeit bis zum 
vorgesehenen Zeitpunkt. 

(4) Ab- oder zurückweisende Bescheide auf Grund des Asylgesetzes, BGBl. 
Nr. 126/1968, des Asylgesetzes 1991, BGBl. Nr. 8/1992, sowie des 
Asylgesetzes 1997 begründen in derselben Sache in Verfahren nach diesem 
Bundesgesetz den Zurückweisungstatbestand der entschiedenen Sache (§ 68 
AVG). 

(4) Ab- oder zurückweisende Bescheide auf Grund des Asylgesetzes, BGBl. 
Nr. 126/1968, des Asylgesetzes 1991, BGBl. Nr. 8/1992, sowie des 
Asylgesetzes 1997 begründen in derselben Sache in Verfahren nach diesem 
Bundesgesetz den Zurückweisungstatbestand der entschiedenen Sache (§ 68 
AVG). 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(5) Einem Fremden, dem am oder nach dem 31. Dezember 2005 die 
Flüchtlingseigenschaft nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 oder 
früheren asylrechtlichen Vorschriften zugekommen ist oder zuerkannt wurde, 
gilt, soweit es zu keiner Aberkennung oder keinem Verlust der 
Flüchtlingseigenschaft gekommen ist, der Status des Asylberechtigten als 
zuerkannt. 

(5) Einem Fremden, dem am oder nach dem 31. Dezember 2005 die 
Flüchtlingseigenschaft nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 oder 
früheren asylrechtlichen Vorschriften zugekommen ist oder zuerkannt wurde, 
gilt, soweit es zu keiner Aberkennung oder keinem Verlust der 
Flüchtlingseigenschaft gekommen ist, der Status des Asylberechtigten als 
zuerkannt. 

(6) Einem Fremden, dem am oder nach dem 31. Dezember 2005 eine 
befristete Aufenthaltsberechtigung nach den Bestimmungen des 
Asylgesetzes 1991 oder des Asylgesetzes 1997 zugekommen ist oder zuerkannt 
wurde, gilt der Status des subsidiär Schutzberechtigten als zuerkannt. 

(6) Einem Fremden, dem am oder nach dem 31. Dezember 2005 eine 
befristete Aufenthaltsberechtigung nach den Bestimmungen des 
Asylgesetzes 1991 oder des Asylgesetzes 1997 zugekommen ist oder zuerkannt 
wurde, gilt der Status des subsidiär Schutzberechtigten als zuerkannt. 

(7) Am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängige 
Verfahren sind vom Asylgerichtshof nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen weiterzuführen: 

(7) Am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängige 
Verfahren sind vom Asylgerichtshof nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen weiterzuführen: 

 1. Mitglieder des unabhängigen Bundesasylsenates, die zu Richtern des 
Asylgerichtshofes ernannt worden sind, haben alle bei ihnen anhängigen 
Verfahren, in denen bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden 
hat, als Einzelrichter weiterzuführen. 

 1. Mitglieder des unabhängigen Bundesasylsenates, die zu Richtern des 
Asylgerichtshofes ernannt worden sind, haben alle bei ihnen anhängigen 
Verfahren, in denen bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden 
hat, als Einzelrichter weiterzuführen. 

 2. Verfahren gegen abweisende Bescheide, in denen eine mündliche 
Verhandlung noch nicht stattgefunden hat, sind von dem nach der ersten 
Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes zuständigen Senat 
weiterzuführen. 

 2. Verfahren gegen abweisende Bescheide, in denen eine mündliche 
Verhandlung noch nicht stattgefunden hat, sind von dem nach der ersten 
Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes zuständigen Senat 
weiterzuführen. 

 3. Verfahren gegen abweisende Bescheide, die von nicht zu Richtern des 
Asylgerichtshofes ernannten Mitgliedern des unabhängigen 
Bundesasylsenates geführt wurden, sind nach Maßgabe der ersten 
Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes vom zuständigen Senat 
weiterzuführen. 

 3. Verfahren gegen abweisende Bescheide, die von nicht zu Richtern des 
Asylgerichtshofes ernannten Mitgliedern des unabhängigen 
Bundesasylsenates geführt wurden, sind nach Maßgabe der ersten 
Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes vom zuständigen Senat 
weiterzuführen. 

(8) § 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 ist auf alle 
am oder nach dem 1. Jänner 2010 anhängigen Verfahren nach dem 
Asylgesetz 1997 mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine 
Ausweisungsentscheidung nach dem Asylgesetz 1997, die vor dem 1. Jänner 
2010 erlassen wurde, als eine Ausweisungsentscheidung nach § 10, die 
Zurückweisung eines Asylantrages nach dem Asylgesetz 1997 als 
Zurückweisung nach § 10 Abs. 1 Z 1 und die Abweisung eines Asylantrages 
nach dem Asylgesetz 1997, mit der festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, 

(8) § 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 ist auf alle 
am oder nach dem 1. Jänner 2010 anhängigen Verfahren nach dem 
Asylgesetz 1997 mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine 
Ausweisungsentscheidung nach dem Asylgesetz 1997, die vor dem 1. Jänner 
2010 erlassen wurde, als eine Ausweisungsentscheidung nach § 10, die 
Zurückweisung eines Asylantrages nach dem Asylgesetz 1997 als 
Zurückweisung nach § 10 Abs. 1 Z 1 und die Abweisung eines Asylantrages 
nach dem Asylgesetz 1997, mit der festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig 
ist, als Abweisung nach § 10 Abs. 1 Z 2 gilt. 

Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig 
ist, als Abweisung nach § 10 Abs. 1 Z 2 gilt. 

(9) Die §§ 12 Abs. 2, 12a, 22 Abs. 12, 25 Abs. 1 Z 1, 31 Abs. 4, 34 Abs. 6 
und 35 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 sind auf 
Verfahren, die bereits vor dem 1. Jänner 2010 anhängig waren, nicht 
anzuwenden. Die §§ 12 Abs. 2, 25 Abs. 1 Z 1 und 35 sind in der am 
31. Dezember 2009 gültigen Fassung auf alle an diesem Tag anhängigen, nach 
Maßgabe des Abs. 1 nach dem Asylgesetz 2005 zu führenden Verfahren weiter 
anzuwenden. 

(9) Die §§ 12 Abs. 2, 12a, 22 Abs. 12, 25 Abs. 1 Z 1, 31 Abs. 4, 34 Abs. 6 
und 35 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 sind auf 
Verfahren, die bereits vor dem 1. Jänner 2010 anhängig waren, nicht 
anzuwenden. Die §§ 12 Abs. 2, 25 Abs. 1 Z 1 und 35 sind in der am 
31. Dezember 2009 gültigen Fassung auf alle an diesem Tag anhängigen, nach 
Maßgabe des Abs. 1 nach dem Asylgesetz 2005 zu führenden Verfahren weiter 
anzuwenden. 

(10) Die §§ 2 Abs. 1 Z 25 und Abs. 3, 15 Abs. 1 Z 4 und 6, 18 Abs. 2 und 
3, 22 Abs. 3, 11 Z 7, 23 Abs. 1, 7 und 8, 27 Abs. 4 und 5, 57 Abs. 10 und 
Abs. 11 Z 2 sowie 62 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 122/2009 sind auch auf alle am oder nach dem 1. Jänner 2010 nach dem 
Asylgesetz 1997 anhängigen Verfahren anzuwenden. Die §§ 8 Abs. 3a und 9 
Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 sind auf diese 
Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass keine Aufenthaltsberechtigung 
nach § 8 Abs. 3 Asylgesetz 1997 zu erteilen und festzustellen ist, dass eine 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 
Herkunftsstaat unzulässig ist, da dies eine reale Gefahr einer Verletzung von 
Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 
Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. Eine Ausweisung hat in diesen Fällen zu unterbleiben. 

(10) Die §§ 2 Abs. 1 Z 25 und Abs. 3, 15 Abs. 1 Z 4 und 6, 18 Abs. 2 und 
3, 22 Abs. 3, 11 Z 7, 23 Abs. 1, 7 und 8, 27 Abs. 4 und 5, 57 Abs. 10 und 
Abs. 11 Z 2 sowie 62 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 122/2009 sind auch auf alle am oder nach dem 1. Jänner 2010 nach dem 
Asylgesetz 1997 anhängigen Verfahren anzuwenden. Die §§ 8 Abs. 3a und 9 
Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 sind auf diese 
Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass keine Aufenthaltsberechtigung 
nach § 8 Abs. 3 Asylgesetz 1997 zu erteilen und festzustellen ist, dass eine 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 
Herkunftsstaat unzulässig ist, da dies eine reale Gefahr einer Verletzung von 
Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 
Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. Eine Ausweisung hat in diesen Fällen zu unterbleiben. 

(11) Auf Verfahren nach diesem Bundesgesetz ist § 27 Abs. 3 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2009 anzuwenden, wenn der 
Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, vor 
dem 1. Jänner 2010 verwirklicht wurde. § 27 Abs. 3 ist auch auf alle am oder 
nach dem 1. Jänner 2010 nach dem AsylG 1997 anhängigen Verfahren mit der 
Maßgabe des § 75 Abs. 1 vierter Satz anzuwenden. 

(11) Auf Verfahren nach diesem Bundesgesetz ist § 27 Abs. 3 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2009 anzuwenden, wenn der 
Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, vor 
dem 1. Jänner 2010 verwirklicht wurde. § 27 Abs. 3 ist auch auf alle am oder 
nach dem 1. Jänner 2010 nach dem AsylG 1997 anhängigen Verfahren mit der 
Maßgabe des § 75 Abs. 1 vierter Satz anzuwenden. 

(12) Fremde, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 15 Abs. 1 Z 4 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 über eine 
Hauptwohnsitzbestätigung gemäß § 19a MeldeG verfügen und sich nicht im 
Zulassungsverfahren befinden, haben sich erstmalig bis spätestens 1. März 2010 
bei der der Kontaktstelle gemäß § 19a Abs. 1 Z 2 MeldeG nächstgelegenen 

(12) Fremde, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 15 Abs. 1 Z 4 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 über eine 
Hauptwohnsitzbestätigung gemäß § 19a MeldeG verfügen und sich nicht im 
Zulassungsverfahren befinden, haben sich erstmalig bis spätestens 1. März 2010 
bei der der Kontaktstelle gemäß § 19a Abs. 1 Z 2 MeldeG nächstgelegenen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Polizeiinspektion zu melden. Polizeiinspektion zu melden. 

(13) Änderungen der Rechtslage nach diesem Bundesgesetz stellen keinen 
Grund für Zurückverweisungen gemäß § 66 AVG dar. 

(13) Änderungen der Rechtslage nach diesem Bundesgesetz stellen keinen 
Grund für Zurückverweisungen gemäß § 66 AVG dar. 

(14) § 10 AsylG 1997 ist auf Asylwerber, (14) § 10 AsylG 1997 ist auf Asylwerber, 

 1. die straffällig geworden sind (§ 2 Abs. 3),  1. die straffällig geworden sind (§ 2 Abs. 3), 

 2. deren Asylverfahren nach Maßgabe des Abs. 1 nach dem 
Asylgesetz 1997 zu führen sind und 

 2. deren Asylverfahren nach Maßgabe des Abs. 1 nach dem 
Asylgesetz 1997 zu führen sind und 

 3. deren Asylantrag ab dem 1. Mai 2004 gestellt wurde,  3. deren Asylantrag ab dem 1. Mai 2004 gestellt wurde, 

nicht anzuwenden mit der Maßgabe, dass die Verfahren der 
Familienangehörigen dennoch unter einem zu führen und zu entscheiden sind. 

nicht anzuwenden mit der Maßgabe, dass die Verfahren der 
Familienangehörigen dennoch unter einem zu führen und zu entscheiden sind. 

(15) § 66 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 ist auf 
alle am 30. September 2011 beim Bundesasylamt anhängigen Verfahren mit der 
Maßgabe, dass sie nach dem 01. Oktober 2011 entschieden werden, 
anzuwenden. 

(15) § 66 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 ist auf 
alle am 30. September 2011 beim Bundesasylamt anhängigen Verfahren mit der 
Maßgabe, dass sie nach dem 01. Oktober 2011 entschieden werden, 
anzuwenden. 

(16) Asylwerber, deren Beschwerdeverfahren vor dem Asylgerichtshof 
gegen eine zurück- oder abweisende Entscheidung auf Grund eines Antrages auf 
internationalen Schutz, der kein Folgeantrag ist, am 30. September 2011 
anhängig ist, können das amtswegige zur Seite stellen eines Rechtsberaters 
gemäß § 66 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 beim 
Asylgerichtshof beantragen. Über diesen Antrag entscheidet ein Einzelrichter 
mit Verfahrensanordnung. Darüber hinaus gilt dies auch für am 30. September 
2011 anhängige Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997. 

(16) Asylwerber, deren Beschwerdeverfahren vor dem Asylgerichtshof 
gegen eine zurück- oder abweisende Entscheidung auf Grund eines Antrages auf 
internationalen Schutz, der kein Folgeantrag ist, am 30. September 2011 
anhängig ist, können das amtswegige zur Seite stellen eines Rechtsberaters 
gemäß § 66 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 beim 
Asylgerichtshof beantragen. Über diesen Antrag entscheidet ein Einzelrichter 
mit Verfahrensanordnung. Darüber hinaus gilt dies auch für am 30. September 
2011 anhängige Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997. 

(17) Alle mit Ablauf des 31. Dezember 2013 beim Bundesasylamt 
anhängigen Verfahren sind ab 1. Jänner 2014 vom Bundesamt zu Ende zu 
führen. 

(17) Alle mit Ablauf des 31. Dezember 2013 beim Bundesasylamt 
anhängigen Verfahren sind ab 1. Jänner 2014 vom Bundesamt zu Ende zu 
führen. 

(18) Ist eine Entscheidung des Bundesasylamtes, gegen die eine 
Beschwerde an den Asylgerichtshof zulässig ist, vor Ablauf des 31. Dezember 
2013 erlassen worden, läuft die Beschwerdefrist mit Ablauf des 31. Dezember 
2013 noch und wurde gegen diese Entscheidung nicht bereits bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2013 Beschwerde beim Asylgerichtshof erhoben, so kann gegen 
diese vom 1. Jänner bis zum Ablauf des 15. Jänner 2014 Beschwerde beim 
Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. Die §§ 14 bis 16 VwGVG sind nicht 
anwendbar. Eine gegen eine solche Entscheidung bis zum Ablauf des 

(18) Ist eine Entscheidung des Bundesasylamtes, gegen die eine 
Beschwerde an den Asylgerichtshof zulässig ist, vor Ablauf des 31. Dezember 
2013 erlassen worden, läuft die Beschwerdefrist mit Ablauf des 31. Dezember 
2013 noch und wurde gegen diese Entscheidung nicht bereits bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2013 Beschwerde beim Asylgerichtshof erhoben, so kann gegen 
diese vom 1. Jänner bis zum Ablauf des 15. Jänner 2014 Beschwerde beim 
Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. Die §§ 14 bis 16 VwGVG sind nicht 
anwendbar. Eine gegen eine solche Entscheidung bis zum Ablauf des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
31. Dezember 2013 erhobene Beschwerde gilt als rechtzeitig erhobene 
Beschwerde gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG. 

31. Dezember 2013 erhobene Beschwerde gilt als rechtzeitig erhobene 
Beschwerde gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG. 

(19) Alle mit Ablauf des 31. Dezember 2013 beim Asylgerichtshof 
anhängigen Beschwerdeverfahren sind ab 1. Jänner 2014 vom 
Bundesverwaltungsgericht nach Maßgabe des Abs. 20 zu Ende zu führen. 

(19) Alle mit Ablauf des 31. Dezember 2013 beim Asylgerichtshof 
anhängigen Beschwerdeverfahren sind ab 1. Jänner 2014 vom 
Bundesverwaltungsgericht nach Maßgabe des Abs. 20 zu Ende zu führen. 

(20) Bestätigt das Bundesverwaltungsgericht in den Fällen des Abs. 18 und 
19 in Bezug auf Anträge auf internationalen Schutz 

(20) Bestätigt das Bundesverwaltungsgericht in den Fällen des Abs. 18 und 
19 in Bezug auf Anträge auf internationalen Schutz 

 1. den abweisenden Bescheid des Bundesasylamtes,  1. den abweisenden Bescheid des Bundesasylamtes, 

 2. jeden weiteren einer abweisenden Entscheidung folgenden 
zurückweisenden Bescheid gemäß § 68 Abs. 1 AVG des 
Bundesasylamtes, 

 2. jeden weiteren einer abweisenden Entscheidung folgenden 
zurückweisenden Bescheid gemäß § 68 Abs. 1 AVG des 
Bundesasylamtes, 

 3. den zurückweisenden Bescheid gemäß § 4 des Bundesasylamtes,  3. den zurückweisenden Bescheid gemäß § 4 des Bundesasylamtes, 

 4. jeden weiteren einer zurückweisenden Entscheidung gemäß § 4 
folgenden zurückweisenden Bescheid gemäß § 68 Abs. 1 AVG des 
Bundesasylamtes, 

 4. jeden weiteren einer zurückweisenden Entscheidung gemäß § 4 
folgenden zurückweisenden Bescheid gemäß § 68 Abs. 1 AVG des 
Bundesasylamtes, 

 5. den Bescheid des Bundesasylamtes, mit dem der Status des 
Asylberechtigten gemäß § 7 aberkannt wird, ohne dass es zur 
Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten kommt, oder 

 5. den Bescheid des Bundesasylamtes, mit dem der Status des 
Asylberechtigten gemäß § 7 aberkannt wird, ohne dass es zur 
Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten kommt, oder 

 6. den Bescheid des Bundesasylamtes, mit dem der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten gemäß § 9 aberkannt wird, 

 6. den Bescheid des Bundesasylamtes, mit dem der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten gemäß § 9 aberkannt wird, 

so hat das Bundesverwaltungsgericht in jedem Verfahren zu entscheiden, ob in 
diesem Verfahren die Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig ist oder das 
Verfahren zur Prüfung der Zulässigkeit einer Rückkehrentscheidung an das 
Bundesamt zurückverwiesen wird. Wird das Verfahren zurückverwiesen, so sind 
die Abwägungen des Bundesverwaltungsgerichtes hinsichtlich des 
Nichtvorliegens der dauerhaften Unzulässigkeit der Rückkehrentscheidung für 
das Bundesamt nicht bindend. In den Fällen der Z 5 und 6 darf kein Fall der §§ 8 
Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegen. 

so hat das Bundesverwaltungsgericht in jedem Verfahren zu entscheiden, ob in 
diesem Verfahren die Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig ist oder das 
Verfahren zur Prüfung der Zulässigkeit einer Rückkehrentscheidung an das 
Bundesamt zurückverwiesen wird. Wird das Verfahren zurückverwiesen, so sind 
die Abwägungen des Bundesverwaltungsgerichtes hinsichtlich des 
Nichtvorliegens der dauerhaften Unzulässigkeit der Rückkehrentscheidung für 
das Bundesamt nicht bindend. In den Fällen der Z 5 und 6 darf kein Fall der §§ 8 
Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegen. 

(21) Wird eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz in der Fassung vor 
dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 nach Ablauf des 31. Dezember 2013 
durch den Verfassungsgerichtshof behoben, so fällt dieses Verfahren an das 
Bundesverwaltungsgericht zurück, das gemäß der Abs. 19 und 20 zu entscheiden 
hat. 

(21) Wird eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz in der Fassung vor 
dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 nach Ablauf des 31. Dezember 2013 
durch den Verfassungsgerichtshof behoben, so fällt dieses Verfahren an das 
Bundesverwaltungsgericht zurück, das gemäß der Abs. 19 und 20 zu entscheiden 
hat. 

(22) Jeder Bescheid, der nach Ablauf des 31. Oktober 2013 genehmigt (22) Jeder Bescheid, der nach Ablauf des 31. Oktober 2013 genehmigt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wird, hat einen Hinweis auf die Rechtsfolge des Abs. 18 zu enthalten. wird, hat einen Hinweis auf die Rechtsfolge des Abs. 18 zu enthalten. 

(23) Ausweisungen, die gemäß § 10 in der Fassung vor dem Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 87/2012 erlassen wurden, bleiben binnen 18 Monaten ab einer 
Ausreise des Fremden aufrecht. Diese Ausweisungen gelten als 
aufenthaltsbeendende Maßnahmen gemäß dem 1. oder 3. Abschnitt des 
8. Hauptstückes des FPG in der Fassung nach dem Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 87/2012. 

(23) Ausweisungen, die gemäß § 10 in der Fassung vor dem Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 87/2012 erlassen wurden, bleiben binnen 18 Monaten ab einer 
Ausreise des Fremden aufrecht. Diese Ausweisungen gelten als 
aufenthaltsbeendende Maßnahmen gemäß dem 1. Abschnitt des 8. Hauptstückes 
des FPG in der Fassung nach dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012. 

  

Artikel 4 

Änderung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Ausübung der Fremdenpolizei, die 
Erteilung von Einreisetiteln, die Zurückweisung, die Erlassung von 
aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, die Abschiebung, die Duldung, die 
Vollstreckung von Rückführungsentscheidungen von EWR-Staaten und die 
Ausstellung von Dokumenten für Fremde. 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Ausübung der Fremdenpolizei, die 
Erteilung von Einreisetiteln, die Zurückweisung, die Erlassung von 
aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, die Abschiebung, die Duldung, die 
Vollstreckung von Rückführungsentscheidungen von EWR-Staaten und die 
Ausstellung von Dokumenten für Fremde. 

(2) Auf Asylwerber (§ 2 Abs. 1 Z 14 des  Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), 
BGBl. I Nr. 100) sind die §§ 27a, 41 bis 43 und 76 Abs. 1 nicht anzuwenden. 
Auf Fremde, denen der Status des Asylberechtigten oder des subsidiär 
Schutzberechtigten zuerkannt wurde, sind darüber hinaus die §§ 39 und 76 nicht 
anzuwenden. 

(2) Auf Asylwerber (§ 2 Abs. 1 Z 14 des  Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), 
BGBl. I Nr. 100) sind die §§ 27a und 41 bis 43 nicht anzuwenden. Auf Fremde, 
denen der Status des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten 
zuerkannt wurde, sind darüber hinaus die §§ 39 und 76 nicht anzuwenden. 

(3) Auf EWR-Bürger und Schweizer Bürger finden die §§ 39 Abs. 3, 43 
und 45 keine Anwendung. 

(3) Auf EWR-Bürger und Schweizer Bürger finden die §§ 39 Abs. 3, 43 
und 45 keine Anwendung. 

§ 2. (1) Einreisetitel sind Visa gemäß dem Visakodex, nationale Visa (Visa 
D) gemäß § 20 Abs. 1 und die Besondere Bewilligung gemäß § 27a. 

§ 2. (1) Einreisetitel sind Visa gemäß dem Visakodex, nationale Visa (Visa 
D) gemäß § 20 Abs. 1 und die Besondere Bewilligung gemäß § 27a. 

(2) Fremdenpolizei ist (2) Fremdenpolizei ist 

 1. die Verhinderung der rechtswidrigen Einreise von Fremden,  1. die Verhinderung der rechtswidrigen Einreise von Fremden, 

 2. die Überwachung des Aufenthalts Fremder im Bundesgebiet,  2. die Überwachung des Aufenthalts Fremder im Bundesgebiet, 

 3. die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen,  3. die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen, 

 4. die Zurückschiebung und die Durchbeförderung von Fremden, und  4. die Zurückschiebung und die Durchbeförderung von Fremden, und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 5. die Verhinderung und Beendigung von strafbaren Handlungen nach 
diesem Bundesgesetz. 

 5. die Verhinderung und Beendigung von strafbaren Handlungen nach 
diesem Bundesgesetz. 

(3) Dokumente für Fremde sind Fremdenpässe (§ 88), 
Konventionsreisepässe (§ 94), Lichtbildausweise für Träger von Privilegien und 
Immunitäten (§ 95), Rückkehrausweise für Staatsbürger eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union (§ 96) und Reisedokumente für die Rückführung von 
Drittstaatsangehörigen (§ 97). 

(3) Dokumente für Fremde sind Fremdenpässe (§ 88), 
Konventionsreisepässe (§ 94), Lichtbildausweise für Träger von Privilegien und 
Immunitäten (§ 95), Rückkehrausweise für Staatsbürger eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union (§ 96) und Reisedokumente für die Rückführung von 
Drittstaatsangehörigen (§ 97). 

(4) Im Sinn dieses Bundesgesetzes ist (4) Im Sinn dieses Bundesgesetzes ist 

 1. Fremder: wer die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzt;  1. Fremder: wer die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzt; 

 2. Einreise: das Betreten des Bundesgebietes;  2. Einreise: das Betreten des Bundesgebietes; 

 2a. Ausreise: das Verlassen des Bundesgebietes;  2a. Ausreise: das Verlassen des Bundesgebietes; 

 3. Durchreise: das Durchqueren des Bundesgebietes samt den hiefür 
unerlässlichen Unterbrechungen; 

 3. Durchreise: das Durchqueren des Bundesgebietes samt den hiefür 
unerlässlichen Unterbrechungen; 

 4. Reisedokument: ein Reisepass, ein Passersatz oder ein sonstiges durch 
Bundesgesetz, Verordnung oder auf Grund zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen für Reisen anerkanntes Dokument; ausländische 
Reisedokumente genießen den strafrechtlichen Schutz inländischer 
öffentlicher Urkunden gemäß §§ 224, 224a, 227 Abs. 1 und 231 des 
Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. Nr. 60/1974; 

 4. Reisedokument: ein Reisepass, ein Passersatz oder ein sonstiges durch 
Bundesgesetz, Verordnung oder auf Grund zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen für Reisen anerkanntes Dokument; ausländische 
Reisedokumente genießen den strafrechtlichen Schutz inländischer 
öffentlicher Urkunden gemäß §§ 224, 224a, 227 Abs. 1 und 231 des 
Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. Nr. 60/1974; 

 5. ein Reisedokument gültig: wenn es von einem hiezu berechtigten 
Völkerrechtssubjekt ausgestellt wurde, die Identität des Inhabers 
zweifelsfrei wiedergibt, zeitlich gültig ist und dessen Geltungsbereich 
die Republik Österreich umfasst; außer bei Konventionsreisepässen und 
Reisedokumenten, die Staatenlosen oder Personen mit ungeklärter 
Staatsangehörigkeit ausgestellt werden, muss auch die 
Staatsangehörigkeit des Inhabers zweifelsfrei wiedergegeben werden; 
die Anbringung von Zusatzblättern im Reisedokument muss bescheinigt 
werden; 

 5. ein Reisedokument gültig: wenn es von einem hiezu berechtigten 
Völkerrechtssubjekt ausgestellt wurde, die Identität des Inhabers 
zweifelsfrei wiedergibt, zeitlich gültig ist und dessen Geltungsbereich 
die Republik Österreich umfasst; außer bei Konventionsreisepässen und 
Reisedokumenten, die Staatenlosen oder Personen mit ungeklärter 
Staatsangehörigkeit ausgestellt werden, muss auch die 
Staatsangehörigkeit des Inhabers zweifelsfrei wiedergegeben werden; 
die Anbringung von Zusatzblättern im Reisedokument muss bescheinigt 
werden; 

 6. Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ): das 
Übereinkommen vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den 
Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der 
Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend 
den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, 

 6. Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ): das 
Übereinkommen vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den 
Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der 
Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend 
den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
BGBl. III Nr. 90/1997; BGBl. III Nr. 90/1997; 

 7. Vertragsstaat: ein Staat, für den das Übereinkommen vom 28. April 
1995 über den Beitritt Österreichs zum Schengener 
Durchführungsübereinkommen, BGBl. III Nr. 90/1997, in Kraft gesetzt 
ist; 

 7. Vertragsstaat: ein Staat, für den das Übereinkommen vom 28. April 
1995 über den Beitritt Österreichs zum Schengener 
Durchführungsübereinkommen, BGBl. III Nr. 90/1997, in Kraft gesetzt 
ist; 

 8. EWR-Bürger: ein Fremder, der Staatsangehöriger einer Vertragspartei 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-
Abkommen) ist; 

 8. EWR-Bürger: ein Fremder, der Staatsangehöriger einer Vertragspartei 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-
Abkommen) ist; 

 9. Drittstaat: jeder Staat, außer ein Mitgliedstaat des EWR-Abkommens 
oder der Schweiz; 

 9. Drittstaat: jeder Staat, außer ein Mitgliedstaat des EWR-Abkommens 
oder der Schweiz; 

 10. Drittstaatsangehöriger: ein Fremder, der nicht EWR-Bürger oder 
Schweizer Bürger ist; 

 10. Drittstaatsangehöriger: ein Fremder, der nicht EWR-Bürger oder 
Schweizer Bürger ist; 

 11. begünstigter Drittstaatsangehöriger: der Ehegatte, eingetragene Partner, 
eigene Verwandte und Verwandte des Ehegatten oder eingetragenen 
Partners eines EWR-Bürgers oder Schweizer Bürgers oder 
Österreichers, die ihr unionsrechtliches oder das ihnen auf Grund des 
Freizügigkeitsabkommens EG-Schweiz zukommende Aufenthaltsrecht 
in Anspruch genommen haben, in gerader absteigender Linie bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahres, darüber hinaus, sofern ihnen 
Unterhalt tatsächlich gewährt wird, sowie eigene Verwandte und 
Verwandte des Ehegatten oder eingetragenen Partners in gerader 
aufsteigender Linie, sofern ihnen Unterhalt tatsächlich gewährt wird, 
insofern dieser Drittstaatsangehörige den unionsrechtlich 
aufenthaltsberechtigten EWR-Bürger oder Schweizer Bürger, von dem 
sich seine unionsrechtliche Begünstigung herleitet, begleitet oder ihm 
nachzieht; 

 11. begünstigter Drittstaatsangehöriger: der Ehegatte, eingetragene Partner, 
eigene Verwandte und Verwandte des Ehegatten oder eingetragenen 
Partners eines EWR-Bürgers oder Schweizer Bürgers oder 
Österreichers, die ihr unionsrechtliches oder das ihnen auf Grund des 
Freizügigkeitsabkommens EG-Schweiz zukommende Aufenthaltsrecht 
in Anspruch genommen haben, in gerader absteigender Linie bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahres, darüber hinaus, sofern ihnen 
Unterhalt tatsächlich gewährt wird, sowie eigene Verwandte und 
Verwandte des Ehegatten oder eingetragenen Partners in gerader 
aufsteigender Linie, sofern ihnen Unterhalt tatsächlich gewährt wird, 
insofern dieser Drittstaatsangehörige den unionsrechtlich 
aufenthaltsberechtigten EWR-Bürger oder Schweizer Bürger, von dem 
sich seine unionsrechtliche Begünstigung herleitet, begleitet oder ihm 
nachzieht; 

 12. Familienangehöriger: wer Drittstaatsangehöriger und Ehegatte oder 
minderjähriges lediges Kind, einschließlich Adoptiv- oder Stiefkind, ist 
(Kernfamilie); dies gilt weiters auch für eingetragene Partner, die 
Drittstaatsagehörige sind. 

 12. Familienangehöriger: wer Drittstaatsangehöriger und Ehegatte oder 
minderjähriges lediges Kind, einschließlich Adoptiv- oder Stiefkind, ist 
(Kernfamilie); dies gilt weiters auch für eingetragene Partner, die 
Drittstaatsagehörige sind. 

 13. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)  13. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

 14. Aufenthaltsberechtigung: ein Aufenthaltstitel im Sinn des 
Bundesgesetzes über die Niederlassung und den Aufenthalt in 
Österreich - NAG BGBl. I Nr. 100/2005, oder ein von einem 
Vertragsstaat erteilter Aufenthaltstitel, der zur Niederlassung in dessen 

 14. Aufenthaltsberechtigung: ein Aufenthaltstitel im Sinn des 
Bundesgesetzes über die Niederlassung und den Aufenthalt in 
Österreich - NAG BGBl. I Nr. 100/2005 oder im Sinn des § 54 Abs. 1 
AsylG 2005, oder ein von einem Vertragsstaat erteilter Aufenthaltstitel, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Hoheitsgebiet ermächtigt; der zur Niederlassung in dessen Hoheitsgebiet ermächtigt; 

 15. unionsrechtliches Aufenthaltsrecht: das auf Grund der 
Freizügigkeitsrichtlinie gewährte Recht eines EWR-Bürgers und seiner 
Angehörigen sich im Bundesgebiet aufzuhalten; 

 15. unionsrechtliches Aufenthaltsrecht: das auf Grund der 
Freizügigkeitsrichtlinie gewährte Recht eines EWR-Bürgers und seiner 
Angehörigen sich im Bundesgebiet aufzuhalten; 

 16. eine bloß vorübergehende selbständige Erwerbstätigkeit: eine solche, 
die innerhalb von zwölf Monaten nicht länger als sechs Monate 
ausgeübt wird, bei der ein Wohnsitz im Drittstaat aufrecht erhalten wird, 
der weiterhin den Mittelpunkt der Lebensinteressen bildet, und bei der 
es sich um keinen Fall der Pflichtversicherung des § 2 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, handelt; 

 16. eine bloß vorübergehende selbständige Erwerbstätigkeit: eine solche, 
die innerhalb von zwölf Monaten nicht länger als sechs Monate 
ausgeübt wird, bei der ein Wohnsitz im Drittstaat aufrecht erhalten wird, 
der weiterhin den Mittelpunkt der Lebensinteressen bildet, und bei der 
es sich um keinen Fall der Pflichtversicherung des § 2 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, handelt; 

 17. eine bloß vorübergehende unselbständige Tätigkeit: eine solche, bei der 
eine Berechtigung oder sonstige Bestätigung nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz mit einer sechs Monate nicht 
übersteigenden Gültigkeit vorhanden ist oder innerhalb von zwölf 
Monaten nicht länger als sechs Monate eine Tätigkeit aufgrund einer 
Ausnahme nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1975 mit dem die 
Beschäftigung von Ausländern geregelt wird - AuslBG, BGBl. 
Nr. 218/1975, (§ 1 Abs. 2 und 4 AuslBG) ausgeübt wird; 

 17. eine bloß vorübergehende unselbständige Tätigkeit: eine solche, bei der 
eine Berechtigung oder sonstige Bestätigung nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz mit einer sechs Monate nicht 
übersteigenden Gültigkeit vorhanden ist oder innerhalb von zwölf 
Monaten nicht länger als sechs Monate eine Tätigkeit aufgrund einer 
Ausnahme nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1975 mit dem die 
Beschäftigung von Ausländern geregelt wird - AuslBG, BGBl. 
Nr. 218/1975, (§ 1 Abs. 2 und 4 AuslBG) ausgeübt wird; 

 18. Freizügigkeitsrichtlinie: die Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, ABl. Nr. 
L 158 vom 30.04.2004 S. 77 in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. 
L 229 vom 29.06.2004 S. 35; 

 18. Freizügigkeitsrichtlinie: die Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, ABl. Nr. 
L 158 vom 30.04.2004 S. 77 in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. 
L 229 vom 29.06.2004 S. 35; 

 19. Freizügigkeitsabkommen EG-Schweiz: das Abkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, 
ABl. Nr. L 114 vom 30.04.2002 S. 6 und BGBl. III Nr. 133/2002; 

 19. Freizügigkeitsabkommen EG-Schweiz: das Abkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, 
ABl. Nr. L 114 vom 30.04.2002 S. 6 und BGBl. III Nr. 133/2002; 

 20. Visumpflichtverordnung: die Verordnung (EG) Nr. 539/2001 zur 
Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim 
Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, 
sowie die Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser 
Visumpflicht befreit sind, ABl. Nr. L 81 vom 21.03.2001 S. 1 in der 

 20. Visumpflichtverordnung: die Verordnung (EG) Nr. 539/2001 zur 
Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim 
Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, 
sowie die Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser 
Visumpflicht befreit sind, ABl. Nr. L 81 vom 21.03.2001 S. 1 in der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
geltenden Fassung; geltenden Fassung; 

 21. VIS-Verordnung: die Verordnung (EG) Nr.  767/2008 über das Visa-
Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt (VIS-
Verordnung), ABl. Nr. L 218 vom 13.08.2008 S. 60 in der geltenden 
Fassung; 

 21. VIS-Verordnung: die Verordnung (EG) Nr.  767/2008 über das Visa-
Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt (VIS-
Verordnung), ABl. Nr. L 218 vom 13.08.2008 S. 60 in der geltenden 
Fassung; 

 22. Visakodex: die Verordnung (EG) Nr. 810/2009 über einen Visakodex 
der Gemeinschaft, Abl. Nr. L 243 vom 15.9.2009, S. 1 in der geltenden 
Fassung. 

 22. Visakodex: die Verordnung (EG) Nr. 810/2009 über einen Visakodex 
der Gemeinschaft, Abl. Nr. L 243 vom 15.9.2009, S. 1 in der geltenden 
Fassung. 

(5) Im Sinn dieses Bundesgesetzes sind (5) Im Sinn dieses Bundesgesetzes sind 

 1. Binnengrenzen: die Grenzen Österreichs mit anderen Vertragsstaaten 
(§ 2 Abs. 4 Z 7) sowie die österreichischen Flugplätze für Binnenflüge 
und die österreichischen Häfen für Binnenschifffahrt; 

 1. Binnengrenzen: die Grenzen Österreichs mit anderen Vertragsstaaten 
(§ 2 Abs. 4 Z 7) sowie die österreichischen Flugplätze für Binnenflüge 
und die österreichischen Häfen für Binnenschifffahrt; 

 2. Außengrenzen: die Grenzen Österreichs sowie die österreichischen 
Flugplätze und Häfen, soweit sie nicht Binnengrenzen sind; 

 2. Außengrenzen: die Grenzen Österreichs sowie die österreichischen 
Flugplätze und Häfen, soweit sie nicht Binnengrenzen sind; 

 3. Vertretungsbehörden: die diplomatischen und die von Berufskonsuln 
geleiteten österreichischen Vertretungsbehörden oder die 
Vertretungsbehörden der Vertragsstaaten, die nach dem SDÜ für die 
Erteilung von Visa zuständig sind; 

 3. Vertretungsbehörden: die diplomatischen und die von Berufskonsuln 
geleiteten österreichischen Vertretungsbehörden oder die 
Vertretungsbehörden der Vertragsstaaten, die nach dem SDÜ für die 
Erteilung von Visa zuständig sind; 

 4. erkennungsdienstliche Daten: Lichtbilder, Papillarlinienabdrücke der 
Finger, äußerliche körperliche Merkmale und die Unterschrift. 

 4. erkennungsdienstliche Daten: Lichtbilder, Papillarlinienabdrücke der 
Finger, äußerliche körperliche Merkmale und die Unterschrift. 

§ 3. (1) Im Rahmen des 3. bis 6. und 12. bis 15. Hauptstückes dieses 
Bundesgesetzes werden die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes für die 
Landespolizeidirektionen als Behörden erster Instanz über deren Auftrag oder 
aus Eigenem tätig. 

§ 3. (1) Im Rahmen des 3. bis 6. und 12. bis 15. Hauptstückes dieses 
Bundesgesetzes werden die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes für die 
Landespolizeidirektionen als Behörden erster Instanz über deren Auftrag oder 
aus Eigenem tätig. 

(2) Im Rahmen des 7., 8. und 11. Hauptstückes dieses Bundesgesetzes 
werden die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes für das Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl (Bundesamt) als Behörde erster Instanz über dessen 
Auftrag oder aus Eigenem tätig. 

(2) Im Rahmen des 7., 8. und 11. Hauptstückes dieses Bundesgesetzes 
werden die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes für das Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl (Bundesamt) als Behörde erster Instanz über dessen 
Auftrag oder aus Eigenem tätig. 

(3) Es ist jene Sicherheitsbehörde verpflichtet, durch ihre Amtsärzte in 
Verfahren nach diesem Bundesgesetz und an dessen Vollziehung mitzuwirken, 
in deren Sprengel sich der Fremde aufhält. § 7 Abs. 4 Sicherheitspolizeigesetz – 
SPG, BGBl. 566/1991, gilt. 

(3) Es ist jene Sicherheitsbehörde verpflichtet, durch ihre Amtsärzte in 
Verfahren nach diesem Bundesgesetz und an dessen Vollziehung mitzuwirken, 
in deren Sprengel sich der Fremde aufhält. § 7 Abs. 4 Sicherheitspolizeigesetz – 
SPG, BGBl. 566/1991, gilt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) In Fällen, in denen die örtlich zuständige Landespolizeidirektion die 
notwendigen Maßnahmen nicht rechtzeitig setzen kann, dürfen die beigegebenen 
oder unterstellten Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes außerhalb des 
Sprengels der Behörde, der sie beigegeben oder unterstellt sind, 
Amtshandlungen nach dem 3. bis 6. und 12. bis 15. Hauptstück führen. Diese 
gelten als Amtshandlungen der örtlich zuständigen Landespolizeidirektion; das 
einschreitende Organ hat diese Behörde von der Amtshandlung unverzüglich zu 
benachrichtigen. 

(4) In Fällen, in denen die örtlich zuständige Landespolizeidirektion die 
notwendigen Maßnahmen nicht rechtzeitig setzen kann, dürfen die beigegebenen 
oder unterstellten Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes außerhalb des 
Sprengels der Behörde, der sie beigegeben oder unterstellt sind, 
Amtshandlungen nach dem 3. bis 6. und 12. bis 15. Hauptstück führen. Diese 
gelten als Amtshandlungen der örtlich zuständigen Landespolizeidirektion; das 
einschreitende Organ hat diese Behörde von der Amtshandlung unverzüglich zu 
benachrichtigen. 

(5) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, die bei der Erfüllung von 
Aufgaben nach dem 3. bis 6. und 12. bis 15. Hauptstück die Grenzen des 
Bundeslandes ihrer Behörde überschreiten, gelten bei dieser Amtshandlung als 
Organe der örtlich zuständigen Behörde; sie haben diese unverzüglich von ihrem 
Einschreiten in Kenntnis zu setzen und sind an deren Weisungen und Aufträge 
gebunden. 

(5) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, die bei der Erfüllung von 
Aufgaben nach dem 3. bis 6. und 12. bis 15. Hauptstück die Grenzen des 
Bundeslandes ihrer Behörde überschreiten, gelten bei dieser Amtshandlung als 
Organe der örtlich zuständigen Behörde; sie haben diese unverzüglich von ihrem 
Einschreiten in Kenntnis zu setzen und sind an deren Weisungen und Aufträge 
gebunden. 

 (6) Der Landespolizeidirektor kann Bedienstete, die nicht Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes sind, zur Ausübung von nach §§ 33, 35, 37 und 
38 vorgesehener Befehls- und Zwangsgewalt ermächtigen, sofern diese dafür 
geeignet und besonders geschult sind. 

§ 5. (1) Den Landespolizeidirektionen obliegt § 5. (1) Den Landespolizeidirektionen obliegt 

 1. die Besorgung der Fremdenpolizei (§ 2 Abs. 2);  1. die Besorgung der Fremdenpolizei (§ 2 Abs. 2); 

 2. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)  2. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

 3. die Führung von Verwaltungsstrafverfahren nach diesem Bundesgesetz;  3. die Führung von Verwaltungsstrafverfahren nach diesem Bundesgesetz; 

 4. die Verhängung von Verwaltungsstrafen nach § 112 und  4. die Verhängung von Verwaltungsstrafen nach § 112 und 

 5. die Vorschreibung von Kosten nach § 113.  5. die Vorschreibung von Kosten nach § 113. 

(1a) Dem Bundesamt obliegt (1a) Dem Bundesamt obliegt 

 1. die Anordnung der Abschiebung, die Feststellung der Duldung und die 
Vollstreckung von Rückführungsentscheidungen von EWR-Staaten 
gemäß dem 7. Hauptstück, 

 1. die Anordnung der Abschiebung, die Feststellung der Duldung und die 
Vollstreckung von Rückführungsentscheidungen von EWR-Staaten 
gemäß dem 7. Hauptstück, 

 2. die Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen gemäß dem 
8. Hauptstück und 

 2. die Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen gemäß dem 
8. Hauptstück und 

 3. die Ausstellung von österreichischen Dokumenten für Fremde gemäß 
dem 11. Hauptstück. 

 3. die Ausstellung von österreichischen Dokumenten für Fremde gemäß 
dem 11. Hauptstück. 

(2) Der Bundesminister für Inneres hat zur Erleichterung des Reiseverkehrs (2) Der Bundesminister für Inneres hat zur Erleichterung des Reiseverkehrs 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
oder im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit durch 
Verordnung die Landespolizeidirektionen zu ermächtigen, bei bestimmten 
Grenzübergangsstellen Visa zu erteilen und zu verlängern. 

oder im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit durch 
Verordnung die Landespolizeidirektionen zu ermächtigen, bei bestimmten 
Grenzübergangsstellen Visa zu erteilen und zu verlängern. 

(3) Die Erteilung von Visa mit Ausnahme von Flugtransitvisa sowie die 
Verlängerung von Visa obliegt ausschließlich jenen Landespolizeidirektionen 
auf die sich eine Ermächtigung gemäß Abs. 2 bezieht. Zur Ungültigerklärung 
von Visa, soweit es sich um nationale Visa handelt nur jener, die von Österreich 
erteilt wurden, ist jede Landespolizeidirektion ermächtigt. Die gemäß Art. 13 der 
VIS-Verordnung erforderliche Eingabe von Daten ungültig erklärter Visa im 
VIS ist im Wege der gemäß Abs. 2 ermächtigten Landespolizeidirektionen 
durchzuführen. 

(3) Die Erteilung von Visa mit Ausnahme von Flugtransitvisa sowie die 
Verlängerung von Visa obliegt ausschließlich jenen Landespolizeidirektionen 
auf die sich eine Ermächtigung gemäß Abs. 2 bezieht. Zur Annullierung von 
Visa, soweit es sich um nationale Visa handelt nur jener, die von Österreich 
erteilt wurden, ist jede Landespolizeidirektion ermächtigt. Die gemäß Art. 13 der 
VIS-Verordnung erforderliche Eingabe von Daten annullierter Visa im VIS ist 
von der zuständigen Behörde durchzuführen. 

(4) Die Erteilung oder die Ungültigerklärung von Dienstvisa obliegt dem 
Bundesminister für Inneres. 

(4) Die Erteilung oder die Annullierung von Dienstvisa obliegt dem 
Bundesminister für Inneres. 

(5) Durch zwischenstaatliche Vereinbarungen, die Erleichterungen des 
Reiseverkehrs für Fremde in grenznahen Gebieten der Republik Österreich 
vorsehen (§ 17 Abs. 2), können auch andere Behörden als die 
Landespolizeidirektionen zur Ausstellung sowie Gegenzeichnung der im 
Rahmen einer solchen Vereinbarung für die Einreise, den Aufenthalt und die 
Ausreise zugelassenen Dokumente bestimmt werden. 

(5) Durch zwischenstaatliche Vereinbarungen, die Erleichterungen des 
Reiseverkehrs für Fremde in grenznahen Gebieten der Republik Österreich 
vorsehen (§ 17 Abs. 2), können auch andere Behörden als die 
Landespolizeidirektionen zur Ausstellung sowie Gegenzeichnung der im 
Rahmen einer solchen Vereinbarung für die Einreise, den Aufenthalt und die 
Ausreise zugelassenen Dokumente bestimmt werden. 

(6) Enthält eine der in Abs. 5 erwähnten Vereinbarungen keine Bestimmung 
über die sachliche Zuständigkeit, so obliegt die Ausstellung sowie die 
Gegenzeichnung der für die Einreise, den Aufenthalt und die Ausreise 
zugelassenen Dokumente den örtlich zuständigen Landespolizeidirektionen. Der 
Bundesminister für Inneres kann diese durch Verordnung ermächtigen, solche 
Dokumente für Personen, welche die Staatsangehörigkeit eines 
vertragsschließenden Staates besitzen, bei Grenzübergangsstellen auszustellen, 
wenn hiedurch den Fremden die Erlangung eines solchen Dokumentes zur 
Ausreise und Einreise wesentlich erleichtert wird. 

(6) Enthält eine der in Abs. 5 erwähnten Vereinbarungen keine Bestimmung 
über die sachliche Zuständigkeit, so obliegt die Ausstellung sowie die 
Gegenzeichnung der für die Einreise, den Aufenthalt und die Ausreise 
zugelassenen Dokumente den örtlich zuständigen Landespolizeidirektionen. Der 
Bundesminister für Inneres kann diese durch Verordnung ermächtigen, solche 
Dokumente für Personen, welche die Staatsangehörigkeit eines 
vertragsschließenden Staates besitzen, bei Grenzübergangsstellen auszustellen, 
wenn hiedurch den Fremden die Erlangung eines solchen Dokumentes zur 
Ausreise und Einreise wesentlich erleichtert wird. 

§ 6. (1) Die örtliche Zuständigkeit im Inland für das 3. bis 6. und 12. bis 
15. Hauptstück dieses Bundesgesetzes richtet sich nach dem Hauptwohnsitz im 
Sinn des § 1 Abs. 7 des Bundesgesetzes über das polizeiliche Meldewesen 
(Meldegesetzes 1991 - MeldeG), BGBl. Nr. 9/1992, in Ermangelung eines 
solchen nach einem sonstigen Wohnsitz des Fremden im Bundesgebiet. Bei 
Vorliegen mehrerer sonstiger Wohnsitze ist jener maßgeblich, welcher zuletzt 
begründet wurde. 

§ 6. (1) Die örtliche Zuständigkeit im Inland für das 3. bis 6. und 12. bis 
15. Hauptstück dieses Bundesgesetzes richtet sich nach dem Hauptwohnsitz im 
Sinn des § 1 Abs. 7 des Bundesgesetzes über das polizeiliche Meldewesen 
(Meldegesetzes 1991 - MeldeG), BGBl. Nr. 9/1992, in Ermangelung eines 
solchen nach einem sonstigen Wohnsitz des Fremden im Bundesgebiet. Bei 
Vorliegen mehrerer sonstiger Wohnsitze ist jener maßgeblich, welcher zuletzt 
begründet wurde. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(1a) Behörde im Inland nach dem 7., 8. und 11. Hauptstück ist das 
Bundesamt mit bundesweiter Zuständigkeit. 

(1a) Behörde im Inland nach dem 7., 8. und 11. Hauptstück ist das 
Bundesamt mit bundesweiter Zuständigkeit. 

(2) Hat der Fremde keinen Wohnsitz im Bundesgebiet, richtet sich die 
Zuständigkeit nach seinem Aufenthalt zum Zeitpunkt des ersten behördlichen 
Einschreitens nach dem 3. bis 6. und 12. bis 15. Hauptstück dieses 
Bundesgesetzes. 

(2) Hat der Fremde keinen Wohnsitz im Bundesgebiet, richtet sich die 
Zuständigkeit nach seinem Aufenthalt zum Zeitpunkt des ersten behördlichen 
Einschreitens nach dem 3. bis 6. und 12. bis 15. Hauptstück dieses 
Bundesgesetzes. 

(3) Die örtliche Zuständigkeit zur Erteilung oder Verlängerung eines 
Visums bei einer Grenzübergangsstelle richtet sich nach dem Aufenthalt; ihr 
steht ein Wohnsitz im Inland nicht entgegen. 

(3) Die örtliche Zuständigkeit zur Erteilung oder Verlängerung eines 
Visums bei einer Grenzübergangsstelle richtet sich nach dem Aufenthalt; ihr 
steht ein Wohnsitz im Inland nicht entgegen. 

(4) Die örtliche Zuständigkeit zur Ungültigerklärung eines Visums, zum 
Widerruf einer Bewilligung zur Wiedereinreise während der Gültigkeitsdauer 
eines Einreiseverbotes oder Aufenthaltsverbotes und zum Widerruf einer 
besonderen Bewilligung während achtzehn Monaten nach einer Zurückweisung, 
einer Zurückschiebung oder nach Ausreise auf Grund einer Ausweisung richtet 
sich nach dem Aufenthalt. 

(4) Die örtliche Zuständigkeit zur Annullierung eines Visums, zum 
Widerruf einer Bewilligung zur Wiedereinreise während der Gültigkeitsdauer 
eines Einreiseverbotes oder Aufenthaltsverbotes und zum Widerruf einer 
besonderen Bewilligung während achtzehn Monaten nach einer Zurückweisung, 
einer Zurückschiebung oder nach Ausreise auf Grund einer Ausweisung richtet 
sich nach dem Aufenthalt. 

(4a) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) (4a) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) (5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

(6) Für keinen Aufschub duldende Maßnahmen und Maßnahmen zur 
Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Einreise, des Aufenthalts und der Ausreise ist 
die Landespolizeidirektion zuständig, in deren Sprengel sich der Fremde aufhält 
oder über deren Sprengel der Fremde nach Österreich ein- oder ausreisen will. 

(6) Für keinen Aufschub duldende Maßnahmen und Maßnahmen zur 
Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Einreise, des Aufenthalts und der Ausreise ist 
die Landespolizeidirektion zuständig, in deren Sprengel sich der Fremde aufhält 
oder über deren Sprengel der Fremde nach Österreich ein- oder ausreisen will. 

(7) Wird der Fremde in einem öffentlichen Beförderungsmittel während 
einer Reisebewegung gemäß § 39 festgenommen, richtet sich die örtliche 
Zuständigkeit für alle Maßnahmen, die aufgrund der Festnahme zu setzen sind, 
nach der nächstgelegenen Ausstiegsstelle, an der das Verlassen des 
Beförderungsmittels gemäß dem Fahrplan des Beförderungsunternehmers 
möglich ist. 

(7) Wird der Fremde in einem öffentlichen Beförderungsmittel während 
einer Reisebewegung gemäß § 39 festgenommen, richtet sich die örtliche 
Zuständigkeit für alle Maßnahmen, die aufgrund der Festnahme zu setzen sind, 
nach der nächstgelegenen Ausstiegsstelle, an der das Verlassen des 
Beförderungsmittels gemäß dem Fahrplan des Beförderungsunternehmers 
möglich ist. 

(8) Den Übernahmeauftrag gemäß § 45b Abs. 3 erteilt das 
Bundesministerium für Inneres. 

(8) Den Übernahmeauftrag gemäß § 45b Abs. 3 erteilt das 
Bundesministerium für Inneres. 

(9) Die örtliche Zuständigkeit zur Durchführung von 
Verwaltungsstrafverfahren richtet sich in jenen Fällen des Abs. 7, in denen diese 
nach der Ausstiegsstelle bestimmt wird, nach dieser; in allen anderen Fällen 
nach dem Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG, BGBl. Nr. 52. 

(9) Die örtliche Zuständigkeit zur Durchführung von 
Verwaltungsstrafverfahren richtet sich in jenen Fällen des Abs. 7, in denen diese 
nach der Ausstiegsstelle bestimmt wird, nach dieser; in allen anderen Fällen 
nach dem Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG, BGBl. Nr. 52. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 7. Im Ausland obliegt § 7. Im Ausland obliegt 

 1. die Erteilung, die Versagung, die Annullierung sowie die Aufhebung 
von Visa gemäß dem Visakodex, 

 1. die Erteilung, die Versagung, die Annullierung sowie die Aufhebung 
von Visa gemäß dem Visakodex, 

 2. die Erteilung, die Versagung und die Ungültigerklärung von Visa D 
gemäß dem 3. Abschnitt des 4. Hauptstückes, 

 2. die Erteilung, die Versagung und die Annullierung von Visa D gemäß 
dem 3. Abschnitt des 4. Hauptstückes, 

 3. die Erteilung von Visa gemäß Art. 25 Abs. 1 lit. a Visakodex nur mit 
Zustimmung des Bundesministers für Inneres, 

 3. die Erteilung von Visa gemäß Art. 25 Abs. 1 lit. a Visakodex nur mit 
Zustimmung des Bundesministers für Inneres, 

 4.  die Erteilung, die Versagung und die Ungültigerklärung von Visa D 
gemäß §§ 22 und 26a nur mit Zustimmung des Bundesministers für 
Inneres, und 

 4.  die Erteilung, die Versagung und die Annullierung von Visa D gemäß 
§§ 22 und 26a nur mit Zustimmung des Bundesministers für Inneres, 
und 

 5. die Erteilung, die Versagung und die Ungültigerklärung von 
Wiedereinreisebewilligungen gemäß § 27a nur mit Zustimmung des 
Bundesministers für Inneres 

 5. die Erteilung, die Versagung und die Annullierung von 
Wiedereinreisebewilligungen gemäß § 27a nur mit Zustimmung des 
Bundesministers für Inneres 

den Vertretungsbehörden. den Vertretungsbehörden. 

§ 11. (1) In Verfahren vor österreichischen Vertretungsbehörden haben 
Antragsteller unter Anleitung der Behörde die für die Feststellung des 
maßgeblichen Sachverhaltes erforderlichen Urkunden und Beweismittel selbst 
vorzulegen; in Verfahren zur Erteilung eines Visums D ist Art. 19 Visakodex 
sinngemäß anzuwenden. Der Antragssteller hat über Verlangen der 
Vertretungsbehörde vor dieser persönlich zu erscheinen, erforderlichenfalls in 
Begleitung eines Dolmetschers (§ 39a AVG). § 10 Abs. 1 letzter Satz AVG gilt 
nur für in Österreich zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Personen. 
Die Vertretungsbehörde hat nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine 
Tatsache als erwiesen anzunehmen ist oder nicht. Eine Entscheidung, die dem 
Standpunkt des Antragstellers nicht vollinhaltlich Rechnung trägt, darf erst 
ergehen, wenn die Partei Gelegenheit zur Behebung von Formgebrechen und zu 
einer abschließenden Stellungnahme hatte. 

§ 11. (1) In Verfahren vor österreichischen Vertretungsbehörden haben 
Antragsteller unter Anleitung der Behörde die für die Feststellung des 
maßgeblichen Sachverhaltes erforderlichen Urkunden und Beweismittel selbst 
vorzulegen; in Verfahren zur Erteilung eines Visums D ist Art. 19 Visakodex 
sinngemäß anzuwenden. Der Antragssteller hat über Verlangen der 
Vertretungsbehörde vor dieser persönlich zu erscheinen, erforderlichenfalls in 
Begleitung eines Dolmetschers (§ 39a AVG). § 10 Abs. 1 letzter Satz AVG gilt 
nur für in Österreich zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Personen. 
Die Vertretungsbehörde hat nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine 
Tatsache als erwiesen anzunehmen ist oder nicht. Eine Entscheidung, die dem 
Standpunkt des Antragstellers nicht vollinhaltlich Rechnung trägt, darf erst 
ergehen, wenn die Partei Gelegenheit zur Behebung von Formgebrechen und zu 
einer abschließenden Stellungnahme hatte. 

(2) Partei in Verfahren vor der Vertretungsbehörde ist ausschließlich der 
Antragssteller. 

(2) Partei in Verfahren vor der Vertretungsbehörde ist ausschließlich der 
Antragssteller. 

(3) Die Ausfertigung bedarf der Bezeichnung der Behörde, des Datums der 
Entscheidung und der Unterschrift des Genehmigenden; an die Stelle der 
Unterschrift kann das Siegel der Republik Österreich gesetzt werden, sofern die 
Identität des Genehmigenden im Akt nachvollziehbar ist. Die Zustellung hat 
durch Übergabe in der Vertretungsbehörde oder, soweit die internationale Übung 

(3) Die Ausfertigung bedarf der Bezeichnung der Behörde, des Datums der 
Entscheidung und der Unterschrift des Genehmigenden; an die Stelle der 
Unterschrift kann das Siegel der Republik Österreich gesetzt werden, sofern die 
Identität des Genehmigenden im Akt nachvollziehbar ist. Die Zustellung hat 
durch Übergabe in der Vertretungsbehörde oder, soweit die internationale Übung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
dies zulässt, auf postalischem oder elektronischem Wege zu erfolgen; ist dies 
nicht möglich, so ist die Zustellung durch Kundmachung an der Amtstafel der 
Vertretungsbehörde vorzunehmen. 

dies zulässt, auf postalischem oder elektronischem Wege zu erfolgen; ist dies 
nicht möglich, so ist die Zustellung durch Kundmachung an der Amtstafel der 
Vertretungsbehörde vorzunehmen. 

(4) Vollinhaltlich ablehnende Entscheidungen gemäß Abs. 1 betreffend 
Visa D sind schriftlich in einer Weise auszufertigen, dass der Betroffene deren 
Inhalt und Wirkung nachvollziehen kann. Dem Betroffenen sind die Gründe der 
öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit, die der ihn betreffenden 
Entscheidung zugrunde liegen, genau und umfassend mitzuteilen, es sei denn, 
dass Gründe der Sicherheit der Republik Österreich dieser Mitteilung 
entgegenstehen. In der schriftlichen Ausfertigung der Begründung ist auch die 
Rechtsmittelinstanz anzugeben. 

(4) Vollinhaltlich ablehnende Entscheidungen gemäß Abs. 1 betreffend 
Visa D sind schriftlich in einer Weise auszufertigen, dass der Betroffene deren 
Inhalt und Wirkung nachvollziehen kann. Dem Betroffenen sind die Gründe der 
öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit, die der ihn betreffenden 
Entscheidung zugrunde liegen, genau und umfassend mitzuteilen, es sei denn, 
dass Gründe der Sicherheit der Republik Österreich dieser Mitteilung 
entgegenstehen. In der schriftlichen Ausfertigung der Begründung ist auch die 
Rechtsmittelinstanz anzugeben. 

(5) Für die Berechnung von Beginn, Lauf und Ende von Fristen (§ 33 
AVG) gelten die Wochenend- und Feiertagsregelungen im Empfangsstaat. 

(5) Für die Berechnung von Beginn, Lauf und Ende von Fristen (§ 33 
AVG) gelten die Wochenend- und Feiertagsregelungen im Empfangsstaat. 

(6) Kann dem Antrag auf Erteilung eines Visums D auf Grund zwingender 
außenpolitischer Rücksichten oder aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht 
stattgegeben werden, so ist die Vertretungsbehörde ermächtigt, sich auf den 
Hinweis des Vorliegens zwingender Versagungsgründe zu beschränken. Der 
maßgebliche Sachverhalt muss auch in diesen Fällen im Akt nachvollziehbar 
sein. 

(6) Kann dem Antrag auf Erteilung eines Visums D auf Grund zwingender 
außenpolitischer Rücksichten oder aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht 
stattgegeben werden, so ist die Vertretungsbehörde ermächtigt, sich auf den 
Hinweis des Vorliegens zwingender Versagungsgründe zu beschränken. Der 
maßgebliche Sachverhalt muss auch in diesen Fällen im Akt nachvollziehbar 
sein. 

(7) Der Fremde hat im Antrag auf Erteilung eines Visums D den jeweiligen 
Zweck und die beabsichtigte Dauer der Reise und des Aufenthaltes bekannt zu 
geben. Der Antrag ist zurückzuweisen, sofern der Antragsteller, ausgenommen 
die Fälle des § 22 Abs. 3 FPG, trotz Aufforderung und Setzung einer Nachfrist 
kein gültiges Reisedokument oder gegebenenfalls kein Gesundheitszeugnis 
vorlegt oder wenn der Antragsteller trotz entsprechenden Verlangens nicht 
persönlich vor der Behörde erschienen ist, obwohl in der Ladung auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen wurde. 

(7) Der Fremde hat im Antrag auf Erteilung eines Visums D den jeweiligen 
Zweck und die beabsichtigte Dauer der Reise und des Aufenthaltes bekannt zu 
geben. Der Antrag ist zurückzuweisen, sofern der Antragsteller, ausgenommen 
die Fälle des § 22 Abs. 3 FPG, trotz Aufforderung und Setzung einer Nachfrist 
kein gültiges Reisedokument oder gegebenenfalls kein Gesundheitszeugnis 
vorlegt oder wenn der Antragsteller trotz entsprechenden Verlangens nicht 
persönlich vor der Behörde erschienen ist, obwohl in der Ladung auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen wurde. 

(8) Minderjährige Fremde, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können 
die Erteilung eines Visums selbst beantragen. Die Ausstellung bedarf der 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters; diese ist vom Antragsteller 
nachzuweisen. 

(8) Minderjährige Fremde, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können 
bei Zustimmung des gesetzlichen Vertreters die Erteilung eines Visums selbst 
beantragen. 

§ 12. (1) Für den Eintritt der Handlungsfähigkeit nach dem 3. bis 6. und 12. 
bis 15. Hauptstück ist ungeachtet der Staatsangehörigkeit des Fremden 
österreichisches Recht maßgeblich, sofern nicht anderes bestimmt ist. 

§ 12. (1) Für den Eintritt der Handlungsfähigkeit nach dem 3. bis 6. und 12. 
bis 15. Hauptstück ist ungeachtet der Staatsangehörigkeit des Fremden 
österreichisches Recht maßgeblich, sofern nicht anderes bestimmt ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Minderjährige Fremde, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, sind in 
Verfahren nach dem 3. Abschnitt des 4. Hauptstückes handlungsfähig. 

 

(3) Fremde, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und deren 
Interessen von ihrem gesetzlichen Vertreter nicht wahrgenommen werden 
können, können im eigenen Namen nur Verfahrenshandlungen zu ihrem Vorteil 
setzen. Gesetzlicher Vertreter wird mit Einleitung eines solchen Verfahrens der 
Jugendwohlfahrtsträger der Hauptstadt des Bundeslandes, in dem sich der 
Minderjährige aufhält. 

(3) Fremde, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und deren 
Interessen von ihrem gesetzlichen Vertreter nicht wahrgenommen werden 
können, können im eigenen Namen nur Verfahrenshandlungen zu ihrem Vorteil 
setzen. Gesetzlicher Vertreter wird mit Einleitung eines solchen Verfahrens der 
Jugendwohlfahrtsträger der Hauptstadt des Bundeslandes, in dem sich der 
Minderjährige aufhält. 

(4) Gelingt es dem Fremden nicht, eine behauptete und auf Grund der 
bisher vorliegenden Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens zweifelhafte 
Minderjährigkeit, auf die er sich in einem Verfahren nach dem 3. bis 6. und 12. 
bis 15. Hauptstück beruft, durch unbedenkliche Urkunden oder sonstige 
geeignete und gleichwertige Bescheinigungsmittel nachzuweisen, kann die 
Landespolizeidirektion im Rahmen einer multifaktoriellen 
Untersuchungsmethodik zur Altersdiagnose (§ 2 Abs. 1 Z 25 AsylG 2005) auch 
die Vornahme radiologischer Untersuchungen, insbesondere 
Röntgenuntersuchungen, anordnen. Jede Untersuchungsmethode hat mit dem 
geringst möglichen Eingriff zu erfolgen. Die Mitwirkung des Fremden an einer 
radiologischen Untersuchung ist nicht mit Zwangsmittel durchsetzbar. Bestehen 
nach der Altersdiagnose weiterhin begründete Zweifel, so ist zu Gunsten des 
Fremden von seiner Minderjährigkeit auszugehen. Behauptet ein Fremder, ein 
bestimmtes Lebensjahr noch nicht vollendet zu haben und daher minderjährig zu 
sein, so ist – außer im Fall offenkundiger Unrichtigkeit – unverzüglich mit dem 
zuständigen Jugendwohlfahrtsträger Kontakt aufzunehmen und dieser zu hören. 

(4) Gelingt es dem Fremden nicht, eine behauptete und auf Grund der 
bisher vorliegenden Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens zweifelhafte 
Minderjährigkeit, auf die er sich in einem Verfahren nach dem 3. bis 6. und 12. 
bis 15. Hauptstück beruft, durch unbedenkliche Urkunden oder sonstige 
geeignete und gleichwertige Bescheinigungsmittel nachzuweisen, kann die 
Landespolizeidirektion im Rahmen einer multifaktoriellen 
Untersuchungsmethodik zur Altersdiagnose (§ 2 Abs. 1 Z 25 AsylG 2005) auch 
die Vornahme radiologischer Untersuchungen, insbesondere 
Röntgenuntersuchungen, anordnen. Jede Untersuchungsmethode hat mit dem 
geringst möglichen Eingriff zu erfolgen. Die Mitwirkung des Fremden an einer 
radiologischen Untersuchung ist nicht mit Zwangsmittel durchsetzbar. Bestehen 
nach der Altersdiagnose weiterhin begründete Zweifel, so ist zu Gunsten des 
Fremden von seiner Minderjährigkeit auszugehen. Behauptet ein Fremder, ein 
bestimmtes Lebensjahr noch nicht vollendet zu haben und daher minderjährig zu 
sein, so ist – außer im Fall offenkundiger Unrichtigkeit – unverzüglich mit dem 
zuständigen Jugendwohlfahrtsträger Kontakt aufzunehmen und dieser zu hören. 

§ 13. (1) Die Landespolizeidirektionen und die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes dürfen zur Erfüllung der ihnen nach dem 3. bis 6. und 12. bis 
15. Hauptstück übertragenen Aufgaben alle rechtlich zulässigen Mittel einsetzen, 
die nicht in Rechte einer Person eingreifen. 

§ 13. (1) Die Landespolizeidirektionen und die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes dürfen zur Erfüllung der ihnen nach dem 3. bis 6. und 12. bis 
15. Hauptstück übertragenen Aufgaben alle rechtlich zulässigen Mittel einsetzen, 
die nicht in Rechte einer Person eingreifen. 

(2) In die Rechte einer Person dürfen sie bei der Erfüllung dieser Aufgaben 
nur dann eingreifen, wenn eine solche Befugnis in diesem Bundesgesetz 
vorgesehen ist und wenn entweder andere gelindere Mittel zu Erfüllung dieser 
Aufgaben nicht ausreichen oder wenn der Einsatz anderer Mittel außer 
Verhältnis zum sonst gebotenen Eingriff steht. Erweist sich ein Eingriff in die 
Rechte von Personen als erforderlich, so darf er dennoch nur geschehen, soweit 
er die Verhältnismäßigkeit zum Anlass und zum angestrebten Erfolg wahrt. Die 

(2) In die Rechte einer Person dürfen sie bei der Erfüllung dieser Aufgaben 
nur dann eingreifen, wenn eine solche Befugnis in diesem Bundesgesetz 
vorgesehen ist und wenn entweder andere gelindere Mittel zu Erfüllung dieser 
Aufgaben nicht ausreichen oder wenn der Einsatz anderer Mittel außer 
Verhältnis zum sonst gebotenen Eingriff steht. Erweist sich ein Eingriff in die 
Rechte von Personen als erforderlich, so darf er dennoch nur geschehen, soweit 
er die Verhältnismäßigkeit zum Anlass und zum angestrebten Erfolg wahrt. Die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Art. 2, 3 und 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. 
Nr. 210/1958 sind in jedem Stadium einer fremdenpolizeilichen Amtshandlung 
besonders zu beachten. 

Art. 2, 3 und 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. 
Nr. 210/1958 sind in jedem Stadium einer fremdenpolizeilichen Amtshandlung 
besonders zu beachten. 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, die 
ihnen nach dem 3. bis 6 und 12. bis 15. Hauptstück eingeräumten Befugnisse 
und Aufträge der Landespolizeidirektionen mit unmittelbarer Befehls- und 
Zwangsgewalt durchzusetzen. Die Ausübung unmittelbarer Befehls- und 
Zwangsgewalt ist dem Betroffenen anzudrohen und anzukündigen. Sie haben 
deren Ausübung zu beenden, sobald der angestrebte Erfolg erreicht wurde, sich 
zeigt, dass er auf diesem Wege nicht erreicht werden kann oder der angestrebte 
Erfolg außer Verhältnis zu dem für die Durchsetzung erforderlichen Eingriff 
steht. Eine Gefährdung des Lebens oder eine nachhaltige Gefährdung der 
Gesundheit ist jedenfalls unzulässig. 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, die 
ihnen nach dem 3. bis 6 und 12. bis 15. Hauptstück eingeräumten Befugnisse 
und Aufträge der Landespolizeidirektionen mit unmittelbarer Befehls- und 
Zwangsgewalt durchzusetzen. Die Ausübung unmittelbarer Befehls- und 
Zwangsgewalt ist dem Betroffenen anzudrohen und anzukündigen. Sie haben 
deren Ausübung zu beenden, sobald der angestrebte Erfolg erreicht wurde, sich 
zeigt, dass er auf diesem Wege nicht erreicht werden kann oder der angestrebte 
Erfolg außer Verhältnis zu dem für die Durchsetzung erforderlichen Eingriff 
steht. Eine Gefährdung des Lebens oder eine nachhaltige Gefährdung der 
Gesundheit ist jedenfalls unzulässig. 

(4) Für die Anwendung von unmittelbarer Zwangsgewalt gelten die 
Bestimmungen des Waffengebrauchsgesetzes 1969. 

(4) Für die Anwendung von unmittelbarer Zwangsgewalt gelten die 
Bestimmungen des Waffengebrauchsgesetzes 1969. 

(5)  Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes dürfen physische 
Gewalt gegen Sachen anwenden, wenn dies für die Ausübung einer Befugnis 
unerlässlich ist. Hiebei haben sie alles daran zu setzen, dass eine Gefährdung 
von Menschen unterbleibt. 

(5)  Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes dürfen physische 
Gewalt gegen Sachen anwenden, wenn dies für die Ausübung einer Befugnis 
unerlässlich ist. Hiebei haben sie alles daran zu setzen, dass eine Gefährdung 
von Menschen unterbleibt. 

 (6) Für die Durchsetzung der gemäß dem 7., 8. und 11. Hauptstück 
eingeräumten Befugnisse und der durch das Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl erteilten Aufträge gilt für die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
Abs. 3 sinngemäß. 

 (7) Zur Durchsetzung eines Abschiebeauftrages (§ 46) und den damit 
verbundenen Freiheitsbeschränkungen (Festnahme) sind die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes unter Achtung der Menschenwürde und mit 
möglichster Schonung der Person zur Ausübung von Befehls- und Zwangsgewalt 
gemäß Abs. 3 bis zur Übergabe an die zuständigen Behörden des Zielstaates 
ermächtigt, soweit dem bindendes Völkerrecht nicht entgegensteht. 

 (8) Die Befugnisse der §§ 33, 35, 37 und 38 stehen auch dazu ermächtigten 
Organen der Landespolizeidirektionen (§ 3 Abs. 6) zu. Für diese Organe gilt die 
Verordnung des Bundesministers für Inneres, mit der Richtlinien für das 
Einschreiten der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes erlassen werden - 
RLV, BGBl. Nr. 266/1993. § 47 Abs. 2 BFA-VG gilt sinngemäß. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 20. (1) Visa D werden erteilt als § 20. (1) Visa D werden erteilt als 

 1. Visum für den längerfristigen Aufenthalt im Bundesgebiet;  1. Visum für den längerfristigen Aufenthalt im Bundesgebiet; 

 2. Visum aus humanitären Gründen;  2. Visum aus humanitären Gründen; 

 3. Visum zu Erwerbszwecken;  3. Visum zu Erwerbszwecken; 

 4. Visum zum Zweck der Arbeitssuche;  4. Visum zum Zweck der Arbeitssuche; 

 5. Visum zur Erteilung eines Aufenthaltstitels;  5. Visum zur Erteilung eines Aufenthaltstitels; 

 6. Visum zur Einbeziehung in das Familienverfahren nach dem 
AsylG 2005; 

 6. Visum zur Einbeziehung in das Familienverfahren nach dem 
AsylG 2005; 

 7. Visum zur Wiedereinreise.  7. Visum zur Wiedereinreise. 

(2) Visa gemäß Abs. 1 berechtigen zu einem Aufenthalt im Bundesgebiet 
von mehr als drei Monaten, längstens jedoch sechs Monaten und werden für die 
ein- oder mehrmalige Einreise ausgestellt. Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
ist nur in den Fällen des § 24 zulässig. 

(2) Visa gemäß Abs. 1 berechtigen zu einem Aufenthalt im Bundesgebiet 
von mehr als drei Monaten, längstens jedoch sechs Monaten und werden für die 
ein- oder mehrmalige Einreise ausgestellt. Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
ist nur in den Fällen des § 24 zulässig. 

(3) Visa gemäß Abs. 1 sind befristet zu erteilen. Ihre Gültigkeitsdauer darf 
jene des Reisedokumentes nicht übersteigen. Die Gültigkeitsdauer des 
Reisedokumentes hat jene eines Visums um mindestens drei Monate zu 
übersteigen. Eine von der erlaubten Aufenthaltsdauer abweichende 
Gültigkeitsdauer der Visa ist unzulässig. 

(3) Visa gemäß Abs. 1 sind befristet zu erteilen. Ihre Gültigkeitsdauer darf 
jene des Reisedokumentes nicht übersteigen. Die Gültigkeitsdauer des 
Reisedokumentes hat, ausgenommen in begründeten Notfällen, jene eines 
Visums um mindestens drei Monate zu übersteigen. Eine von der erlaubten 
Aufenthaltsdauer abweichende Gültigkeitsdauer der Visa ist unzulässig. 

(4) Das Visum ist im Reisedokument des Fremden durch Anbringen 
ersichtlich zu machen. 

(4) Das Visum ist im Reisedokument des Fremden durch Anbringen 
ersichtlich zu machen. 

(5) Die nähere Gestaltung sowie die Form der Anbringung der Visa D im 
Reisedokument wird durch Verordnung des Bundesministers für Inneres 
festgelegt. 

(5) Die nähere Gestaltung sowie die Form der Anbringung der Visa D im 
Reisedokument wird durch Verordnung des Bundesministers für Inneres 
festgelegt. 

(6) Visa gemäß Abs. 1 Z 1 sowie gemäß des Visakodex können unter den 
Voraussetzungen, unter denen für österreichische Staatsbürger österreichische 
Dienstpässe ausgestellt werden, als Dienstvisa gekennzeichnet werden. 

(6) Visa gemäß Abs. 1 Z 1 sowie gemäß des Visakodex können unter den 
Voraussetzungen, unter denen für österreichische Staatsbürger österreichische 
Dienstpässe ausgestellt werden, als Dienstvisa gekennzeichnet werden. 

§ 21. (1) Visa gemäß § 20 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 5 können einem Fremden 
auf Antrag erteilt werden, wenn 

§ 21. (1) Visa gemäß § 20 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 5 können einem Fremden 
auf Antrag erteilt werden, wenn 

 1. dieser ein gültiges Reisedokument besitzt;  1. dieser ein gültiges Reisedokument besitzt; 

 2.  kein Versagungsgrund (Abs. 2) vorliegt und  2.  kein Versagungsgrund (Abs. 2) vorliegt und 

 3. die Wiederausreise des Fremden gesichert erscheint.  3. die Wiederausreise des Fremden gesichert erscheint. 

In den Fällen des § 20 Abs. 1 Z 4 und 5 hat die Vertretungsbehörde von der In den Fällen des § 20 Abs. 1 Z 4 und 5 hat die Vertretungsbehörde von der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Voraussetzung der Z 3 abzusehen. Voraussetzung der Z 3 abzusehen. 

(2) Die Erteilung eines Visums ist zu versagen, wenn (2) Die Erteilung eines Visums ist zu versagen, wenn 

 1. der Fremde den Zweck und die Bedingungen des geplanten Aufenthalts 
nicht begründet; 

 1. der Fremde den Zweck und die Bedingungen des geplanten Aufenthalts 
nicht begründet; 

 2. begründete Zweifel im Verfahren zur Erteilung eines Visums an der 
wahren Identität oder der Staatsangehörigkeit des Fremden, an der 
Echtheit der vorgelegten Dokumente oder am Wahrheitsgehalt ihres 
Inhaltes oder am Vorliegen weiterer Erteilungsvoraussetzungen 
bestehen; 

 2. begründete Zweifel im Verfahren zur Erteilung eines Visums an der 
wahren Identität oder der Staatsangehörigkeit des Fremden, an der 
Echtheit der vorgelegten Dokumente oder am Wahrheitsgehalt ihres 
Inhaltes oder am Vorliegen weiterer Erteilungsvoraussetzungen 
bestehen; 

 3. der Fremde nicht über einen alle Risiken abdeckenden 
Krankenversicherungsschutz verfügt oder er im Gesundheitszeugnis 
gemäß § 23 eine schwerwiegende Erkrankung aufweist; 

 3. der Fremde nicht über einen alle Risiken abdeckenden 
Krankenversicherungsschutz verfügt oder er im Gesundheitszeugnis 
gemäß § 23 eine schwerwiegende Erkrankung aufweist; 

 4. der Fremde nicht über ausreichende eigene Mittel für seinen Unterhalt 
und in den Fällen des § 20 Abs. 1 Z 1, 3 und 7 für die Wiederausreise 
verfügt; 

 4. der Fremde nicht über ausreichende eigene Mittel für seinen Unterhalt 
und in den Fällen des § 20 Abs. 1 Z 1, 3 und 7 für die Wiederausreise 
verfügt; 

 5. der Aufenthalt des Fremden zu einer finanziellen Belastung einer 
Gebietskörperschaft führen könnte, es sei denn, diese Belastung ergäbe 
sich aus der Erfüllung eines vor der Einreise bestehenden gesetzlichen 
Anspruchs; 

 5. der Aufenthalt des Fremden zu einer finanziellen Belastung einer 
Gebietskörperschaft führen könnte, es sei denn, diese Belastung ergäbe 
sich aus der Erfüllung eines vor der Einreise bestehenden gesetzlichen 
Anspruchs; 

 6. der Fremde im SIS zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben ist;  6. der Fremde im SIS zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben ist; 

 7. der Aufenthalt des Fremden die öffentliche Ordnung oder Sicherheit 
gefährden würde; 

 7. der Aufenthalt des Fremden die öffentliche Ordnung oder Sicherheit 
gefährden würde; 

 8. gegen den Fremden ein rechtskräftiges Einreise- oder Aufenthaltsverbot 
besteht, außer im Fall des § 26a (Visa zur Wiedereinreise); 

 8. gegen den Fremden ein rechtskräftiges Einreise- oder Aufenthaltsverbot 
besteht, außer im Fall des § 26a (Visa zur Wiedereinreise) oder des 
§ 27a (Wiedereinreise während der Gültigkeitsdauer eines 
Einreiseverbotes oder Aufenthaltsverbotes); 

 9. der Aufenthalt des Fremden die Beziehungen der Republik Österreich 
zu einem anderen Staat beeinträchtigen würde; 

 9. der Aufenthalt des Fremden die Beziehungen der Republik Österreich 
zu einem anderen Staat beeinträchtigen würde; 

 10. Grund zur Annahme besteht, der Fremde werde außer in den Fällen des 
§ 24 eine Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet beabsichtigen; 

 10. Grund zur Annahme besteht, der Fremde werde außer in den Fällen des 
§ 24 eine Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet beabsichtigen; 

 11. bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Fremde einer 
kriminellen Organisation (§ 278a StGB) oder einer terroristischen 
Vereinigung (§ 278b StGB) angehört oder angehört hat, terroristische 
Straftaten begeht oder begangen hat (§ 278c StGB), Terrorismus 

 11. bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Fremde einer 
kriminellen Organisation (§ 278a StGB) oder einer terroristischen 
Vereinigung (§ 278b StGB) angehört oder angehört hat, terroristische 
Straftaten begeht oder begangen hat (§ 278c StGB), Terrorismus 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
finanziert oder finanziert hat (§ 278d StGB), eine Person für 
terroristische Zwecke ausbildet oder sich ausbilden lässt (§ 278e StGB) 
oder eine Person zur Begehung einer terroristischen Straftat anleitet 
oder angeleitet hat (§ 278f StGB); 

finanziert oder finanziert hat (§ 278d StGB), eine Person für 
terroristische Zwecke ausbildet oder sich ausbilden lässt (§ 278e StGB) 
oder eine Person zur Begehung einer terroristischen Straftat anleitet 
oder angeleitet hat (§ 278f StGB); 

 12. bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Fremde durch 
sein Verhalten, insbesondere durch die öffentliche Beteiligung an 
Gewalttätigkeiten, durch den öffentlichen Aufruf zur Gewalt oder durch 
hetzerische Aufforderungen oder Aufreizungen, die nationale Sicherheit 
gefährdet oder 

 12. bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Fremde durch 
sein Verhalten, insbesondere durch die öffentliche Beteiligung an 
Gewalttätigkeiten, durch den öffentlichen Aufruf zur Gewalt oder durch 
hetzerische Aufforderungen oder Aufreizungen, die nationale Sicherheit 
gefährdet oder 

 13. der Fremde öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von 
Schriften ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder terroristische Taten von 
vergleichbarem Gewicht billigt oder dafür wirbt. 

 13. der Fremde öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von 
Schriften ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder terroristische Taten von 
vergleichbarem Gewicht billigt oder dafür wirbt. 

(3) Die Behörde kann einem Fremden trotz Vorliegens eines 
Versagungsgrundes gemäß Abs. 2 Z 3, 4 oder 5 ein Visum erteilen, wenn auf 
Grund einer im öffentlichen Interesse eingegangenen Verpflichtung eines 
Rechtsträgers im Sinn des § 1 Abs. 1 Amtshaftungsgesetz – AHG, BGBl. 
Nr. 20/1949, oder auf Grund der Verpflichtungserklärung einer Person mit 
Hauptwohnsitz oder Sitz im Bundesgebiet die Tragung aller Kosten gesichert 
erscheint, die öffentlichen Rechtsträgern durch den Aufenthalt des Fremden 
entstehen könnten. 

(3) Die Behörde kann einem Fremden trotz Vorliegens eines 
Versagungsgrundes gemäß Abs. 2 Z 3, 4 oder 5 ein Visum erteilen, wenn auf 
Grund einer im öffentlichen Interesse eingegangenen Verpflichtung eines 
Rechtsträgers im Sinn des § 1 Abs. 1 Amtshaftungsgesetz – AHG, BGBl. 
Nr. 20/1949, oder auf Grund der Verpflichtungserklärung einer Person mit 
Hauptwohnsitz oder Sitz im Bundesgebiet die Tragung aller Kosten gesichert 
erscheint, die öffentlichen Rechtsträgern durch den Aufenthalt des Fremden 
entstehen könnten. 

(4) Wird einer Aufforderung zur Durchführung einer 
erkennungsdienstlichen Behandlung gemäß § 99 Abs. 1 Z 7 und Abs. 4 nicht 
Folge geleistet, ist der Antrag auf Erteilung eines Visums zurückzuweisen. 

(4) Wird einer Aufforderung zur Durchführung einer 
erkennungsdienstlichen Behandlung gemäß § 99 Abs. 1 Z 7 und Abs. 4 nicht 
Folge geleistet, ist der Antrag auf Erteilung eines Visums zurückzuweisen. 

§ 24. (1) Die Aufnahme § 24. (1) Die Aufnahme 

 1. einer bloß vorübergehenden selbständigen Erwerbstätigkeit (§ 2 Abs. 4 
Z 16); 

 1. einer bloß vorübergehenden selbständigen Erwerbstätigkeit (§ 2 Abs. 4 
Z 16); 

 2. einer bloß vorübergehenden unselbständigen Tätigkeit (§ 2 Abs. 4 Z 17) 
oder 

 2. einer bloß vorübergehenden unselbständigen Tätigkeit (§ 2 Abs. 4 Z 17) 
oder 

 3. einer Tätigkeit, zu deren Ausübung eine Beschäftigungsbewilligung 
nach § 5 AuslBG Voraussetzung ist, 

 3. einer Tätigkeit, zu deren Ausübung eine Beschäftigungsbewilligung 
nach § 5 AuslBG Voraussetzung ist, 

im Bundesgebiet ist nur nach Erteilung eines Visums möglich. In diesem Fall ist 
dem Fremden, abhängig von der beabsichtigten Tätigkeitsdauer, ein Visum C 
oder ein Visum D zu erteilen, wenn im Fall der Anwendbarkeit des 

im Bundesgebiet ist nur nach Erteilung eines Visums möglich. In diesem Fall ist 
dem Fremden, abhängig von der beabsichtigten Tätigkeitsdauer, ein Visum C 
oder ein Visum D zu erteilen, wenn im Fall der Anwendbarkeit des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes eine arbeitsmarktbehördliche Bewilligung 
oder Bescheinigung vorliegt und kein Visumversagungsgrund gegeben ist. 

Ausländerbeschäftigungsgesetzes eine arbeitsmarktbehördliche Bewilligung 
oder Bescheinigung vorliegt und kein Visumversagungsgrund gegeben ist. 

(2) Abs. 1 findet auf Fremde, die zur visumfreien Einreise berechtigt sind, 
zur Aufnahme einer Tätigkeit gemäß Abs. 1 Z 3 keine Anwendung. 

(2) Abs. 1 findet auf Fremde, die zur visumfreien Einreise berechtigt sind, 
zur Aufnahme einer Tätigkeit gemäß Abs. 1 Z 3 keine Anwendung. 

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 68/2013) (3) Abs. 1 findet auf Fremde während des Aufenthaltes zur Erbringung 
einer vorübergehenden Dienstleistung gemäß § 18 Abs. 12 AuslBG keine 
Anwendung, wenn sie die Voraussetzungen des Art. 21. SDÜ und die des § 18 
Abs. 12 AuslBG erfüllen. 

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 68/2013) (4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 68/2013) 

 Visa an der Außengrenze 

 § 24b. In Verfahren für die Erteilung von Visa D an der Außengrenze ist 
Art. 35 Abs. 1 lit. b und c und Abs. 2 Visakodex anzuwenden. 

Ungültigkeit und Gegenstandslosigkeit von Visa D Annullierung und Gegenstandslosigkeit von Visa D 

§ 27. (1) Visa D sind für ungültig zu erklären, wenn nachträglich § 27. (1) Visa D sind zu annullieren, wenn nachträglich 

 1. Tatsachen bekannt werden oder  1. Tatsachen bekannt werden oder 

 2. Tatsachen eintreten,  2. Tatsachen eintreten, 

die eine Nichterteilung rechtfertigen würden (§ 21 Abs. 1). die eine Nichterteilung rechtfertigen würden (§ 21 Abs. 1). 

(2) Soll ein Visum D für ungültig erklärt werden, so hat die Behörde nach 
Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts dem Betroffenen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Der maßgebliche Sachverhalt ist nachvollziehbar 
festzuhalten. 

(2) Soll ein Visum D annulliert werden, so hat die Behörde nach 
Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts dem Betroffenen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Der maßgebliche Sachverhalt ist nachvollziehbar 
festzuhalten. 

(3) Visa D werden gegenstandslos, wenn (3) Visa D werden gegenstandslos, wenn 

 1. ein weiteres Visum D mit überschneidender Gültigkeit erteilt wird;  1. ein weiteres Visum D mit überschneidender Gültigkeit erteilt wird; 

 2. gegen den Fremden eine aufenthaltsbeendende Maßnahme gemäß dem 
8. Hauptstück erlassen wird; 

 2. gegen den Fremden eine aufenthaltsbeendende Maßnahme gemäß dem 
8. Hauptstück erlassen wird; 

 3. der Fremde einen Antrag auf internationalen Schutz einbringt;  3. der Fremde einen Antrag auf internationalen Schutz einbringt; 

 4. ein Aufenthaltstitel gemäß dem NAG oder dem AsylG 2005 ausgestellt 
wird; 

 4. ein Aufenthaltstitel gemäß dem NAG oder dem AsylG 2005 ausgestellt 
wird; 

 5. der Fremde Österreicher, EWR-Bürger oder Schweizer Bürger wird.  5. der Fremde Österreicher, EWR-Bürger oder Schweizer Bürger wird. 

(4) Wird das Visum D für ungültig erklärt oder gegenstandslos, ist dies im 
Reisedokument kenntlich zu machen. Dazu ist jede Behörde ermächtigt, der ein 

(4) Wird das Visum D annulliert oder gegenstandslos, ist dies im 
Reisedokument kenntlich zu machen. Dazu ist jede Behörde ermächtigt, der ein 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Reisedokument anlässlich einer Amtshandlung nach diesem Bundesgesetz, dem 
BFA-VG, AsylG 2005 oder dem NAG vorliegt. 

Reisedokument anlässlich einer Amtshandlung nach diesem Bundesgesetz, dem 
BFA-VG, AsylG 2005 oder dem NAG vorliegt. 

§ 27a. (1) Während der Gültigkeitsdauer des Einreiseverbotes oder 
Aufenthaltsverbotes darf der Fremde, der nicht der Visumspflicht unterliegt, 
ohne Bewilligung nicht wieder einreisen. 

§ 27a. (1) Während der Gültigkeitsdauer des Einreiseverbotes oder 
Aufenthaltsverbotes darf der Fremde, der nicht der Visumspflicht unterliegt, 
ohne Bewilligung nicht wieder einreisen. 

(2) Die Bewilligung zur Wiedereinreise kann dem Fremden auf Antrag 
erteilt werden, wenn dies aus wichtigen öffentlichen oder privaten Gründen 
notwendig ist, die für das Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot maßgeblichen 
Gründe dem nicht entgegenstehen und auch sonst kein Grund gemäß § 21 Abs. 2 
Z 1 bis 13 vorliegt. Mit der Bewilligung ist auch die sachlich gebotene 
Gültigkeitsdauer festzulegen. 

(2) Die Bewilligung zur Wiedereinreise kann dem Fremden auf Antrag 
erteilt werden, wenn dies aus wichtigen öffentlichen oder privaten Gründen 
notwendig ist, die für das Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot maßgeblichen 
Gründe dem nicht entgegenstehen und auch sonst kein Visumsversagungsgrund 
vorliegt. Mit der Bewilligung ist auch die sachlich gebotene Gültigkeitsdauer 
festzulegen. 

(3) Die Bewilligung kann im Interesse der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung oder Sicherheit mit Auflagen belegt werden; hiebei ist auf 
den Zweck des Aufenthalts Bedacht zu nehmen. Auflagen sind insbesondere die 
Vorschreibung bestimmter Grenzübergangsstellen und Reiserouten, die 
Beschränkung des Aufenthalts auf den Sprengel einer 
Bezirksverwaltungsbehörde sowie die Verpflichtung, sich in periodischen 
Abständen bei einer Dienststelle einer Landespolizeidirektion zu melden. Die 
Erteilung von Auflagen ist in der Bewilligung ersichtlich zu machen. 

(3) Die Bewilligung kann im Interesse der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung oder Sicherheit mit Auflagen belegt werden; hiebei ist auf 
den Zweck des Aufenthalts Bedacht zu nehmen. Auflagen sind insbesondere die 
Vorschreibung bestimmter Grenzübergangsstellen und Reiserouten, die 
Beschränkung des Aufenthalts auf den Sprengel einer 
Bezirksverwaltungsbehörde sowie die Verpflichtung, sich in periodischen 
Abständen bei einer Dienststelle einer Landespolizeidirektion zu melden. Die 
Erteilung von Auflagen ist in der Bewilligung ersichtlich zu machen. 

(4) Die nähere Gestaltung der Bewilligung wird durch Verordnung des 
Bundesministers für Inneres festgelegt. 

(4) Die nähere Gestaltung der Bewilligung wird durch Verordnung des 
Bundesministers für Inneres festgelegt. 

(5) Die Bewilligung ist zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen 
bekannt werden, die ihre Versagung gerechtfertigt hätten, wenn die Gründe für 
ihre Erteilung weggefallen sind oder wenn der Fremde während seines 
Aufenthalts im Bundesgebiet ein Verhalten setzt, das 

(5) Die Bewilligung ist zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen 
bekannt werden, die ihre Versagung gerechtfertigt hätten, wenn die Gründe für 
ihre Erteilung weggefallen sind oder wenn der Fremde während seines 
Aufenthalts im Bundesgebiet ein Verhalten setzt, das 

 1. im Zusammenhang mit den Gründen, die für das Einreiseverbot oder 
Aufenthaltsverbot maßgeblich waren, dessen unverzügliche 
Durchsetzung erforderlich macht oder 

 1. im Zusammenhang mit den Gründen, die für das Einreiseverbot oder 
Aufenthaltsverbot maßgeblich waren, dessen unverzügliche 
Durchsetzung erforderlich macht oder 

 2. die Erlassung einer Rückkehrentscheidung oder neuerlich die Erlassung 
eines Aufenthaltsverbotes rechtfertigen würde. 

 2. die Erlassung einer Rückkehrentscheidung oder neuerlich die Erlassung 
eines Aufenthaltsverbotes rechtfertigen würde. 

(6) Die Bewilligung ist nur in Verbindung mit einem gültigen 
Reisedokument gültig. 

(6) Die Bewilligung ist nur in Verbindung mit einem gültigen 
Reisedokument gültig. 

§ 34. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind zur § 34. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind zur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Feststellung der Identität einer Person ermächtigt, Feststellung der Identität einer Person ermächtigt, 

 1. wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, sie wäre als 
Fremder rechtswidrig in das Bundesgebiet eingereist oder hielte sich im 
Bundesgebiet rechtswidrig auf; 

 1. wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, sie wäre als 
Fremder rechtswidrig in das Bundesgebiet eingereist oder hielte sich im 
Bundesgebiet rechtswidrig auf; 

 2. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)  2. soweit dies bei einer Teilnahme an einer Überprüfung an Ort und Stelle 
gemäß § 9a GVG-Bund erforderlich ist. 

 3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)  3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

(2) Die Feststellung der Identität ist das Erfassen der Namen, des 
Geburtsdatums, der Staatsangehörigkeit und der Wohnanschrift einer Person in 
dessen Anwesenheit. Sie hat mit der vom Anlass gebotenen Verlässlichkeit zu 
erfolgen. 

(2) Die Feststellung der Identität ist das Erfassen der Namen, des 
Geburtsdatums, der Staatsangehörigkeit und der Wohnanschrift einer Person in 
dessen Anwesenheit. Sie hat mit der vom Anlass gebotenen Verlässlichkeit zu 
erfolgen. 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben Personen, deren 
Identität festgestellt werden soll, hievon in Kenntnis zu setzen. Jeder Betroffene 
ist verpflichtet, an der Feststellung seiner Identität mitzuwirken und die 
unmittelbare Durchsetzung der Identitätsfeststellung zu dulden. 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben Personen, deren 
Identität festgestellt werden soll, hievon in Kenntnis zu setzen. Jeder Betroffene 
ist verpflichtet, an der Feststellung seiner Identität mitzuwirken und die 
unmittelbare Durchsetzung der Identitätsfeststellung zu dulden. 

§ 36. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
Grundstücke, Räume, Betriebsstätten, Arbeitsstellen sowie Fahrzeuge zu 
betreten, soweit 

§ 36. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
Grundstücke, Räume, Betriebsstätten, Arbeitsstellen sowie Fahrzeuge zu 
betreten, soweit 

 1. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)  1. dies für die Teilnahme an einer Überprüfung an Ort und Stelle gemäß 
§ 9a GVG-Bund notwendig ist; 

 2. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass 
dies notwendig ist, um Fremde, an denen Schlepperei begangen wird 
(Geschleppte) oder die gegen Vorschriften verstoßen, mit denen die 
Prostitution geregelt ist, habhaft zu werden; 

 2. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass 
dies notwendig ist, um Fremde, an denen Schlepperei begangen wird 
(Geschleppte) oder die gegen Vorschriften verstoßen, mit denen die 
Prostitution geregelt ist, habhaft zu werden; 

 3. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass 
darin mindestens fünf Fremde aufhältig sind und sich darunter Fremde 
befinden, die sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, oder 

 3. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass 
darin mindestens fünf Fremde aufhältig sind und sich darunter Fremde 
befinden, die sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, oder 

 4. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dies sei 
notwendig, um Fremde, die sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet 
aufhalten, bei einer unerlaubten Erwerbstätigkeit zu betreten. 

 4. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dies sei 
notwendig, um Fremde, die sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet 
aufhalten, bei einer unerlaubten Erwerbstätigkeit zu betreten. 

(1a) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
Behältnisse, auch wenn sich diese in Räumen befinden zu öffnen und unter den 
Voraussetzungen des Abs. 1 Z 2, 3 oder 4 darin Nachschau zu halten. Die 
Behältnisse müssen geeignet sein eine Person zu verbergen. 

(1a) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
Behältnisse, auch wenn sich diese in Räumen befinden zu öffnen und unter den 
Voraussetzungen des Abs. 1 Z 2, 3 oder 4 darin Nachschau zu halten. Die 
Behältnisse müssen geeignet sein eine Person zu verbergen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 3 und 4 gilt § 13 Abs. 3 nur insoweit, als ein 
behördlicher Auftrag vorliegt oder Gefahr im Verzug das sofortige Einschreiten 
gebietet. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 3 und 4 gilt § 13 Abs. 3 nur insoweit, als ein 
behördlicher Auftrag vorliegt oder Gefahr im Verzug das sofortige Einschreiten 
gebietet. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 ist dem Beteiligten auf sein Verlangen sogleich 
oder binnen der nächsten 24 Stunden eine Bescheinigung über das Betreten und 
die Gründe des Betretens zuzustellen. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 ist dem Beteiligten auf sein Verlangen sogleich 
oder binnen der nächsten 24 Stunden eine Bescheinigung über das Betreten und 
die Gründe des Betretens zuzustellen. 

§ 41. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
Fremde, die versuchen, nicht rechtmäßig in das Bundesgebiet einzureisen, an der 
Einreise zu hindern. 

§ 41. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
Fremde, die versuchen, nicht rechtmäßig in das Bundesgebiet einzureisen, an der 
Einreise zu hindern. 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
Fremde, die versuchen, in das Bundesgebiet einzureisen oder die eingereist sind, 
bei Landgrenzübergangsstellen anlässlich der Grenzkontrolle sowie auf 
Flugplätzen, in Häfen und im Zugsverkehr innerhalb des Grenzkontrollbereiches 
an der Einreise oder Weiterreise zu hindern (Zurückweisung), wenn 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
Fremde, die versuchen, in das Bundesgebiet einzureisen oder die eingereist sind, 
bei Landgrenzübergangsstellen anlässlich der Grenzkontrolle sowie auf 
Flugplätzen, in Häfen und im Zugsverkehr innerhalb des Grenzkontrollbereiches 
an der Einreise oder Weiterreise zu hindern (Zurückweisung), wenn 

 1. deren Einreise nicht rechtmäßig ist;  1. deren Einreise nicht rechtmäßig ist; 

 2. gegen sie ein gültiges Einreiseverbot oder ein durchsetzbares 
Aufenthaltsverbot besteht und ihnen kein Visum zur Wiedereinreise 
(§ 27a) erteilt wurde; 

 2. gegen sie ein gültiges Einreiseverbot oder ein durchsetzbares 
Aufenthaltsverbot besteht und ihnen kein Visum zur Wiedereinreise 
(§ 26a) oder keine Wiedereinreisebewilligung (§ 27a) erteilt wurde; 

 3. ein Vertragsstaat mitgeteilt hat, dass ihr Aufenthalt im Gebiet der 
Vertragsstaaten die öffentliche Ordnung oder nationale Sicherheit 
gefährden würde, es sei denn, sie hätten einen Aufenthaltstitel eines 
Vertragsstaates oder einen von Österreich erteilten Einreisetitel; 

 3. ein Vertragsstaat mitgeteilt hat, dass ihr Aufenthalt im Gebiet der 
Vertragsstaaten die öffentliche Ordnung oder nationale Sicherheit 
gefährden würde, es sei denn, sie hätten einen Aufenthaltstitel eines 
Vertragsstaates oder einen von Österreich erteilten Einreisetitel; 

 4. sie zwar zur rechtmäßigen Einreise berechtigt sind, aber bestimmte 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 

 4. sie zwar zur rechtmäßigen Einreise berechtigt sind, aber bestimmte 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 

 a) ihr Aufenthalt im Bundesgebiet die öffentliche Ordnung oder 
Sicherheit oder die Beziehungen der Republik Österreich zu einem 
anderen Staat gefährden würden; 

 a) ihr Aufenthalt im Bundesgebiet die öffentliche Ordnung oder 
Sicherheit oder die Beziehungen der Republik Österreich zu einem 
anderen Staat gefährden würden; 

 b) sie ohne die hierfür erforderlichen Bewilligungen die Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet beabsichtigen; 

 b) sie ohne die hierfür erforderlichen Bewilligungen die Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet beabsichtigen; 

 c) sie im Bundesgebiet Schlepperei begehen oder an ihr mitwirken 
werden; 

 c) sie im Bundesgebiet Schlepperei begehen oder an ihr mitwirken 
werden; 

 5. sie keinen Wohnsitz im Inland haben und nicht über die Mittel zur 
Bestreitung der Kosten ihres Aufenthaltes und ihrer Wiederausreise 

 5. sie keinen Wohnsitz im Inland haben und nicht über die Mittel zur 
Bestreitung der Kosten ihres Aufenthaltes und ihrer Wiederausreise 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
verfügen; verfügen; 

 6. bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, sie wollten den 
Aufenthalt im Bundesgebiet zur vorsätzlichen Begehung von 
Finanzvergehen, mit Ausnahme von Finanzordnungswidrigkeiten, oder 
zu vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen devisenrechtliche 
Vorschriften benützen. 

 6. bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, sie wollten den 
Aufenthalt im Bundesgebiet zur vorsätzlichen Begehung von 
Finanzvergehen, mit Ausnahme von Finanzordnungswidrigkeiten, oder 
zu vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen devisenrechtliche 
Vorschriften benützen. 

(3) Über die Zulässigkeit der Einreise ist nach Befragen des Fremden auf 
Grund des von diesem glaubhaft gemachten oder sonst bekannten Sachverhaltes 
zu entscheiden. Die Zurückweisung ist im Reisedokument des Fremden 
ersichtlich zu machen. Diese Eintragung ist auf Antrag des Betroffenen zu 
streichen, sofern deren Rechtswidrigkeit durch das Verwaltungsgericht des 
Landes festgestellt worden ist. 

(3) Über die Zulässigkeit der Einreise ist nach Befragen des Fremden auf 
Grund des von diesem glaubhaft gemachten oder sonst bekannten Sachverhaltes 
zu entscheiden. Die Zurückweisung ist im Reisedokument des Fremden 
ersichtlich zu machen. Diese Eintragung ist auf Antrag des Betroffenen zu 
streichen, sofern deren Rechtswidrigkeit durch das Verwaltungsgericht des 
Landes festgestellt worden ist. 

§ 46. (1) Fremde, gegen die eine Rückkehrentscheidung, eine Anordnung 
zur Außerlandesbringung, eine Ausweisung oder ein Aufenthaltsverbot 
durchsetzbar ist, sind von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes im 
Auftrag des Bundesamtes zur Ausreise zu verhalten (Abschiebung), wenn 

§ 46. (1) Fremde, gegen die eine Rückkehrentscheidung, eine Anordnung 
zur Außerlandesbringung, eine Ausweisung oder ein Aufenthaltsverbot 
durchsetzbar ist, sind von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes im 
Auftrag des Bundesamtes zur Ausreise zu verhalten (Abschiebung), wenn 

 1. die Überwachung ihrer Ausreise aus Gründen der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung oder Sicherheit notwendig scheint, 

 1. die Überwachung ihrer Ausreise aus Gründen der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung oder Sicherheit notwendig scheint, 

 2. sie ihrer Verpflichtung zur Ausreise nicht zeitgerecht nachgekommen 
sind, 

 2. sie ihrer Verpflichtung zur Ausreise nicht zeitgerecht nachgekommen 
sind, 

 3. auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürchten ist, sie würden ihrer 
Ausreiseverpflichtung nicht nachkommen, oder 

 3. auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürchten ist, sie würden ihrer 
Ausreiseverpflichtung nicht nachkommen, oder 

 4. sie einem Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot zuwider in das 
Bundesgebiet zurückgekehrt sind. 

 4. sie einem Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot zuwider in das 
Bundesgebiet zurückgekehrt sind. 

(2) Verfügt der Fremde über kein Reisedokument und kann die 
Abschiebung nicht ohne ein solches durchgeführt werden, hat das Bundesamt 
bei der für ihn zuständigen ausländischen Behörde ein Ersatzreisedokument für 
die Abschiebung einzuholen oder ein Reisedokument für die Rückführung von 
Drittstaatsangehörigen auszustellen. § 97 Abs. 1 gilt. 

(2) Verfügt der Fremde über kein Reisedokument und kann die 
Abschiebung nicht ohne ein solches durchgeführt werden, hat das Bundesamt 
bei der für ihn zuständigen ausländischen Behörde ein Ersatzreisedokument für 
die Abschiebung einzuholen oder ein Reisedokument für die Rückführung von 
Drittstaatsangehörigen auszustellen. § 97 Abs. 1 gilt. Der Fremde hat an den 
notwendigen Handlungen zur Erlangung eines Ersatzreisedokuments (Abs. 2) im 
erforderlichen Umfang mitzuwirken. 

(2a) Das Bundesamt ist berechtigt, Personen, für die das Bundesamt ein 
Ersatzreisedokument bei der zuständigen ausländischen Behörde für die 
Abschiebung einzuholen hat, vorzuladen. § 19 Abs. 2 bis 4 AVG gilt. 

(2a) Die Verpflichtung zur Mitwirkung gemäß Abs. 2 kann auch mit 
Bescheid auferlegt werden, § 19 Abs. 2 bis 4 AVG gilt sinngemäß. Der Bescheid 
kann mit einer Ladung vor das Bundesamt oder zu einer Amtshandlung zur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erlangung eines Ersatzreisedokuments bei der zuständigen ausländischen 
Behörde, verbunden werden (§ 19 AVG). 

(3) Das Bundesamt hat alle zur Durchführung der Abschiebung 
erforderlichen Veranlassungen unter Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalles (insbesondere Abs. 2 und 4) ehestmöglich zu treffen, insbesondere 
hat es sich vor der Abschiebung eines unbegleiteten minderjährigen Fremden zu 
vergewissern, dass dieser einem Mitglied seiner Familie, einem offiziellen 
Vormund oder einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung im Zielstaat übergeben 
werden kann. Amtshandlungen betreffend Fremde, deren faktischer 
Abschiebeschutz gemäß § 12a Abs. 2 AsylG 2005 aufgehoben wurde, sind 
prioritär zu führen. 

(3) Das Bundesamt hat alle zur Durchführung der Abschiebung 
erforderlichen Veranlassungen unter Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalles (insbesondere Abs. 2 und 4) ehestmöglich zu treffen, insbesondere 
hat es sich vor der Abschiebung eines unbegleiteten minderjährigen Fremden zu 
vergewissern, dass dieser einem Mitglied seiner Familie, einem offiziellen 
Vormund oder einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung im Zielstaat übergeben 
werden kann. Amtshandlungen betreffend Fremde, deren faktischer 
Abschiebeschutz gemäß § 12a Abs. 2 AsylG 2005 aufgehoben wurde, sind 
prioritär zu führen. 

(4) Liegen bei Angehörigen (§ 72 StGB) die Voraussetzungen für die 
Abschiebung gleichzeitig vor, so hat das Bundesamt bei der Erteilung des 
Auftrages zur Abschiebung Maßnahmen anzuordnen, die im Rahmen der 
Durchführung sicherstellen, dass die Auswirkung auf das Familienleben dieser 
Fremden so gering wie möglich bleibt. 

(4) Liegen bei Angehörigen (§ 72 StGB) die Voraussetzungen für die 
Abschiebung gleichzeitig vor, so hat das Bundesamt bei der Erteilung des 
Auftrages zur Abschiebung Maßnahmen anzuordnen, die im Rahmen der 
Durchführung sicherstellen, dass die Auswirkung auf das Familienleben dieser 
Fremden so gering wie möglich bleibt. 

(5) Die Abschiebung ist im Reisedokument des Fremden ersichtlich zu 
machen, sofern dadurch die Abschiebung nicht unzulässig oder unmöglich 
gemacht wird. Diese Eintragung ist auf Antrag des Betroffenen zu streichen, 
sofern deren Rechtswidrigkeit durch das Bundesverwaltungsgericht festgestellt 
worden ist. 

(5) Die Abschiebung ist im Reisedokument des Fremden ersichtlich zu 
machen, sofern dadurch die Abschiebung nicht unzulässig oder unmöglich 
gemacht wird. Diese Eintragung ist auf Antrag des Betroffenen zu streichen, 
sofern deren Rechtswidrigkeit durch das Bundesverwaltungsgericht festgestellt 
worden ist. 

(6) Abschiebungen sind systematisch zu überwachen. Nähere 
Bestimmungen über die Durchführung der Überwachung hat der Bundesminister 
für Inneres durch Verordnung festzulegen. 

(6) Abschiebungen sind systematisch zu überwachen. Nähere 
Bestimmungen über die Durchführung der Überwachung hat der Bundesminister 
für Inneres durch Verordnung festzulegen. 

Duldung Duldung 

§ 46a. (1) Der Aufenthalt von Fremden im Bundesgebiet ist geduldet, 
solange deren Abschiebung gemäß 

§ 46a. (1) Der Aufenthalt von Fremden im Bundesgebiet ist geduldet, 
solange 

 1. §§ 50 und 51 oder  1. deren Abschiebung gemäß §§ 50, 51 oder 52 Abs. 9 unzulässig ist, es sei 
denn, die Abschiebung ist in einen anderen Staat zulässig; 

 2. §§ 8 Abs. 3a und 9 Abs. 2 AsylG 2005 unzulässig ist.  2. deren Abschiebung gemäß §§ 8 Abs. 3a und 9 Abs. 2 AsylG 2005 
unzulässig ist; 

  3. deren Abschiebung aus tatsächlichen, vom Fremden nicht zu 
vertretenen Gründen unmöglich erscheint oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  4. die Rückkehrentscheidung im Sinne des § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG 
vorübergehend unzulässig ist; 

 es sei denn, es besteht nach einer Entscheidung gemäß § 61 weiterhin die 
Zuständigkeit eines anderen Staates oder dieser erkennt sie weiterhin oder 
neuerlich an. 

(1a) Darüber hinaus ist der Aufenthalt von Fremden im Bundesgebiet 
geduldet, wenn das Bundesamt von Amts wegen feststellt, dass die Abschiebung 
des Betroffenen aus tatsächlichen, vom Fremden nicht zu vertretenden Gründen 
nicht möglich ist, es sei denn, dass nach einer zurückweisenden Entscheidung 
gemäß § 5 AsylG 2005 eine Zuständigkeit des anderen Staates weiterhin besteht 
oder dieser die Zuständigkeit weiterhin oder neuerlich anerkennt. Diese 
Duldung kann vom Bundesamt mit Auflagen verbunden werden, sie endet 
jedenfalls mit Wegfall der Hinderungsgründe. Die festgesetzten Auflagen sind 
dem Fremden vom Bundesamt mit Verfahrensanordnung (§ 63 Abs. 2 AVG) 
mitzuteilen. § 56 gilt sinngemäß. 

(1a) Die Duldung gemäß Abs. 1 Z 3 kann vom Bundesamt mit Auflagen 
verbunden werden; sie endet jedenfalls mit Wegfall der Hinderungsgründe. Die 
festgesetzten Auflagen sind dem Fremden vom Bundesamt mit 
Verfahrensanordnung (§ 7 Abs. 1 VwGVG) während des anhängigen Verfahrens 
mitzuteilen; über sie ist insbesondere hinsichtlich ihrer Fortdauer im 
verfahrensabschließenden Bescheid abzusprechen. § 56 gilt sinngemäß. 

(1b) Vom Fremden zu vertretende Gründe liegen jedenfalls vor, wenn er (1b) Vom Fremden zu vertretende Gründe liegen jedenfalls vor, wenn er 

 1. seine Identität verschleiert,  1. seine Identität verschleiert, 

 2. einen Ladungstermin zur Klärung seiner Identität oder zur Einholung 
eines Ersatzreisedokumentes nicht befolgt oder 

 2. einen Ladungstermin zur Klärung seiner Identität oder zur Einholung 
eines Ersatzreisedokumentes nicht befolgt oder 

 3. an den zur Erlangung eines Ersatzreisedokumentes notwendigen 
Schritten nicht mitwirkt oder diese vereitelt. 

 3. an den zur Erlangung eines Ersatzreisedokumentes notwendigen 
Schritten nicht mitwirkt oder diese vereitelt. 

(1c) Der Aufenthalt von Fremden im Bundesgebiet ist ebenfalls geduldet, wenn 
das Bundesamt festgestellt hat, dass die Erlassung einer 
Rückkehrentscheidung im Hinblick auf § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG 
vorübergehend unzulässig ist. 

 

(2) Das Bundesamt hat Fremden, deren Aufenthalt im Bundesgebiet 
geduldet ist, eine Karte für Geduldete auszustellen. Die Karte dient dem 
Nachweis der Identität des Fremden im Verfahren vor dem Bundesamt und hat 
insbesondere die Bezeichnungen „Republik Österreich“ und „Karte für 
Geduldete“, weiters Namen, Geschlecht, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, 
Lichtbild und Unterschrift des Geduldeten sowie die Bezeichnung der Behörde, 
Datum der Ausstellung und Namen des Genehmigenden zu enthalten. Die nähere 
Gestaltung der Karte legt der Bundesminister für Inneres durch Verordnung 
fest. 

(2) Das Bundesamt hat Fremden, deren Aufenthalt im Bundesgebiet 
geduldet ist, von Amts wegen oder auf Antrag eine Karte für Geduldete 
auszustellen. Die Karte dient dem Nachweis der Identität des Fremden im 
Verfahren vor dem Bundesamt und hat insbesondere die Bezeichnungen 
„Republik Österreich“ und „Karte für Geduldete“, weiters Namen, Geschlecht, 
Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Lichtbild und Unterschrift des Geduldeten 
sowie die Bezeichnung der Behörde, Datum der Ausstellung und Namen des 
Genehmigenden zu enthalten. Die nähere Gestaltung der Karte legt der 
Bundesminister für Inneres durch Verordnung fest. 
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(3) Die Karte für Geduldete gilt ein Jahr und wird im Falle des weiteren 
Vorliegens der Voraussetzungen nach Abs. 1 über Antrag des Fremden für 
jeweils ein weiteres Jahr verlängert. Die Gültigkeit der Karte für Geduldete 
gemäß Abs. 1a endet mit dem Ende der Duldung. Die Karte ist zu entziehen, 
wenn 

(3) Die Karte für Geduldete gilt ein Jahr beginnend mit dem 
Ausstellungsdatum und wird im Falle des weiteren Vorliegens der 
Voraussetzungen nach Abs. 1 über Antrag des Fremden für jeweils ein weiteres 
Jahr verlängert. Die Karte ist zu entziehen, wenn 

 1. deren Gültigkeitsdauer abgelaufen ist;  1. deren Gültigkeitsdauer abgelaufen ist; 

 2. eine Duldung im Sinne des Abs. 1 nicht oder nicht mehr vorliegt;  2. die Voraussetzungen der Duldung im Sinne des Abs. 1 nicht oder nicht 
mehr vorliegen; 

 3. das Lichtbild auf der Karte den Inhaber nicht mehr zweifelsfrei 
erkennen lässt oder 

 3. das Lichtbild auf der Karte den Inhaber nicht mehr zweifelsfrei 
erkennen lässt oder 

  4. andere amtliche Eintragungen auf der Karte unlesbar geworden sind. 

 Der Fremde hat die Karte unverzüglich dem Bundesamt vorzulegen, wenn die 
Karte entzogen wurde oder Umstände vorliegen, die eine Entziehung 
rechtfertigen würden. Wurde die Karte entzogen oder ist diese vorzulegen, sind 
die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und das Bundesamt ermächtigt, 
die Karte abzunehmen. Von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
abgenommene Karten sind unverzüglich dem Bundesamt vorzulegen. 

 (4) In den Fällen des Abs. 1 Z 1, 2 und 4 gilt der Aufenthalt des Fremden 
mit der Rechtskraft der Entscheidung als geduldet. In den Fällen der Abs. 1 Z 3 
oder entstehen nachträglich Gründe, dass eine Abschiebung im Sinne des § 9 
Abs. 1 bis 3 BFA-VG vorübergehend unzulässig ist, ist von Amts wegen oder auf 
Antrag festzustellen, dass der Aufenthalt geduldet ist; diesfalls ist der Aufenthalt 
ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft der Feststellung oder der Ausfolgung der 
Karte geduldet. 

§ 51. (1) Während eines Verfahrens zur Erlassung einer 
Rückkehrentscheidung, einer Ausweisung oder eines Aufenthaltsverbots, 
worüber der Fremde zu verständigen ist, ist auf Antrag des Fremden 
festzustellen, ob die Abschiebung in einen von ihm bezeichneten Staat, der nicht 
sein Herkunftsstaat ist, gemäß § 50 unzulässig ist. 

§ 51. (1) Während eines Verfahrens zur Erlassung einer Ausweisung oder 
eines Aufenthaltsverbots, worüber der Fremde zu verständigen ist, ist auf Antrag 
des Fremden festzustellen, ob die Abschiebung in einen von ihm bezeichneten 
Staat, der nicht sein Herkunftsstaat ist, gemäß § 50 unzulässig ist. 

(2) Bezieht sich ein Antrag gemäß Abs. 1 auf den Herkunftsstaat des 
Fremden, gilt dieser Antrag als Antrag auf internationalen Schutz. Diesfalls ist 
gemäß den Bestimmungen des Asylgesetzes 2005 vorzugehen. 

(2) Bezieht sich ein Antrag gemäß Abs. 1 auf den Herkunftsstaat des 
Fremden, gilt dieser Antrag als Antrag auf internationalen Schutz. Diesfalls ist 
gemäß den Bestimmungen des Asylgesetzes 2005 vorzugehen. 

(3) Bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag darf der Fremde (3) Bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag darf der Fremde 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
in den Staat gemäß Abs. 1 nicht abgeschoben werden, es sei denn, der Antrag 
wäre gemäß § 68 Abs. 1 AVG zurückzuweisen. Nach Abschiebung des Fremden 
in einen anderen Staat ist das Verfahren als gegenstandslos einzustellen. 

in den Staat gemäß Abs. 1 nicht abgeschoben werden, es sei denn, der Antrag 
wäre gemäß § 68 Abs. 1 AVG zurückzuweisen. Nach Abschiebung des Fremden 
in einen anderen Staat ist das Verfahren als gegenstandslos einzustellen. 

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) (4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

(5) Der Bescheid, mit dem über einen Antrag gemäß Abs. 1 rechtskräftig 
entschieden wurde, ist auf Antrag oder von Amts wegen abzuändern, wenn sich 
der maßgebliche Sachverhalt wesentlich geändert hat, so dass die Entscheidung 
hinsichtlich dieses Landes anders zu lauten hätte. Bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über einen derartigen Antrag darf der Fremde in den betroffenen 
Staat nur abgeschoben werden, wenn der Antrag gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen 
entschiedener Sache zurückzuweisen ist. 

(5) Der Bescheid, mit dem über einen Antrag gemäß Abs. 1 rechtskräftig 
entschieden wurde, ist auf Antrag oder von Amts wegen abzuändern, wenn sich 
der maßgebliche Sachverhalt wesentlich geändert hat, so dass die Entscheidung 
hinsichtlich dieses Landes anders zu lauten hätte. Bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über einen derartigen Antrag darf der Fremde in den betroffenen 
Staat nur abgeschoben werden, wenn der Antrag gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen 
entschiedener Sache zurückzuweisen ist. 

(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) (6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

§ 52. (1) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt mit 
Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn er sich 

§ 52. (1) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt mit 
Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn er sich 

 1. nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält oder  1. nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält oder 

 2. nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat und das 
Rückkehrentscheidungsverfahren binnen sechs Wochen ab Ausreise 
eingeleitet wurde. 

 2. nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat und das 
Rückkehrentscheidungsverfahren binnen sechs Wochen ab Ausreise 
eingeleitet wurde. 

(2) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt unter einem 
(§ 10 AsylG 2005) mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn 

(2) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt unter einem 
(§ 10 AsylG 2005) mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn 

 1. dessen Antrag auf internationalen Schutz wegen Drittstaatsicherheit 
zurückgewiesen wird, 

 1. dessen Antrag auf internationalen Schutz wegen Drittstaatsicherheit 
zurückgewiesen wird, 

 2. dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung 
des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, 

 2. dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung 
des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, 

 3. ihm der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur 
Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten kommt oder 

 3. ihm der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur 
Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten kommt oder 

 4. ihm der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird  4. ihm der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird 

und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt und ihm kein 
Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für 
begünstigte Drittstaatsangehörige. 

und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt und ihm kein 
Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für 
begünstigte Drittstaatsangehörige. 

(3) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt unter einem mit 
Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag auf 

(3) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt unter einem mit 
Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag auf 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55, 56 oder 57 AsylG 2005 zurück- 
oder abgewiesen wird. 

Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 55, 56 oder 57 AsylG 2005 zurück- 
oder abgewiesen wird. 

(4) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der sich rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhält, hat das Bundesamt mit Bescheid eine 
Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn 

(4) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der sich rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhält, hat das Bundesamt mit Bescheid eine 
Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn 

 1. nachträglich ein Versagungsgrund gemäß § 60 AsylG 2005 oder § 11 
Abs. 1 und 2 NAG eintritt oder bekannt wird, der der Erteilung des 
zuletzt erteilten Aufenthaltstitels, Einreisetitels oder der erlaubten 
visumfreien Einreise entgegengestanden wäre, 

 1. nachträglich ein Versagungsgrund gemäß § 60 AsylG 2005 oder § 11 
Abs. 1 und 2 NAG eintritt oder bekannt wird, der der Erteilung des 
zuletzt erteilten Aufenthaltstitels entgegengestanden wäre, 

  1a. nachträglich ein Versagungsgrund eintritt oder bekannt wird, der der 
Erteilung des zuletzt erteilten Einreisetitels entgegengestanden wäre 
oder eine Voraussetzung gemäß § 31 Abs. 1 wegfällt, die für die 
erlaubte visumfreie Einreise oder den rechtmäßigen Aufenthalt 
erforderlich ist, 

 2. ihm ein Aufenthaltstitel gemäß § 8 Abs. 1 Z 1, 2 oder 4 NAG erteilt 
wurde, er der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht und im ersten Jahr 
seiner Niederlassung mehr als vier Monate keiner erlaubten 
unselbständigen Erwerbstätigkeit nachgegangen ist, 

 2. ihm ein Aufenthaltstitel gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 oder 2 NAG erteilt wurde, 
er der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht und im ersten Jahr seiner 
Niederlassung mehr als vier Monate keiner erlaubten unselbständigen 
Erwerbstätigkeit nachgegangen ist, 

 3. ihm ein Aufenthaltstitel gemäß § 8 Abs. 1 Z 1, 2 oder 4 NAG erteilt 
wurde, er länger als ein Jahr aber kürzer als fünf Jahre im Bundesgebiet 
niedergelassen ist und während der Dauer eines Jahres nahezu 
ununterbrochen keiner erlaubten Erwerbstätigkeit nachgegangen ist, 

 3. ihm ein Aufenthaltstitel gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 oder 2 NAG erteilt wurde, 
er länger als ein Jahr aber kürzer als fünf Jahre im Bundesgebiet 
niedergelassen ist und während der Dauer eines Jahres nahezu 
ununterbrochen keiner erlaubten Erwerbstätigkeit nachgegangen ist, 

 4. der Erteilung eines weiteren Aufenthaltstitels ein Versagungsgrund 
(§ 11 Abs. 1 und 2 NAG) entgegensteht oder 

 4. der Erteilung eines weiteren Aufenthaltstitels ein Versagungsgrund 
(§ 11 Abs. 1 und 2 NAG) entgegensteht oder 

 5. das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß § 14a NAG aus 
Gründen, die ausschließlich vom Drittstaatsangehörigen zu vertreten 
sind, nicht rechtzeitig erfüllt wurde. 

 5. das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß § 14a NAG aus 
Gründen, die ausschließlich vom Drittstaatsangehörigen zu vertreten 
sind, nicht rechtzeitig erfüllt wurde. 

Werden der Behörde nach dem NAG Tatsachen bekannt, die eine 
Rückkehrentscheidung rechtfertigen, so ist diese verpflichtet dem Bundesamt 
diese unter Anschluss der relevanten Unterlagen mitzuteilen. Im Fall des 
Verlängerungsverfahrens gemäß § 24 NAG hat das Bundesamt nur all jene 
Umstände zu würdigen, die der Drittstaatsangehörige im Rahmen eines solchen 
Verfahrens bei der Behörde nach dem NAG bereits hätte nachweisen können 
und müssen. 

Werden der Behörde nach dem NAG Tatsachen bekannt, die eine 
Rückkehrentscheidung rechtfertigen, so ist diese verpflichtet dem Bundesamt 
diese unter Anschluss der relevanten Unterlagen mitzuteilen. Im Fall des 
Verlängerungsverfahrens gemäß § 24 NAG hat das Bundesamt nur all jene 
Umstände zu würdigen, die der Drittstaatsangehörige im Rahmen eines solchen 
Verfahrens bei der Behörde nach dem NAG bereits hätte nachweisen können 
und müssen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(5) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der vor Verwirklichung des 
maßgeblichen Sachverhaltes auf Dauer rechtmäßig niedergelassen war und über 
einen Aufenthaltstitel “Daueraufenthalt – EU” verfügt, hat das Bundesamt eine 
Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 53 
Abs. 3 die Annahme rechtfertigen, dass dessen weiterer Aufenthalt eine 
gegenwärtige, hinreichend schwere Gefahr für die öffentliche Ordnung oder 
Sicherheit darstellen würde. 

(5) Gegen einen Drittstaatsangehörigen, der vor Verwirklichung des 
maßgeblichen Sachverhaltes auf Dauer rechtmäßig niedergelassen war und über 
einen Aufenthaltstitel “Daueraufenthalt – EU” verfügt, hat das Bundesamt eine 
Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 53 
Abs. 3 die Annahme rechtfertigen, dass dessen weiterer Aufenthalt eine 
gegenwärtige, hinreichend schwere Gefahr für die öffentliche Ordnung oder 
Sicherheit darstellen würde. 

(6) Ist ein nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhältiger 
Drittstaatsangehöriger im Besitz eines Aufenthaltstitels oder einer sonstigen 
Aufenthaltsberechtigung eines anderen Mitgliedstaates, hat er sich unverzüglich 
in das Hoheitsgebiet dieses Staates zu begeben. Dies hat der 
Drittstaatsangehörige nachzuweisen. Kommt er seiner Ausreiseverpflichtung 
nicht nach oder ist seine sofortige Ausreise aus dem Bundesgebiet aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit erforderlich, ist eine 
Rückkehrentscheidung gemäß Abs. 1 zu erlassen. 

(6) Ist ein nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhältiger 
Drittstaatsangehöriger im Besitz eines Aufenthaltstitels oder einer sonstigen 
Aufenthaltsberechtigung eines anderen Mitgliedstaates, hat er sich unverzüglich 
in das Hoheitsgebiet dieses Staates zu begeben. Dies hat der 
Drittstaatsangehörige nachzuweisen. Kommt er seiner Ausreiseverpflichtung 
nicht nach oder ist seine sofortige Ausreise aus dem Bundesgebiet aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit erforderlich, ist eine 
Rückkehrentscheidung gemäß Abs. 1 zu erlassen. 

(7) Von der Erlassung einer Rückkehrentscheidung gemäß Abs. 1 ist 
abzusehen, wenn ein Fall des § 45 Abs. 1 vorliegt und ein 
Rückübernahmeabkommen mit jenem Mitgliedstaat besteht, in den der 
Drittstaatsangehörige zurückgeschoben werden soll. 

(7) Von der Erlassung einer Rückkehrentscheidung gemäß Abs. 1 ist 
abzusehen, wenn ein Fall des § 45 Abs. 1 vorliegt und ein 
Rückübernahmeabkommen mit jenem Mitgliedstaat besteht, in den der 
Drittstaatsangehörige zurückgeschoben werden soll. 

(8) Die Rückkehrentscheidung wird im Fall des § 16 Abs. 4 BFA-VG oder 
mit Eintritt der Rechtskraft durchsetzbar und verpflichtet den 
Drittstaatsangehörigen zur unverzüglichen Ausreise in dessen Herkunftsstaat, ein 
Transitland gemäß unionsrechtlichen oder bilateralen 
Rückübernahmeabkommen oder anderen Vereinbarungen oder einen anderen 
Drittstaat, sofern ihm eine Frist für die freiwillige Ausreise nicht eingeräumt 
wurde. Im Falle einer Beschwerde gegen eine Rückkehrentscheidung ist § 28 
Abs. 2 Bundesgesetz über das Verfahren der Verwaltungsgerichte 
(Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013 auch 
dann anzuwenden, wenn er sich zum Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung 
nicht mehr im Bundesgebiet aufhält. 

(8) Die Rückkehrentscheidung wird im Fall des § 16 Abs. 4 BFA-VG oder 
mit Eintritt der Rechtskraft durchsetzbar und verpflichtet den 
Drittstaatsangehörigen zur unverzüglichen Ausreise in dessen Herkunftsstaat, ein 
Transitland gemäß unionsrechtlichen oder bilateralen 
Rückübernahmeabkommen oder anderen Vereinbarungen oder einen anderen 
Drittstaat, sofern ihm eine Frist für die freiwillige Ausreise nicht eingeräumt 
wurde. Im Falle einer Beschwerde gegen eine Rückkehrentscheidung ist § 28 
Abs. 2 Bundesgesetz über das Verfahren der Verwaltungsgerichte 
(Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013 auch 
dann anzuwenden, wenn er sich zum Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung 
nicht mehr im Bundesgebiet aufhält. 

(9) Das Bundesamt hat mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig 
festzustellen, dass eine Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in 
einen oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist, es sei denn, dass dies aus 
vom Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich sei. 

(9) Das Bundesamt hat mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig 
festzustellen, dass eine Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in 
einen oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist, es sei denn, dass dies aus 
vom Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich sei. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(10) Die Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 kann auch 
über andere als in Abs. 9 festgestellte Staaten erfolgen. 

(10) Die Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 kann auch 
über andere als in Abs. 9 festgestellte Staaten erfolgen. 

(11) Der Umstand, dass in einem Verfahren zur Erlassung einer 
Rückkehrentscheidung deren Unzulässigkeit gemäß § 9 Abs. 3 BFA-VG 
festgestellt wurde, hindert nicht daran, im Rahmen eines weiteren Verfahrens zur 
Erlassung einer solchen Entscheidung neuerlich eine Abwägung gemäß § 9 
Abs. 1 BFA-VG vorzunehmen, wenn der Fremde in der Zwischenzeit wieder ein 
Verhalten gesetzt hat, das die Erlassung einer Rückkehrentscheidung 
rechtfertigen würde. 

(11) Der Umstand, dass in einem Verfahren zur Erlassung einer 
Rückkehrentscheidung deren Unzulässigkeit gemäß § 9 Abs. 3 BFA-VG 
festgestellt wurde, hindert nicht daran, im Rahmen eines weiteren Verfahrens zur 
Erlassung einer solchen Entscheidung neuerlich eine Abwägung gemäß § 9 
Abs. 1 BFA-VG vorzunehmen, wenn der Fremde in der Zwischenzeit wieder ein 
Verhalten gesetzt hat, das die Erlassung einer Rückkehrentscheidung 
rechtfertigen würde. 

§ 56. (1) Hat das Bundesamt oder das Bundesverwaltungsgericht eine Frist 
für die freiwillige Ausreise gemäß § 55 festgelegt, so kann das Bundesamt die 
im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
oder zur Vermeidung einer Fluchtgefahr gebotenen Auflagen gegen den 
Drittstaatsangehörigen mit Mandatsbescheid festsetzen. 

§ 56. (1) Hat das Bundesamt oder das Bundesverwaltungsgericht eine Frist 
für die freiwillige Ausreise gemäß § 55 festgelegt, so kann das Bundesamt die 
im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
oder zur Vermeidung einer Fluchtgefahr gebotenen Auflagen gegen den 
Drittstaatsangehörigen mit Mandatsbescheid festsetzen. 

(2) Auflagen im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere die Verpflichtung, (2) Auflagen im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere die Verpflichtung, 

 1. sich lediglich im Gebiet der Bezirksverwaltungsbehörde, in dem sich 
sein Aufenthaltsort befindet, aufzuhalten; 

 1. sich lediglich im Gebiet der Bezirksverwaltungsbehörde, in dem sich 
sein Aufenthaltsort befindet, aufzuhalten; 

 2. sich in periodischen Abständen bei einer Dienststelle einer 
Landespolizeidirektion zu melden; 

 2. sich in periodischen Abständen bei einer Dienststelle einer 
Landespolizeidirektion zu melden; 

 3. beim Bundesamt Dokumente zu hinterlegen,  3. beim Bundesamt Dokumente zu hinterlegen, 

 4. eine angemessene finanzielle Sicherheit beim Bundesamt zu hinterlegen 
oder 

 4. eine angemessene finanzielle Sicherheit beim Bundesamt zu hinterlegen 
oder 

 5. in vom Bundesamt bestimmten Quartieren Unterkunft zu beziehen.  5. in vom Bundesamt bestimmten Quartieren Unterkunft zu beziehen. 

(3) Dem Drittstaatsangehörigen sind die Grenzen des Gebietes gemäß 
Abs. 2 Z 1 nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Darüber hinaus ist der 
Aufenthalt im gesamten Bundesgebiet geduldet, wenn und solange dies 

(3) Dem Drittstaatsangehörigen sind die Grenzen des Gebietes gemäß 
Abs. 2 Z 1 nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Darüber hinaus ist der 
Aufenthalt im gesamten Bundesgebiet geduldet, wenn und solange dies 

 1. zur Erfüllung von gesetzlichen Pflichten notwendig ist;  1. zur Erfüllung von gesetzlichen Pflichten notwendig ist; 

 2. notwendig ist, um Ladungen von Gerichten und Verwaltungsbehörden 
Folge zu leisten oder 

 2. notwendig ist, um Ladungen von Gerichten und Verwaltungsbehörden 
Folge zu leisten oder 

 3. für die Inanspruchnahme einer medizinischen Versorgung oder 
Behandlung notwendig ist. 

 3. für die Inanspruchnahme einer medizinischen Versorgung oder 
Behandlung notwendig ist. 

(4) Zur Erfüllung der Meldeverpflichtung gemäß Abs. 2 Z 2 hat sich der 
Drittstaatsangehörige in periodischen, 48 Stunden nicht unterschreitenden 

(4) Zur Erfüllung der Meldeverpflichtung gemäß Abs. 2 Z 2 hat sich der 
Drittstaatsangehörige in periodischen, 48 Stunden nicht unterschreitenden 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abständen bei einer zu bestimmenden Dienststelle einer Landespolizeidirektion 
zu melden. Die dafür notwendigen Angaben, wie insbesondere die zuständige 
Dienststelle einer Landespolizeidirektion sowie Zeitraum und Zeitpunkt der 
Meldung, sind dem Drittstaatsangehörigen vom Bundesamt mit 
Verfahrensanordnung (§ 63 Abs. 2 AVG) mitzuteilen. Eine Verletzung der 
Meldeverpflichtung liegt nicht vor, wenn deren Erfüllung für den 
Drittstaatsangehörigen nachweislich nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

Abständen bei einer zu bestimmenden Dienststelle einer Landespolizeidirektion 
zu melden. Die dafür notwendigen Angaben, wie insbesondere die zuständige 
Dienststelle einer Landespolizeidirektion sowie Zeitraum und Zeitpunkt der 
Meldung, sind dem Drittstaatsangehörigen vom Bundesamt mit 
Verfahrensanordnung (§ 7 Abs. 1 VwGVG) mitzuteilen. Eine Verletzung der 
Meldeverpflichtung liegt nicht vor, wenn deren Erfüllung für den 
Drittstaatsangehörigen nachweislich nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

(5) Die näheren Bestimmungen, welche die Hinterlegung von Dokumenten 
gemäß Abs. 2 Z 3 oder einer finanziellen Sicherheit gemäß Abs. 2 Z 4 regeln, 
kann der Bundesminister für Inneres durch Verordnung festlegen. 

(5) Die näheren Bestimmungen, welche die Hinterlegung von Dokumenten 
gemäß Abs. 2 Z 3 oder einer finanziellen Sicherheit gemäß Abs. 2 Z 4 regeln, 
kann der Bundesminister für Inneres durch Verordnung festlegen. 

(6) Die vom Bundesamt festgesetzten Auflagen sind vom 
Drittstaatsangehörigen bis zum Zeitpunkt seiner Ausreise aus dem Bundesgebiet 
zu erfüllen. Die Erfüllungspflicht der Auflagen ruht, soweit der 
Drittstaatsangehörige in Schub- Straf- oder Untersuchungshaft angehalten oder 
gegen ihn ein gelinderes Mittel angeordnet wird.“ 

(6) Die vom Bundesamt festgesetzten Auflagen sind vom 
Drittstaatsangehörigen bis zum Zeitpunkt seiner Ausreise aus dem Bundesgebiet 
zu erfüllen. Die Erfüllungspflicht der Auflagen ruht, soweit der 
Drittstaatsangehörige in Schub- Straf- oder Untersuchungshaft angehalten oder 
gegen ihn ein gelinderes Mittel angeordnet wird.“ 

§ 61. (1) Das Bundesamt hat gegen einen Drittstaatsangehörigen eine 
Außerlandesbringung anzuordnen, wenn 

§ 61. (1) Das Bundesamt hat gegen einen Drittstaatsangehörigen eine 
Außerlandesbringung anzuordnen, wenn 

 1. dessen Antrag auf internationalen Schutz gemäß §§ 4a oder 5 
AsylG 2005 zurückgewiesen wird oder nach jeder weiteren, einer 
zurückweisenden Entscheidung gemäß §§ 4a oder 5 AsylG 2005 
folgenden, zurückweisenden Entscheidung gemäß § 68 Abs. 1 AVG 
oder 

 1. dessen Antrag auf internationalen Schutz gemäß §§ 4a oder 5 
AsylG 2005 zurückgewiesen wird oder nach jeder weiteren, einer 
zurückweisenden Entscheidung gemäß §§ 4a oder 5 AsylG 2005 
folgenden, zurückweisenden Entscheidung gemäß § 68 Abs. 1 AVG 
oder 

 2. er in einem anderen Mitgliedstaat einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat und dieser Mitgliedstaat vertraglich oder auf Grund 
der Dublin-Verordnung zur Prüfung dieses Antrages zuständig ist. Dies 
gilt nicht für begünstigte Drittstaatsangehörige. 

 2. er in einem anderen Mitgliedstaat einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat und dieser Mitgliedstaat vertraglich oder auf Grund 
der Dublin-Verordnung zur Prüfung dieses Antrages zuständig ist. Dies 
gilt nicht für begünstigte Drittstaatsangehörige. 

(2) Eine Anordnung zur Außerlandesbringung hat zur Folge, dass eine 
Abschiebung des Drittstaatsangehörigen in den Zielstaat zulässig ist. Die 
Anordnung bleibt binnen 18 Monaten ab Ausreise des Drittstaatsangehörigen 
aufrecht. 

(2) Eine Anordnung zur Außerlandesbringung hat zur Folge, dass eine 
Abschiebung des Drittstaatsangehörigen in den Zielstaat zulässig ist. Die 
Anordnung bleibt binnen 18 Monaten ab Ausreise des Drittstaatsangehörigen 
aufrecht. 

(3) Wenn die Durchführung der Anordnung zur Außerlandesbringung aus 
Gründen, die in der Person des Drittstaatsangehörigen liegen, eine Verletzung 
von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, ist die 
Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben. 

(3) Wenn die Durchführung der Anordnung zur Außerlandesbringung aus 
Gründen, die in der Person des Drittstaatsangehörigen liegen, eine Verletzung 
von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, ist die 
Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) Die Anordnung zur Außerlandesbringung tritt außer Kraft, wenn das 
Asylverfahren gemäß § 28 AsylG 2005 zugelassen wird. 

(4) Die Anordnung zur Außerlandesbringung tritt außer Kraft, wenn das 
Asylverfahren gemäß § 28 AsylG 2005 zugelassen wird. 

 (5) Eine Beschwerde gegen eine Anordnung zur Außerlandesbringung ist 
binnen einer Woche einzubringen. 

§ 69. (1) Eine Ausweisung wird gegenstandslos, wenn der EWR-Bürger, 
Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige seiner 
Ausreiseverpflichtung (§ 70) nachgekommen ist. § 27b gilt. 

§ 69. (1) Eine Ausweisung wird gegenstandslos, wenn der EWR-Bürger, 
Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige seiner 
Ausreiseverpflichtung (§ 70) nachgekommen ist.  

(2) Ein Aufenthaltsverbot ist auf Antrag oder von Amts wegen aufzuheben, 
wenn die Gründe, die zu seiner Erlassung geführt haben, weggefallen sind. 

(2) Ein Aufenthaltsverbot ist auf Antrag oder von Amts wegen aufzuheben, 
wenn die Gründe, die zu seiner Erlassung geführt haben, weggefallen sind. 

(3) Das Aufenthaltsverbot tritt außer Kraft, wenn einem EWR-Bürger, 
Schweizer Bürger oder begünstigten Drittstaatsangehörigen der Status des 
Asylberechtigten zuerkannt wird. 

(3) Das Aufenthaltsverbot tritt außer Kraft, wenn einem EWR-Bürger, 
Schweizer Bürger oder begünstigten Drittstaatsangehörigen der Status des 
Asylberechtigten zuerkannt wird. 

§ 71. (1) Schiebt das Bundesamt den Eintritt der Durchsetzbarkeit einer 
Ausweisung oder eines Aufenthaltsverbotes auf, so kann sie die dafür im 
Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
gebotenen Auflagen festsetzen. Hierbei ist auf den Zweck des Aufenthalts 
Bedacht zu nehmen. 

§ 71. (1) Schiebt das Bundesamt den Eintritt der Durchsetzbarkeit einer 
Ausweisung oder eines Aufenthaltsverbotes auf, so kann sie die dafür im 
Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
gebotenen Auflagen festsetzen. Hierbei ist auf den Zweck des Aufenthalts 
Bedacht zu nehmen. 

(2) Auflagen im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere die Verpflichtung, (2) Auflagen im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere die Verpflichtung, 

 1. sich lediglich im Gebiet der Bezirksverwaltungsbehörde, in dem sich 
sein Aufenthaltsort befindet, aufzuhalten; 

 1. sich lediglich im Gebiet der Bezirksverwaltungsbehörde, in dem sich 
sein Aufenthaltsort befindet, aufzuhalten; 

 2. sich in periodischen Abständen bei einer Dienststelle einer 
Landespolizeidirektion zu melden; 

 2. sich in periodischen Abständen bei einer Dienststelle einer 
Landespolizeidirektion zu melden; 

 3. eine angemessene finanzielle Sicherheit beim Bundesamt zu 
hinterlegen. 

 3. eine angemessene finanzielle Sicherheit beim Bundesamt zu 
hinterlegen. 

(3) Dem EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigten 
Drittstaatsangehörigen sind die Grenzen des Gebietes gemäß Abs. 2 Z 1 
nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Darüber hinaus ist der Aufenthalt im 
gesamten Bundesgebiet geduldet, wenn und solange dies 

(3) Dem EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigten 
Drittstaatsangehörigen sind die Grenzen des Gebietes gemäß Abs. 2 Z 1 
nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Darüber hinaus ist der Aufenthalt im 
gesamten Bundesgebiet geduldet, wenn und solange dies 

 1. zur Erfüllung von gesetzlichen Pflichten notwendig ist;  1. zur Erfüllung von gesetzlichen Pflichten notwendig ist; 

 2. notwendig ist, um Ladungen von Gerichten und Verwaltungsbehörden 
Folge zu leisten oder 

 2. notwendig ist, um Ladungen von Gerichten und Verwaltungsbehörden 
Folge zu leisten oder 

 3. für die Inanspruchnahme einer medizinischen Versorgung oder  3. für die Inanspruchnahme einer medizinischen Versorgung oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Behandlung notwendig ist. Behandlung notwendig ist. 

(4) Zur Erfüllung der Meldeverpflichtung gemäß Abs. 2 Z 2 hat sich der 
EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige in 
periodischen, 48 Stunden nicht unterschreitenden Abständen bei einer zu 
bestimmenden Dienststelle einer Landespolizeidirektion zu melden. Die dafür 
notwendigen Angaben, wie insbesondere die zuständige Dienststelle einer 
Landespolizeidirektion sowie Zeitraum und Zeitpunkt der Meldung, sind dem 
EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigten Drittstaatsangehörigen vom 
Bundesamt mit Verfahrensanordnung (§ 63 Abs. 2 AVG) mitzuteilen. Eine 
Verletzung der Meldeverpflichtung liegt nicht vor, wenn deren Erfüllung für den 
EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigten Drittstaatsangehörigen 
nachweislich nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

(4) Zur Erfüllung der Meldeverpflichtung gemäß Abs. 2 Z 2 hat sich der 
EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige in 
periodischen, 48 Stunden nicht unterschreitenden Abständen bei einer zu 
bestimmenden Dienststelle einer Landespolizeidirektion zu melden. Die dafür 
notwendigen Angaben, wie insbesondere die zuständige Dienststelle einer 
Landespolizeidirektion sowie Zeitraum und Zeitpunkt der Meldung, sind dem 
EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigten Drittstaatsangehörigen vom 
Bundesamt mit Verfahrensanordnung (§ 7 Abs. 1 VwGVG) mitzuteilen. Eine 
Verletzung der Meldeverpflichtung liegt nicht vor, wenn deren Erfüllung für den 
EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigten Drittstaatsangehörigen 
nachweislich nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

(5) Die näheren Bestimmungen, welche die Hinterlegung einer finanziellen 
Sicherheit gemäß Abs. 2 Z 3 regeln, kann der Bundesminister für Inneres durch 
Verordnung festlegen. 

(5) Die näheren Bestimmungen, welche die Hinterlegung einer finanziellen 
Sicherheit gemäß Abs. 2 Z 3 regeln, kann der Bundesminister für Inneres durch 
Verordnung festlegen. 

(6) Die vom Bundesamt festgesetzten Auflagen sind vom EWR-Bürger, 
Schweizer Bürger oder begünstigten Drittstaatsangehörigen bis zum Zeitpunkt 
seiner Ausreise aus dem Bundesgebiet zu erfüllen. Die Erfüllungspflicht der 
Auflagen ruht, soweit der EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigte 
Drittstaatsangehörige in Schub- Straf- oder Untersuchungshaft angehalten oder 
gegen ihn ein gelinderes Mittel angeordnet wird. 

(6) Die vom Bundesamt festgesetzten Auflagen sind vom EWR-Bürger, 
Schweizer Bürger oder begünstigten Drittstaatsangehörigen bis zum Zeitpunkt 
seiner Ausreise aus dem Bundesgebiet zu erfüllen. Die Erfüllungspflicht der 
Auflagen ruht, soweit der EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigte 
Drittstaatsangehörige in Schub- Straf- oder Untersuchungshaft angehalten oder 
gegen ihn ein gelinderes Mittel angeordnet wird. 

§ 76. (1) Fremde können festgenommen und angehalten werden (Schubhaft), 
sofern dies notwendig ist, um das Verfahren zur Erlassung einer 
Rückkehrentscheidung, einer Anordnung zur Außerlandesbringung, einer 
Ausweisung oder eines Aufenthaltsverbotes bis zum Eintritt ihrer 
Durchsetzbarkeit oder um die Abschiebung zu sichern. Über Fremde, die sich 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, darf Schubhaft verhängt werden, wenn 
auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, sie würden sich dem 
Verfahren entziehen. 

§ 76. (1) Fremde können festgenommen und angehalten werden 
(Schubhaft), sofern der Zweck der Schubhaft nicht durch ein gelinderes Mittel 
(§ 77) erreicht werden kann. Unmündige Minderjährige dürfen nicht in 
Schubhaft angehalten werden. 

(1a) Unmündige Minderjährige dürfen nicht in Schubhaft angehalten werden.  

(2) Das Bundesamt kann über einen Asylwerber oder einen Fremden, der einen 
Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, Schubhaft zum Zwecke der 
Sicherung des Verfahrens zur Erlassung einer Rückkehrentscheidung, zur 
Erlassung einer Anordnung zur Außerlandesbringung oder zur Sicherung der 

(2) Die Schubhaft darf nur dann angeordnet werden, wenn dies zur 
Sicherung des Verfahrens zur Erlassung einer aufenthaltsbeendenden 
Maßnahme, des Verfahrens über einen Antrag auf internationalen Schutz im 
Hinblick auf die Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme oder der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abschiebung anordnen, wenn Abschiebung notwendig ist oder die Voraussetzungen des Art. 28 Dublin-

Verordnung vorliegen. Es muss Fluchtgefahr vorliegen und die Schubhaft 
verhältnismäßig sein. 

 1. gegen ihn eine durchsetzbare - wenn auch nicht rechtskräftige - 
Rückkehrentscheidung erlassen wurde; 

 

 2. gegen ihn ein Verfahren zur Erlassung einer aufenthaltsbeendenden 
Maßnahme gemäß § 27 AsylG 2005 eingeleitet wurde; 

 

 3. gegen ihn vor Stellung des Antrages auf internationalen Schutz eine 
durchsetzbare Rückkehrentscheidung, eine durchsetzbare Anordnung zur 
Außerlandesbringung, durchsetzbare Ausweisung oder ein durchsetzbares 
Aufenthaltsverbot erlassen worden ist oder 

 

 4. auf Grund des Ergebnisses der Befragung, der Durchsuchung und der 
erkennungsdienstlichen Behandlung anzunehmen ist, dass der Antrag des 
Fremden auf internationalen Schutz mangels Zuständigkeit Österreichs zur 
Prüfung zurückgewiesen werden wird. 

 

(2a) Das Bundesamt hat über einen Asylwerber Schubhaft anzuordnen, wenn  

 1. gegen ihn eine zurückweisende Entscheidung gemäß §§ 4a oder 5 
AsylG 2005 und eine durchsetzbare Anordnung zur Außerlandesbringung oder 
eine durchsetzbare Ausweisung erlassen wurde oder ihm gemäß § 12a Abs. 1 
AsylG 2005 ein faktischer Abschiebeschutz nicht zukommt; 

 

 2. eine Mitteilung gemäß § 29 Abs. 3 Z 4 bis 6 AsylG 2005 erfolgt ist und 
der Asylwerber die Gebietsbeschränkung gemäß § 12 Abs. 2 AsylG 2005 verletzt 
hat; 

 

 3. der Asylwerber die Meldeverpflichtung gemäß § 15a AsylG 2005 mehr 
als einmal verletzt hat; 

 

 4. der Asylwerber, gegen den gemäß § 27 AsylG 2005 ein Verfahren zur 
Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme eingeleitet wurde, der 
Mitwirkungsverpflichtung gemäß § 13 Abs. 2 BFA-VG nicht nachgekommen ist; 

 

 5. der Asylwerber einen Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 Z 23 
AsylG 2005) gestellt hat und der faktische Abschiebeschutz gemäß § 12a Abs. 2 
AsylG 2005 aufgehoben wurde, oder 

 

 6. sich der Asylwerber gemäß § 24 Abs. 4 AsylG 2005 
ungerechtfertigt aus der Erstaufnahmestelle entfernt hat, soweit eine der 
Voraussetzungen des Abs. 2 Z 1 bis 4 vorliegt, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

und die Schubhaft für die Sicherung eines Verfahrens zur Erlassung einer 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme oder zur Sicherung der Abschiebung 
notwendig ist, es sei denn, dass besondere Umstände in der Person des 
Asylwerbers der Schubhaft entgegenstehen. 

 

(3) Die Schubhaft ist mit Bescheid anzuordnen; dieser ist gemäß § 57 AVG 
zu erlassen, es sei denn, der Fremde befände sich bei Einleitung des Verfahrens 
zu seiner Erlassung aus anderem Grund nicht bloß kurzfristig in Haft. Nicht 
vollstreckte Schubhaftbescheide gemäß § 57 AVG gelten 14 Tage nach ihrer 
Erlassung als widerrufen. 

(3) Eine Fluchtgefahr im Sinne des Abs. 2 liegt vor, wenn bestimmte 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich der Fremde dem Verfahren oder 
der Abschiebung entziehen werde. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, 

  1. ob der Fremde an dem Verfahren zur Erlassung einer 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme mitwirkt oder die Rückkehr oder 
Abschiebung umgeht oder behindert; 

  2. ob der Fremde entgegen eines aufrechten Einreiseverbots, eines 
aufrechten Aufenthaltsverbots oder während einer aufrechten 
Anordnung zur Außerlandesbringung neuerlich in das Bundesgebiet 
eingereist ist; 

  3. ob eine durchsetzbare aufenthaltsbeendende Maßnahme besteht oder 
der Fremde sich dem Verfahren zur Erlassung einer 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme oder über einen Antrag auf 
internationalen Schutz bereits entzogen hat; 

  4. ob der faktische Abschiebeschutz bei einem Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 
Z 23 AsylG 2005) aufgehoben wurde oder dieser dem Fremden nicht 
zukommt; 

  5. ob gegen den Fremden zum Zeitpunkt der Stellung eines Antrages auf 
internationalen Schutz eine durchsetzbare aufenthaltsbeendende 
Maßnahme bestand, insbesondere, wenn er sich zu diesem Zeitpunkt 
bereits in Schubhaft befand oder aufgrund § 34 Abs. 3 Z 1 bis 3 BFA-
VG angehalten wurde; 

  6. ob auf Grund des Ergebnisses der Befragung, der Durchsuchung oder 
der erkennungsdienstlichen Behandlung anzunehmen ist, dass ein 
anderer Mitgliedstaat nach der Dublin-Verordnung zuständig ist, 
insbesondere, wenn bereits mehrere Anträge auf internationalen Schutz 
in den Mitgliedstaaten gestellt wurden oder der Fremde falsche 
Angaben hierüber gemacht hat; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  7. ob der Fremde seiner Verpflichtung aus dem gelinderen Mittel nicht 
nachkommt; 

  8. ob Auflagen, Mitwirkungspflichten, Gebietsbeschränkungen oder 
Meldeverpflichtungen gemäß §§ 56 oder 70 Abs. 6 FPG, § 13 Abs. 2 
BFA-VG oder 15a AsylG 2005 verletzt wurden, insbesondere bei 
Vorliegen einer aktuell oder zum Zeitpunkt der Stellung eines Antrags 
auf internationalen Schutzes durchsetzbaren aufenthaltsbeendenden 
Maßnahme; 

  9. der Grad der sozialen Verankerung in Österreich, insbesondere das 
Bestehen familiärer Beziehungen, das Ausüben einer legalen 
Erwerbstätigkeit beziehungsweise das Vorhandensein ausreichender 
Existenzmittel sowie die Existenz eines gesicherten Wohnsitzes. 

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) (4) Die Schubhaft ist schriftlich mit Bescheid anzuordnen; dieser ist gemäß 
§ 57 AVG zu erlassen, es sei denn, der Fremde befände sich bei Einleitung des 
Verfahrens zu seiner Erlassung aus anderem Grund nicht bloß kurzfristig in 
Haft. Nicht vollstreckte Schubhaftbescheide gemäß § 57 AVG gelten 14 Tage 
nach ihrer Erlassung als widerrufen. 

(5) Wird eine Rückkehrentscheidung, eine Anordnung zur 
Außerlandesbringung, eine Ausweisung oder ein Aufenthaltsverbot durchsetzbar 
und erscheint die Überwachung der Ausreise des Fremden notwendig, so gilt die 
zur Sicherung des Verfahrens angeordnete Schubhaft ab diesem Zeitpunkt als 
zur Sicherung der Abschiebung verhängt. 

(5) Wird eine aufenthaltsbeendende Maßnahme durchsetzbar und erscheint 
die Überwachung der Ausreise des Fremden notwendig, so gilt die zur 
Sicherung des Verfahrens angeordnete Schubhaft ab diesem Zeitpunkt als zur 
Sicherung der Abschiebung verhängt. 

(6) Stellt ein Fremder während der Anhaltung in Schubhaft einen Antrag auf 
internationalen Schutz, so kann diese aufrecht erhalten werden. Liegen 
die Voraussetzungen des Abs. 2 oder 2a vor, gilt die Schubhaft als nach 
Abs. 2 oder 2a verhängt. Das Vorliegen der Voraussetzungen für die 
Anordnung der Schubhaft gemäß Abs. 2 oder 2a ist mit Aktenvermerk 
festzuhalten. 

(6) Stellt ein Fremder während einer Anhaltung in Schubhaft oder nach 
§§ 34 oder 40 BFA-VG einen Antrag auf internationalen Schutz, so kann diese 
aufrecht erhalten werden, wenn Gründe zur Annahme bestehen, dass der Antrag 
zur Verzögerung der Vollstreckung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme 
gestellt wurde. Das Vorliegen der Voraussetzungen ist mit Aktenvermerk 
festzuhalten; dieser ist dem Fremden zur Kenntnis zu bringen. § 11 Abs. 8 und 
§ 12 Abs. 1 BFA-VG gelten sinngemäß. Beruht die bisherige Anhaltung auf 
§§ 34 und 40 BFA-VG, so ist ein Schubhaftbescheid zu erlassen. 

(7) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)  

§ 77. (1) Das Bundesamt hat bei Vorliegen der in § 76 genannten Gründe 
gelindere Mittel anzuordnen, wenn es Grund zur Annahme hat, dass der 
Zweck der Schubhaft durch Anwendung des gelinderen Mittels erreicht 

§ 77. (1) Das Bundesamt hat bei Vorliegen der in § 76 genannten Gründe 
gelindere Mittel anzuordnen, wenn es Grund zur Annahme hat, dass der 
Zweck der Schubhaft durch Anwendung des gelinderen Mittels erreicht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
werden kann. Gegen mündige Minderjährige bis zur Vollendung des 
16. Lebensjahres hat das Bundesamt gelindere Mittel anzuwenden, es 
sei denn bestimmte Tatsachen rechtfertigen die Annahme, dass der 
Zweck der Schubhaft damit nicht erreicht werden kann; diesfalls gilt 
§ 80 Abs. 2 Z 1. 

werden kann. Gegen mündige Minderjährige hat das Bundesamt 
gelindere Mittel anzuwenden, es sei denn bestimmte Tatsachen 
rechtfertigen die Annahme, dass der Zweck der Schubhaft damit nicht 
erreicht werden kann; diesfalls gilt § 80 Abs. 2 Z 1. 

(2) Voraussetzung für die Anordnung gelinderer Mittel ist, dass der Fremde 
seiner erkennungsdienstlichen Behandlung zustimmt, es sei denn, diese 
wäre bereits aus dem Grunde des § 24 Abs. 1 Z 4 BFA-VG von Amts 
wegen erfolgt. 

(2) Voraussetzung für die Anordnung gelinderer Mittel ist, dass der Fremde 
seiner erkennungsdienstlichen Behandlung zustimmt, es sei denn, diese 
wäre bereits aus dem Grunde des § 24 Abs. 1 Z 4 BFA-VG von Amts 
wegen erfolgt. 

(3) Gelindere Mittel sind insbesondere die Anordnung, (3) Gelindere Mittel sind insbesondere die Anordnung, 

 1. in vom Bundesamt bestimmten Räumen Unterkunft zu nehmen,  1. in vom Bundesamt bestimmten Räumen Unterkunft zu nehmen, 

 2. sich in periodischen Abständen bei einer Dienststelle einer 
Landespolizeidirektion zu melden oder 

 2. sich in periodischen Abständen bei einer Dienststelle einer 
Landespolizeidirektion zu melden oder 

 3. eine angemessene finanzielle Sicherheit beim Bundesamt zu 
hinterlegen. 

 3. eine angemessene finanzielle Sicherheit beim Bundesamt zu 
hinterlegen. 

(4) Kommt der Fremde seinen Verpflichtungen nach Abs. 3 nicht nach oder 
leistet er ohne ausreichende Entschuldigung einer ihm zugegangenen 
Ladung zum Bundesamt, in der auf diese Konsequenz hingewiesen 
wurde, nicht Folge, ist die Schubhaft anzuordnen. Für die in der 
Unterkunft verbrachte Zeit gilt § 80 mit der Maßgabe, dass die Dauer 
der Zulässigkeit verdoppelt wird. 

(4) Kommt der Fremde seinen Verpflichtungen nach Abs. 3 nicht nach oder 
leistet er ohne ausreichende Entschuldigung einer ihm zugegangenen 
Ladung zum Bundesamt, in der auf diese Konsequenz hingewiesen 
wurde, nicht Folge, ist die Schubhaft anzuordnen. Für die in der 
Unterkunft verbrachte Zeit gilt § 80 mit der Maßgabe, dass die Dauer 
der Zulässigkeit verdoppelt wird. 

(5) Die Anwendung eines gelinderen Mittels steht der für die Durchsetzung der 
Abschiebung erforderlichen Ausübung von Befehls- und Zwangsgewalt 
nicht entgegen. Soweit dies zur Abwicklung dieser Maßnahmen 
erforderlich ist, kann den Betroffenen aufgetragen werden, sich für 
insgesamt 72 Stunden nicht übersteigende Zeiträume an bestimmten 
Orten aufzuhalten. 

(5) Die Anwendung eines gelinderen Mittels steht der für die Durchsetzung der 
Abschiebung erforderlichen Ausübung von Befehls- und Zwangsgewalt 
nicht entgegen. Soweit dies zur Abwicklung dieser Maßnahmen 
erforderlich ist, kann den Betroffenen aufgetragen werden, sich für 
insgesamt 72 Stunden nicht übersteigende Zeiträume an bestimmten 
Orten aufzuhalten. 

(6) Zur Erfüllung der Meldeverpflichtung gemäß Abs. 3 Z 2 hat sich der Fremde 
in periodischen, 24 Stunden nicht unterschreitenden Abständen bei einer 
zu bestimmenden Dienststelle einer Landespolizeidirektion zu melden. 
Die dafür notwendigen Angaben, wie insbesondere die zuständige 
Dienststelle einer Landespolizeidirektion sowie Zeitraum und Zeitpunkt 
der Meldung, sind dem Fremden vom Bundesamt mit 
Verfahrensanordnung (§ 63 Abs. 2 AVG) mitzuteilen. Eine Verletzung 
der Meldeverpflichtung liegt nicht vor, wenn deren Erfüllung für den 

(6) Zur Erfüllung der Meldeverpflichtung gemäß Abs. 3 Z 2 hat sich der Fremde 
in periodischen, 24 Stunden nicht unterschreitenden Abständen bei einer 
zu bestimmenden Dienststelle einer Landespolizeidirektion zu melden. 
Die dafür notwendigen Angaben, wie insbesondere die zuständige 
Dienststelle einer Landespolizeidirektion sowie Zeitraum und Zeitpunkt 
der Meldung, sind dem Fremden vom Bundesamt mit 
Verfahrensanordnung (§ 7 Abs. 1 VwGVG) mitzuteilen. Eine Verletzung 
der Meldeverpflichtung liegt nicht vor, wenn deren Erfüllung für den 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Fremden nachweislich nicht möglich oder nicht zumutbar war. Fremden nachweislich nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

(7) Die näheren Bestimmungen, welche die Hinterlegung einer finanziellen 
Sicherheit gemäß Abs. 3 Z 3 regeln, kann der Bundesminister für Inneres durch 
Verordnung festlegen. 

(7) Die näheren Bestimmungen, welche die Hinterlegung einer finanziellen 
Sicherheit gemäß Abs. 3 Z 3 regeln, kann der Bundesminister für Inneres durch 
Verordnung festlegen. 

(8) Das gelindere Mittel ist mit Bescheid anzuordnen; dieser ist gemäß § 57 
AVG zu erlassen, es sei denn, der Fremde befände sich bei Einleitung des 
Verfahrens zu seiner Erlassung aus anderem Grund nicht bloß kurzfristig in 
Haft. Nicht vollstreckte Bescheide gemäß § 57 AVG gelten 14 Tage nach ihrer 
Erlassung als widerrufen. 

(8) Das gelindere Mittel ist mit Bescheid anzuordnen; dieser ist gemäß § 57 
AVG zu erlassen, es sei denn, der Fremde befände sich bei Einleitung des 
Verfahrens zu seiner Erlassung aus anderem Grund nicht bloß kurzfristig in 
Haft. Nicht vollstreckte Bescheide gemäß § 57 AVG gelten 14 Tage nach ihrer 
Erlassung als widerrufen. 

(9) Die Landespolizeidirektionen können betreffend die Räumlichkeiten zur 
Unterkunftnahme gemäß Abs. 3 Z 1 Vorsorge treffen. 

(9) Die Landespolizeidirektionen können betreffend die Räumlichkeiten zur 
Unterkunftnahme gemäß Abs. 3 Z 1 Vorsorge treffen. 

§ 78. (1) Die Schubhaft ist in den Hafträumen der Landespolizeidirektion 
zu vollziehen. Kann eine Landespolizeidirektion die Schubhaft nicht vollziehen, 
ist eine Landespolizeidirektion, die über Haftraum verfügt, um den Vollzug zu 
ersuchen. Kann auch diese die Schubhaft nicht vollziehen, ist der Leiter des 
gerichtlichen Gefangenenhauses, in dessen Sprengel die Sicherheitsbehörde 
ihren Sitz hat, um den Vollzug zu ersuchen; er hat dem Ersuchen zu entsprechen, 
soweit dies ohne Beeinträchtigung anderer gesetzlicher Aufgaben möglich ist. 

§ 78. (1) Die Schubhaft ist in den Hafträumen der Landespolizeidirektion 
zu vollziehen. Kann eine Landespolizeidirektion die Schubhaft nicht vollziehen, 
ist eine Landespolizeidirektion, die über Haftraum verfügt, um den Vollzug zu 
ersuchen.  

(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) (2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

(3) Im unmittelbaren Anschluss an eine gerichtliche Freiheitsstrafe darf die 
Schubhaft auch sonst in einem gerichtlichen Gefangenenhaus oder - mit 
Zustimmung des Betroffenen - in einer Strafvollzugsanstalt vollzogen werden. 

 

(4) Soweit dies für Zwecke der Abschiebung erforderlich ist, kann die 
Schubhaft in Hafträumen, die sich am Weg zur Bundesgrenze befinden, 
vollzogen werden. 

(4) Soweit dies für Zwecke der Abschiebung erforderlich ist, kann die 
Schubhaft in Hafträumen, die sich am Weg zur Bundesgrenze befinden, 
vollzogen werden. 

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 68/2013) (5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 68/2013) 

(6) Kann ein kranker oder verletzter Fremder während der Schubhaft in den 
Hafträumen nicht sachgemäß behandelt werden, gilt der Zeitraum einer 
ambulanten medizinischen Versorgung als Schubhaft. Kann die 
Landespolizeidirektion die Schubhaft in einem solchen Fall auf Grund des 
Gesundheitszustandes des Fremden, der von ihm selbst herbeigeführt worden ist, 
nicht oder nicht mehr vollziehen, so kann, wenn die aufenthaltsbeendende 
Maßnahme des Fremden durchsetzbar und die Abschiebung möglich ist, die 

(6) Kann ein kranker oder verletzter Fremder während der Schubhaft in den 
Hafträumen nicht sachgemäß behandelt werden, gilt der Zeitraum einer 
ambulanten medizinischen Versorgung als Schubhaft. Kann die 
Landespolizeidirektion die Schubhaft in einem solchen Fall auf Grund des 
Gesundheitszustandes des Fremden, der von ihm selbst herbeigeführt worden ist, 
nicht oder nicht mehr vollziehen, so kann, wenn die aufenthaltsbeendende 
Maßnahme des Fremden durchsetzbar und die Abschiebung möglich ist, die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Landespolizeidirektion den Leiter des gerichtlichen Gefangenenhauses Wien um 
den Vollzug der Schubhaft in der medizinischen Einrichtung dieses gerichtlichen 
Gefangenenhauses ersuchen. Dieser hat dem Ersuchen zu entsprechen, soweit 
eine sachgemäße medizinische Behandlung und Betreuung des Betroffenen im 
Hinblick auf die Auslastung und Ausstattung der Einrichtungen, die die 
erforderliche Behandlung gewährleisten, möglich ist. 

Landespolizeidirektion den Leiter des gerichtlichen Gefangenenhauses Wien um 
den Vollzug der Schubhaft in der medizinischen Einrichtung dieses gerichtlichen 
Gefangenenhauses ersuchen. Dieser hat dem Ersuchen zu entsprechen, soweit 
eine sachgemäße medizinische Behandlung und Betreuung des Betroffenen und 
dessen gesonderte Unterbringung im Hinblick auf die Auslastung und 
Ausstattung der Einrichtungen, die die erforderliche Behandlung gewährleisten, 
möglich ist. 

(7) Wenn es der Gesundheitszustand des Fremden erfordert, so ist dieser in 
weiterer Vollziehung der Schubhaft in eine geeignete Krankenanstalt zu 
bringen und dort erforderlichenfalls auch zu bewachen, wenn die 
Behandlung nicht im Haftraum der Landespolizeidirektion durchgeführt 
werden kann. § 71 Abs. 2 und 3 des Strafvollzugsgesetzes (StVG), 
BGBl. Nr. 144/1969, gilt sinngemäß. 

(7) Wenn es der Gesundheitszustand des Fremden erfordert, so ist dieser in 
weiterer Vollziehung der Schubhaft in eine geeignete Krankenanstalt zu 
bringen und dort erforderlichenfalls auch zu bewachen, wenn die 
Behandlung nicht im Haftraum der Landespolizeidirektion durchgeführt 
werden kann. § 71 Abs. 2 und 3 des Strafvollzugsgesetzes (StVG), 
BGBl. Nr. 144/1969, gilt sinngemäß. 

(8) Wird die Schubhaft in einem gerichtlichen Gefangenenhaus, im Haftraum 
einer anderen Landespolizeidirektion oder in einer Krankenanstalt 
vollzogen, so hat die Landespolizeidirektion die dadurch entstehenden 
Kosten in vollem Umfang zu ersetzen. 

(8) Wird die Schubhaft in einem gerichtlichen Gefangenenhaus oder in einer 
Krankenanstalt vollzogen, so hat die Landespolizeidirektion die dadurch 
entstehenden Kosten in vollem Umfang zu ersetzen. 

§ 79. (1) Für die Anhaltung in Schubhaft in Hafträumen einer 
Landespolizeidirektion gilt § 53c Abs. 1 bis 5 VStG, für die Anhaltung 
in gerichtlichen Gefangenenhäusern und Strafvollzugsanstalten gilt 
§ 53d VStG. 

§ 79. (1) Für die Anhaltung in Schubhaft in Hafträumen einer 
Landespolizeidirektion gilt § 53c Abs. 1 bis 5 VStG, für die Anhaltung 
in gerichtlichen Gefangenenhäusern gemäß § 78 Abs. 6 gilt § 53d VStG. 

(2) Fremde unter sechzehn Jahren dürfen in Schubhaft angehalten werden, 
wenn eine dem Alter und Entwicklungsstand entsprechende Unterbringung und 
Pflege gewährleistet ist. 

(2) Fremde unter sechzehn Jahren dürfen in Schubhaft angehalten werden, 
wenn eine dem Alter und Entwicklungsstand entsprechende Unterbringung und 
Pflege gewährleistet ist. 

(3) Minderjährige Schubhäftlinge sind von Erwachsenen getrennt 
anzuhalten. Wurde auch gegen einen Elternteil oder Erziehungsberechtigten die 
Schubhaft verhängt, sind minderjährige Schubhäftlinge gemeinsam mit diesem 
anzuhalten, es sei denn, dass ihr Wohl eine getrennte Anhaltung verlangt. 

(3) Minderjährige Schubhäftlinge sind von Erwachsenen getrennt 
anzuhalten. Wurde auch gegen einen Elternteil oder Erziehungsberechtigten die 
Schubhaft verhängt, sind minderjährige Schubhäftlinge gemeinsam mit diesem 
anzuhalten, es sei denn, dass ihr Wohl eine getrennte Anhaltung verlangt. 

(4) Die Hausordnung für die Durchführung der Schubhaft in den 
Hafträumen der Landespolizeidirektionen hat der Bundesminister für Inneres zu 
erlassen. Darin sind die Rechte und Pflichten der Häftlinge unter Bedachtnahme 
auf die Aufrechterhaltung der Ordnung sowie unter Berücksichtigung der 
räumlichen und personellen Gegebenheiten zu regeln. 

(4) Die Hausordnung für die Durchführung der Schubhaft in den 
Hafträumen der Landespolizeidirektionen hat der Bundesminister für Inneres zu 
erlassen. Darin sind die Rechte und Pflichten der Häftlinge unter Bedachtnahme 
auf die Aufrechterhaltung der Ordnung sowie unter Berücksichtigung der 
räumlichen und personellen Gegebenheiten zu regeln. 

(5) Sofern eine familien- und kindgerechte Unterbringung gewährleistet ist, (5) Sofern eine familien- und kindgerechte Unterbringung gewährleistet ist, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ist Fremden, die zeitnah zu einer Abschiebung in Schubhaft angehalten sind, zu 
gestatten, dass sie von ihnen zur Obsorge anvertrauten Minderjährigen begleitet 
werden. Im Falle des Begleitens gelten die Schutznormen aus der Hausordnung 
sinngemäß für die Minderjährigen. 

ist Fremden, die zeitnah zu einer Abschiebung in Schubhaft angehalten sind, zu 
gestatten, dass sie von ihnen zur Obsorge anvertrauten Minderjährigen begleitet 
werden. Im Falle des Begleitens gelten die Schutznormen aus der Hausordnung 
sinngemäß für die Minderjährigen. 

§ 80. (1) Das Bundesamt ist verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass die 
Schubhaft so kurz wie möglich dauert. Die Schubhaft darf so lange 
aufrechterhalten werden, bis der Grund für ihre Anordnung weggefallen ist oder 
ihr Ziel nicht mehr erreicht werden kann. 

§ 80. (1) Das Bundesamt ist verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass die 
Schubhaft so kurz wie möglich dauert. Die Schubhaft darf so lange 
aufrechterhalten werden, bis der Grund für ihre Anordnung weggefallen ist oder 
ihr Ziel nicht mehr erreicht werden kann. 

(2) Die Schubhaftdauer darf grundsätzlich (2) Die Schubhaftdauer darf, vorbehaltlich der Dublin-Verordnung, 
grundsätzlich 

 1. zwei Monate nicht überschreiten, wenn die Schubhaft gegen 
einen mündigen Minderjährigen verhängt wird; 

 1. zwei Monate nicht überschreiten, wenn die Schubhaft gegen 
einen mündigen Minderjährigen verhängt wird; 

 2. vier Monate nicht überschreiten, wenn die Schubhaft gegen 
einen Fremden, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, verhängt wird und kein 
Fall der Abs. 3 und 4 vorliegt. 

 2. vier Monate nicht überschreiten, wenn die Schubhaft gegen 
einen Fremden, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, verhängt wird und kein 
Fall der Abs. 3 und 4 vorliegt. 

(3) Darf ein Fremder deshalb nicht abgeschoben werden, weil über einen 
Antrag gemäß § 51 noch nicht rechtskräftig entschieden ist, kann die Schubhaft 
bis zum Ablauf der vierten Woche nach rechtskräftiger Entscheidung, insgesamt 
jedoch nicht länger als sechs Monate aufrecht erhalten werden. 

(3) Darf ein Fremder deshalb nicht abgeschoben werden, weil über einen 
Antrag gemäß § 51 noch nicht rechtskräftig entschieden ist, kann die Schubhaft 
bis zum Ablauf der vierten Woche nach rechtskräftiger Entscheidung, insgesamt 
jedoch nicht länger als sechs Monate aufrecht erhalten werden. 

(4) Kann oder darf ein Fremder deshalb nicht abgeschoben werden, (4) Kann oder darf ein Fremder deshalb nicht abgeschoben werden, 

 1. weil die Feststellung seiner Identität und Staatsangehörigkeit 
nicht möglich ist oder 

 1. weil die Feststellung seiner Identität und Staatsangehörigkeit 
nicht möglich ist oder 

 2. weil die für die Ein- oder Durchreise erforderliche Bewilligung 
eines anderen Staates nicht vorliegt oder 

 2. weil die für die Ein- oder Durchreise erforderliche Bewilligung 
eines anderen Staates nicht vorliegt oder 

 3. weil er die Abschiebung dadurch vereitelt, dass er sich der 
Zwangsgewalt (§ 13) widersetzt. 

 3. weil er die Abschiebung dadurch vereitelt, dass er sich der 
Zwangsgewalt (§ 13) widersetzt. 

kann die Schubhaft wegen desselben Sachverhalts innerhalb eines 
Zeitraumes von einem Jahr nicht länger als sechs Monate aufrecht erhalten 
werden, es sei denn, die Nichtvornahme der Abschiebung ist dem Verhalten des 
Fremden zuzurechnen. In diesen Fällen darf der Fremde wegen desselben 
Sachverhalts innerhalb eines Zeitraumes von 18 Monate nicht länger als 10 
Monate in Schubhaft angehalten werden. Gleiches gilt, wenn die Abschiebung 
dadurch gefährdet erscheint, dass der Fremde sich bereits einmal dem Verfahren 

kann die Schubhaft wegen desselben Sachverhalts innerhalb eines 
Zeitraumes von einem Jahr nicht länger als sechs Monate aufrecht erhalten 
werden, es sei denn, die Nichtvornahme der Abschiebung ist dem Verhalten des 
Fremden zuzurechnen. In diesen Fällen darf der Fremde wegen desselben 
Sachverhalts innerhalb eines Zeitraumes von 18 Monate nicht länger als 10 
Monate in Schubhaft angehalten werden. Gleiches gilt, wenn die Abschiebung 
dadurch gefährdet erscheint, dass der Fremde sich bereits einmal dem Verfahren 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
entzogen hat. Ebenso kann die Schubhaft, die gemäß § 76 Abs. 2 verhängt 
wurde, länger als sechs Monate in einem Jahr, aber nicht länger als 10 Monate in 
18 Monaten aufrechterhalten werden. 

entzogen hat. Ebenso kann die Schubhaft, die gemäß § 76 Abs. 2 verhängt 
wurde, länger als sechs Monate in einem Jahr, aber nicht länger als 10 Monate in 
18 Monaten aufrechterhalten werden. 

(5) In Fällen, in denen die Schubhaft gemäß § 76 Abs. 2 oder 2a verhängt 
wurde, kann diese bis zum Ablauf der vierten Woche nach rechtskräftig 
negativer Entscheidung über den Antrag auf internationalen Schutz aufrecht 
erhalten werden, es sei denn, es läge auch ein Fall des Abs. 4 Z 1 bis 3 vor. Wird 
der Beschwerde gegen eine aufenthaltsbeendende Maßnahme, die mit einer 
zurückweisenden Entscheidung verbunden ist, die aufschiebende Wirkung 
gemäß § 17 BFA-VG zuerkannt, darf die Schubhaft bis zur Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichtes aufrecht erhalten werden. Darüber hinaus darf die 
Schubhaft nur aufrechterhalten werden, wenn das Bundesverwaltungsgericht 
eine zurück- oder abweisende Entscheidung erlässt. Die Schubhaftdauer darf in 
diesen Fällen die Dauer von zehn Monaten innerhalb eines Zeitraumes von 18 
Monaten nicht überschreiten. 

(5) Wird Schubhaft gegen Asylwerber oder einen Fremden, der einen 
Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, verhängt, kann diese bis zum 
Ablauf der vierten Woche nach rechtskräftig negativer Entscheidung über den 
Antrag auf internationalen Schutz aufrecht erhalten werden, es sei denn, es läge 
auch ein Fall des Abs. 4 Z 1 bis 3 vor. Wird der Beschwerde gegen eine 
aufenthaltsbeendende Maßnahme, die mit einer zurückweisenden Entscheidung 
verbunden ist, die aufschiebende Wirkung gemäß § 17 BFA-VG zuerkannt, darf 
die Schubhaft bis zur Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes aufrecht 
erhalten werden. Darüber hinaus darf die Schubhaft nur aufrechterhalten werden, 
wenn das Bundesverwaltungsgericht eine zurück- oder abweisende 
Entscheidung erlässt. Die Schubhaftdauer darf in diesen Fällen die Dauer von 
zehn Monaten innerhalb eines Zeitraumes von 18 Monaten nicht überschreiten. 

(6) Das Bundesamt hat von Amts wegen die Verhältnismäßigkeit der 
Anhaltung in Schubhaft längstens alle vier Wochen zu überprüfen. Ist eine 
Beschwerde gemäß § 22a Abs. 2 Z 3 BFA-VG anhängig, hat diesfalls die 
amtswegige Überprüfung zu entfallen. 

(6) Das Bundesamt hat von Amts wegen die Verhältnismäßigkeit der 
Anhaltung in Schubhaft längstens alle vier Wochen zu überprüfen. Ist eine 
Beschwerde gemäß § 22a Abs. 1 Z 3 BFA-VG anhängig, hat diesfalls die 
amtswegige Überprüfung zu entfallen. 

(7) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 68/2013) (7) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 68/2013) 

(8) Das Bundesamt hat einen Fremden, der ausschließlich aus den Gründen 
des Abs. 3 oder 4 in Schubhaft anzuhalten ist, hievon unverzüglich schriftlich in 
Kenntnis zu setzen. 

(8) Das Bundesamt hat einen Fremden, der ausschließlich aus den Gründen 
des Abs. 3 oder 4 in Schubhaft anzuhalten ist, hievon unverzüglich schriftlich in 
Kenntnis zu setzen. 

§ 92. (1) Die Ausstellung, die Erweiterung des Geltungsbereiches und die 
Änderung eines Fremdenpasses ist zu versagen, wenn bestimmte Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass 

§ 92. (1) Die Ausstellung, die Erweiterung des Geltungsbereiches und die 
Änderung eines Fremdenpasses ist zu versagen, wenn bestimmte Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass 

 1. der Fremde das Dokument benützen will, um sich einer wegen 
einer gerichtlich strafbaren Handlung im Inland eingeleiteten Strafverfolgung 
oder Strafvollstreckung zu entziehen; 

 1. der Fremde das Dokument benützen will, um sich einer wegen 
einer gerichtlich strafbaren Handlung im Inland eingeleiteten Strafverfolgung 
oder Strafvollstreckung zu entziehen; 

 2. der Fremde das Dokument benützen will, um Zollvorschriften 
zu übertreten; 

 2. der Fremde das Dokument benützen will, um Zollvorschriften 
zu übertreten; 

 3. der Fremde das Dokument benützen will, um gegen Bestimmungen des 
Suchtmittelgesetzes zu verstoßen; 

 3. der Fremde das Dokument benützen will, um gegen Bestimmungen des 
Suchtmittelgesetzes zu verstoßen; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 4. der Fremde das Dokument benützen will, um Schlepperei zu begehen 
oder an ihr mitzuwirken; 

 4. der Fremde das Dokument benützen will, um Schlepperei zu begehen 
oder an ihr mitzuwirken; 

 5. durch den Aufenthalt des Fremden im Ausland die innere oder 
äußere Sicherheit der Republik Österreich gefährdet würde. 

 5. durch den Aufenthalt des Fremden im Ausland die innere oder 
äußere Sicherheit der Republik Österreich gefährdet würde. 

 (1a) Soweit Abs. 1 keine abweichenden Regelungen vorsieht, sind die 
Versagungsgründe des § 14 Passgesetz sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die Ausstellung eines Fremdenpasses ist zu versagen, wenn der Fremde 
unentschuldigt einer Ladung zur erkennungsdienstlichen Behandlung, in 
der diese Folge angekündigt ist, nicht Folge leistet oder an der 
erkennungsdienstlichen Behandlung nicht mitwirkt. 

(2) Die Ausstellung eines Fremdenpasses ist zu versagen, wenn der Fremde 
unentschuldigt einer Ladung zur erkennungsdienstlichen Behandlung, in 
der diese Folge angekündigt ist, nicht Folge leistet oder an der 
erkennungsdienstlichen Behandlung nicht mitwirkt. 

 (3) Liegen den in Abs. 1 Z 1 bis 4 angeführten Tatsachen gerichtlich strafbare 
Handlungen zugrunde, ist bis zum Ablauf von drei Jahren nach der Tat 
jedenfalls von einem Versagungsgrund auszugehen, wobei Haftzeiten 
und Zeiten einer Unterbringung nach §§ 21 bis 23 StGB außer Betracht 
zu bleiben haben. Im Übrigen gilt § 14 Passgesetz. 

§ 93. (1) Ein Fremdenpass ist zu entziehen, wenn § 93. (1) Ein Fremdenpass ist zu entziehen, wenn 

 1. nachträglich Tatsachen bekannt werden oder eintreten, welche 
die Versagung der Ausstellung des Fremdenpasses rechtfertigen würden; 

 1. nachträglich Tatsachen bekannt werden oder eintreten, welche 
die Versagung der Ausstellung des Fremdenpasses rechtfertigen würden; 

 2. das Lichtbild fehlt oder die Identität des Inhabers nicht mehr 
zweifelsfrei erkennen lässt; 

 2. das Lichtbild fehlt oder die Identität des Inhabers nicht mehr 
zweifelsfrei erkennen lässt; 

 3. eine Eintragung des Bundesamtes oder der Vertretungsbehörde 
unkenntlich geworden ist; 

 3. eine Eintragung des Bundesamtes oder der Vertretungsbehörde 
unkenntlich geworden ist; 

 4. der Fremdenpass verfälscht, nicht mehr vollständig oder aus 
sonstigen Gründen unbrauchbar geworden ist. 

 4. der Fremdenpass verfälscht, nicht mehr vollständig oder aus 
sonstigen Gründen unbrauchbar geworden ist. 

(2) Vollstreckbar entzogene Fremdenpässe sind dem Bundesamt 
unverzüglich vorzulegen. Sie stellen keine gültigen Reisedokumente dar. 

(2) Vollstreckbar entzogene Fremdenpässe sind dem Bundesamt 
unverzüglich vorzulegen. Sie stellen keine gültigen Reisedokumente dar. 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, einen 
ihnen vorgelegten Fremdenpass abzunehmen, wenn dieser vollstreckbar 
entzogen worden ist. Der Fremdenpass ist unverzüglich dem Bundesamt 
vorzulegen. 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, einen 
ihnen vorgelegten Fremdenpass abzunehmen, wenn dieser vollstreckbar 
entzogen worden ist. Der Fremdenpass ist unverzüglich dem Bundesamt 
vorzulegen. 

 (4) Erwirbt der Inhaber des Fremdenpasses die österreichische 
Staatsbürgerschaft oder liegen die Fälle des Abs. 1 Z 2 bis 4 vor, so 
bedarf es keines Bescheides, sofern der Fremdenpass der Behörde ohne 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
weiteres zur Entwertung vorgelegt wird. 

§ 94a. (1) Das Bundesamt kann Fremden, denen die Ausstellung eines 
Konventionsreisepasses (§ 94 Abs. 1) gemäß § 94 Abs. 5 iVm § 92 
versagt wurde oder denen ein Konventionsreisepass (§ 94 Abs. 1) 
gemäß § 94 Abs. 5 iVm § 93 entzogen wurde eine Identitätskarte 
ausstellen, wenn die Voraussetzungen zur neuerlichen Ausstellung eines 
Konventionsreisepasses nicht vorliegen. 

§ 94a. (1) Das Bundesamt kann Fremden, denen die Ausstellung eines 
Konventionsreisepasses (§ 94 Abs. 1) gemäß § 94 Abs. 5 iVm § 92 
versagt wurde oder denen ein Konventionsreisepass (§ 94 Abs. 1) 
gemäß § 94 Abs. 5 iVm § 93 entzogen wurde eine Identitätskarte 
ausstellen, wenn die Voraussetzungen zur neuerlichen Ausstellung eines 
Konventionsreisepasses nicht vorliegen. 

(2) Das Bundesamt kann Fremden, denen die Ausstellung eines Fremdenpasses 
gemäß § 92 versagt wurde oder denen ein Fremdenpass gemäß § 93 
entzogen wurde eine Identitätskarte ausstellen, wenn die 
Voraussetzungen zur neuerlichen Ausstellung eines Fremdenpasses 
nicht vorliegen. 

(2) Das Bundesamt kann Fremden, denen die Ausstellung eines Fremdenpasses 
gemäß § 92 versagt wurde oder denen ein Fremdenpass gemäß § 93 
entzogen wurde eine Identitätskarte ausstellen, wenn die 
Voraussetzungen zur neuerlichen Ausstellung eines Fremdenpasses 
nicht vorliegen. 

(3) Die Identitätskarte hat jedenfalls die Bezeichnung „Republik Österreich“ und 
„Identitätskarte für Fremde“, Namen, Geschlecht, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit, Lichtbild und Unterschrift des Fremden sowie 
Bezeichnung der Behörde, Datum der Ausstellung und Unterschrift des 
Genehmigenden zu enthalten. Die nähere Gestaltung der Identitätskarte 
legt der Bundesminister für Inneres durch Verordnung fest. 

(3) Die Identitätskarte hat jedenfalls die Bezeichnung „Republik Österreich“ und 
„Identitätskarte für Fremde“, Namen, Geschlecht, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit, Lichtbild und Unterschrift des Fremden sowie 
Bezeichnung der Behörde, Datum der Ausstellung und Unterschrift des 
Genehmigenden zu enthalten. Die nähere Gestaltung der Identitätskarte 
legt der Bundesminister für Inneres durch Verordnung fest. 

(4) Die Identitätskarte dient ausschließlich dem Nachweis der Identität. Durch 
deren Ausstellung werden Rechte nach dem Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz, nach dem Asylgesetz 2005 und nach diesem 
Bundesgesetz weder dokumentiert noch begründet. 

(4) Die Identitätskarte dient ausschließlich dem Nachweis der Identität. Durch 
deren Ausstellung werden Rechte nach dem Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz, nach dem Asylgesetz 2005 und nach diesem 
Bundesgesetz weder dokumentiert noch begründet. 

(5) Die Identitätskarte kann mit einer Gültigkeitsdauer von fünf Jahren 
ausgestellt werden, es sei denn, dass 

(5) Die Identitätskarte kann mit einer Gültigkeitsdauer von fünf Jahren 
ausgestellt werden, es sei denn, dass 

 1. eine kürzere Gültigkeitsdauer beantragt wird oder  1. eine kürzere Gültigkeitsdauer beantragt wird oder 

 2. im Hinblick auf die für die Ausstellung der Identitätskarte 
maßgeblichen Voraussetzungen eine kürzere Gültigkeitsdauer geboten ist. 

 2. im Hinblick auf die für die Ausstellung der Identitätskarte 
maßgeblichen Voraussetzungen eine kürzere Gültigkeitsdauer geboten ist. 

Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer einer Identitätskarte ist unzulässig. Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer einer Identitätskarte ist unzulässig. 

(6) Die Identitätskarte ist zu entziehen, wenn (6) Die Identitätskarte ist zu entziehen, wenn 

 1. das Lichtbild fehlt oder sie die Identität des Inhabers nicht mehr 
zweifelsfrei erkennen lässt; 

 1. das Lichtbild fehlt oder sie die Identität des Inhabers nicht mehr 
zweifelsfrei erkennen lässt; 

 2. eine Eintragung des Bundesamtes unkenntlich geworden ist oder  2. eine Eintragung des Bundesamtes unkenntlich geworden ist oder 

 3. die Identitätskarte verfälscht, nicht mehr vollständig oder aus sonstigen  3. die Identitätskarte verfälscht, nicht mehr vollständig oder aus sonstigen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gründen unbrauchbar geworden ist. Gründen unbrauchbar geworden ist. 

Entzogene Identitätskarten sind dem Bundesamt unverzüglich vorzulegen. 
Sie stellen kein gültiges Dokument zum Nachweis der Identität dar. 

Entzogene Identitätskarten sind dem Bundesamt unverzüglich vorzulegen. 
Sie stellen kein gültiges Dokument zum Nachweis der Identität dar. 

 (7) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, eine 
ihnen vorgelegte Identitätskarte abzunehmen, wenn diese entzogen worden ist. 
Die Identitätskarte ist unverzüglich dem Bundesamt vorzulegen. 

§ 99. (1) Die Landespolizeidirektionen sind ermächtigt, einen Fremden 
erkennungsdienstlich zu behandeln, wenn 

§ 99. (1) Die Landespolizeidirektionen sind ermächtigt, einen Fremden 
erkennungsdienstlich zu behandeln, wenn 

 1. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)  1. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

 2. er gemäß § 39 festgenommen wurde;  2. er gemäß § 39 festgenommen wurde; 

 3. er sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält, bei diesem 
Aufenthalt betreten wird und bereits das 14. Lebensjahr vollendet hat; 

 3. er sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält, bei diesem 
Aufenthalt betreten wird und bereits das 14. Lebensjahr vollendet hat; 

 4. bis 6. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)  4. bis 6. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

 7. ihm eine Bewilligung zur Wiedereinreise während der 
Gültigkeitsdauer eines Einreise- oder Aufenthaltsverbotes erteilt werden soll 
oder 

 7. ihm eine Bewilligung zur Wiedereinreise während der 
Gültigkeitsdauer eines Einreise- oder Aufenthaltsverbotes erteilt werden soll 
oder 

 8. die Feststellung seiner Identität anders nicht möglich ist.  8. die Feststellung seiner Identität anders nicht möglich ist. 

(2) Die österreichischen Vertretungsbehörden sind ermächtigt, Fremde in den 
Fällen des Abs. 1 Z 7 erkennungsdienstlich zu behandeln. 

(2) Die österreichischen Vertretungsbehörden sind ermächtigt, Fremde in den 
Fällen des Abs. 1 Z 7 erkennungsdienstlich zu behandeln. 

(3) Erkennungsdienstliche Daten sind von Amts wegen zu löschen, wenn (3) Erkennungsdienstliche Daten sind von Amts wegen zu löschen, wenn 

 1. der Tod des Betroffenen bekannt wird und seither fünf Jahre 
verstrichen sind; 

 1. der Tod des Betroffenen bekannt wird und seither fünf Jahre 
verstrichen sind; 

 2. in den Fällen des Abs. 1 Z 7 seit der erkennungsdienstlichen 
Behandlung zwei Jahre vergangen sind; 

 2. in den Fällen des Abs. 1 Z 7 seit der erkennungsdienstlichen 
Behandlung zwei Jahre vergangen sind; 

 3. in den Fällen des Abs. 1 Z 2 oder 3 eine Zurückschiebung nicht 
vollzogen wird und seit der erkennungsdienstlichen Behandlung zwei 
Jahre vergangen sind; 

 3. in den Fällen des Abs. 1 Z 2 oder 3 eine Zurückschiebung nicht 
vollzogen wird und seit der erkennungsdienstlichen Behandlung zwei 
Jahre vergangen sind; 

 4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)  4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

 5. seit der Zurückweisung oder Zurückschiebung fünf Jahre 
vergangen sind. 

 5. seit der Zurückweisung oder Zurückschiebung fünf Jahre 
vergangen sind. 

 6. und 7. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)  6. und 7. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 8. dem Betroffenen die österreichische Staatsbürgerschaft 
verliehen wird. 

 8. dem Betroffenen die österreichische Staatsbürgerschaft 
verliehen wird. 

(4) Die Landespolizeidirektionen und die Vertretungsbehörden sind ermächtigt, 
Fremde in Verfahren im Zusammenhang mit Visa erkennungsdienstlich 
zu behandeln. Solche erkennungsdienstlichen Daten sind von Amts 
wegen zu löschen, wenn die Aufbewahrungsfrist für die 
Datenspeicherung nach Art. 23 der VIS-Verordnung abgelaufen ist. 

(4) Die Landespolizeidirektionen und die Vertretungsbehörden sind ermächtigt, 
Fremde in Verfahren im Zusammenhang mit Visa erkennungsdienstlich 
zu behandeln. Solche erkennungsdienstliche Daten sind von Amts 
wegen zu löschen, wenn die Aufbewahrungsfrist für die 
Datenspeicherung nach Art. 23 der VIS-Verordnung abgelaufen ist. 

(5) Die §§ 64 und 65 Abs. 4, 5, 1. Satz und 6 sowie § 73 Abs. 7 SPG gelten. Eine 
Personenfeststellung kann in den Fällen des Abs. 1 Z 2 und 3 
vorgenommen werden. 

(5) Die §§ 64 und 65 Abs. 4, 5, 1. Satz und 6 sowie § 73 Abs. 7 SPG gelten. Eine 
Personenfeststellung kann in den Fällen des Abs. 1 Z 2 und 3 
vorgenommen werden. 

§ 120. (1) Wer als Fremder nicht rechtmäßig in das Bundesgebiet einreist, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 100 
Euro bis zu 1 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, zu bestrafen. Wer wegen einer 
solchen Tat bereits einmal rechtskräftig bestraft wurde, ist mit 
Geldstrafe von 1 000 Euro bis zu 5 000 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen. 
Als Tatort gilt der Ort der Betretung; bei Betretung in einem 
öffentlichen Beförderungsmittel die nächstgelegene Ausstiegsstelle, an 
der das Verlassen des öffentlichen Beförderungsmittels gemäß dem 
Fahrplan des Beförderungsunternehmers möglich ist. 

§ 120. (1) Wer als Fremder nicht rechtmäßig in das Bundesgebiet einreist, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 100 
Euro bis zu 1 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, zu bestrafen. Wer wegen einer 
solchen Tat bereits einmal rechtskräftig bestraft wurde, ist mit 
Geldstrafe von 1 000 Euro bis zu 5 000 Euro, im Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen. 
Als Tatort gilt der Ort der Betretung; bei Betretung in einem 
öffentlichen Beförderungsmittel die nächstgelegene Ausstiegsstelle, an 
der das Verlassen des öffentlichen Beförderungsmittels gemäß dem 
Fahrplan des Beförderungsunternehmers möglich ist. Die 
Verwaltungsübertretung gemäß erster Satz kann durch 
Organstrafverfügung gemäß § 50 VStG in der Höhe von bis zu 200 Euro 
geahndet werden. 

(1a) Wer als Fremder sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 500 Euro bis zu 
2 500 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen, zu bestrafen. Wer wegen einer solchen Tat bereits einmal 
rechtskräftig bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 2 500 Euro bis zu 
7 500 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen. Als 
Tatort gilt der Ort der Betretung oder des letzten bekannten 
Aufenthaltes; bei Betretung in einem öffentlichen Beförderungsmittel 
die nächstgelegene Ausstiegsstelle, an der das Verlassen des 
öffentlichen Beförderungsmittels gemäß dem Fahrplan des 
Beförderungsunternehmers möglich ist. 

(1a) Wer als Fremder sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 500 Euro bis zu 
2 500 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen, zu bestrafen. Wer wegen einer solchen Tat bereits einmal 
rechtskräftig bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 2 500 Euro bis zu 
7 500 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen zu bestrafen. Als 
Tatort gilt der Ort der Betretung oder des letzten bekannten 
Aufenthaltes; bei Betretung in einem öffentlichen Beförderungsmittel 
die nächstgelegene Ausstiegsstelle, an der das Verlassen des 
öffentlichen Beförderungsmittels gemäß dem Fahrplan des 
Beförderungsunternehmers möglich ist. Die Verwaltungsübertretung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gemäß erster Satz kann durch Organstrafverfügung gemäß § 50 VStG in 
der Höhe von 500 Euro geahndet werden. 

(2) Wer als Fremder (2) Wer als Fremder 

 1. in einem Verfahren zur Erteilung eines Einreisetitels oder eines 
Aufenthaltstitels vor der zur Ausstellung eines solchen Titels berufenen 
Behörde wissentlich falsche Angaben macht, um sich einen, wenn auch 
nur vorübergehenden, rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet zu 
erschleichen, oder 

 1. in einem Verfahren zur Erteilung eines Einreisetitels oder eines 
Aufenthaltstitels vor der zur Ausstellung eines solchen Titels berufenen 
Behörde wissentlich falsche Angaben macht, um sich einen, wenn auch 
nur vorübergehenden, rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet zu 
erschleichen, oder 

 2. in einem Asylverfahren vor dem Bundesamt oder dem 
Bundesverwaltungsgericht wissentlich falsche Angaben über seine Identität oder 
Herkunft macht, um die Duldung seiner Anwesenheit im Bundesgebiet oder 
einen, wenn auch nur vorübergehenden, rechtmäßigen Aufenthalt im 
Bundesgebiet zu erschleichen, 

 2. in einem Asylverfahren vor dem Bundesamt oder dem 
Bundesverwaltungsgericht wissentlich falsche Angaben über seine Identität oder 
Herkunft macht, um die Duldung seiner Anwesenheit im Bundesgebiet oder 
einen, wenn auch nur vorübergehenden, rechtmäßigen Aufenthalt im 
Bundesgebiet zu erschleichen, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 1 000 Euro 
bis zu 5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Wochen, zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 1 000 Euro 
bis zu 5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Wochen, zu bestrafen. 

(3) Wer (3) Wer 

 1. wissentlich die rechtswidrige Einreise oder Durchreise eines Fremden in 
oder durch einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
Nachbarstaat Österreichs fördert, oder 

 1. wissentlich die rechtswidrige Einreise oder Durchreise eines Fremden in 
oder durch einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
Nachbarstaat Österreichs fördert, oder 

 2. mit dem Vorsatz, das Verfahren zur Erlassung oder die Durchsetzung 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen hintanzuhalten, einem Fremden den 
unbefugten Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union wissentlich erleichtert, 

 2. mit dem Vorsatz, das Verfahren zur Erlassung oder die Durchsetzung 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen hintanzuhalten, einem Fremden den 
unbefugten Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union wissentlich erleichtert, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 1 000 Euro bis 
zu 5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Wochen, zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 1 000 Euro bis 
zu 5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Wochen, zu bestrafen. 

(4) Wer eine Tat nach Abs. 2 oder 3 begeht, obwohl er wegen einer solchen Tat 
bereits einmal rechtskräftig bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 
5 000 Euro bis zu 15 000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Wochen zu bestrafen. 

(4) Wer eine Tat nach Abs. 2 oder 3 begeht, obwohl er wegen einer solchen Tat 
bereits einmal rechtskräftig bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 
5 000 Euro bis zu 15 000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Wochen zu bestrafen. 

(5) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1a liegt nicht vor, (5) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1a liegt nicht vor, 

 1. wenn die Ausreise nur in ein Land möglich wäre, in das eine 
Abschiebung unzulässig (§ 50) ist; 

 1. wenn die Ausreise nur in ein Land möglich wäre, in das eine 
Abschiebung unzulässig (§ 50) ist; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. solange der Fremde geduldet ist (§ 46a),  2. solange der Fremde geduldet ist (§ 46a), 

 3. im Fall des Aufenthalts eines begünstigten 
Drittstaatsangehörigen ohne Visum, 

 3. im Fall des Aufenthalts eines begünstigten 
Drittstaatsangehörigen ohne Visum, 

 4. solange dem Fremden die persönliche Freiheit entzogen ist 
oder 

 4. solange dem Fremden die persönliche Freiheit entzogen ist 
oder 

 5. während der Frist für die freiwillige Ausreise gemäß § 55.  5. während der Frist für die freiwillige Ausreise gemäß § 55. 

(6) Eine Bestrafung gemäß Abs. 1a schließt eine solche wegen der zugleich 
gemäß Abs. 1 begangenen Verwaltungsübertretung aus. 

(6) Eine Bestrafung gemäß Abs. 1a schließt eine solche wegen der zugleich 
gemäß Abs. 1 begangenen Verwaltungsübertretung aus. 

(7) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 oder 1a liegt nicht vor, wenn der 
Fremde einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat und ihm der 
Status des Asylberechtigten oder subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt 
wurde. Während des Asylverfahrens ist das Verwaltungsstrafverfahren 
unterbrochen. 

(7) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 oder 1a liegt nicht vor, wenn der 
Fremde einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat und ihm der 
Status des Asylberechtigten oder subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt 
wurde. Während des Asylverfahrens ist das Verwaltungsstrafverfahren 
unterbrochen. 

(8) Der Fremde, dem eine Tat nach Abs. 3 zu Gute kommt oder kommen sollte, 
ist wegen Anstiftung oder Beihilfe nicht strafbar. 

(8) Der Fremde, dem eine Tat nach Abs. 3 zu Gute kommt oder kommen sollte, 
ist wegen Anstiftung oder Beihilfe nicht strafbar. 

(9) Nach Abs. 3 ist nicht strafbar, wer die Tat in Bezug auf seinen Ehegatten, 
seinen eingetragenen Partner, seine Kinder oder seine Eltern begeht. 

(9) Nach Abs. 3 ist nicht strafbar, wer die Tat in Bezug auf seinen Ehegatten, 
seinen eingetragenen Partner, seine Kinder oder seine Eltern begeht. 

(10) Der Versuch in den Fällen der Abs. 2 und 3 ist strafbar. (10) Der Versuch in den Fällen der Abs. 2 und 3 ist strafbar. 

§ 121. (1) Wer Auflagen, die ihm das Bundesamt gemäß §§ 46a Abs. 1a, 56 
Abs. 2 Z 1 bis 4 oder 71 erteilt hat, missachtet, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 100 Euro bis zu 
1 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen, zu bestrafen. Wer wegen einer solchen Tat bereits einmal 
rechtskräftig bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 1 000 Euro bis zu 
5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Wochen, zu bestrafen. Dies gilt nicht, wenn ein Fall des §§ 56 
Abs. 3 oder 71 Abs. 3 vorliegt. 

§ 121. (1) Wer Auflagen, die ihm das Bundesamt gemäß §§ 46a Abs. 1a, 56 
Abs. 2 Z 1 bis 4 oder 71 erteilt hat, missachtet, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 100 Euro bis zu 
1 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen, zu bestrafen. Wer wegen einer solchen Tat bereits einmal 
rechtskräftig bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 1 000 Euro bis zu 
5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Wochen, zu bestrafen. Dies gilt nicht, wenn ein Fall des §§ 56 
Abs. 3 oder 71 Abs. 3 vorliegt. Die Verwaltungsübertretung gemäß 
erster Satz kann durch Organstrafverfügung gemäß § 50 VStG in der 
Höhe von bis zu 200 Euro geahndet werden. 

(2) Wer sich als Fremder außerhalb des Gebietes, in dem er gemäß § 12 Abs. 2 
AsylG 2005 geduldet ist, aufhält, oder eine Meldeverpflichtung gemäß 
§ 13 Abs. 2 BFA-VG oder § 15a AsylG 2005 verletzt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 100 Euro bis zu 

(2) Wer sich als Fremder außerhalb des Gebietes, in dem er gemäß § 12 Abs. 2 
AsylG 2005 geduldet ist, aufhält, oder eine Meldeverpflichtung gemäß 
§ 13 Abs. 2 BFA-VG oder § 15a AsylG 2005 verletzt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 100 Euro bis zu 

92/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - FrÄ
G

 2015 T
extgegenüberstellung B

E
G

U
T

A
C

H
T

U
N

G
110 von 165

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



   

111 von 165 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
1 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen, zu bestrafen. Wer wegen einer solchen Tat bereits einmal 
rechtskräftig bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 1 000 Euro bis zu 
5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Wochen, zu bestrafen. 

1 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen, zu bestrafen. Wer wegen einer solchen Tat bereits einmal 
rechtskräftig bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 1 000 Euro bis zu 
5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Wochen, zu bestrafen. Die Verwaltungsübertretung gemäß erster 
Satz kann durch Organstrafverfügung gemäß § 50 VStG in der Höhe 
von bis zu 200 Euro geahndet werden. 

(3) Wer (3) Wer 

 1. Auflagen, die ihm die Behörde bei Bewilligungen gemäß § 27a 
erteilt hat, missachtet oder 

 1. Auflagen, die ihm die Behörde bei Bewilligungen gemäß § 27a 
erteilt hat, missachtet oder 

 2. sein Reisedokument nicht mit sich führt oder gemäß § 32 
Abs. 2 verwahrt; 

 2. sein Reisedokument nicht mit sich führt oder gemäß § 32 
Abs. 2 verwahrt; 

 3. trotz Aufforderung durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes  3. trotz Aufforderung durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

 a) diesem ein für seine Aufenthaltsberechtigung maßgebliches Dokument 
nicht aushändigt oder 

 a) diesem ein für seine Aufenthaltsberechtigung maßgebliches Dokument 
nicht aushändigt oder 

 b) sich nicht in dessen Begleitung an jene Stelle begibt, an der das 
Dokument verwahrt ist, 

 b) sich nicht in dessen Begleitung an jene Stelle begibt, an der das 
Dokument verwahrt ist, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 50 Euro bis zu 
250 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
einer Woche, zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 50 Euro bis zu 
250 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
einer Woche, zu bestrafen. 

(4) Wer Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes als Verantwortlicher nicht 
gemäß § 36 Abs. 1 oder § 37 Abs. 1 BFA-VG Zutritt zu Grundstücken, 
Betriebsstellen, Arbeitsstellen, Räumen oder Fahrzeugen gewährt oder 
das Nachschauhalten in Behältnissen gemäß § 36 Abs. 1a verhindert, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 
1 000 Euro bis zu 5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen. 

(4) Wer Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes als Verantwortlicher nicht 
gemäß § 36 Abs. 1 oder § 37 Abs. 1 BFA-VG Zutritt zu Grundstücken, 
Betriebsstellen, Arbeitsstellen, Räumen oder Fahrzeugen gewährt oder 
das Nachschauhalten in Behältnissen gemäß § 36 Abs. 1a verhindert, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 
1 000 Euro bis zu 5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen. 

(5) Wer eine Tat nach Abs. 4 begeht, obwohl er wegen einer solchen Tat 
bereits einmal rechtskräftig bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 5 000 Euro bis 
zu 15 000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 

(5) Wer eine Tat nach Abs. 4 begeht, obwohl er wegen einer solchen Tat 
bereits einmal rechtskräftig bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 5 000 Euro bis 
zu 15 000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 

(6) Nach Abs. 1, 2, 3, 4 oder 5 oder § 120 Abs. 1, 1a, 2, 3 oder 4 verhängte 
Strafen sind samt den erforderlichen personenbezogenen Daten in der 
Verwaltungsstrafevidenz der Landespolizeidirektion (§ 60 SPG) zu verarbeiten. 
§ 60 Abs. 2 und 3 SPG gilt. 

(6) Nach Abs. 1, 2, 3, 4 oder 5 oder § 120 Abs. 1, 1a, 2, 3 oder 4 verhängte 
Strafen sind samt den erforderlichen personenbezogenen Daten in der 
Verwaltungsstrafevidenz der Landespolizeidirektion (§ 60 SPG) zu verarbeiten. 
§ 60 Abs. 2 und 3 SPG gilt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(7) Beim Verdacht des Vorliegens einer Verwaltungsübertretung gemäß 
§§ 120 oder 121 Abs. 1, 2 oder 4 können Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes eine vorläufige Sicherheit bis zu einem Betrag von 1 000 
Euro festsetzen und einheben, im Wiederholungsfall bis zu einem Betrag von 
5 000 Euro. 

(7) Beim Verdacht des Vorliegens einer Verwaltungsübertretung gemäß 
§§ 120 oder 121 Abs. 1, 2 oder 4 können Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes eine vorläufige Sicherheit bis zu einem Betrag von 1 000 
Euro festsetzen und einheben, im Wiederholungsfall bis zu einem Betrag von 
5 000 Euro. 

§ 125. (1) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 38/2011) § 125. (1) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 38/2011) 

(2) Schubhaftbescheide nach dem Fremdengesetz 1997 gelten ab 1. Jänner 
2006 als nach diesem Bundesgesetz erlassen. Die Schubhaft eines Fremden, die 
vor dem 31. Dezember 2005 begonnen hat und ohne Unterbrechung danach 
fortgesetzt wird, darf insgesamt nicht länger aufrechterhalten werden, als nach 
diesem Bundesgesetz zulässig ist. 

(2) Schubhaftbescheide nach dem Fremdengesetz 1997 gelten ab 1. Jänner 
2006 als nach diesem Bundesgesetz erlassen. Die Schubhaft eines Fremden, die 
vor dem 31. Dezember 2005 begonnen hat und ohne Unterbrechung danach 
fortgesetzt wird, darf insgesamt nicht länger aufrechterhalten werden, als nach 
diesem Bundesgesetz zulässig ist. 

(3) Aufenthaltsverbote, deren Gültigkeitsdauer bei In-Kraft-Treten dieses 
Bundesgesetzes noch nicht abgelaufen sind, gelten als nach diesem 
Bundesgesetz erlassene Aufenthaltsverbote mit derselben Gültigkeitsdauer. 
Besteht gegen einen Fremden, der am 1. Jänner 2006 Asylwerber ist, ein 
Aufenthaltsverbot, so gilt dieses Aufenthaltsverbot als Rückkehrverbot. 

(3) Aufenthaltsverbote, deren Gültigkeitsdauer bei In-Kraft-Treten dieses 
Bundesgesetzes noch nicht abgelaufen sind, gelten als nach diesem 
Bundesgesetz erlassene Aufenthaltsverbote mit derselben Gültigkeitsdauer. 
Besteht gegen einen Fremden, der am 1. Jänner 2006 Asylwerber ist, ein 
Aufenthaltsverbot, so gilt dieses Aufenthaltsverbot als Rückkehrverbot. 

(4) Aufenthaltsverbote, die beim Verwaltungsgerichtshof oder beim 
Verfassungsgerichtshof angefochten sind, treten mit In-Kraft-Treten dieses 
Bundesgesetzes außer Kraft, sofern der angefochtene Bescheid nicht auch in den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes eine Grundlage fände. In diesen Fällen ist 
die Beschwerde als gegenstandslos zu erklären und das Verfahren ohne 
vorherige Anhörung des Beschwerdeführers einzustellen. Mit dem Beschluss 
über die Gegenstandslosigkeit der Beschwerde tritt in diesen Fällen auch der 
Bescheid erster Instanz außer Kraft. Solchen Aufenthaltsverboten darf für 
Entscheidungen, die nach In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes getroffen 
werden sollen, keine nachteilige Wirkung zukommen. 

(4) Aufenthaltsverbote, die beim Verwaltungsgerichtshof oder beim 
Verfassungsgerichtshof angefochten sind, treten mit In-Kraft-Treten dieses 
Bundesgesetzes außer Kraft, sofern der angefochtene Bescheid nicht auch in den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes eine Grundlage fände. In diesen Fällen ist 
die Beschwerde als gegenstandslos zu erklären und das Verfahren ohne 
vorherige Anhörung des Beschwerdeführers einzustellen. Mit dem Beschluss 
über die Gegenstandslosigkeit der Beschwerde tritt in diesen Fällen auch der 
Bescheid erster Instanz außer Kraft. Solchen Aufenthaltsverboten darf für 
Entscheidungen, die nach In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes getroffen 
werden sollen, keine nachteilige Wirkung zukommen. 

(5) Bescheide, mit denen nach dem Fremdengesetz 1997 die Durchsetzung 
eines Aufenthaltsverbotes aufgeschoben wurde, behalten ihre Gültigkeit bis zum 
festgesetzten Zeitpunkt. 

(5) Bescheide, mit denen nach dem Fremdengesetz 1997 die Durchsetzung 
eines Aufenthaltsverbotes aufgeschoben wurde, behalten ihre Gültigkeit bis zum 
festgesetzten Zeitpunkt. 

(6) Die vor In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes erteilten Visa behalten ihre 
Gültigkeit bis zum festgesetzten Zeitpunkt. 

(6) Die vor In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes erteilten Visa behalten ihre 
Gültigkeit bis zum festgesetzten Zeitpunkt. 

(7) Die vor In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes ausgestellten Fremdenpässe, 
Konventionsreisepässe, Ausweise für Träger von Privilegien und 
Immunitäten, Lichtbildausweise für Fremde und Lichtbildausweise für 

(7) Die vor In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes ausgestellten Fremdenpässe, 
Konventionsreisepässe, Ausweise für Träger von Privilegien und 
Immunitäten, Lichtbildausweise für Fremde und Lichtbildausweise für 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
EWR-Bürger behalten ihre Gültigkeit bis zum festgesetzten Zeitpunkt. EWR-Bürger behalten ihre Gültigkeit bis zum festgesetzten Zeitpunkt. 

(8) Am 1. Jänner 2006 bestehende Ermächtigungen gemäß § 110 Abs. 2 des 
Bundesgesetzes über die Einreise und den Aufenthalt und die 
Niederlassung von Fremden - FrG, BGBl. I Nr. 75/1997 gelten als nach 
§ 4 Abs. 1 erlassene Verordnungen und sind kundzumachen. 

(8) Am 1. Jänner 2006 bestehende Ermächtigungen gemäß § 110 Abs. 2 des 
Bundesgesetzes über die Einreise und den Aufenthalt und die 
Niederlassung von Fremden - FrG, BGBl. I Nr. 75/1997 gelten als nach 
§ 4 Abs. 1 erlassene Verordnungen und sind kundzumachen. 

(9) Für am 31. Dezember 2005 bei einer Sicherheitsdirektion anhängige 
Verfahren nach dem Fremdengesetz 1997, für die mit 1. Jänner 2006 
gemäß § 9 die Zuständigkeit eines unabhängigen Verwaltungssenates 
begründet wird, beginnt die Frist gemäß § 73 AVG am 1. Jänner 
2006 neu zu laufen. 

(9) Für am 31. Dezember 2005 bei einer Sicherheitsdirektion anhängige 
Verfahren nach dem Fremdengesetz 1997, für die mit 1. Jänner 2006 
gemäß § 9 die Zuständigkeit eines unabhängigen Verwaltungssenates 
begründet wird, beginnt die Frist gemäß § 73 AVG am 1. Jänner 
2006 neu zu laufen. 

(10) Soweit ein Fremder einen Asylantrag oder einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat und das Bundesasylamt § 8 Abs. 2 AsylG 1997, 
BGBl. I Nr. 106/1998 in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003, oder 
§ 10 AsylG 2005, BGBl I. Nr. 100/2005 anzuwenden hatte, ist § 66 
Abs. 3 erster Satz nicht anzuwenden. 

(10) Soweit ein Fremder einen Asylantrag oder einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat und das Bundesasylamt § 8 Abs. 2 AsylG 1997, 
BGBl. I Nr. 106/1998 in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003, oder 
§ 10 AsylG 2005, BGBl I. Nr. 100/2005 anzuwenden hatte, ist § 66 
Abs. 3 erster Satz nicht anzuwenden. 

(11) Vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2009 gemäß § 24 
Abs. 1 erteilte Aufenthalts-Reisevisa behalten ihre Gültigkeit bis zum 
festgesetzten Zeitpunkt. 

(11) Vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2009 gemäß § 24 
Abs. 1 erteilte Aufenthalts-Reisevisa behalten ihre Gültigkeit bis zum 
festgesetzten Zeitpunkt. 

(12) Die §§ 114 bis 121 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2009 gelten für strafbare Handlungen, die vor 
dem 1. Jänner 2010 begangen wurden, weiter. 

(12) Die §§ 114 bis 121 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2009 gelten für strafbare Handlungen, die vor 
dem 1. Jänner 2010 begangen wurden, weiter. 

(13) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 gemäß 
§ 46 Abs. 3 ausgesprochene Abschiebungsaufschübe bleiben bis zum 
festgesetzten Zeitpunkt weiterhin gültig. Bis zu diesem Zeitpunkt liegt eine 
Verwaltungsübertretung gemäß § 120 Abs. 1 Z 2 nicht vor. § 69 sowie §§ 6 
Abs. 4 und 9 Abs. 2 in der am 31. Dezember 2009 gültigen Fassung sind auf 
diese Fälle weiter anzuwenden. 

(13) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 gemäß 
§ 46 Abs. 3 ausgesprochene Abschiebungsaufschübe bleiben bis zum 
festgesetzten Zeitpunkt weiterhin gültig. Bis zu diesem Zeitpunkt liegt eine 
Verwaltungsübertretung gemäß § 120 Abs. 1 Z 2 nicht vor. § 69 sowie §§ 6 
Abs. 4 und 9 Abs. 2 in der am 31. Dezember 2009 gültigen Fassung sind auf 
diese Fälle weiter anzuwenden. 

(14) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 erlassene 
Ausweisungen gemäß § 53 gelten als Rückkehrentscheidungen gemäß § 52 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 weiter, mit der Maßgabe, 
dass ein Einreiseverbot gemäß § 53 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 38/2011 damit nicht verbunden ist. 

(14) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 erlassene 
Ausweisungen gemäß § 53 gelten als Rückkehrentscheidungen gemäß § 52 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 weiter, mit der Maßgabe, 
dass ein Einreiseverbot gemäß § 53 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 38/2011 damit nicht verbunden ist. 

(15) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 erlassene 
Ausweisungen gemäß § 54 gelten als Ausweisungen gemäß § 62 in der Fassung 

(15) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 erlassene 
Ausweisungen gemäß § 54 gelten als Ausweisungen gemäß § 62 in der Fassung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 weiter. des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 weiter. 

(16) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 erlassene 
Aufenthaltsverbote gemäß § 60 oder Rückkehrverbote gemäß § 62 bleiben bis 
zum festgesetzten Zeitpunkt weiterhin gültig. 

(16) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 erlassene 
Aufenthaltsverbote gemäß § 60 oder Rückkehrverbote gemäß § 62 bleiben bis 
zum festgesetzten Zeitpunkt weiterhin gültig. 

(17) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 erlassene 
Durchsetzungsaufschübe gemäß § 67 bleiben bis zum festgesetzten Zeitpunkt 
weiterhin gültig. 

(17) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 erlassene 
Durchsetzungsaufschübe gemäß § 67 bleiben bis zum festgesetzten Zeitpunkt 
weiterhin gültig. 

(18) Eine vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 
ausgestellte Karte für Geduldete behält ihre Gültigkeit bis zum festgesetzten 
Zeitpunkt. 

(18) Eine vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 
ausgestellte Karte für Geduldete behält ihre Gültigkeit bis zum festgesetzten 
Zeitpunkt. 

(19) Die §§ 84 bis 86 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 38/2011 sind auf Verfahren, die bereits vor dem 1. Dezember 2011 
anhängig waren, nicht anzuwenden. 

(19) Die §§ 84 bis 86 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 38/2011 sind auf Verfahren, die bereits vor dem 1. Dezember 2011 
anhängig waren, nicht anzuwenden. 

(20) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 
vorgenommene Beurteilungen und Entscheidungen gemäß § 66 gelten als 
Beurteilungen und Entscheidungen gemäß § 61 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 weiter. 

(20) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 
vorgenommene Beurteilungen und Entscheidungen gemäß § 66 gelten als 
Beurteilungen und Entscheidungen gemäß § 61 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 weiter. 

(21) Ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz, gegen die eine 
Berufung zulässig ist, vor Ablauf des 31. Dezember 2013 erlassen worden, läuft 
die Berufungsfrist mit Ablauf des 31. Dezember 2013 noch und wurde gegen 
diese Entscheidung nicht bereits bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 
Berufung erhoben, so kann gegen diese vom 1. Jänner bis zum Ablauf des 
15. Jänner 2014 Beschwerde beim jeweils zuständigen 
Landesverwaltungsgericht erhoben werden. Das Landesverwaltungsgericht hat 
in diesen Fällen dieses Bundesgesetz in der Fassung vor dem Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 87/2012 anzuwenden. Eine gegen eine solche Entscheidung bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2013 erhobene Berufung gilt als rechtzeitig erhobene 
Beschwerde gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG. 

(21) Ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz, gegen die eine 
Berufung zulässig ist, vor Ablauf des 31. Dezember 2013 erlassen worden, läuft 
die Berufungsfrist mit Ablauf des 31. Dezember 2013 noch und wurde gegen 
diese Entscheidung nicht bereits bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 
Berufung erhoben, so kann gegen diese vom 1. Jänner bis zum Ablauf des 
15. Jänner 2014 Beschwerde beim jeweils zuständigen 
Landesverwaltungsgericht erhoben werden. Das Landesverwaltungsgericht hat 
in diesen Fällen dieses Bundesgesetz in der Fassung vor dem Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 87/2012 anzuwenden. Eine gegen eine solche Entscheidung bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2013 erhobene Berufung gilt als rechtzeitig erhobene 
Beschwerde gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG. 

(22) Alle mit Ablauf des 31. Dezember 2013 bei einem Unabhängigen 
Verwaltungssenat der Länder anhängigen Berufungsverfahren und Beschwerden 
gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt nach diesem Bundesgesetz sind ab 1. Jänner 2014 vom jeweils 
zuständigen Landesverwaltungsgericht nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 zu 

(22) Alle mit Ablauf des 31. Dezember 2013 bei einem Unabhängigen 
Verwaltungssenat der Länder anhängigen Berufungsverfahren und Beschwerden 
gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt nach diesem Bundesgesetz sind ab 1. Jänner 2014 vom jeweils 
zuständigen Landesverwaltungsgericht nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ende zu führen. Ende zu führen. 

(23) Alle mit Ablauf des 31. Dezember 2013 bei einer 
Landespolizeidirektion anhängigen Berufungsverfahren nach diesem 
Bundesgesetz sind ab 1. Jänner 2014 vom jeweils zuständigen 
Landesverwaltungsgericht nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in 
der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 zu Ende zu führen. 

(23) Alle mit Ablauf des 31. Dezember 2013 bei einer 
Landespolizeidirektion anhängigen Berufungsverfahren nach diesem 
Bundesgesetz sind ab 1. Jänner 2014 vom jeweils zuständigen 
Landesverwaltungsgericht nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in 
der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 zu Ende zu führen. 

(24) Wird eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz in der Fassung vor 
dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 nach Ablauf des 31. Dezember 2013 
durch den Verfassungsgerichtshof oder den Verwaltungsgerichtshof behoben, so 
fällt dieses Verfahren an das jeweils zuständige Landesverwaltungsgericht 
zurück, das nach diesem Bundesgesetz in der Fassung vor dem Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 87/2012 zu entscheiden hat. 

(24) Wird eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz in der Fassung vor 
dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 nach Ablauf des 31. Dezember 2013 
durch den Verfassungsgerichtshof oder den Verwaltungsgerichtshof behoben, so 
fällt dieses Verfahren an das jeweils zuständige Landesverwaltungsgericht 
zurück, das nach diesem Bundesgesetz in der Fassung vor dem Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 87/2012 zu entscheiden hat. 

(25) Ausweisungen gemäß § 62 in der Fassung vor dem Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 87/2012 bleiben bis zur Ausreise des Drittstaatsangehörigen aus 
dem Bundesgebiet aufrecht. Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 87/2012 erlassene Rückkehrverbote bleiben bis zum festgesetzten Zeitpunkt 
weiterhin gültig und können nach Ablauf des 31. Dezember 2013 gemäß § 60 
Abs. 4 und 5 in der Fassung BGBl. I Nr. 87/2012 aufgehoben oder für 
gegenstandslos erklärt werden. Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 87/2012 erlassene Aufenthaltsverbote bleiben bis zum festgesetzten 
Zeitpunkt weiterhin gültig und können nach Ablauf des 31. Dezember 2013 
gemäß § 69 Abs. 2 und 3 in der Fassung BGBl. I Nr. 87/2012 aufgehoben 
werden oder außer Kraft treten. Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 87/2012 erlassene Einreiseverbote bleiben bis zum festgesetzten Zeitpunkt 
weiterhin gültig und können nach Ablauf des 31. Dezember 2013 gemäß § 60 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 aufgehoben, verkürzt oder 
für gegenstandslos erklärt werden. 

(25) Ausweisungen gemäß § 62 in der Fassung vor dem Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 87/2012 bleiben bis zur Ausreise des Drittstaatsangehörigen aus 
dem Bundesgebiet aufrecht. Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 87/2012 erlassene Rückkehrverbote bleiben bis zum festgesetzten Zeitpunkt 
weiterhin gültig und können nach Ablauf des 31. Dezember 2013 gemäß § 60 
Abs. 4 und 5 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 
aufgehoben oder für gegenstandslos erklärt werden. Vor Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2012 erlassene Aufenthaltsverbote bleiben bis 
zum festgesetzten Zeitpunkt weiterhin gültig und können nach Ablauf des 
31. Dezember 2013 gemäß § 69 Abs. 2 und 3 in der Fassung BGBl. I 
Nr. 87/2012 aufgehoben werden oder außer Kraft treten. Vor Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2012 erlassene Einreiseverbote bleiben bis zum 
festgesetzten Zeitpunkt weiterhin gültig und können nach Ablauf des 
31. Dezember 2013 gemäß § 60 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 68/2013 aufgehoben, verkürzt oder für gegenstandslos erklärt werden. 

(26) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 festgesetzte 
Auflagen behalten ihre Gültigkeit. Die Missachtung von diesen Auflagen ist 
gemäß § 121 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 weiterhin 
zu bestrafen. 

(26) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 festgesetzte 
Auflagen behalten ihre Gültigkeit. Die Missachtung von diesen Auflagen ist 
gemäß § 121 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 weiterhin 
zu bestrafen. 

(27) Jeder Bescheid, der nach Ablauf des 31. Oktober 2013 genehmigt 
wird, hat einen Hinweis auf die Rechtsfolge des Abs. 21 zu enthalten. 

(27) Jeder Bescheid, der nach Ablauf des 31. Oktober 2013 genehmigt 
wird, hat einen Hinweis auf die Rechtsfolge des Abs. 21 zu enthalten. 

 (28) Vor dem 20. Juli 2015 festgestellte Duldungen gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gelten als Duldung gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl I Nr. XXX/2015. Vor dem 20. Juli 2015 festgestellte Duldungen gemäß 
§ 46a Abs. 1 Z 2 gelten als Duldung gemäß § 46a Abs. 1 Z 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl I Nr. XXX/2015. Vor dem 20. Juli 2015 festgestellte 
Duldungen gemäß § 46a Abs. 1a gelten als Duldung gemäß § 46a Abs. 1 Z 3 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr. XXX/2015. Vor dem 20. Juli 2015 
festgestellte Duldungen gemäß § 46a Abs. 1c gelten als Duldung gemäß § 46a 
Abs. 1 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr. XXX/2015. 

Beachte für folgende Bestimmung Beachte für folgende Bestimmung 

Abs. 10: Verfassungsbestimmung Abs. 10: Verfassungsbestimmung 

§ 126. (1) Dieses Bundesgesetz mit Ausnahme des § 9 Abs. 1 tritt mit 
1. Jänner 2006 in Kraft. 

§ 126. (1) Dieses Bundesgesetz mit Ausnahme des § 9 Abs. 1 tritt mit 
1. Jänner 2006 in Kraft. 

(2) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 84, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr 
geltend festgestellt) 

(2) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 84, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr 
geltend festgestellt) 

(3) Verordnungen oder Regierungsübereinkommen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes können bereits ab dem auf seine Kundmachung folgenden Tag 
erlassen oder abgeschlossen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit dem In-
Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes in Kraft treten. 

(3) Verordnungen oder Regierungsübereinkommen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes können bereits ab dem auf seine Kundmachung folgenden Tag 
erlassen oder abgeschlossen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit dem In-
Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes in Kraft treten. 

(4) § 2 Abs. 4 Z 2, 2a und 11 und die §§ 9 Abs. 2, 24 Abs. 2 und 3, 31, 46 
Abs. 1, 56 Abs. 3, 62 Abs. 1, 65 Abs. 2 und 3, 74 Abs. 2 Z 2, 101, 102 Abs. 1 
Z 12, die Überschrift zu § 112 sowie § 115 Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 157/2005 treten mit 1. Jänner 2006 in Kraft. 

(4) § 2 Abs. 4 Z 2, 2a und 11 und die §§ 9 Abs. 2, 24 Abs. 2 und 3, 31, 46 
Abs. 1, 56 Abs. 3, 62 Abs. 1, 65 Abs. 2 und 3, 74 Abs. 2 Z 2, 101, 102 Abs. 1 
Z 12, die Überschrift zu § 112 sowie § 115 Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 157/2005 treten mit 1. Jänner 2006 in Kraft. 

(5) Die §§ 50 Abs. 5, 51 Abs. 1, 80 Abs. 5, 101 Abs. 1, 102 Abs. 1, 103 
Abs. 1 und 2, 104 Abs. 2 sowie 119 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 4/2008 treten mit 1. Juli 2008 in Kraft. 

(5) Die §§ 50 Abs. 5, 51 Abs. 1, 80 Abs. 5, 101 Abs. 1, 102 Abs. 1, 103 
Abs. 1 und 2, 104 Abs. 2 sowie 119 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 4/2008 treten mit 1. Juli 2008 in Kraft. 

(6) Die §§ 5 Abs. 4, 21 Abs. 9, 24 Abs. 1, 66 Abs. 2 und 3, 105 Abs. 7 
sowie 125 Abs. 10 und 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 29/2009 treten mit 1. April 2009 in Kraft. 

(6) Die §§ 5 Abs. 4, 21 Abs. 9, 24 Abs. 1, 66 Abs. 2 und 3, 105 Abs. 7 
sowie 125 Abs. 10 und 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 29/2009 treten mit 1. April 2009 in Kraft. 

(7) Die §§ 2 Abs. 1 und 4 Z 11, 15 und 17 bis 21, 5 Abs. 4, 6 Abs. 4 und 4a, 
§§ 7 Z 3, 8 Abs. 1, 9 Abs. 2, 12 Abs. 4, 12a samt Überschrift, 15 Abs. 2, 16 
Abs. 1, 17 Abs. 3, 21 Abs. 8, 24 Abs. 3 und 4, 26 Abs. 1, 28 Abs. 2, 30 Abs. 1 
und 3, 31 Abs. 1 Z 3, Abs. 1a und 2, § 39 Abs. 5, die Überschrift des 
6. Hauptstücks, §§ 46 Abs. 3, 46a samt Überschrift, 50, 51, 53 Abs. 2, 54 Abs. 5, 

(7) Die §§ 2 Abs. 1 und 4 Z 11, 15 und 17 bis 21, 5 Abs. 4, 6 Abs. 4 und 4a, 
§§ 7 Z 3, 8 Abs. 1, 9 Abs. 2, 12 Abs. 4, 12a samt Überschrift, 15 Abs. 2, 16 
Abs. 1, 17 Abs. 3, 21 Abs. 8, 24 Abs. 3 und 4, 26 Abs. 1, 28 Abs. 2, 30 Abs. 1 
und 3, 31 Abs. 1 Z 3, Abs. 1a und 2, § 39 Abs. 5, die Überschrift des 
6. Hauptstücks, §§ 46 Abs. 3, 46a samt Überschrift, 50, 51, 53 Abs. 2, 54 Abs. 5, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
60 Abs. 2 Z 9 bis 11, 62 Abs. 4, 66 Abs. 3, 67 Abs. 3 bis 5, 73, 74 Abs. 2 Z 2 bis 
4, 76 Abs. 2a, 83 Abs. 1, die Überschrift des 10. Hauptstücks, §§ 84, 85, 86 
Abs. 1 und 2, die Überschrift des § 87, §§ 88, 94 Abs. 5, 94a samt Überschrift, 
95, 98 Abs. 2, 105 Abs. 2, 8 und 9, 110, 111 Abs. 1 bis 3, 112 Abs. 1, 114, 115 
samt Überschrift, 117 Abs. 1 bis 4, 118 Abs. 1 bis 4, 119 samt Überschrift, 120 
samt Überschrift, 121 samt Überschrift, 125 Abs. 12 und 13, 127 sowie das 
Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 
treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. Die §§ 5 Abs. 2 und 3, 6 Abs. 3 und 21 Abs. 2 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 treten mit 5. April 
2010 in Kraft. 

60 Abs. 2 Z 9 bis 11, 62 Abs. 4, 66 Abs. 3, 67 Abs. 3 bis 5, 73, 74 Abs. 2 Z 2 bis 
4, 76 Abs. 2a, 83 Abs. 1, die Überschrift des 10. Hauptstücks, §§ 84, 85, 86 
Abs. 1 und 2, die Überschrift des § 87, §§ 88, 94 Abs. 5, 94a samt Überschrift, 
95, 98 Abs. 2, 105 Abs. 2, 8 und 9, 110, 111 Abs. 1 bis 3, 112 Abs. 1, 114, 115 
samt Überschrift, 117 Abs. 1 bis 4, 118 Abs. 1 bis 4, 119 samt Überschrift, 120 
samt Überschrift, 121 samt Überschrift, 125 Abs. 12 und 13, 127 sowie das 
Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 
treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. Die §§ 5 Abs. 2 und 3, 6 Abs. 3 und 21 Abs. 2 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 treten mit 5. April 
2010 in Kraft. 

(8) Die §§ 2 Abs. 4 Z 11 und 12, 55 Abs. 3 Z 1, 56 Abs. 2 Z 1, 60 Abs. 2 
Z 9, die Überschrift des 13. Hauptstücks, die §§ 109 und 110, § 117 samt 
Überschrift, § 120 Abs. 9 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 

(8) Die §§ 2 Abs. 4 Z 11 und 12, 55 Abs. 3 Z 1, 56 Abs. 2 Z 1, 60 Abs. 2 
Z 9, die Überschrift des 13. Hauptstücks, die §§ 109 und 110, § 117 samt 
Überschrift, § 120 Abs. 9 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 

(9) Die §§ 1 Abs. 2 und 3, 2 Abs. 4, 5 Abs. 1 Z 4, 6 Abs. 4, 4a, 6 (Anm.: 
richtig wäre 5) und 8, §§ 9 Abs. 1a, 10, 13 Abs. 2, die Überschrift des 
1. Abschnittes des 4. Hauptstückes, die Überschrift des § 15, § 15 Abs. 1 und 2, 
die Überschrift des 3. Abschnittes des 4. Hauptstückes, §§ 24 Abs. 1, 2 und 3, 
24a samt Überschrift, die Überschrift des 4. Abschnittes des 4. Hauptstückes, 
§ 28 Abs. 1 und 2, die Überschrift des § 30, §§ 30 Abs. 1, 3 und 4, 31 Abs. 1a 
und 2, 32 Abs. 1 und 2, 34 Abs. 2, 36 Abs. 1 Z 3 und Abs. 1a, 38, 41 Abs. 2 Z 2, 
41a samt Überschrift, 45 Abs. 1, §§ 46 Abs. 1 bis 3 und 6, 46a, 46b samt 
Überschrift, 51 Abs. 1, die Überschrift des 1. Abschnittes des 8. Hauptstückes, 
§§ 52 bis 60 samt Überschriften, die Überschrift des 2. Abschnittes des 
8. Hauptstückes, § 61, die Überschrift des 3. Abschnittes des 8. Hauptstückes, 
§§ 62 bis 64 samt Überschriften, die Überschrift des 4. Abschnittes des 
8. Hauptstückes, §§ 65 bis 67 samt Überschriften, die Überschrift des 
5. Abschnittes des 8. Hauptstückes, §§ 68 bis 71 samt Überschriften, § 72 samt 
Überschrift, 73 Abs. 1, 74 Abs. 1 und 2, 76, 77 Abs. 1, 3, 6 und 7, 78 Abs. 6, 79 
Abs. 5, § 80, 94 Abs. 2, 97 Abs. 1, 99, 100 Abs. 2 bis 4, 102 Abs. 1 und 4, 103 
Abs. 1, 104 Abs. 1, 105 Abs. 3, 6, 7, 8 und 10, §§ 106, 107 Abs. 2, 108, 112, 
113, 117 Abs. 1 bis 3, 118 Abs. 1 bis 3, 120 Abs. 1, 1a und 5, 121 Abs. 1, 2, 3 
Z 1 lit. a und Abs. 4, 5 und 7, 125 Abs. 14 bis 20 sowie das Inhaltsverzeichnis in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 treten mit 1. Juli 2011 in 
Kraft. Die Überschrift des 10. Hauptstückes sowie die §§ 84 bis 86 samt 
Überschriften in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 treten mit 

(9) Die §§ 1 Abs. 2 und 3, 2 Abs. 4, 5 Abs. 1 Z 4, 6 Abs. 4, 4a, 6 (Anm.: 
richtig wäre 5) und 8, §§ 9 Abs. 1a, 10, 13 Abs. 2, die Überschrift des 
1. Abschnittes des 4. Hauptstückes, die Überschrift des § 15, § 15 Abs. 1 und 2, 
die Überschrift des 3. Abschnittes des 4. Hauptstückes, §§ 24 Abs. 1, 2 und 3, 
24a samt Überschrift, die Überschrift des 4. Abschnittes des 4. Hauptstückes, 
§ 28 Abs. 1 und 2, die Überschrift des § 30, §§ 30 Abs. 1, 3 und 4, 31 Abs. 1a 
und 2, 32 Abs. 1 und 2, 34 Abs. 2, 36 Abs. 1 Z 3 und Abs. 1a, 38, 41 Abs. 2 Z 2, 
41a samt Überschrift, 45 Abs. 1, §§ 46 Abs. 1 bis 3 und 6, 46a, 46b samt 
Überschrift, 51 Abs. 1, die Überschrift des 1. Abschnittes des 8. Hauptstückes, 
§§ 52 bis 60 samt Überschriften, die Überschrift des 2. Abschnittes des 
8. Hauptstückes, § 61, die Überschrift des 3. Abschnittes des 8. Hauptstückes, 
§§ 62 bis 64 samt Überschriften, die Überschrift des 4. Abschnittes des 
8. Hauptstückes, §§ 65 bis 67 samt Überschriften, die Überschrift des 
5. Abschnittes des 8. Hauptstückes, §§ 68 bis 71 samt Überschriften, § 72 samt 
Überschrift, 73 Abs. 1, 74 Abs. 1 und 2, 76, 77 Abs. 1, 3, 6 und 7, 78 Abs. 6, 79 
Abs. 5, § 80, 94 Abs. 2, 97 Abs. 1, 99, 100 Abs. 2 bis 4, 102 Abs. 1 und 4, 103 
Abs. 1, 104 Abs. 1, 105 Abs. 3, 6, 7, 8 und 10, §§ 106, 107 Abs. 2, 108, 112, 
113, 117 Abs. 1 bis 3, 118 Abs. 1 bis 3, 120 Abs. 1, 1a und 5, 121 Abs. 1, 2, 3 
Z 1 lit. a und Abs. 4, 5 und 7, 125 Abs. 14 bis 20 sowie das Inhaltsverzeichnis in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 treten mit 1. Juli 2011 in 
Kraft. Die Überschrift des 10. Hauptstückes sowie die §§ 84 bis 86 samt 
Überschriften in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 treten mit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
1. Dezember 2011 in Kraft. Die §§ 47, 84 bis 87 samt Überschriften und § 125 
Abs. 1 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 38/2011 treten mit 
Ablauf des 30. Juni 2011 außer Kraft. 

1. Dezember 2011 in Kraft. Die §§ 47, 84 bis 87 samt Überschriften und § 125 
Abs. 1 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 38/2011 treten mit 
Ablauf des 30. Juni 2011 außer Kraft. 

(10) (Verfassungsbestimmung) § 9 Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 49/2012 tritt mit 1. September 2012 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. 

(10) (Verfassungsbestimmung) § 9 Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 49/2012 tritt mit 1. September 2012 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. 

(11) § 3 Abs. 2, § 4, § 10, § 14 Abs. 2 und § 121 Abs. 6 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012 treten mit 1. September 2012 in Kraft. 

(11) § 3 Abs. 2, § 4, § 10, § 14 Abs. 2 und § 121 Abs. 6 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012 treten mit 1. September 2012 in Kraft. 

(12) Die §§ 1 Abs. 1 bis 3, 2 Abs. 1 und 2, §§ 3 und 4 samt Überschriften, 5 
Abs. 1 bis 3, 5 und 6, 6 Abs. 1 bis 2, 4, 6 und 8, 7 Z 2, 8 Abs. 1, 9 und 10 samt 
Überschriften, die Überschrift des 2. Abschnittes des 2. Hauptstückes, die 
Überschriften der §§ 11 und 12, §§ 11 Abs. 4, 12 Abs. 1 bis 4, 12a, die 
Überschrift des 3. Hauptstückes, §§ 13 Abs. 1 und 3, 14 Abs. 1, 15 Abs. 1 und 4 
Z 4, 15a und 15b samt Überschriften, 18 Abs. 1, 19 samt Überschrift, 21 Abs. 7 
Z 1, 24 Abs. 4, 25 Abs. 7, 26 Abs. 2, 27 Abs. 1 und 3, die Überschrift des 
3a. Abschnittes des 3. Hauptstückes, §§ 27a und 27b samt Überschriften, §§ 31 
Abs. 1 Z 1 und 4, Abs. 1a Z 2 und 4, Abs. 3 Z 1 und Abs. 4, 32 Abs. 1, 3 und 4, 
die Überschrift des 5. Hauptstückes, §§ 37 Abs. 1 Z 1 und 2, 38 Abs. 1 und 3, 39 
samt Überschrift, die Überschrift des 6. Hauptstückes, §§ 41 Abs. 2 Z 2 und 
Abs. 3, 43 Abs. 1 Z 3 und Abs. 3, 44, 45 Abs. 1 bis 4, 45a bis 45c samt 
Überschriften, die Überschrift des 7. Hauptstückes, §§ 46 Abs. 1 bis 5, 46a 
Abs. 1a bis 3, 46b Abs. 1 und 3, die Überschrift des § 50, § 50 Abs. 1 und 2, die 
Überschrift des 8. Hauptstückes, die Überschrift des 1. Abschnittes des 
8. Hauptstückes, §§ 52, 53 Abs. 1 bis 2, 55 Abs. 1a, 2 und 4, 56 Abs. 1, 2, 4 und 
6, 58 Abs. 1 und 2, 59 Abs. 3, 5 und 6, 60 Abs. 1 und 3 Z 2, § 61 samt 
Überschrift, die Überschrift des 4. Abschnittes des 8. Hauptstückes, §§ 66 
Abs. 2, 67 Abs. 2, 69 Abs. 1 bis 3, 70 Abs. 1 und 4 Z 3, 71 Abs. 1, 2 Z 2 und 3 
und Abs. 3, 4 und 6, §§ 72 Abs. 3, 76 Abs. 1 bis 3 und 5, 77 Abs. 1, 2, 3 Z 1 bis 
3 und Abs. 4 bis 6, 8 und 9, §§ 78 Abs. 1 und 4 bis 8, 79 Abs. 1 und 4, 80 Abs. 1 
und 5 bis 8, die Überschrift des § 81, §§ 81 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 bis 4, 93 
Abs. 1 Z 3 und Abs. 2 und 3, 94 Abs. 3, 94a Abs. 1, 2 und 6, 98 Abs. 1 und 2, 99 
Abs. 1, Abs. 2 und 3 Z 3 und 5 und Abs. 4 und 5, § 100 Abs. 1 bis 4, die 
Überschrift des § 102, §§ 102 Abs. 4, 104 Abs. 1 und 2, 105 Abs. 1, 2, 4, 5 und 
10, 106, 107 Abs. 1 und 2, 108 Abs. 1 und 2, 109, 110 samt Überschrift, 112 
Abs. 2, 113 Abs. 1 und Abs. 3, 4 und 6, 120 Abs. 2 Z 2 und Abs. 5 Z 5, 121 

(12) Die §§ 1 Abs. 1 bis 3, 2 Abs. 1 und 2, §§ 3 und 4 samt Überschriften, 5 
Abs. 1 bis 3, 5 und 6, 6 Abs. 1 bis 2, 4, 6 und 8, 7 Z 2, 8 Abs. 1, 9 und 10 samt 
Überschriften, die Überschrift des 2. Abschnittes des 2. Hauptstückes, die 
Überschriften der §§ 11 und 12, §§ 11 Abs. 4, 12 Abs. 1 bis 4, 12a, die 
Überschrift des 3. Hauptstückes, §§ 13 Abs. 1 und 3, 14 Abs. 1, 15 Abs. 1 und 4 
Z 4, 15a und 15b samt Überschriften, 18 Abs. 1, 19 samt Überschrift, 21 Abs. 7 
Z 1, 24 Abs. 4, 25 Abs. 7, 26 Abs. 2, 27 Abs. 1 und 3, die Überschrift des 
3a. Abschnittes des 3. Hauptstückes, §§ 27a und 27b samt Überschriften, §§ 31 
Abs. 1 Z 1 und 4, Abs. 1a Z 2 und 4, Abs. 3 Z 1 und Abs. 4, 32 Abs. 1, 3 und 4, 
die Überschrift des 5. Hauptstückes, §§ 37 Abs. 1 Z 1 und 2, 38 Abs. 1 und 3, 39 
samt Überschrift, die Überschrift des 6. Hauptstückes, §§ 41 Abs. 2 Z 2 und 
Abs. 3, 43 Abs. 1 Z 3 und Abs. 3, 44, 45 Abs. 1 bis 4, 45a bis 45c samt 
Überschriften, die Überschrift des 7. Hauptstückes, §§ 46 Abs. 1 bis 5, 46a 
Abs. 1a bis 3, 46b Abs. 1 und 3, die Überschrift des § 50, § 50 Abs. 1 und 2, die 
Überschrift des 8. Hauptstückes, die Überschrift des 1. Abschnittes des 
8. Hauptstückes, §§ 52, 53 Abs. 1 bis 2, 55 Abs. 1a, 2 und 4, 56 Abs. 1, 2, 4 und 
6, 58 Abs. 1 und 2, 59 Abs. 3, 5 und 6, 60 Abs. 1 und 3 Z 2, § 61 samt 
Überschrift, die Überschrift des 4. Abschnittes des 8. Hauptstückes, §§ 66 
Abs. 2, 67 Abs. 2, 69 Abs. 1 bis 3, 70 Abs. 1 und 4 Z 3, 71 Abs. 1, 2 Z 2 und 3 
und Abs. 3, 4 und 6, §§ 72 Abs. 3, 76 Abs. 1 bis 3 und 5, 77 Abs. 1, 2, 3 Z 1 bis 
3 und Abs. 4 bis 6, 8 und 9, §§ 78 Abs. 1 und 4 bis 8, 79 Abs. 1 und 4, 80 Abs. 1 
und 5 bis 8, die Überschrift des § 81, §§ 81 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 bis 4, 93 
Abs. 1 Z 3 und Abs. 2 und 3, 94 Abs. 3, 94a Abs. 1, 2 und 6, 98 Abs. 1 und 2, 99 
Abs. 1, Abs. 2 und 3 Z 3 und 5 und Abs. 4 und 5, § 100 Abs. 1 bis 4, die 
Überschrift des § 102, §§ 102 Abs. 4, 104 Abs. 1 und 2, 105 Abs. 1, 2, 4, 5 und 
10, 106, 107 Abs. 1 und 2, 108 Abs. 1 und 2, 109, 110 samt Überschrift, 112 
Abs. 2, 113 Abs. 1 und Abs. 3, 4 und 6, 120 Abs. 2 Z 2 und Abs. 5 Z 5, 121 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 1 bis 4 und 6 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2012 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. Die §§ 2 
Abs. 4 Z 13, 5 Abs. 1 Z 2, 6 Abs. 4a und 5, 14 Abs. 2, 30 Abs. 4, 31 Abs. 3 Z 3, 
32 Abs. 2 Z 1, 34 Abs. 1 Z 2 und 3, 36 Abs. 1 Z 1, 38 Abs. 2, 39 Abs. 2 Z 1 und 
2, die Überschrift des 6. Hauptstückes, §§ 48 und 49 samt Überschriften, die 
Überschrift des 7. Hauptstückes, §§ 50 Abs. 4, 51 Abs. 4 und 6, §§ 54 samt 
Überschrift, 55a samt Überschrift, 57 samt Überschriften, 59 Abs. 1 und 2, 60 
Abs. 2, 4 und 5, die Überschrift des 2. und 3. Abschnittes des 8. Hauptstückes, 
§§ 62 bis 64 samt Überschriften, 65 bis 65b samt Überschriften, 66 Abs. 4, 67 
Abs. 5, 68 samt Überschrift, 70 Abs. 2, die Überschrift des 6. Abschnittes des 
8. Hauptstückes, §§ 72 und 73 samt Überschriften, die Überschrift des 
7. Abschnittes des 8. Hauptstückes, §§ 74 und 75 samt Überschriften, 76 Abs. 4 
und 7, 78 Abs. 2, die Überschrift des 9. Hauptstückes, §§ 82 und 83 samt 
Überschriften, die Überschrift des 10. Hauptstückes, §§ 84 bis 86 samt 
Überschriften, 99 Abs. 1 Z 1, 4 bis 6 sowie Abs. 3 Z 4, 6 und 7, §§ 101 samt 
Überschrift, 102 Abs. 1 bis 3 und 5, 103 samt Überschrift, 105 Abs. 3 und 6 bis 
9, 113 Abs. 2 und 7 in der Fassung vor dem BGBl. I Nr. 87/2012 treten mit 
Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. 

Abs. 1 bis 4 und 6 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2012 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. Die §§ 2 
Abs. 4 Z 13, 5 Abs. 1 Z 2, 6 Abs. 4a und 5, 14 Abs. 2, 30 Abs. 4, 31 Abs. 3 Z 3, 
32 Abs. 2 Z 1, 34 Abs. 1 Z 2 und 3, 36 Abs. 1 Z 1, 38 Abs. 2, 39 Abs. 2 Z 1 und 
2, die Überschrift des 6. Hauptstückes, §§ 48 und 49 samt Überschriften, die 
Überschrift des 7. Hauptstückes, §§ 50 Abs. 4, 51 Abs. 4 und 6, §§ 54 samt 
Überschrift, 55a samt Überschrift, 57 samt Überschriften, 59 Abs. 1 und 2, 60 
Abs. 2, 4 und 5, die Überschrift des 2. und 3. Abschnittes des 8. Hauptstückes, 
§§ 62 bis 64 samt Überschriften, 65 bis 65b samt Überschriften, 66 Abs. 4, 67 
Abs. 5, 68 samt Überschrift, 70 Abs. 2, die Überschrift des 6. Abschnittes des 
8. Hauptstückes, §§ 72 und 73 samt Überschriften, die Überschrift des 
7. Abschnittes des 8. Hauptstückes, §§ 74 und 75 samt Überschriften, 76 Abs. 4 
und 7, 78 Abs. 2, die Überschrift des 9. Hauptstückes, §§ 82 und 83 samt 
Überschriften, die Überschrift des 10. Hauptstückes, §§ 84 bis 86 samt 
Überschriften, 99 Abs. 1 Z 1, 4 bis 6 sowie Abs. 3 Z 4, 6 und 7, §§ 101 samt 
Überschrift, 102 Abs. 1 bis 3 und 5, 103 samt Überschrift, 105 Abs. 3 und 6 bis 
9, 113 Abs. 2 und 7 in der Fassung vor dem BGBl. I Nr. 87/2012 treten mit 
Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. 

(13) Die §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, 2 und 4 Z 11, 15 und 20 bis 22, die §§ 5 Abs. 3 
und 4, 7, 9 Abs. 1, 4 und 5, 11 Abs. 1 bis 8, 11a samt Überschrift, 15 Abs. 2, 20 
bis 21a samt Überschriften, die Überschrift des § 22, die §§ 22 Abs. 1 und 3, 23 
Abs. 1, 24 Abs. 1, 24a Abs. 1 bis 3, 25 bis 27 samt Überschriften, 27a, 28 
Abs. 2, 41a A 2 Z 2 (Anm.: richtig: 41a Abs. 1 Z 2), 43 Abs. 1 Z 3, 52 Abs. 5 
und 8, 53 Abs. 1, 2 erster Satz und 3 Z 6, 55 Abs. 1a und 4, 59 Abs. 6 Z 1 und 2, 
60 Abs. 1 und 2, 80 Abs. 5 und 6, das 9. Hauptstück samt Überschrift, 88 Abs. 1 
Z 3, Abs. 2 und 2a, die §§ 97 Abs. 1, 99 Abs. 1 Z 7,100 Abs. 3, 104 Abs. 1, 113 
Abs. 6 (Anm.: von Novelle nicht betroffen), 121 Abs. 3 Z 1, 125 Abs. 21 bis 26 
und § 127 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 68/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. Die §§ 22 Abs. 2, 24 
Abs. 3 und 4, 27b, 53 Abs. 1a und 78 Abs. 5 sowie 80 Abs. 7 in der Fassung vor 
dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 68/2013 treten mit Ablauf des 31. Dezember 
2013 außer Kraft. 

(13) Die §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, 2 und 4 Z 11, 15 und 20 bis 22, die §§ 5 
Abs. 3 und 4, 7, 9 Abs. 1, 4 und 5, 11 Abs. 1 bis 8, 11a samt Überschrift, 15 
Abs. 2, 20 bis 21a samt Überschriften, die Überschrift des § 22, die §§ 22 Abs. 1 
und 3, 23 Abs. 1, 24 Abs. 1, 24a Abs. 1 bis 3, 25 bis 27 samt Überschriften, 27a, 
28 Abs. 2, 41a A 2 Z 2 (Anm.: richtig: 41a Abs. 1 Z 2), 43 Abs. 1 Z 3, 52 Abs. 5 
und 8, 53 Abs. 1, 2 erster Satz und 3 Z 6, 55 Abs. 1a und 4, 59 Abs. 6 Z 1 und 2, 
60 Abs. 1 und 2, 80 Abs. 5 und 6, das 9. Hauptstück samt Überschrift, 88 Abs. 1 
Z 3, Abs. 2 und 2a, die §§ 97 Abs. 1, 99 Abs. 1 Z 7,100 Abs. 3, 104 Abs. 1, 113 
Abs. 6 (Anm.: von Novelle nicht betroffen), 121 Abs. 3 Z 1, 125 Abs. 21 bis 26 
und § 127 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 68/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. Die §§ 22 Abs. 2, 24 
Abs. 3 und 4, 27b, 53 Abs. 1a und 78 Abs. 5 sowie 80 Abs. 7 in der Fassung vor 
dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 68/2013 treten mit Ablauf des 31. Dezember 
2013 außer Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(14) Die Anordnungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 sind so zu 
verstehen, dass sie sich auf jene Fassung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes beziehen, die sie durch das 
Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz – FNG, BGBl. I Nr. 87/2012, 
erhalten würden. 

(14) Die Anordnungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 sind so zu 
verstehen, dass sie sich auf jene Fassung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes beziehen, die sie durch das 
Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz – FNG, BGBl. I Nr. 87/2012, 
erhalten würden. 

 (15) Die §§ 1 Abs. 2, 2 Abs. 4 Z 14, 3 Abs. 6, 5 Abs. 3 und Abs. 4, 6 Abs. 4, 7 Z 2, 
Z 4 und Z 5, 11 Abs. 8, 13 Abs. 6 bis Abs. 8, 20 Abs. 3, 21 Abs. 2 Z 8, 24 Abs. 3, 
24b samt Überschrift, die Überschrift des § 27 sowie § 27 Abs. 1, Abs. 2 und 
Abs. 4, §§ 27a Abs. 2, 34 Abs. 1 Z 2, 36 Abs. 1 Z 1, 41 Abs. 2 Z 2, 46 Abs. 2 und 
Abs. 2a, 46a, 51 Abs. 1, 52 Abs. 4 Z 1, Z 1a und Z 2 bis Z 3, 56 Abs. 4, 61 Abs. 5, 
69 Abs. 1, 71 Abs. 4, 76, 77 Abs. 1 und Abs. 6, 78 Abs. 1, Abs. 6 und Abs. 8, 79 
Abs. 1, 80 Abs. 2, Abs. 5 und Abs. 6, 92 Abs. 1a und Abs. 3, 93 Abs. 4, 94a 
Abs. 7, 99 Abs. 4, 120 Abs. 1 und Abs. 1a, 121 Abs. 1 und Abs. 2 und 125 Abs. 25 
und Abs. 28 sowie die Einträge zu §§ 24b und 27 im Inhaltsverzeichnis in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2015 treten mit 20. Juli 2015 in 
Kraft.§§ 12 Abs. 2 und 78 Abs. 3 treten mit Ablauf des 19. Juli 2015 außer Kraft. 

Artikel 5 

Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist § 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 

 1. Fremder: wer die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzt;  1. Fremder: wer die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzt; 

 2. Reisedokument: ein Reisepass, Passersatz oder ein sonstiges durch 
Bundesgesetz, Verordnung oder auf Grund zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen für Reisen anerkanntes Dokument; ausländische 
Reisedokumente genießen den strafrechtlichen Schutz inländischer 
öffentlicher Urkunden nach §§ 224, 224a, 227 Abs. 1 und 231 des 
Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. Nr. 60/1974; 

 2. Reisedokument: ein Reisepass, Passersatz oder ein sonstiges durch 
Bundesgesetz, Verordnung oder auf Grund zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen für Reisen anerkanntes Dokument; ausländische 
Reisedokumente genießen den strafrechtlichen Schutz inländischer 
öffentlicher Urkunden nach §§ 224, 224a, 227 Abs. 1 und 231 des 
Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. Nr. 60/1974; 

 3. ein Reisedokument gültig: wenn es von einem hiezu berechtigten 
Völkerrechtssubjekt ausgestellt wurde, die Identität des Inhabers 
zweifelsfrei wiedergibt, zeitlich gültig ist und sein Geltungsbereich die 
Republik Österreich umfasst; außer bei Konventionsreisepässen und 
Reisedokumenten, die für Staatenlose oder für Personen mit ungeklärter 
Staatsangehörigkeit ausgestellt werden, muss auch die 

 3. ein Reisedokument gültig: wenn es von einem hiezu berechtigten 
Völkerrechtssubjekt ausgestellt wurde, die Identität des Inhabers 
zweifelsfrei wiedergibt, zeitlich gültig ist und sein Geltungsbereich die 
Republik Österreich umfasst; außer bei Konventionsreisepässen und 
Reisedokumenten, die für Staatenlose oder für Personen mit ungeklärter 
Staatsangehörigkeit ausgestellt werden, muss auch die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Staatsangehörigkeit des Inhabers zweifelsfrei wiedergegeben werden; 
die Anbringung von Zusatzblättern im Reisedokument muss bescheinigt 
sein; 

Staatsangehörigkeit des Inhabers zweifelsfrei wiedergegeben werden; 
die Anbringung von Zusatzblättern im Reisedokument muss bescheinigt 
sein; 

 4. EWR-Bürger: ein Fremder, der Staatsangehöriger einer Vertragspartei 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-
Abkommen) ist; 

 4. EWR-Bürger: ein Fremder, der Staatsangehöriger einer Vertragspartei 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-
Abkommen) ist; 

 5. Mitgliedstaat: jeder Staat, der Vertragspartei des Vertrages über die 
Europäische Union in der Fassung BGBl. III Nr. 85/1999, geändert 
durch BGBl. III Nr. 4/2003 und BGBl. III Nr. 54/2004, ist; 

 5. Mitgliedstaat: jeder Staat, der Vertragspartei des Vertrages über die 
Europäische Union in der Fassung BGBl. III Nr. 85/1999, geändert 
durch BGBl. III Nr. 4/2003 und BGBl. III Nr. 54/2004, ist; 

 6. Drittstaatsangehöriger: ein Fremder, der nicht EWR-Bürger oder 
Schweizer Bürger ist; 

 6. Drittstaatsangehöriger: ein Fremder, der nicht EWR-Bürger oder 
Schweizer Bürger ist; 

 7. eine bloß vorübergehende selbständige Erwerbstätigkeit: eine solche, 
die innerhalb von zwölf Monaten nicht länger als sechs Monate 
ausgeübt wird, wenn ein Wohnsitz im Drittstaat aufrecht erhalten wird, 
der weiterhin den Mittelpunkt der Lebensinteressen bildet, und es sich 
um keinen Fall der Pflichtversicherung des § 2 im Sinne des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. 
Nr. 560/1978, handelt; 

 7. eine bloß vorübergehende selbständige Erwerbstätigkeit: eine solche, 
die innerhalb von zwölf Monaten nicht länger als sechs Monate 
ausgeübt wird, wenn ein Wohnsitz im Drittstaat aufrecht erhalten wird, 
der weiterhin den Mittelpunkt der Lebensinteressen bildet, und es sich 
um keinen Fall der Pflichtversicherung des § 2 im Sinne des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. 
Nr. 560/1978, handelt; 

 8. eine bloß vorübergehende unselbständige Erwerbstätigkeit: eine solche, 
bei der eine Berechtigung oder sonstige Bestätigung nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG), BGBl. Nr. 218/1975, mit 
einer sechs Monate nicht übersteigenden Gültigkeit vorhanden ist oder 
innerhalb von zwölf Monaten nicht länger als sechs Monate eine 
unselbständige Erwerbstätigkeit auf Grund einer Ausnahme nach § 1 
Abs. 2 bis 4 AuslBG ausgeübt wird; 

 8. eine bloß vorübergehende unselbständige Erwerbstätigkeit: eine solche, 
bei der eine Berechtigung oder sonstige Bestätigung nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG), BGBl. Nr. 218/1975, mit 
einer sechs Monate nicht übersteigenden Gültigkeit vorhanden ist oder 
innerhalb von zwölf Monaten nicht länger als sechs Monate eine 
unselbständige Erwerbstätigkeit auf Grund einer Ausnahme nach § 1 
Abs. 2 bis 4 AuslBG ausgeübt wird; 

 9. Familienangehöriger: wer Ehegatte oder minderjähriges lediges Kind, 
einschließlich Adoptiv- oder Stiefkind, ist (Kernfamilie); dies gilt 
weiters auch für eingetragene Partner; Ehegatten und eingetragene 
Partner müssen das 21. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Antragstellung 
bereits vollendet haben; lebt im Fall einer Mehrfachehe bereits ein 
Ehegatte gemeinsam mit dem Zusammenführenden im Bundesgebiet, so 
sind die weiteren Ehegatten keine anspruchsberechtigten 
Familienangehörigen zur Erlangung eines Aufenthaltstitels; 

 9. Familienangehöriger: wer Ehegatte oder minderjähriges lediges Kind, 
einschließlich Adoptiv- oder Stiefkind, ist (Kernfamilie); dies gilt 
weiters auch für eingetragene Partner; Ehegatten und eingetragene 
Partner müssen das 21. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Antragstellung 
bereits vollendet haben; lebt im Fall einer Mehrfachehe bereits ein 
Ehegatte gemeinsam mit dem Zusammenführenden im Bundesgebiet, so 
sind die weiteren Ehegatten keine anspruchsberechtigten 
Familienangehörigen zur Erlangung eines Aufenthaltstitels; 

 10. Zusammenführender: ein Drittstaatsangehöriger, der sich rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhält oder von dem ein Recht im Sinne dieses 

 10. Zusammenführender: ein Drittstaatsangehöriger, der sich rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhält oder von dem ein Recht im Sinne dieses 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesgesetzes abgeleitet wird; Bundesgesetzes abgeleitet wird; 

 11. Verlängerungsantrag: der Antrag auf Verlängerung des gleichen oder 
Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels (§ 24) nach diesem 
Bundesgesetz; 

 11. Verlängerungsantrag: der Antrag auf Verlängerung des gleichen oder 
Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels (§ 24) nach diesem 
Bundesgesetz; 

 12. Zweckänderungsantrag: der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels 
mit anderem Zweckumfang während der Geltung eines Aufenthaltstitels 
(§ 26); 

 12. Zweckänderungsantrag: der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels 
mit anderem Zweckumfang während der Geltung eines Aufenthaltstitels 
(§ 26); 

 13. Erstantrag: der Antrag, der nicht Verlängerungs- oder 
Zweckänderungsantrag (Z 11 und 12) ist; 

 13. Erstantrag: der Antrag, der nicht Verlängerungs- oder 
Zweckänderungsantrag (Z 11 und 12) ist; 

 14. unionsrechtliches Aufenthaltsrecht: das auf Grund der 
Freizügigkeitsrichtlinie gewährte Recht eines EWR-Bürgers und seiner 
Angehörigen sich im Bundesgebiet für mehr als drei Monate oder auf 
Dauer aufzuhalten; 

 14. unionsrechtliches Aufenthaltsrecht: das auf Grund der 
Freizügigkeitsrichtlinie gewährte Recht eines EWR-Bürgers und seiner 
Angehörigen sich im Bundesgebiet für mehr als drei Monate oder auf 
Dauer aufzuhalten; 

 15. Haftungserklärung: die von einem österreichischen Notar oder einem 
inländischen Gericht beglaubigte Erklärung Dritter mit mindestens 
fünfjähriger Gültigkeitsdauer, dass sie für die Erfordernisse einer alle 
Risken abdeckenden Krankenversicherung, einer Unterkunft und 
entsprechender Unterhaltsmittel aufkommen und für den Ersatz jener 
Kosten haften, die einer Gebietskörperschaft bei der Durchsetzung einer 
Rückkehrentscheidung, eines Aufenthaltsverbotes, einer Ausweisung, 
einer Zurückschiebung, der Vollziehung der Schubhaft oder als 
Aufwendung für den Einsatz gelinderer Mittel, sowie aus dem Titel der 
Sozialhilfe oder eines Bundes- oder Landesgesetzes, das die 
Grundversorgungsvereinbarung nach Art. 15a B-VG, BGBl. I 
Nr. 80/2004, umsetzt, entstehen, und die Leistungsfähigkeit des Dritten 
zum Tragen der Kosten zum Zeitpunkt der Erklärung nachgewiesen 
wird; 

 15. Haftungserklärung: die von einem österreichischen Notar oder einem 
inländischen Gericht beglaubigte Erklärung Dritter mit mindestens 
fünfjähriger Gültigkeitsdauer, dass sie für die Erfordernisse einer alle 
Risken abdeckenden Krankenversicherung, einer Unterkunft und 
entsprechender Unterhaltsmittel aufkommen und für den Ersatz jener 
Kosten haften, die einer Gebietskörperschaft bei der Durchsetzung einer 
Rückkehrentscheidung, eines Aufenthaltsverbotes, einer Ausweisung, 
einer Zurückschiebung, der Vollziehung der Schubhaft oder als 
Aufwendung für den Einsatz gelinderer Mittel, sowie aus dem Titel der 
Sozialhilfe oder eines Bundes- oder Landesgesetzes, das die 
Grundversorgungsvereinbarung nach Art. 15a B-VG, BGBl. I 
Nr. 80/2004, umsetzt, entstehen, und die Leistungsfähigkeit des Dritten 
zum Tragen der Kosten zum Zeitpunkt der Erklärung nachgewiesen 
wird; 

 16. Berufsvertretungsbehörde: eine mit konsularischen Aufgaben und der 
berufsmäßigen Vertretung Österreichs im Ausland betraute Behörde; 

 16. Berufsvertretungsbehörde: eine mit konsularischen Aufgaben und der 
berufsmäßigen Vertretung Österreichs im Ausland betraute Behörde; 

 17. unbegleiteter Minderjähriger: Ein minderjähriger Fremder, der sich 
nicht in Begleitung eines für ihn gesetzlich verantwortlichen 
Volljährigen befindet; 

 17. unbegleiteter Minderjähriger: Ein minderjähriger Fremder, der sich 
nicht in Begleitung eines für ihn gesetzlich verantwortlichen 
Volljährigen befindet; 

 18. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)  18. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

 19. Freizügigkeitsrichtlinie: die Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 

 19. Freizügigkeitsrichtlinie: die Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, ABl. Nr. 
L 158 vom 30.04.2004 S. 77 in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. 
L 229 vom 29.06.2004 S. 35; 

Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, ABl. Nr. 
L 158 vom 30.04.2004 S. 77 in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. 
L 229 vom 29.06.2004 S. 35; 

 20. Freizügigkeitsabkommen EG-Schweiz: das Abkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, 
ABl. Nr. L 114 vom 30.04.2002 S. 6 und BGBl. III Nr. 133/2002. 

 20. Freizügigkeitsabkommen EG-Schweiz: das Abkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, 
ABl. Nr. L 114 vom 30.04.2002 S. 6 und BGBl. III Nr. 133/2002. 

(2) Niederlassung ist der tatsächliche oder zukünftig beabsichtigte 
Aufenthalt im Bundesgebiet zum Zweck 

(2) Niederlassung ist der tatsächliche oder zukünftig beabsichtigte 
Aufenthalt im Bundesgebiet zum Zweck 

 1. der Begründung eines Wohnsitzes, der länger als sechs Monate im Jahr 
tatsächlich besteht; 

 1. der Begründung eines Wohnsitzes, der länger als sechs Monate im Jahr 
tatsächlich besteht; 

 2. der Begründung eines Mittelpunktes der Lebensinteressen oder  2. der Begründung eines Mittelpunktes der Lebensinteressen oder 

 3. der Aufnahme einer nicht bloß vorübergehenden Erwerbstätigkeit.  3. der Aufnahme einer nicht bloß vorübergehenden Erwerbstätigkeit. 

(3) Der rechtmäßige Aufenthalt eines Fremden auf Grund einer 
Aufenthaltsbewilligung (§ 8 Abs. 1 Z 10) gilt nicht als Niederlassung im Sinne 
des Abs. 2. 

(3) Der rechtmäßige Aufenthalt eines Fremden auf Grund einer 
Aufenthaltsbewilligung (§ 8 Abs. 1 Z 10) gilt nicht als Niederlassung im Sinne 
des Abs. 2. 

(4) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist (4) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 

 1. die Minderjährigkeit nach den Bestimmungen des Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB), JGS Nr. 946/1811; 

 1. die Minderjährigkeit nach den Bestimmungen des Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB), JGS Nr. 946/1811; 

 2. die Annahme an Kindesstatt, in deren Folge eine 
Aufenthaltsberechtigung nach diesem Bundesgesetz erteilt werden soll, 
ausschließlich nach den Bestimmungen des österreichischen Rechts und 

 2. die Annahme an Kindesstatt, in deren Folge eine 
Aufenthaltsberechtigung nach diesem Bundesgesetz erteilt werden soll, 
ausschließlich nach den Bestimmungen des österreichischen Rechts und 

 3. ein Unterhaltsanspruch zum Nachweis der Unterhaltsmittel nicht nur 
nach dessen Rechtgrundlage, sondern auch nach der tatsächlichen Höhe 
und der tatsächlichen Leistung 

 3. ein Unterhaltsanspruch zum Nachweis der Unterhaltsmittel nicht nur 
nach dessen Rechtgrundlage, sondern auch nach der tatsächlichen Höhe 
und der tatsächlichen Leistung 

zu beurteilen. zu beurteilen. 

(5) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind erkennungsdienstliche Daten: 
Lichtbilder, Papillarlinienabdrücke der Finger, äußerliche körperliche Merkmale 
und die Unterschrift. 

(5) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind erkennungsdienstliche Daten: 
Lichtbilder, Papillarlinienabdrücke der Finger, äußerliche körperliche Merkmale 
und die Unterschrift. 

(6) Für einen Antrag auf Erteilung oder Verlängerung eines (6) Für einen Antrag auf Erteilung oder Verlängerung eines 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aufenthaltstitels ist die Vorlage nur jeweils einer Haftungserklärung (Abs. 2 
Z 15) oder Patenschaftserklärung (Abs. 2 Z 18) zulässig. Treten mehrere 
Personen als Verpflichtete in einer Erklärung auf, dann haftet jeder von ihnen für 
den vollen Haftungsbetrag zur ungeteilten Hand. 

Aufenthaltstitels ist die Vorlage nur jeweils einer Haftungserklärung (Abs. 2 
Z 15)  zulässig. Treten mehrere Personen als Verpflichtete in einer Erklärung 
auf, dann haftet jeder von ihnen für den vollen Haftungsbetrag zur ungeteilten 
Hand. 

(7) Kurzfristige Inlands- und Auslandsaufenthalte, insbesondere zu 
Besuchszwecken, unterbrechen nicht die anspruchsbegründende oder 
anspruchsbeendende Dauer eines Aufenthalts oder einer Niederlassung. Gleiches 
gilt für den Fall, dass der Fremde das Bundesgebiet in Folge einer nachträglich 
behobenen Entscheidung nach dem FPG verlassen hat. 

(7) Kurzfristige Inlands- und Auslandsaufenthalte, insbesondere zu 
Besuchszwecken, unterbrechen nicht die anspruchsbegründende oder 
anspruchsbeendende Dauer eines Aufenthalts oder einer Niederlassung. Gleiches 
gilt für den Fall, dass der Fremde das Bundesgebiet in Folge einer nachträglich 
behobenen Entscheidung nach dem FPG verlassen hat. 

§ 3. (1) Behörde nach diesem Bundesgesetz ist der örtlich zuständige 
Landeshauptmann. Der Landeshauptmann kann, wenn dies im Interesse der 
Einfachheit, Zweckmäßigkeit oder Sparsamkeit der Verwaltung gelegen ist, die 
Bezirksverwaltungsbehörden mit Verordnung ermächtigen, alle oder bestimmte 
Fälle in seinem Namen zu entscheiden. 

§ 3. (1) Behörde nach diesem Bundesgesetz ist der örtlich zuständige 
Landeshauptmann. Der Landeshauptmann kann, wenn dies im Interesse der 
Einfachheit, Zweckmäßigkeit oder Sparsamkeit der Verwaltung gelegen ist, die 
Bezirksverwaltungsbehörden mit Verordnung ermächtigen, alle oder bestimmte 
Fälle in seinem Namen zu entscheiden. 

(2) Über Beschwerden gegen Entscheidungen nach diesem Bundesgesetz 
entscheidet das örtlich zuständige Verwaltungsgericht des Landes. Eine 
schriftliche Ausfertigung des Erkenntnisses ist auch dem Bundesminister für 
Inneres zuzustellen. 

(2) Über Beschwerden gegen Entscheidungen nach diesem Bundesgesetz 
entscheidet das örtlich zuständige Verwaltungsgericht des Landes. Eine 
schriftliche Ausfertigung des Erkenntnisses oder des Beschlusses ist auch dem 
Bundesminister für Inneres zuzustellen. 

(3) Wird ein Antrag im Ausland gestellt (§ 22), ist die örtlich zuständige 
Berufsvertretungsbehörde zur Entgegennahme des Antrags zuständig. Gegen die 
Einstellung eines Verfahrens aus formalen Gründen gemäß § 22 Abs. 2 ist kein 
ordentliches Rechtsmittel zulässig. 

(3) Wird ein Antrag im Ausland gestellt (§ 22), ist die örtlich zuständige 
Berufsvertretungsbehörde zur Entgegennahme des Antrags zuständig. Gegen die 
Einstellung eines Verfahrens aus formalen Gründen gemäß § 22 Abs. 2 ist kein 
ordentliches Rechtsmittel zulässig. 

(4) Strafbehörde in den Fällen des § 77 ist die örtlich zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde. 

(4) Strafbehörde in den Fällen des § 77 ist die örtlich zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde. 

(5) Der Bundesminister für Inneres kann die Erteilung eines 
Aufenthaltstitels (§ 8) und die Ausstellung einer Dokumentation des 
unionsrechtlichen Aufenthalts- und Niederlassungsrechts (§ 9) in Ausübung 
seines Aufsichtsrechtes nach § 68 Abs. 4 Z 4 AVG mit Bescheid als nichtig 
erklären, wenn die Erteilung oder Ausstellung 

(5) Der Bundesminister für Inneres kann die Erteilung eines 
Aufenthaltstitels (§ 8) und die Ausstellung einer Dokumentation des 
unionsrechtlichen Aufenthalts- und Niederlassungsrechts (§ 9) in Ausübung 
seines Aufsichtsrechtes nach § 68 Abs. 4 Z 4 AVG mit Bescheid als nichtig 
erklären, wenn die Erteilung oder Ausstellung 

 1. trotz Vorliegens eines Erteilungshindernisses gemäß § 11 Abs. 1 Z 1, 2 
oder 4 oder 

 1. trotz Vorliegens eines Erteilungshindernisses gemäß § 11 Abs. 1 Z 1, 2 
oder 4 oder 

 2. trotz Fehlens einer besonderen Voraussetzung des 2. Teiles erfolgte oder  2. trotz Fehlens einer besonderen Voraussetzung des 2. Teiles erfolgte oder 

 3. durch Fälschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine gerichtlich 
strafbare Handlung herbeigeführt oder sonst wie erschlichen worden ist. 

 3. durch Fälschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine gerichtlich 
strafbare Handlung herbeigeführt oder sonst wie erschlichen worden ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

In den Fällen der Z 1 und 2 ist die Nichtigerklärung nur binnen drei Jahren nach 
Erteilung oder Ausstellung zulässig. 

In den Fällen der Z 1 und 2 ist die Nichtigerklärung nur binnen drei Jahren nach 
Erteilung oder Ausstellung zulässig. 

§ 3a. Gegen Erkenntnisse der Verwaltungsgerichte der Länder über 
Beschwerden gegen Entscheidungen nach diesem Bundesgesetz steht dem 
Bundesminister für Inneres das Recht zu, beim Verwaltungsgerichtshof nach 
Zustellung des Erkenntnisses an den Landeshauptmann Revision zu erheben. 

§ 3a. Gegen Erkenntnisse und Beschlüsse der Verwaltungsgerichte der 
Länder über Beschwerden gegen Entscheidungen nach diesem Bundesgesetz 
steht dem Bundesminister für Inneres das Recht zu, beim 
Verwaltungsgerichtshof nach Zustellung des Erkenntnisses oder Beschlusses an 
den Landeshauptmann Revision zu erheben. 

 Aussetzung des Verfahrens 

 § 3b. Ist aufgrund eines Erkenntnisses oder Beschlusses des 
Verwaltungsgerichtes des Landes das Verfahren von der Behörde fortzusetzen 
und wird dagegen Revision erhoben, hat die Behörde das Verfahren bis zur 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes auszusetzen. 

§ 4. Die örtliche Zuständigkeit im Inland richtet sich nach dem Wohnsitz 
oder  beabsichtigten Wohnsitz des Fremden. Ist der Fremde im Bundesgebiet 
nicht mehr tatsächlich aufhältig oder ist sein Aufenthalt unbekannt, richtet sich 
die Zuständigkeit nach der Behörde, die zuletzt eine Aufenthaltsberechtigung 
erteilt hat. Ist in diesem Fall diese Behörde nicht mehr nach diesem 
Bundesgesetz sachlich zuständig, so hat jene Behörde zu entscheiden, die 
nunmehr sachlich zuständig wäre. 

§ 4. Die örtliche Zuständigkeit der Behörde oder des Verwaltungsgerichtes 
des Landes im Inland richtet sich nach dem Wohnsitz oder  beabsichtigten 
Wohnsitz des Fremden. Ist der Fremde im Bundesgebiet nicht mehr tatsächlich 
aufhältig oder ist sein Aufenthalt unbekannt, richtet sich die örtliche 
Zuständigkeit nach dem Sprengel der Behörde oder des Verwaltungsgerichtes 
des Landes, die oder das zuletzt eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz 
getroffen hat.  

§ 10. (1) Aufenthaltstitel und Dokumentationen des unionsrechtlichen 
Aufenthaltsrechts werden ungültig, wenn gegen Fremde eine 
Rückkehrentscheidung, ein Aufenthaltsverbot oder eine Ausweisung 
durchsetzbar oder rechtskräftig wird. Solche Fremde verlieren ihr Recht auf 
Aufenthalt. Ein Aufenthaltstitel oder eine Dokumentation des unionsrechtlichen 
Aufenthaltsrechts lebt von Gesetzes wegen wieder auf, sofern innerhalb ihrer 
ursprünglichen Geltungsdauer die Rückkehrentscheidung, das Aufenthaltsverbot 
oder die Ausweisung im Rechtsweg nachträglich behoben wird. 

§ 10. (1) Aufenthaltstitel und Dokumentationen des unionsrechtlichen 
Aufenthaltsrechts werden ungültig, wenn gegen Fremde eine 
Rückkehrentscheidung, ein Aufenthaltsverbot oder eine Ausweisung 
durchsetzbar oder rechtskräftig wird. Solche Fremde verlieren ihr Recht auf 
Aufenthalt. Ein Aufenthaltstitel oder eine Dokumentation des unionsrechtlichen 
Aufenthaltsrechts lebt von Gesetzes wegen wieder auf, sofern innerhalb ihrer 
ursprünglichen Geltungsdauer die Rückkehrentscheidung, das Aufenthaltsverbot 
oder die Ausweisung im Rechtsweg nachträglich behoben wird. 

(1a) Aufenthaltstitel gemäß §§ 41a Abs. 3 und 9 und 43 Abs. 3 werden 
ungültig, wenn dem Drittstaatsangehörigen im Rechtsweg nachträglich der 
Status des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt 
wird. 

(1a) Aufenthaltstitel gemäß §§ 41a Abs. 3 und 9 und 43 Abs. 3 werden 
ungültig, wenn dem Drittstaatsangehörigen im Rechtsweg nachträglich der 
Status des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt 
wird. 

(2) Aufenthaltstitel werden auch ungültig, wenn die Behörde mit Bescheid 
festgestellt hat, dass ein Drittstaatsangehöriger, ausgenommen Inhaber eines 
Aufenthaltstitels „Daueraufenthalt – EU“ (§ 45), nicht mehr in Österreich 

(2) Aufenthaltstitel werden auch ungültig, wenn die Behörde mit Bescheid 
festgestellt hat, dass ein Drittstaatsangehöriger, ausgenommen Inhaber eines 
Aufenthaltstitels „Daueraufenthalt – EU“ (§ 45), nicht mehr in Österreich 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
aufhältig oder niedergelassen ist. aufhältig oder niedergelassen ist. 

(3) Aufenthaltstitel und Dokumentationen des unionsrechtlichen 
Aufenthaltsrechts werden gegenstandslos, wenn 

(3) Aufenthaltstitel und Dokumentationen des unionsrechtlichen 
Aufenthaltsrechts werden gegenstandslos, wenn 

 1. dem Fremden eine weitere Aufenthalts- oder 
Niederlassungsberechtigung nach diesem Bundesgesetz mit 
überschneidender Gültigkeit erteilt wird; 

 1. dem Fremden eine weitere Aufenthalts- oder 
Niederlassungsberechtigung nach diesem Bundesgesetz mit 
überschneidender Gültigkeit erteilt wird; 

 2. der Fremde Österreicher, EWR-Bürger oder Schweizer Bürger wird;  2. der Fremde Österreicher, EWR-Bürger oder Schweizer Bürger wird; 

 3. dem Fremden ein Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ eines anderen 
Mitgliedstaates erteilt wird; 

 3. dem Fremden ein Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ eines anderen 
Mitgliedstaates erteilt wird; 

 4. der Fremde im Besitz eines Aufenthaltstitels „Daueraufenthalt – EU“ ist 
und seit sechs Jahren nicht mehr in Österreich niedergelassen ist; 

 4. der Fremde im Besitz eines Aufenthaltstitels „Daueraufenthalt – EU“ ist 
und seit sechs Jahren nicht mehr in Österreich, aber innerhalb des EWR-
Gebietes niedergelassen ist; 

 5. die Abwesenheitsdauer des Fremden, dem eine Bescheinigung des 
Daueraufenthalts oder eine Daueraufenthaltskarte ausgestellt wurde, 
vom Bundesgebiet mehr als zwei aufeinander folgende Jahre beträgt; 

 5. die Abwesenheitsdauer des Fremden, dem eine Bescheinigung des 
Daueraufenthalts oder eine Daueraufenthaltskarte ausgestellt wurde, 
vom Bundesgebiet mehr als zwei aufeinander folgende Jahre beträgt; 

 6. der Fremde bislang EWR-Bürger oder Schweizer Bürger war und 
Drittstaatsangehöriger wird oder dem Fremden das unionsrechtliche 
Aufenthaltsrecht nicht mehr zukommt; 

 6. der Fremde bislang EWR-Bürger oder Schweizer Bürger war und 
Drittstaatsangehöriger wird oder dem Fremden das unionsrechtliche 
Aufenthaltsrecht nicht mehr zukommt; 

 7. ein Fall des § 8 Abs. 3 oder § 55 Abs. 5 vorliegt;  7. ein Fall des § 8 Abs. 3 oder § 55 Abs. 5 vorliegt; 

 8. dem Fremden eine Bestätigung gemäß § 64 Abs. 4 ausgestellt wird.  8. dem Fremden eine Bestätigung gemäß § 64 Abs. 4 ausgestellt wird. 

(4) Die Ungültigkeit, Gegenstandslosigkeit oder das Erlöschen von im 
Reisedokument Fremder ersichtlich gemachter Aufenthaltstitel ist in diesen 
Reisedokumenten kenntlich zu machen. Hiezu ist jede Behörde ermächtigt, der 
ein Reisedokument anlässlich einer Amtshandlung nach einem Bundesgesetz 
vorliegt; Staatsbürgerschaftsbehörden sind hiezu verpflichtet. 

(4) Die Ungültigkeit, Gegenstandslosigkeit oder das Erlöschen von im 
Reisedokument Fremder ersichtlich gemachter Aufenthaltstitel ist in diesen 
Reisedokumenten kenntlich zu machen. Hiezu ist jede Behörde ermächtigt, der 
ein Reisedokument anlässlich einer Amtshandlung nach einem Bundesgesetz 
vorliegt; Staatsbürgerschaftsbehörden sind hiezu verpflichtet. 

(5) Ungültige, gegenstandslose oder erloschene Dokumente sind der 
Behörde abzuliefern. Jede Behörde, die eine Amtshandlung nach einem 
Bundesgesetz führt, ist ermächtigt, abzuliefernde Dokumente einzuziehen; 
Staatsbürgerschaftsbehörden sind hiezu verpflichtet. Ebenso sind die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, abzuliefernde Dokumente 
einzuziehen; diese sind der Behörde unverzüglich vorzulegen. 

(5) Ungültige, gegenstandslose oder erloschene Dokumente sind der 
Behörde abzuliefern. Jede Behörde, die eine Amtshandlung nach einem 
Bundesgesetz führt, ist ermächtigt, abzuliefernde Dokumente einzuziehen; 
Staatsbürgerschaftsbehörden sind hiezu verpflichtet. Ebenso sind die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, abzuliefernde Dokumente 
einzuziehen; diese sind der Behörde unverzüglich vorzulegen. 

§ 11. (1) Aufenthaltstitel dürfen einem Fremden nicht erteilt werden, wenn § 11. (1) Aufenthaltstitel dürfen einem Fremden nicht erteilt werden, wenn 

 1. gegen ihn eine durchsetzbare Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG  1. gegen ihn ein aufrechtes Einreiseverbot gemäß § 53 FPG oder ein 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
erlassen wurde oder ein aufrechtes Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG 
besteht; 

aufrechtes Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG besteht; 

 2. gegen ihn eine Rückführungsentscheidung eines anderen EWR-Staates 
oder der Schweiz besteht; 

 2. gegen ihn eine Rückführungsentscheidung eines anderen EWR-Staates 
oder der Schweiz besteht; 

 3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)  3. gegen ihn eine durchsetzbare Rückkehrentscheidung erlassen wurde 
und seit seiner Ausreise nicht bereits achtzehn Monate vergangen sind, 
sofern er nicht einen Antrag gemäß § 21 Abs. 1 eingebracht hat, 
nachdem er seiner Ausreiseverpflichtung freiwillig nachgekommen ist; 

 4. eine Aufenthaltsehe, Aufenthaltspartnerschaft oder Aufenthaltsadoption 
(§ 30 Abs. 1 oder 2) vorliegt; 

 4. eine Aufenthaltsehe, Aufenthaltspartnerschaft oder Aufenthaltsadoption 
(§ 30 Abs. 1 oder 2) vorliegt; 

 5. eine Überschreitung der Dauer des erlaubten visumfreien oder 
visumpflichtigen Aufenthalts im Zusammenhang mit § 21 Abs. 6 
vorliegt oder 

 5. eine Überschreitung der Dauer des erlaubten visumfreien oder 
visumpflichtigen Aufenthalts im Zusammenhang mit § 21 Abs. 6 
vorliegt oder 

 6. er in den letzten zwölf Monaten wegen Umgehung der Grenzkontrolle 
oder nicht rechtmäßiger Einreise in das Bundesgebiet rechtskräftig 
bestraft wurde. 

 6. er in den letzten zwölf Monaten wegen Umgehung der Grenzkontrolle 
oder nicht rechtmäßiger Einreise in das Bundesgebiet rechtskräftig 
bestraft wurde. 

(2) Aufenthaltstitel dürfen einem Fremden nur erteilt werden, wenn (2) Aufenthaltstitel dürfen einem Fremden nur erteilt werden, wenn 

 1. der Aufenthalt des Fremden nicht öffentlichen Interessen widerstreitet;  1. der Aufenthalt des Fremden nicht öffentlichen Interessen widerstreitet; 

 2. der Fremde einen Rechtsanspruch auf eine Unterkunft nachweist, die für 
eine vergleichbar große Familie als ortsüblich angesehen wird; 

 2. der Fremde einen Rechtsanspruch auf eine Unterkunft nachweist, die für 
eine vergleichbar große Familie als ortsüblich angesehen wird; 

 3. der Fremde über einen alle Risken abdeckenden 
Krankenversicherungsschutz verfügt und diese Versicherung in 
Österreich auch leistungspflichtig ist; 

 3. der Fremde über einen alle Risken abdeckenden 
Krankenversicherungsschutz verfügt und diese Versicherung in 
Österreich auch leistungspflichtig ist; 

 4. der Aufenthalt des Fremden zu keiner finanziellen Belastung einer 
Gebietskörperschaft führen könnte; 

 4. der Aufenthalt des Fremden zu keiner finanziellen Belastung einer 
Gebietskörperschaft führen könnte; 

 5. durch die Erteilung eines Aufenthaltstitels die Beziehungen der 
Republik Österreich zu einem anderen Staat oder einem anderen 
Völkerrechtssubjekt nicht wesentlich beeinträchtigt werden, und 

 5. durch die Erteilung eines Aufenthaltstitels die Beziehungen der 
Republik Österreich zu einem anderen Staat oder einem anderen 
Völkerrechtssubjekt nicht wesentlich beeinträchtigt werden, und 

 6. der Fremde im Fall eines Verlängerungsantrages (§ 24) das Modul 1 der 
Integrationsvereinbarung gemäß § 14a rechtzeitig erfüllt hat. 

 6. der Fremde im Fall eines Verlängerungsantrages (§ 24) das Modul 1 der 
Integrationsvereinbarung gemäß § 14a rechtzeitig erfüllt hat. 

(3) Ein Aufenthaltstitel kann trotz Vorliegens eines Erteilungshindernisses 
gemäß Abs. 1 Z 5 oder 6 sowie trotz Ermangelung einer Voraussetzung gemäß 
Abs. 2 Z 1 bis 6 erteilt werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung des Privat- und 
Familienlebens im Sinne des Art. 8 der Konvention zum Schutze der 

(3) Ein Aufenthaltstitel kann trotz Vorliegens eines Erteilungshindernisses 
gemäß Abs. 1 Z 3, 5 oder 6 sowie trotz Ermangelung einer Voraussetzung gemäß 
Abs. 2 Z 1 bis 6 erteilt werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung des Privat- und 
Familienlebens im Sinne des Art. 8 der Konvention zum Schutze der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention – 
EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, geboten ist. Bei der Beurteilung des Privat- und 
Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 

Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention – 
EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, geboten ist. Bei der Beurteilung des Privat- und 
Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 

 1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der 
bisherige Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen rechtswidrig war; 

 1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der 
bisherige Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen rechtswidrig war; 

 2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens;  2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; 

 3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens;  3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; 

 4. der Grad der Integration;  4. der Grad der Integration; 

 5. die Bindungen zum Heimatstaat des Drittstaatsangehörigen;  5. die Bindungen zum Heimatstaat des Drittstaatsangehörigen; 

 6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit;  6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit; 

 7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des 
Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts; 

 7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des 
Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts; 

 8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Drittstaatsangehörigen 
in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren; 

 8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Drittstaatsangehörigen 
in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren; 

 9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den 
Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 

 9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den 
Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 

(4) Der Aufenthalt eines Fremden widerstreitet dem öffentlichen Interesse 
(Abs. 2 Z 1), wenn 

(4) Der Aufenthalt eines Fremden widerstreitet dem öffentlichen Interesse 
(Abs. 2 Z 1), wenn 

 1. sein Aufenthalt die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährden 
würde oder 

 1. sein Aufenthalt die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährden 
würde oder 

 2. der Fremde ein Naheverhältnis zu einer extremistischen oder 
terroristischen Gruppierung hat und im Hinblick auf deren bestehende 
Strukturen oder auf zu gewärtigende Entwicklungen in deren Umfeld  
extremistische oder terroristische Aktivitäten derselben nicht 
ausgeschlossen werden können. 

 2. der Fremde ein Naheverhältnis zu einer extremistischen oder 
terroristischen Gruppierung hat und im Hinblick auf deren bestehende 
Strukturen oder auf zu gewärtigende Entwicklungen in deren Umfeld  
extremistische oder terroristische Aktivitäten derselben nicht 
ausgeschlossen werden können. 

(5) Der Aufenthalt eines Fremden führt zu keiner finanziellen Belastung 
einer Gebietskörperschaft (Abs. 2 Z 4), wenn der Fremde feste und regelmäßige 
eigene Einkünfte hat, die ihm eine Lebensführung ohne Inanspruchnahme von 
Sozialhilfeleistungen der Gebietskörperschaften ermöglichen und der Höhe nach 
den Richtsätzen des § 293 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
(ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, entsprechen. Feste und regelmäßige eigene 
Einkünfte werden durch regelmäßige Aufwendungen geschmälert, insbesondere 

(5) Der Aufenthalt eines Fremden führt zu keiner finanziellen Belastung 
einer Gebietskörperschaft (Abs. 2 Z 4), wenn der Fremde feste und regelmäßige 
eigene Einkünfte hat, die ihm eine Lebensführung ohne Inanspruchnahme von 
Sozialhilfeleistungen der Gebietskörperschaften ermöglichen und der Höhe nach 
den Richtsätzen des § 293 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
(ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, entsprechen. Feste und regelmäßige eigene 
Einkünfte werden durch regelmäßige Aufwendungen geschmälert, insbesondere 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
durch Mietbelastungen, Kreditbelastungen, Pfändungen und 
Unterhaltszahlungen an Dritte nicht im gemeinsamen Haushalt lebende 
Personen. Dabei bleibt einmalig ein Betrag bis zu der in § 292 Abs. 3 zweiter 
Satz ASVG festgelegten Höhe unberücksichtigt und führt zu keiner Erhöhung 
der notwendigen Einkünfte im Sinne des ersten Satzes. Bei Nachweis der 
Unterhaltsmittel durch Unterhaltsansprüche (§ 2 Abs. 4 Z 3) oder durch eine 
Haftungserklärung oder Patenschaftserklärung (Abs. 2 Z 15 oder 18), ist zur 
Berechnung der Leistungsfähigkeit des Verpflichteten nur der das 
pfändungsfreie Existenzminimum gemäß § 291a der Exekutionsordnung (EO), 
RGBl. Nr. 79/1896, übersteigende Einkommensteil zu berücksichtigen. In 
Verfahren bei Erstanträgen sind soziale Leistungen nicht zu berücksichtigen, auf 
die ein Anspruch erst durch Erteilung des Aufenthaltstitels entstehen würde, 
insbesondere Sozialhilfeleistungen oder die Ausgleichszulage. 

durch Mietbelastungen, Kreditbelastungen, Pfändungen und 
Unterhaltszahlungen an Dritte nicht im gemeinsamen Haushalt lebende 
Personen. Dabei bleibt einmalig ein Betrag bis zu der in § 292 Abs. 3 zweiter 
Satz ASVG festgelegten Höhe unberücksichtigt und führt zu keiner Erhöhung 
der notwendigen Einkünfte im Sinne des ersten Satzes. Bei Nachweis der 
Unterhaltsmittel durch Unterhaltsansprüche (§ 2 Abs. 4 Z 3) oder durch eine 
Haftungserklärung (§ 2 Abs. 1 Z 15), ist zur Berechnung der Leistungsfähigkeit 
des Verpflichteten nur der das pfändungsfreie Existenzminimum gemäß § 291a 
der Exekutionsordnung (EO), RGBl. Nr. 79/1896, übersteigende 
Einkommensteil zu berücksichtigen. In Verfahren bei Erstanträgen sind soziale 
Leistungen nicht zu berücksichtigen, auf die ein Anspruch erst durch Erteilung 
des Aufenthaltstitels entstehen würde, insbesondere Sozialhilfeleistungen oder 
die Ausgleichszulage. 

(6) Die Zulässigkeit, den Nachweis einer oder mehrerer Voraussetzungen 
des Abs. 2 Z 2 bis 4 mit einer Haftungserklärung (§ 2 Abs. 1 Z 15) erbringen zu 
können, muss ausdrücklich beim jeweiligen Aufenthaltszweck angeführt sein. 

(6) Die Zulässigkeit, den Nachweis einer oder mehrerer Voraussetzungen 
des Abs. 2 Z 2 bis 4 mit einer Haftungserklärung (§ 2 Abs. 1 Z 15) erbringen zu 
können, muss ausdrücklich beim jeweiligen Aufenthaltszweck angeführt sein. 

(7) Der Fremde hat bei der Erstantragstellung ein Gesundheitszeugnis 
vorzulegen, wenn er auch für die Erlangung eines Visums (§ 21 FPG) ein 
Gesundheitszeugnis gemäß § 23 FPG benötigen würde. 

(7) Der Fremde hat bei der Erstantragstellung ein Gesundheitszeugnis 
vorzulegen, wenn er auch für die Erlangung eines Visums (§ 21 FPG) ein 
Gesundheitszeugnis gemäß § 23 FPG benötigen würde. 

§ 12. (1) Den Regelungen über die Quotenpflicht unterliegen gemäß § 13: § 12. (1) Den Regelungen über die Quotenpflicht unterliegen gemäß § 13: 

 1. die erstmalige Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 44 Abs. 1, 46 
Abs. 1 Z 2, Abs. 4 und 5, 47 Abs. 4, 49 Abs. 1, 2 und 4 und 56 Abs. 3 
und 

 1. die erstmalige Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 44 Abs. 1, 46 
Abs. 1 Z 2, Abs. 4 und 5, 47 Abs. 4, 49 Abs. 1, 2 und 4 und 56 Abs. 3 
und 

 2. die Zweckänderung eines gültigen Aufenthaltstitels, soweit der 
beantragte Aufenthaltstitel bei erstmaliger Erteilung quotenpflichtig 
wäre. 

 2. die Zweckänderung eines gültigen Aufenthaltstitels, soweit der 
beantragte Aufenthaltstitel bei erstmaliger Erteilung quotenpflichtig 
wäre. 

(2) Anträge innerhalb eines Quotenjahres auf Erteilung eines der 
Quotenpflicht unterliegenden Aufenthaltstitels sind nach dem Datum des 
Einlangens bei der Behörde in ein nach Quotenjahren und Quotenarten zu 
führendes Register, das vom Landeshauptmann zu führen ist, aufzunehmen und 
diesem Quotenjahr zuzuordnen. Sofern der Landeshauptmann ein 
automationsunterstütztes Register für die Reihung der Anträge eingerichtet hat, 
gilt für am selben Tag einlangende Anträge als zusätzliches Reihungselement 
der genaue Zeitpunkt der Aufnahme in dieses. In einem Quotenjahr gestellte 
Anträge sind unbeschadet des Erledigungszeitpunktes auf dieses Quotenjahr so 

(2) Anträge innerhalb eines Quotenjahres auf Erteilung eines der 
Quotenpflicht unterliegenden Aufenthaltstitels sind nach dem Datum und der 
Uhrzeit der Antragstellung bei der Behörde in ein nach Quotenjahren und 
Quotenarten zu führendes Register, das vom Landeshauptmann zu führen ist, 
aufzunehmen und diesem Quotenjahr zuzuordnen. Sofern ein Antrag 
abweichend von § 19 Abs. 1 nicht persönlich gestellt wird, ist im Falle der 
Behebung des Mangels für die Eintragung in das Register der Zeitpunkt des 
tatsächlichen persönlichen Erscheinens des Antragstellers bei der Behörde 
maßgeblich Sofern der Landeshauptmann ein automationsunterstütztes Register 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
lange anzurechnen, wie Quotenplätze im Register vorhanden sind. für die Reihung der Anträge eingerichtet hat, gilt für am selben Tag einlangende 

Anträge als zusätzliches Reihungselement der genaue Zeitpunkt der Aufnahme 
in dieses. In einem Quotenjahr gestellte Anträge sind unbeschadet des 
Erledigungszeitpunktes auf dieses Quotenjahr so lange anzurechnen, wie 
Quotenplätze im Register vorhanden sind. 

(3) Unbeschadet der sonstigen Voraussetzungen für die Erteilung des 
Aufenthaltstitels darf ein solcher nur dann erteilt werden, wenn ein aus dem 
Register nach Abs. 2 zugeordneter Quotenplatz zur Verfügung steht. Die 
Erteilung eines Aufenthaltstitels verringert die im Register nach Abs. 2 
vorhandene Anzahl von Plätzen. Die konkrete Zuteilung eines Quotenplatzes 
erfolgt mit Erteilung des Aufenthaltstitels und in den Fällen des § 23 Abs. 2 mit 
Beauftragung der zuständigen Berufsvertretungsbehörde. 

(3) Unbeschadet der sonstigen Voraussetzungen für die Erteilung des 
Aufenthaltstitels darf ein solcher nur dann erteilt werden, wenn ein aus dem 
Register nach Abs. 2 zugeordneter Quotenplatz zur Verfügung steht. Die 
Erteilung eines Aufenthaltstitels verringert die im Register nach Abs. 2 
vorhandene Anzahl von Plätzen. Die konkrete Zuteilung eines Quotenplatzes 
erfolgt mit Erteilung des Aufenthaltstitels und in den Fällen des § 23 Abs. 2 mit 
Beauftragung der zuständigen Berufsvertretungsbehörde. 

(4) Steht zum Zeitpunkt der Antragstellung oder zum Zeitpunkt der 
Entscheidung über den Antrag in diesem Quotenjahr kein Quotenplatz im 
Register nach Abs. 2 mehr zur Verfügung, so ist - ausgenommen in Fällen der 
Familienzusammenführung nach § 46 Abs. 1 Z 2 oder Abs. 4 - der Antrag ohne 
weiteres Verfahren zurückzuweisen, wobei die Zurückweisungsentscheidung 
Angaben über die Reihung und die Gesamtzahl der bis zum 
Entscheidungszeitpunkt gestellten Anträge im Quotenjahr und der zur 
Verfügung stehenden Quotenplätze zu enthalten hat. 

(4) Steht zum Zeitpunkt der Antragstellung oder zum Zeitpunkt der 
Entscheidung über den Antrag in diesem Quotenjahr kein Quotenplatz im 
Register nach Abs. 2 mehr zur Verfügung, so ist - ausgenommen in Fällen der 
Familienzusammenführung nach § 46 Abs. 1 Z 2 oder Abs. 4 - der Antrag ohne 
weiteres Verfahren zurückzuweisen, wobei die Zurückweisungsentscheidung 
Angaben über die Reihung und die Gesamtzahl der bis zum 
Entscheidungszeitpunkt gestellten Anträge im Quotenjahr und der zur 
Verfügung stehenden Quotenplätze zu enthalten hat. 

(5) Kann auf Grund der Reihung im Register nach Abs. 2 ein Antrag auf 
Erteilung eines Aufenthaltstitels weder abgewiesen noch zurückgewiesen 
werden, weil noch nicht alle verfügbaren Quotenplätze der betreffenden 
Quotenart rechtskräftig vergeben worden sind, ist die Erledigung dieses 
Antrages bis zum Freiwerden eines Quotenplatzes der betreffenden Quotenart 
oder bis zur Ausschöpfung der betreffenden Quotenart aufzuschieben. Der 
Aufschub hemmt den Ablauf der Fristen gemäß § 8 
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013. 

(5) Kann auf Grund der Reihung im Register nach Abs. 2 ein Antrag auf 
Erteilung eines Aufenthaltstitels nicht zurückgewiesen werden, weil noch nicht 
alle verfügbaren Quotenplätze der betreffenden Quotenart rechtskräftig vergeben 
worden sind, ist die Erledigung dieses Antrages bis zum Freiwerden eines 
Quotenplatzes der betreffenden Quotenart oder bis zur Ausschöpfung der 
betreffenden Quotenart aufzuschieben. Der Aufschub hemmt den Ablauf der 
Fristen gemäß § 8 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG), BGBl. I 
Nr. 33/2013. 

(6) Wurde der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels abgewiesen oder 
aus anderen Gründen als nach Abs. 4 zurückgewiesen und wurde dagegen 
Beschwerde erhoben, hat dies keinen Einfluss auf die Reihungen von anderen 
Anträgen im Register nach Abs. 2. Liegt eine abweisende oder zurückweisende 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtes des Landes vor, wird der betreffende 
Quotenplatz frei. 

(6) Wurde der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels abgewiesen oder 
zurückgewiesen und wurde dagegen Beschwerde erhoben, hat dies keinen 
Einfluss auf die Reihungen von anderen Anträgen im Register nach Abs. 2. Liegt 
eine abweisende oder – ausgenommen eine Zurückverweisung gemäß § 28 
VwGVG – zurückweisende Entscheidung des Verwaltungsgerichtes des Landes 
vor, wird der betreffende Quotenplatz frei. 

(7) Ist in Fällen der Familienzusammenführung gemäß § 46 Abs. 1 Z 2 oder (7) Ist in Fällen der Familienzusammenführung gemäß § 46 Abs. 1 Z 2 oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 4 die Anzahl der Quotenplätze in einem Land ausgeschöpft, hat die 
Behörde die Entscheidung über den Antrag aufzuschieben, bis ein Quotenplatz 
vorhanden ist, sofern sie den Antrag nicht aus anderen Gründen zurückzuweisen 
oder abzuweisen hat. Ein solcher Aufschub hemmt den Ablauf der Fristen 
gemäß § 8 VwGVG. Der Fremde oder der Zusammenführende hat zum Stichtag 
des Aufschubes einen Anspruch auf Mitteilung über den Platz in der Reihung 
des Registers. Die Mitteilung über die Reihung ist auf Antrag des Fremden 
einmalig in Bescheidform zu erteilen. Weitere Reihungsmitteilungen können 
auch in anderer technisch geeigneten Weise, die den Schutz personenbezogener 
Daten wahrt, ergehen. Drei Jahre nach Antragstellung ist ein weiterer Aufschub 
nicht mehr zulässig und die Quotenpflicht nach Abs. 1 erlischt. 

Abs. 4 die Anzahl der Quotenplätze in einem Land ausgeschöpft, hat die 
Behörde die Entscheidung über den Antrag aufzuschieben, bis ein Quotenplatz 
vorhanden ist, sofern sie den Antrag nicht aus anderen Gründen zurückzuweisen 
oder abzuweisen hat. Ein solcher Aufschub hemmt den Ablauf der Fristen 
gemäß § 8 VwGVG. Der Fremde oder der Zusammenführende hat zum Stichtag 
des Aufschubes einen Anspruch auf Mitteilung über den Platz in der Reihung 
des Registers. Die Mitteilung über die Reihung ist auf Antrag des Fremden 
einmalig in Bescheidform zu erteilen. Weitere Reihungsmitteilungen können 
auch in anderer technisch geeigneten Weise, die den Schutz personenbezogener 
Daten wahrt, ergehen. Drei Jahre nach Antragstellung ist ein weiterer Aufschub 
nicht mehr zulässig und die Quotenpflicht nach Abs. 1 erlischt. 

(8) Aufenthaltstitel für Kinder, die gemäß § 31 Abs. 4 FPG rechtmäßig 
aufhältig sind, und Fremde, denen gemäß § 7 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 der Status 
eines Asylberechtigten rechtskräftig aberkannt wurde und die weiterhin im 
Bundesgebiet niedergelassen sind, unterliegen nicht der Quotenpflicht. Dies gilt 
ebenso für Kinder, die im Zeitraum zwischen der Antragstellung der Mutter und 
der Erteilung des Aufenthaltstitels geboren wurden. 

(8) Aufenthaltstitel für Kinder, die gemäß § 31 Abs. 4 FPG rechtmäßig 
aufhältig sind, und Fremde, denen gemäß § 7 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 der Status 
eines Asylberechtigten rechtskräftig aberkannt wurde und die weiterhin im 
Bundesgebiet niedergelassen sind, unterliegen nicht der Quotenpflicht. Dies gilt 
ebenso für Kinder, die im Zeitraum zwischen der Antragstellung der Mutter und 
der Erteilung des Aufenthaltstitels geboren wurden. 

Beachte für folgende Bestimmung Beachte für folgende Bestimmung 

Abs. 6: Verfassungsbestimmung Abs. 6: Verfassungsbestimmung 

§ 13. (1) Die Bundesregierung erlässt über Vorschlag des Bundesministers 
für Inneres im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates eine 
Verordnung, mit der für jeweils ein Kalenderjahr die Anzahl der Aufenthaltstitel 
gemäß §§ 44 Abs. 1, 46 Abs. 1 Z 2, Abs. 4 und 5, 47 Abs. 4, 49 Abs. 1, 2 und 4 
und 56 Abs. 3 sowie die Höchstzahl der Beschäftigungsbewilligungen für 
befristet beschäftigte Fremde festgelegt werden (Niederlassungsverordnung). 

§ 13. (1) Die Bundesregierung erlässt über Vorschlag des Bundesministers 
für Inneres im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates eine 
Verordnung, mit der für jeweils ein Kalenderjahr die Anzahl der Aufenthaltstitel 
gemäß §§ 44 Abs. 1, 46 Abs. 1 Z 2, Abs. 4 und 5, 47 Abs. 4, 49 Abs. 1, 2 und 4 
und 56 Abs. 3 sowie die Höchstzahl der Beschäftigungsbewilligungen für 
befristet beschäftigte Fremde festgelegt werden (Niederlassungsverordnung). 

(2) In der Niederlassungsverordnung ist getrennt nach Quotenarten die 
Anzahl der Aufenthaltstitel festzulegen, die 

(2) In der Niederlassungsverordnung ist getrennt nach Quotenarten die 
Anzahl der Aufenthaltstitel festzulegen, die 

 1. Familienangehörigen gemäß § 46 Abs. 1 Z 2,  1. Familienangehörigen gemäß § 46 Abs. 1 Z 2, 

 2. Familienangehörigen von Drittstaatsangehörigen in den Fällen des § 46 
Abs. 4, 

 2. Familienangehörigen von Drittstaatsangehörigen in den Fällen des § 46 
Abs. 4, 

 3. Drittstaatsangehörigen, die im Besitz einer „Niederlassungsbewilligung 
– Angehöriger” sind und eine Zweckänderung auf eine 

 3. Drittstaatsangehörigen, die im Besitz einer „Niederlassungsbewilligung 
– Angehöriger” sind und eine Zweckänderung auf einen Aufenthaltstitel 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
„Niederlassungsbewilligung” anstreben (§ 47 Abs. 4 und § 56 Abs. 3), „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ anstreben (§ 47 Abs. 4 und § 56 Abs. 3), 

 4. Drittstaatsangehörigen und deren Familienangehörigen, die sich ohne 
Erwerbsabsicht (§§ 44 Abs. 1 und 46 Abs. 5) auf Dauer in Österreich 
niederlassen dürfen und 

 4. Drittstaatsangehörigen und deren Familienangehörigen, die sich ohne 
Erwerbsabsicht (§§ 44 Abs. 1 und 46 Abs. 5) auf Dauer in Österreich 
niederlassen dürfen und 

 5. Drittstaatsangehörigen, die im Besitz eines Aufenthaltstitels 
„Daueraufenthalt – EU” eines anderen Mitgliedstaates sind und zur 
Ausübung einer selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit 
oder in den Fällen des § 49 Abs. 1 nach Österreich kommen wollen, 

 5. Drittstaatsangehörigen, die im Besitz eines Aufenthaltstitels 
„Daueraufenthalt – EU” eines anderen Mitgliedstaates sind und zur 
Ausübung einer selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit 
oder in den Fällen des § 49 Abs. 1 nach Österreich kommen wollen, 

in dem Kalenderjahr, für das die Verordnung erlassen wird (Quotenjahr), 
höchstens erteilt werden dürfen. Die Bundesregierung hat dabei die Entwicklung 
eines geordneten Arbeitsmarktes sicherzustellen und in der 
Niederlassungsverordnung die Aufenthaltstitel so auf die Länder aufzuteilen, 
wie es deren Möglichkeiten und Erfordernissen entspricht. 

in dem Kalenderjahr, für das die Verordnung erlassen wird (Quotenjahr), 
höchstens erteilt werden dürfen. Die Bundesregierung hat dabei die Entwicklung 
eines geordneten Arbeitsmarktes sicherzustellen und in der 
Niederlassungsverordnung die Aufenthaltstitel so auf die Länder aufzuteilen, 
wie es deren Möglichkeiten und Erfordernissen entspricht. 

(3) Vor Erlassung der Niederlassungsverordnung gemäß Abs. 2 sind die 
Wirtschaftskammer Österreich, die Bundesarbeitskammer, die 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, der 
Österreichische Gemeindebund, der Österreichische Städtebund, der 
Österreichische Gewerkschaftsbund, die Österreichische 
Industriellenvereinigung und das Österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut 
zu hören. Den Ländern ist die Möglichkeit zu geben, konkrete Vorschläge für 
die Zahl der im jeweiligen Land benötigten Aufenthaltstitel zu erstatten (Abs. 2 
Z 1 bis 5); die Länder haben hiefür die bestehenden Möglichkeiten im Schul- 
und Gesundheitswesen sowie – nach Anhörung der maßgeblichen Gemeinden – 
die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt und – nach Anhörung der 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer auf Landesebene – 
die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes zu berücksichtigen. 

(3) Vor Erlassung der Niederlassungsverordnung gemäß Abs. 2 sind die 
Wirtschaftskammer Österreich, die Bundesarbeitskammer, die 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, der 
Österreichische Gemeindebund, der Österreichische Städtebund, der 
Österreichische Gewerkschaftsbund, die Österreichische 
Industriellenvereinigung und das Österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut 
zu hören. Den Ländern ist die Möglichkeit zu geben, konkrete Vorschläge für 
die Zahl der im jeweiligen Land benötigten Aufenthaltstitel zu erstatten (Abs. 2 
Z 1 bis 5); die Länder haben hiefür die bestehenden Möglichkeiten im Schul- 
und Gesundheitswesen sowie – nach Anhörung der maßgeblichen Gemeinden – 
die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt und – nach Anhörung der 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer auf Landesebene – 
die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes zu berücksichtigen. 

(4) In der Niederlassungsverordnung hat die Bundesregierung weiters 
festzulegen: 

(4) In der Niederlassungsverordnung hat die Bundesregierung weiters 
festzulegen: 

 1. die Höchstzahl der Beschäftigungsbewilligungen für befristet 
beschäftigte Fremde (§ 5 AuslBG), mit denen der Bundesminister für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz mit Verordnung ein damit 
verbundenes Einreise- und Aufenthaltsrecht gemäß § 24 FPG einräumen 
darf, und 

 1. die Höchstzahl der Beschäftigungsbewilligungen für befristet 
beschäftigte Fremde (§ 5 AuslBG), mit denen der Bundesminister für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz mit Verordnung ein damit 
verbundenes Einreise- und Aufenthaltsrecht gemäß § 24 FPG einräumen 
darf, und 

 2. die Höchstzahl der Beschäftigungsbewilligungen für Erntehelfer (§ 5 
AuslBG), mit denen der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 

 2. die Höchstzahl der Beschäftigungsbewilligungen für Erntehelfer (§ 5 
AuslBG), mit denen der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Konsumentenschutz mit Verordnung ein damit verbundenes Einreise- 
und Aufenthaltsrecht gemäß § 24 FPG einräumen darf. 

Konsumentenschutz mit Verordnung ein damit verbundenes Einreise- 
und Aufenthaltsrecht gemäß § 24 FPG einräumen darf. 

(5) Bei Erlassung der Niederlassungsverordnung hat die Bundesregierung 
hinsichtlich der Quotenarten nach Abs. 2 Z 1 bis 3 und 5 unter Bedachtnahme 
auf die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes abzuwägen, in welchem 
Ausmaß bei Vorrang der Integration der ansässigen erwerbsbereiten Fremden in 
den Arbeitsmarkt weitere erwerbsbereite Fremde zu unselbständiger 
Erwerbstätigkeit zugelassen werden können. Hierbei kann die Bundesregierung 
Gruppen ansässiger Drittstaatsangehöriger bezeichnen, denen in Hinblick auf 
ihre fortgeschrittene Integration der Familiennachzug bevorzugt ermöglicht 
werden soll. Außerdem kann die Bundesregierung Gruppen von 
Familienangehörigen bezeichnen, denen auf Grund bestimmter, die Integration 
erleichternder Umstände, wie etwa der bevorstehende Eintritt der Schulpflicht, 
der Familiennachzug bevorzugt ermöglicht werden soll. 

(5) Bei Erlassung der Niederlassungsverordnung hat die Bundesregierung 
hinsichtlich der Quotenarten nach Abs. 2 Z 1 bis 3 und 5 unter Bedachtnahme 
auf die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes abzuwägen, in welchem 
Ausmaß bei Vorrang der Integration der ansässigen erwerbsbereiten Fremden in 
den Arbeitsmarkt weitere erwerbsbereite Fremde zu unselbständiger 
Erwerbstätigkeit zugelassen werden können. Hierbei kann die Bundesregierung 
Gruppen ansässiger Drittstaatsangehöriger bezeichnen, denen in Hinblick auf 
ihre fortgeschrittene Integration der Familiennachzug bevorzugt ermöglicht 
werden soll. Außerdem kann die Bundesregierung Gruppen von 
Familienangehörigen bezeichnen, denen auf Grund bestimmter, die Integration 
erleichternder Umstände, wie etwa der bevorstehende Eintritt der Schulpflicht, 
der Familiennachzug bevorzugt ermöglicht werden soll. 

(6) (Verfassungsbestimmung) Die Bundesregierung hat bei Erlassung der 
Niederlassungsverordnung auf die Aufnahmefähigkeit des inländischen 
Arbeitsmarktes und die Vorschläge der Länder Bedacht zu nehmen; eine 
zahlenmäßige Überschreitung eines solchen Vorschlages ist nur mit Zustimmung 
des betroffenen Landes zulässig. 

(6) (Verfassungsbestimmung) Die Bundesregierung hat bei Erlassung der 
Niederlassungsverordnung auf die Aufnahmefähigkeit des inländischen 
Arbeitsmarktes und die Vorschläge der Länder Bedacht zu nehmen; eine 
zahlenmäßige Überschreitung eines solchen Vorschlages ist nur mit Zustimmung 
des betroffenen Landes zulässig. 

(7) Die Niederlassungsverordnung ist jeweils so rechtzeitig zu erlassen, 
dass sie mit Beginn des folgenden Kalenderjahres in Kraft treten kann. Wird sie 
nicht rechtzeitig erlassen, ist die im Vorjahr geltende Verordnung mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass in jedem Monat höchstens ein Zwölftel der Anzahl 
der Niederlassungsbewilligungen erteilt werden darf. 

(7) Die Niederlassungsverordnung ist jeweils so rechtzeitig zu erlassen, 
dass sie mit Beginn des folgenden Kalenderjahres in Kraft treten kann. Wird sie 
nicht rechtzeitig erlassen, ist die im Vorjahr geltende Verordnung mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass in jedem Monat höchstens ein Zwölftel der Anzahl 
der Aufenthaltstitel erteilt werden darf. 

(8) Sofern eine wesentliche Änderung der Umstände dies notwendig macht, 
hat die Bundesregierung die Niederlassungsverordnung auch während ihrer 
Geltungsdauer unter Beachtung der Abs. 2 und 6 abzuändern. 

(8) Sofern eine wesentliche Änderung der Umstände dies notwendig macht, 
hat die Bundesregierung die Niederlassungsverordnung auch während ihrer 
Geltungsdauer unter Beachtung der Abs. 2 und 6 abzuändern. 

§ 14b. (1) Drittstaatsangehörige müssen mit der Stellung eines Antrages auf 
Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 45 oder 48 das Modul 2 der 
Integrationsvereinbarung erfüllt haben. 

§ 14b. (1) Drittstaatsangehörige müssen mit der Stellung eines Antrages auf 
Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 45  das Modul 2 der 
Integrationsvereinbarung erfüllt haben. 

(2) Das Modul 2 der Integrationsvereinbarung ist erfüllt, wenn der 
Drittstaatsangehörige 

(2) Das Modul 2 der Integrationsvereinbarung ist erfüllt, wenn der 
Drittstaatsangehörige 

 1. einen Nachweis des Österreichischen Integrationsfonds über 
ausreichende Deutschkenntnisse gemäß § 14 Abs. 2 Z 2 vorlegt, 

 1. einen Nachweis des Österreichischen Integrationsfonds über 
ausreichende Deutschkenntnisse gemäß § 14 Abs. 2 Z 2 vorlegt, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. einen allgemein anerkannten Nachweis über ausreichende 
Deutschkenntnisse gemäß § 14 Abs. 2 Z 2 vorlegt, 

 2. einen allgemein anerkannten Nachweis über ausreichende 
Deutschkenntnisse gemäß § 14 Abs. 2 Z 2 vorlegt, 

 3. minderjährig ist und im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht eine 
Primarschule (§ 3 Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. 
Nr. 242/1962) besucht oder im vorangegangenen Semester besucht hat, 

 3. minderjährig ist und im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht eine 
Primarschule (§ 3 Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. 
Nr. 242/1962) besucht oder im vorangegangenen Semester besucht hat, 

 4. minderjährig ist und im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht eine 
Sekundarschule (§ 3 Abs. 4 des Schulorganisationsgesetzes) besucht 
und die positive Beurteilung im Unterrichtsgegenstand „Deutsch“ durch 
das zuletzt ausgestellte Jahreszeugnis oder die zuletzt ausgestellte 
Schulnachricht nachweist, 

 4. minderjährig ist und im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht eine 
Sekundarschule (§ 3 Abs. 4 des Schulorganisationsgesetzes) besucht 
und die positive Beurteilung im Unterrichtsgegenstand „Deutsch“ durch 
das zuletzt ausgestellte Jahreszeugnis oder die zuletzt ausgestellte 
Schulnachricht nachweist, 

 5. einen mindestens fünfjährigen Besuch einer Pflichtschule in Österreich 
nachweist und das Unterrichtsfach “Deutsch” positiv abgeschlossen hat 
oder das Unterrichtsfach “Deutsch” auf dem Niveau der 9. Schulstufe 
positiv abgeschlossen hat, 

 5. einen mindestens fünfjährigen Besuch einer Pflichtschule in Österreich 
nachweist und das Unterrichtsfach “Deutsch” positiv abgeschlossen hat 
oder das Unterrichtsfach “Deutsch” auf dem Niveau der 9. Schulstufe 
positiv abgeschlossen hat, 

 6. einen positiven Abschluss im Unterrichtsfach „Deutsch“ an einer 
ausländischen Schule nachweist, in der die deutsche Sprache als 
Unterrichtsfach zumindest auf dem Niveau der 9. Schulstufe einer 
österreichischen Pflichtschule gelehrt wird oder 

 6. einen positiven Abschluss im Unterrichtsfach „Deutsch“ an einer 
ausländischen Schule nachweist, in der die deutsche Sprache als 
Unterrichtsfach zumindest auf dem Niveau der 9. Schulstufe einer 
österreichischen Pflichtschule gelehrt wird oder 

 7. über eine Lehrabschlussprüfung gemäß dem Berufsausbildungsgesetz, 
BGBl. Nr. 142/1969, verfügt. 

 7. über eine Lehrabschlussprüfung gemäß dem Berufsausbildungsgesetz, 
BGBl. Nr. 142/1969, verfügt. 

(3) Abs. 1 gilt nicht für Drittstaatsangehörige, (3) Abs. 1 gilt nicht für Drittstaatsangehörige, 

 1. die zum Zeitpunkt der Antragstellung minderjährig sind und noch nicht 
der allgemeinen Schulpflicht unterliegen; 

 1. die zum Zeitpunkt der Antragstellung minderjährig sind und noch nicht 
der allgemeinen Schulpflicht unterliegen; 

 2. denen auf Grund ihres physisch oder psychisch dauerhaft schlechten 
Gesundheitszustandes die Erfüllung nicht zugemutet werden kann; der 
Drittstaatsangehörige hat dies durch ein amtsärztliches Gutachten 
nachzuweisen. 

 2. denen auf Grund ihres physisch oder psychisch dauerhaft schlechten 
Gesundheitszustandes die Erfüllung nicht zugemutet werden kann; der 
Drittstaatsangehörige hat dies durch ein amtsärztliches Gutachten 
nachzuweisen. 

(4) Nähere Bestimmungen über die Nachweise gemäß Abs. 2 Z 1 und 2 hat 
der Bundesminister für Inneres durch Verordnung festzulegen. 

(4) Nähere Bestimmungen über die Nachweise gemäß Abs. 2 Z 1 und 2 hat 
der Bundesminister für Inneres durch Verordnung festzulegen. 

(5) Die Behörde kann von Amts wegen mit Bescheid feststellen, dass trotz 
Vorliegen eines Nachweises gemäß Abs. 2 Z 1, 2 oder 6 der 
Drittstaatsangehörige das Modul 2 der Integrationsvereinbarung mangels 
erforderlicher Kenntnisse gemäß § 14 Abs. 2 Z 2 nicht erfüllt hat. 

(5) Die Behörde kann von Amts wegen mit Bescheid feststellen, dass trotz 
Vorliegen eines Nachweises gemäß Abs. 2 Z 1, 2 oder 6 der 
Drittstaatsangehörige das Modul 2 der Integrationsvereinbarung mangels 
erforderlicher Kenntnisse gemäß § 14 Abs. 2 Z 2 nicht erfüllt hat. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 19. (1) Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels oder auf Ausstellung 
einer Dokumentation des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts sind persönlich 
bei der Behörde zu stellen. Soweit der Antragsteller nicht selbst handlungsfähig 
ist, hat den Antrag sein gesetzlicher Vertreter einzubringen. 

§ 19. (1) Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels oder auf Ausstellung 
einer Dokumentation des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts sind persönlich 
bei der Behörde zu stellen. Soweit der Antragsteller nicht selbst handlungsfähig 
ist, hat den Antrag sein gesetzlicher Vertreter persönlich einzubringen. 

(2) Im Antrag ist der Grund des Aufenthalts bekannt zu geben; dieser ist 
genau zu bezeichnen. Nicht zulässig ist ein Antrag, aus dem sich verschiedene 
Aufenthaltszwecke ergeben, das gleichzeitige Stellen mehrerer Anträge und das 
Stellen weiterer Anträge während eines anhängigen Verfahrens nach diesem 
Bundesgesetz einschließlich jener bei den Gerichtshöfen des öffentlichen 
Rechts. Die für einen bestimmten Aufenthaltszweck erforderlichen 
Berechtigungen sind vor der Erteilung nachzuweisen. Besteht der 
Aufenthaltszweck in der Ausübung eines Gewerbes, so gilt die von der 
Gewerbebehörde ausgestellte Bescheinigung, dass die Voraussetzungen für die 
Gewerbeausübung mit Ausnahme des entsprechenden Aufenthaltstitels 
vorliegen, als Nachweis der erforderlichen Berechtigung. Der Fremde hat der 
Behörde die für die zweifelsfreie Feststellung seiner Identität und des 
Sachverhaltes erforderlichen Urkunden und Beweismittel vorzulegen. 

(2) Im Antrag ist der Grund des Aufenthalts bekannt zu geben; dieser ist 
genau zu bezeichnen. Nicht zulässig ist ein Antrag, aus dem sich verschiedene 
Aufenthaltszwecke ergeben, das gleichzeitige Stellen mehrerer Anträge und das 
Stellen weiterer Anträge während eines anhängigen Verfahrens nach diesem 
Bundesgesetz einschließlich jener bei den Gerichtshöfen des öffentlichen 
Rechts. Die für einen bestimmten Aufenthaltszweck erforderlichen 
Berechtigungen sind vor der Erteilung nachzuweisen. Besteht der 
Aufenthaltszweck in der Ausübung eines Gewerbes, so gilt die von der 
Gewerbebehörde ausgestellte Bescheinigung, dass die Voraussetzungen für die 
Gewerbeausübung mit Ausnahme des entsprechenden Aufenthaltstitels 
vorliegen, als Nachweis der erforderlichen Berechtigung. Der Fremde hat der 
Behörde die für die zweifelsfreie Feststellung seiner Identität und des 
Sachverhaltes erforderlichen Urkunden und Beweismittel vorzulegen. 

(3) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, durch Verordnung 
festzulegen, welche Urkunden und Nachweise für den jeweiligen 
Aufenthaltszweck (Abs. 2) dem Antrag jedenfalls anzuschließen sind. Diese 
Verordnung kann auch Form und Art einer Antragstellung, einschließlich 
bestimmter, ausschließlich zu verwendender Antragsformulare, enthalten. 

(3) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, durch Verordnung 
festzulegen, welche Urkunden und Nachweise für den jeweiligen 
Aufenthaltszweck (Abs. 2) dem Antrag jedenfalls anzuschließen sind. Diese 
Verordnung kann auch Form und Art einer Antragstellung, einschließlich 
bestimmter, ausschließlich zu verwendender Antragsformulare, enthalten. 

(4) Bei der Antragstellung hat der Fremde die erforderlichen 
erkennungsdienstlichen Daten zur Verfügung zu stellen und gegebenenfalls an 
der Ermittlung und Überprüfung dieser nach Maßgabe des § 35 Abs. 3 
mitzuwirken; andernfalls ist sein Antrag zurückzuweisen. Bei 
Verlängerungsanträgen sind erkennungsdienstliche Daten nur mehr insoweit zu 
ermitteln, als diese bei der Behörde nicht vorliegen oder zur Feststellung der 
Identität des Betroffenen erforderlich sind. 

(4) Bei der Antragstellung hat der Fremde die erforderlichen 
erkennungsdienstlichen Daten zur Verfügung zu stellen und gegebenenfalls an 
der Ermittlung und Überprüfung dieser nach Maßgabe des § 35 Abs. 3 
mitzuwirken; andernfalls ist sein Antrag zurückzuweisen. Bei 
Verlängerungsanträgen sind erkennungsdienstliche Daten nur mehr insoweit zu 
ermitteln, als diese bei der Behörde nicht vorliegen oder zur Feststellung der 
Identität des Betroffenen erforderlich sind. 

(5) Sofern bei der Erstantragsstellung die Ermittlung der erforderlichen 
erkennungsdienstlichen Daten auf Grund fehlender technischer Voraussetzungen 
nicht bereits bei Antragstellung bei der Berufsvertretungsbehörde erfolgte, hat 
dies durch die zuständige Inlandsbehörde zu erfolgen. Bei 
Verlängerungsanträgen erfolgt die Abnahme der erforderlichen 
erkennungsdienstlichen Daten bei jeder Antragstellung jedenfalls durch die 

(5) Sofern bei der Erstantragsstellung die Ermittlung der erforderlichen 
erkennungsdienstlichen Daten auf Grund fehlender technischer Voraussetzungen 
nicht bereits bei Antragstellung bei der Berufsvertretungsbehörde erfolgte, hat 
dies durch die zuständige Inlandsbehörde zu erfolgen. Bei 
Verlängerungsanträgen erfolgt die Abnahme der erforderlichen 
erkennungsdienstlichen Daten bei jeder Antragstellung jedenfalls durch die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zuständige Inlandsbehörde. Wenn dies im Interesse der Einfachheit, 
Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit gelegen ist, kann der Landeshauptmann mit 
Verordnung einzelne oder mehrere Bezirksverwaltungsbehörden in seinem 
Wirkungsbereich beauftragen, die Erfassung dieser Daten auch von örtlich nicht 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden vornehmen zu lassen; deren 
Handlungen sind der sachlich und örtlich zuständigen Behörde zuzurechnen. 

zuständige Inlandsbehörde. Wenn dies im Interesse der Einfachheit, 
Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit gelegen ist, kann der Landeshauptmann mit 
Verordnung einzelne oder mehrere Bezirksverwaltungsbehörden in seinem 
Wirkungsbereich beauftragen, die Erfassung dieser Daten auch von örtlich nicht 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden vornehmen zu lassen; deren 
Handlungen sind der sachlich und örtlich zuständigen Behörde zuzurechnen. 

(6) Der Fremde hat der Behörde eine Zustelladresse und im Fall ihrer 
Änderung während des Verfahrens die neue Zustelladresse unverzüglich bekannt 
zu geben. Bei Erstanträgen, die im Ausland gestellt wurden, ist die 
Zustelladresse auch der Berufsvertretungsbehörde bekannt zu geben. Ist die 
persönliche Zustellung einer Ladung oder einer Verfahrensanordnung zum 
wiederholten Mal nicht möglich, kann das Verfahren eingestellt werden, wenn 
der Fremde bei Antragstellung über diesen Umstand belehrt wurde. 

(6) Der Fremde hat der Behörde eine Zustelladresse und im Fall ihrer 
Änderung während des Verfahrens die neue Zustelladresse unverzüglich bekannt 
zu geben. Bei Erstanträgen, die im Ausland gestellt wurden, ist die 
Zustelladresse auch der Berufsvertretungsbehörde bekannt zu geben. Ist die 
persönliche Zustellung einer Ladung oder einer Verfahrensanordnung zum 
wiederholten Mal nicht möglich, kann das Verfahren eingestellt werden, wenn 
der Fremde bei Antragstellung über diesen Umstand belehrt wurde. 

(7) Aufenthaltstitel und Dokumentationen des unionsrechtlichen 
Aufenthaltsrechts dürfen Fremden, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, nur 
persönlich ausgefolgt werden. Aufenthaltstitel und Dokumentationen des 
unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts für unmündige Minderjährige dürfen nur an 
deren gesetzlichen Vertreter ausgefolgt werden. Anlässlich der Ausfolgung ist 
der Fremde nachweislich über die Vorschriften im Verfahren zur Verlängerung 
eines Aufenthaltstitels (§ 24) zu belehren. 

(7) Aufenthaltstitel und Dokumentationen des unionsrechtlichen 
Aufenthaltsrechts dürfen Fremden, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, nur 
persönlich ausgefolgt werden. Aufenthaltstitel und Dokumentationen des 
unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts für unmündige Minderjährige dürfen nur an 
deren gesetzlichen Vertreter ausgefolgt werden. Anlässlich der Ausfolgung ist 
der Fremde nachweislich über die Vorschriften im Verfahren zur Verlängerung 
eines Aufenthaltstitels (§ 24) zu belehren. Abweichend von Satz 1 kann an im 
Inland rechtmäßig aufhältige Fremde der Aufenthaltstitel auch zu eigenen 
Handen zugestellt (§ 21 Bundesgesetz über die Zustellung behördlicher 
Dokumente – ZustG, BGBl. Nr. 200/1982) werden, sofern sie über eine 
Zustelladresse im Inland verfügen und dem § 21 Abs. 1 nicht entgegensteht. 

(8) Die Behörde kann auf begründeten Antrag von Drittstaatsangehörigen 
die Heilung eines Mangels nach Abs. 1 bis 3 und 7 zulassen: 

(8) Die Behörde kann auf begründeten Antrag von Drittstaatsangehörigen 
die Heilung eines Mangels nach Abs. 1 bis 3 und 7 zulassen: 

 1. im Fall eines unbegleiteten Minderjährigen (§ 2 Abs. 1 Z 17) zur 
Wahrung des Kindeswohls; 

 1. im Fall eines unbegleiteten Minderjährigen (§ 2 Abs. 1 Z 17) zur 
Wahrung des Kindeswohls; 

 2. zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des 
Art. 8 EMRK (§ 11 Abs. 3) oder 

 2. zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des 
Art. 8 EMRK (§ 11 Abs. 3) oder 

 3. im Fall der Nichtvorlage erforderlicher Urkunden oder Nachweise, 
wenn deren Beschaffung für den Fremden nachweislich nicht möglich 
oder nicht zumutbar war. 

 3. im Fall der Nichtvorlage erforderlicher Urkunden oder Nachweise, 
wenn deren Beschaffung für den Fremden nachweislich nicht möglich 
oder nicht zumutbar war. 

Die Stellung eines solchen Antrages ist nur bis zur Erlassung des Bescheides 
zulässig. Über diesen Umstand ist der Fremde zu belehren; § 13 Abs. 3 AVG 

Die Stellung eines solchen Antrages ist nur bis zur Erlassung des Bescheides 
zulässig. Über diesen Umstand ist der Fremde zu belehren; § 13 Abs. 3 AVG 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gilt. gilt. 

(9) Beabsichtigt die Behörde den Antrag nach Abs. 8 zurück- oder 
abzuweisen, so hat die Behörde darüber im verfahrensabschließenden Bescheid 
abzusprechen. 

(9) Beabsichtigt die Behörde den Antrag nach Abs. 8 zurück- oder 
abzuweisen, so hat die Behörde darüber im verfahrensabschließenden Bescheid 
abzusprechen. 

(10) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) (10) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

(11) Den Verlust und die Unbrauchbarkeit eines Aufenthaltstitels oder einer 
Dokumentation des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts sowie Änderungen der 
dem Inhalt eines Aufenthaltstitels oder einer Dokumentation des 
unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts zugrunde gelegten Identitätsdaten, hat der 
Fremde der Behörde unverzüglich zu melden. Auf Antrag sind die Dokumente 
mit der ursprünglichen Geltungsdauer und im ursprünglichen 
Berechtigungsumfang, falls erforderlich mit berichtigten Identitätsdaten, 
neuerlich auszustellen. 

(11) Den Verlust und die Unbrauchbarkeit eines Aufenthaltstitels oder einer 
Dokumentation des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts sowie Änderungen der 
dem Inhalt eines Aufenthaltstitels oder einer Dokumentation des 
unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts zugrunde gelegten Identitätsdaten, hat der 
Fremde der Behörde unverzüglich zu melden. Auf Antrag sind die Dokumente 
mit der ursprünglichen Geltungsdauer und im ursprünglichen 
Berechtigungsumfang, falls erforderlich mit berichtigten Identitätsdaten, 
neuerlich auszustellen. 

 (12) Unbeschadet des § 24 VwGVG kann eine mündliche Verhandlung 
durch das Verwaltungsgericht des Landes unterbleiben, wenn der Sachverhalt 
abschließend feststeht und der Beschwerdeführer im Ausland aufhältig und nicht 
zur Einreise in das oder zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt ist. 

§ 21. (1) Erstanträge sind vor der Einreise in das Bundesgebiet bei der 
örtlich zuständigen Berufsvertretungsbehörde im Ausland einzubringen. Die 
Entscheidung ist im Ausland abzuwarten. 

§ 21. (1) Erstanträge sind vor der Einreise in das Bundesgebiet bei der 
örtlich zuständigen Berufsvertretungsbehörde im Ausland einzubringen. Die 
Entscheidung ist im Ausland abzuwarten. 

(2) Abweichend von Abs. 1 sind zur Antragstellung im Inland berechtigt: (2) Abweichend von Abs. 1 sind zur Antragstellung im Inland berechtigt: 

 1. Familienangehörige von Österreichern, EWR-Bürgern und Schweizer 
Bürgern, die in Österreich dauernd wohnhaft sind und nicht ihr 
unionsrechtliches oder das ihnen auf Grund des 
Freizügigkeitsabkommens EG-Schweiz zukommende Aufenthaltsrecht 
von mehr als drei Monaten in Anspruch genommen haben, nach 
rechtmäßiger Einreise und während ihres rechtmäßigen Aufenthalts; 

 1. Familienangehörige von Österreichern, EWR-Bürgern und Schweizer 
Bürgern, die in Österreich dauernd wohnhaft sind und nicht ihr 
unionsrechtliches oder das ihnen auf Grund des 
Freizügigkeitsabkommens EG-Schweiz zukommende Aufenthaltsrecht 
von mehr als drei Monaten in Anspruch genommen haben, nach 
rechtmäßiger Einreise und während ihres rechtmäßigen Aufenthalts; 

 2. Fremde bis längstens sechs Monate nach Ende ihrer rechtmäßigen 
Niederlassung im Bundesgebiet, wenn sie für diese Niederlassung keine 
Bewilligung oder Dokumentation nach diesem Bundesgesetz benötigt 
haben; 

 2. Fremde bis längstens sechs Monate nach Ende ihrer rechtmäßigen 
Niederlassung im Bundesgebiet, wenn sie für diese Niederlassung keine 
Bewilligung oder Dokumentation nach diesem Bundesgesetz benötigt 
haben; 

 3. Fremde bis längstens sechs Monate nach Verlust der österreichischen 
Staatsbürgerschaft, oder der Staatsangehörigkeit der Schweiz oder eines 
EWR-Staates; 

 3. Fremde bis längstens sechs Monate nach Verlust der österreichischen 
Staatsbürgerschaft, oder der Staatsangehörigkeit der Schweiz oder eines 
EWR-Staates; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 4. Kinder im Fall des § 23 Abs. 4 binnen sechs Monaten nach der Geburt;  4. Kinder im Fall des § 23 Abs. 4 binnen sechs Monaten nach der Geburt; 

 5. Fremde, die an sich zur visumfreien Einreise berechtigt sind, während 
ihres erlaubten visumfreien Aufenthalts; 

 5. Fremde, die an sich zur visumfreien Einreise berechtigt sind, während 
ihres erlaubten visumfreien Aufenthalts; 

 6. Fremde, die eine Aufenthaltsbewilligung als Forscher (§ 67) beantragen, 
und deren Familienangehörige; 

 6. Fremde, die eine Aufenthaltsbewilligung als Forscher (§ 67) beantragen, 
und deren Familienangehörige jeweils nach rechtmäßiger Einreise und 
während ihres rechtmäßigen Aufenthalts; 

 7. Drittstaatsangehörige, die einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – 
Karte“ gemäß § 41 Abs. 1 beantragen, während ihres rechtmäßigen 
Aufenthaltes im Bundesgebiet mit einem Visum gemäß § 24a FPG und 

 7. Drittstaatsangehörige, die einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – 
Karte“ gemäß § 41 Abs. 1 beantragen, während ihres rechtmäßigen 
Aufenthaltes im Bundesgebiet mit einem Visum gemäß § 24a FPG; 

 8. Drittstaatsangehörige, die einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – 
Karte“ gemäß § 41 Abs. 2 Z 3 beantragen, während ihres rechtmäßigen 
Aufenthaltes im Bundesgebiet mit einer Bestätigung gemäß § 64 Abs. 4. 

 8. Drittstaatsangehörige, die einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – 
Karte“ gemäß § 41 beantragen, während ihres rechtmäßigen 
Aufenthaltes im Bundesgebiet mit einer Bestätigung gemäß § 64 Abs. 4; 

  9. Drittstaatsangehörige, die gemäß § 1 Abs. 2 lit. i oder j AuslBG und § 1 
Z 5, 7 oder 9 AuslBVO vom Anwendungsbereich des AuslBG 
ausgenommen sind und eine Aufenthaltsbewilligung „Sonderfälle 
unselbständiger Erwerbstätigkeit“ oder eine Aufenthaltsbewilligung 
„Studierender“ beantragen, nach rechtmäßiger Einreise und während 
ihres rechtmäßigen Aufenthalts und 

  10. Drittstaatsangehörige, die über ein österreichisches Reifeprüfungs-, 
Reife- oder Diplomprüfungszeugnis einer in- oder ausländischen Schule 
verfügen, nach rechtmäßiger Einreise und während ihres rechtmäßigen 
Aufenthalts. 

(3) Abweichend von Abs. 1 kann die Behörde auf begründeten Antrag die 
Antragstellung im Inland zulassen, wenn kein Erteilungshindernis gemäß § 11 
Abs. 1 Z 1, 2 oder 4 vorliegt und die Ausreise des Fremden aus dem 
Bundesgebiet zum Zweck der Antragstellung nachweislich nicht möglich oder 
nicht zumutbar ist: 

(3) Abweichend von Abs. 1 kann die Behörde auf begründeten Antrag die 
Antragstellung im Inland zulassen, wenn kein Erteilungshindernis gemäß § 11 
Abs. 1 Z 1, 2 oder 4 vorliegt und die Ausreise des Fremden aus dem 
Bundesgebiet zum Zweck der Antragstellung nachweislich nicht möglich oder 
nicht zumutbar ist: 

 1. im Fall eines unbegleiteten Minderjährigen (§ 2 Abs. 1 Z 17) zur 
Wahrung des Kindeswohls oder 

 1. im Fall eines unbegleiteten Minderjährigen (§ 2 Abs. 1 Z 17) zur 
Wahrung des Kindeswohls oder 

 2. zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des 
Art. 8 EMRK (§ 11 Abs. 3). 

 2. zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des 
Art. 8 EMRK (§ 11 Abs. 3). 

Die Stellung eines solchen Antrages ist nur bis zur Erlassung des Bescheides 
zulässig. Über diesen Umstand ist der Fremde zu belehren. 

Die Stellung eines solchen Antrages ist nur bis zur Erlassung des Bescheides 
zulässig. Über diesen Umstand ist der Fremde zu belehren. 

(4) Beabsichtigt die Behörde den Antrag nach Abs. 3 zurück- oder (4) Beabsichtigt die Behörde den Antrag nach Abs. 3 zurück- oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
abzuweisen, so hat die Behörde darüber im verfahrensabschließenden Bescheid 
abzusprechen. 

abzuweisen, so hat die Behörde darüber im verfahrensabschließenden Bescheid 
abzusprechen. 

(5) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, Staatsangehörige 
bestimmter Staaten durch Verordnung zur Inlandsantragsstellung zuzulassen, 
soweit Gegenseitigkeit gegeben ist oder dies im öffentlichen Interesse liegt. 

(5) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, Staatsangehörige 
bestimmter Staaten durch Verordnung zur Inlandsantragsstellung zuzulassen, 
soweit Gegenseitigkeit gegeben ist oder dies im öffentlichen Interesse liegt. 

(6) Eine Inlandsantragstellung nach Abs. 2 Z 1 und Z 4 bis 8, Abs. 3 und 5 
schafft kein über den erlaubten visumfreien oder visumpflichtigen Aufenthalt 
hinausgehendes Bleiberecht. Ebenso steht sie der Erlassung und Durchführung 
von Maßnahmen nach dem FPG nicht entgegen und kann daher in Verfahren 
nach dem FPG keine aufschiebende Wirkung entfalten. 

(6) Eine Inlandsantragstellung nach Abs. 2 Z 1, Z 4 bis 5 und 10,Abs. 3 und 
5 schafft kein über den erlaubten visumfreien oder visumpflichtigen Aufenthalt 
hinausgehendes Bleiberecht. Ebenso steht sie der Erlassung und Durchführung 
von Maßnahmen nach dem FPG nicht entgegen und kann daher in Verfahren 
nach dem FPG keine aufschiebende Wirkung entfalten. In den Fällen des § 21 
Abs. 2 Z 2 bis 3 und Z 6 bis 9 ist der Antragsteller, unbeschadet der 
Bestimmungen nach dem FPG, bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den 
Antrag weiterhin rechtmäßig im Bundesgebiet aufhältig. 

§ 23. (1) Ergibt sich auf Grund des Antrages oder im Ermittlungsverfahren, 
dass der Fremde für seinen beabsichtigten Aufenthaltszweck einen anderen 
Aufenthaltstitel oder eine andere Dokumentation des unionsrechtlichen 
Aufenthaltsrechts benötigt, so ist er über diesen Umstand zu belehren; § 13 
Abs. 3 AVG gilt. 

§ 23. (1) Ergibt sich auf Grund des Antrages oder im Ermittlungsverfahren, 
dass der Fremde für seinen beabsichtigten Aufenthaltszweck einen anderen 
Aufenthaltstitel oder eine andere Dokumentation des unionsrechtlichen 
Aufenthaltsrechts benötigt, so ist er über diesen Umstand zu belehren; § 13 
Abs. 3 AVG gilt. 

(2) Wäre dem Fremden, der sich im Ausland befindet, ein Aufenthaltstitel 
zu erteilen, hat die Behörde dies der örtlich zuständigen 
Berufsvertretungsbehörde zwecks Ausstellung eines Visums für die einmalige 
Einreise (§ 21 FPG iVm § 24 Abs. 3 FPG) mitzuteilen, wenn der Fremde dies 
zur Einreise benötigt. Der Umstand, dass die Ermittlung der erforderlichen 
erkennungsdienstlichen Daten auf Grund fehlender technischer Voraussetzungen 
nicht bereits bei Antragstellung bei der Berufsvertretungsbehörde erfolgte (§ 19 
Abs. 5 erster Satz) steht dieser Mitteilung nicht entgegen. Die Mitteilung wird 
gegenstandlos, wenn der Fremde nicht binnen drei Monaten ab Mitteilung das 
Visum beantragt und über diesen Umstand von der Berufsvertretungsbehörde 
belehrt worden ist; das Verfahren bei der Behörde ist ohne weiteres einzustellen. 

(2) Wäre dem Fremden, der sich im Ausland befindet, ein Aufenthaltstitel 
zu erteilen, hat die Behörde dies der örtlich zuständigen 
Berufsvertretungsbehörde zwecks Ausstellung eines Visums für die einmalige 
Einreise (§§ 21 iVm 25 Abs. 1 FPG) mitzuteilen, wenn der Fremde dies zur 
Einreise benötigt. Der Umstand, dass die Ermittlung der erforderlichen 
erkennungsdienstlichen Daten auf Grund fehlender technischer Voraussetzungen 
nicht bereits bei Antragstellung bei der Berufsvertretungsbehörde erfolgte (§ 19 
Abs. 5 erster Satz) steht dieser Mitteilung nicht entgegen. Die Mitteilung wird 
gegenstandlos, wenn der Fremde nicht binnen drei Monaten ab Mitteilung das 
Visum beantragt und über diesen Umstand von der Berufsvertretungsbehörde 
belehrt worden ist; das Verfahren bei der Behörde ist ohne weiteres einzustellen. 

(3) Wird der Aufenthaltstitel nicht binnen sechs Monaten ab Mitteilung 
(Abs. 2) bei der Behörde behoben, so ist das Verfahren ohne weiteres 
einzustellen. Allfällig vorher ergangene Erledigungen sind gegenstandslos. 

(3) Wird der Aufenthaltstitel nicht binnen sechs Monaten ab Mitteilung 
(Abs. 2) bei der Behörde behoben, so ist das Verfahren ohne weiteres 
einzustellen. Allfällig vorher ergangene Erledigungen sind gegenstandslos. 

(4) Handelt es sich um den erstmaligen Antrag eines Kindes (§ 2 Abs. 1 
Z 9), richten sich die Art und die Dauer seines Aufenthaltstitels nach dem 

(4) Handelt es sich um den erstmaligen Antrag eines Kindes (§ 2 Abs. 1 
Z 9), richten sich die Art und die Dauer seines Aufenthaltstitels nach dem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aufenthaltstitel der Mutter oder eines anderen Fremden, sofern diesem die 
Pflege und Erziehung des Kindes zukommt, bei Ableitung vom Vater aber nur 
dann, wenn diesem aus einem anderen Grund als wegen Verzichts der Mutter 
allein das Recht zur Pflege und Erziehung zukommt. Ist ein Elternteil ein im 
Bundesgebiet wohnhafter Österreicher, so ist dem Kind jedenfalls ein 
Aufenthaltstitel “Familienangehöriger” (§ 47 Abs. 2) zu erteilen; in allen 
anderen Fällen ist dem Kind ein Aufenthaltstitel mit dem Zweckumfang der 
Familienzusammenführung auszustellen. 

Aufenthaltstitel der Mutter oder eines anderen Fremden, sofern diesem die 
Pflege und Erziehung des Kindes zukommt, bei Ableitung vom Vater aber nur 
dann, wenn diesem aus einem anderen Grund als wegen Verzichts der Mutter 
allein das Recht zur Pflege und Erziehung zukommt. Ist ein Elternteil ein im 
Bundesgebiet wohnhafter Österreicher, so ist dem Kind jedenfalls ein 
Aufenthaltstitel “Familienangehöriger” (§ 47 Abs. 2) zu erteilen; in allen 
anderen Fällen ist dem Kind ein Aufenthaltstitel mit dem Zweckumfang der 
Familienzusammenführung auszustellen. 

§ 33. (1) Die Berechtigung zur Ausübung einer unselbständigen 
Erwerbstätigkeit richtet sich - unbeschadet einer entsprechenden Aufenthalts- 
oder Niederlassungsberechtigung nach diesem Bundesgesetz - nach den 
Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes. 

§ 33. (1) Die Berechtigung zur Ausübung einer unselbständigen 
Erwerbstätigkeit richtet sich - unbeschadet einer entsprechenden Aufenthalts- 
oder Niederlassungsberechtigung nach diesem Bundesgesetz - nach den 
Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes. 

(2) Die Mitteilungen der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
gemäß § 20e Abs. 1 AuslBG sind gegebenenfalls von der Behörde von Amts 
wegen einzuholen. 

(2) Die Mitteilungen der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
gemäß §§ 20d Abs. 2 oder 20e Abs 1 AuslBG sind gegebenenfalls von der 
Behörde von Amts wegen einzuholen. 

§ 37. (1) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz sind verpflichtet, der 
nach dem Wohnsitz des Fremden zuständigen Landespolizeidirektion die in § 27 
Abs. 1 BFA-VG genannten Daten zum Zweck der Weiterverarbeitung im 
Rahmen des Zentralen Fremdenregisters zu überlassen, soweit sie nicht selbst 
technisch in der Lage sind, Daten im Rahmen des Zentralen Fremdenregisters zu 
verarbeiten. 

§ 37. (1) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz sind verpflichtet, der 
nach dem Wohnsitz des Fremden zuständigen Landespolizeidirektion die in § 27 
Abs. 1 BFA-VG genannten Daten zum Zweck der Weiterverarbeitung im 
Rahmen des Zentralen Fremdenregisters zu überlassen, soweit sie nicht selbst 
technisch in der Lage sind, Daten im Rahmen des Zentralen Fremdenregisters zu 
verarbeiten. 

(2) Die Staatsbürgerschaftsbehörden haben der nach diesem Bundesgesetz 
zuständigen Behörde die Verleihung der Staatsbürgerschaft an einen Fremden 
mitzuteilen. 

(2) Die Staatsbürgerschaftsbehörden haben der nach diesem Bundesgesetz 
zuständigen Behörde die Verleihung der Staatsbürgerschaft an einen Fremden 
mitzuteilen. 

(3) Die Strafgerichte haben Erhebungen von Anklagen wegen in die 
Zuständigkeit der Landesgerichte fallenden Vorsatztaten, rechtskräftige 
Verurteilungen unter Anschluss der Urteilsausfertigung, die Verhängung und 
Aufhebung der Untersuchungshaft und die Strafvollzugsanstalten und 
gerichtlichen Gefangenenhäuser den Antritt und das Ende einer Freiheitsstrafe 
von Fremden der nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörde erster Instanz 
mitzuteilen. Diese Mitteilungen hat die Behörde, soweit ein 
Beschwerdeverfahren anhängig ist, dem zuständigen Verwaltungsgericht des 
Landes zu übermitteln. 

(3) Die Strafgerichte haben Erhebungen von Anklagen wegen in die 
Zuständigkeit der Landesgerichte fallenden Vorsatztaten, rechtskräftige 
Verurteilungen unter Anschluss der Urteilsausfertigung, die Verhängung und 
Aufhebung der Untersuchungshaft und die Strafvollzugsanstalten und 
gerichtlichen Gefangenenhäuser den Antritt und das Ende einer Freiheitsstrafe 
von Fremden der nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörde erster Instanz 
mitzuteilen. Diese Mitteilungen hat die Behörde, soweit ein 
Beschwerdeverfahren anhängig ist, dem zuständigen Verwaltungsgericht des 
Landes zu übermitteln. 

(4) Hat die Behörde bei Vornahme einer Amtshandlung nach diesem (4) Hat die Behörde bei Vornahme einer Amtshandlung nach diesem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesgesetz den begründeten Verdacht, dass in Bezug auf einen bestimmten 
Fremden eine Aufenthaltsehe, Aufenthaltspartnerschaft oder 
Aufenthaltsadoption besteht, hat sie die Landespolizeidirektion von diesem 
Verdacht zu verständigen. Diese Verständigung hemmt den Ablauf der Frist 
gemäß § 8 VwGVG bis zum Einlangen einer Mitteilung der 
Landespolizeidirektion gemäß § 110 FPG bei der Behörde. Teilt die 
Landespolizeidirektion mit, dass keine Aufenthaltsehe, Aufenthaltspartnerschaft 
oder Aufenthaltsadoption besteht, oder erfolgt die Mitteilung der 
Landespolizeidirektion nicht binnen drei Monaten, hat die Behörde vom 
Vorliegen einer Ehe, eingetragenen Partnerschaft oder Adoption auszugehen, es 
sei denn die Landespolizeidirektion gibt binnen dieser Frist begründet bekannt, 
dass die Erhebungen noch nicht abgeschlossen werden konnten. Diesfalls 
verlängert sich die Frist für die Mitteilung gemäß § 110 FPG einmalig um 
weitere zwei Monate. 

Bundesgesetz den begründeten Verdacht, dass in Bezug auf einen bestimmten 
Fremden eine Aufenthaltsehe, Aufenthaltspartnerschaft oder 
Aufenthaltsadoption besteht, hat sie die Landespolizeidirektion von diesem 
Verdacht zu verständigen. Diese Verständigung hemmt den Ablauf der Frist 
gemäß § 8 VwGVG bis zum Einlangen einer Mitteilung der 
Landespolizeidirektion gemäß § 110 FPG bei der Behörde. Teilt die 
Landespolizeidirektion mit, dass keine Aufenthaltsehe, Aufenthaltspartnerschaft 
oder Aufenthaltsadoption besteht, oder erfolgt die Mitteilung der 
Landespolizeidirektion nicht binnen drei Monaten, hat die Behörde vom 
Vorliegen einer Ehe, eingetragenen Partnerschaft oder Adoption auszugehen, es 
sei denn die Landespolizeidirektion gibt binnen dieser Frist begründet bekannt, 
dass die Erhebungen noch nicht abgeschlossen werden konnten. Diesfalls 
verlängert sich die Frist für die Mitteilung gemäß § 110 FPG einmalig um 
weitere zwei Monate. 

(5) Die Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden, die 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice sowie die Träger der 
Sozialversicherung, die rechtmäßig über Daten verfügen, sind ermächtigt und 
auf Anfrage verpflichtet, der Behörde diese Daten zu übermitteln, sofern diese 
für ein Verfahren zur Erteilung eines Aufenthaltstitels benötigt werden. Eine 
Verweigerung der Auskunft ist nicht zulässig. Die Daten sind unverzüglich zu 
löschen, wenn sie für die Erfüllung des konkreten Zwecks nicht mehr benötigt 
werden. 

(5) Die Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden, die 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice sowie die Träger der 
Sozialversicherung, die rechtmäßig über Daten verfügen, sind ermächtigt und 
auf Anfrage verpflichtet, der Behörde diese Daten zu übermitteln, sofern diese 
für ein Verfahren nach diesem Bundesgesetz benötigt werden. Eine 
Verweigerung der Auskunft ist nicht zulässig. Die Daten sind unverzüglich zu 
löschen, wenn sie für die Erfüllung des konkreten Zwecks nicht mehr benötigt 
werden. 

(6) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz sind ermächtigt und auf 
Anfrage verpflichtet, den Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden, den 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice sowie den Trägern der 
Sozialversicherung, Daten zu übermitteln, sofern diese die Daten zur Erfüllung 
der ihnen durch Bundesgesetz übertragenen Aufgaben sowie zur Durchsetzung 
zivilrechtlicher Ansprüche benötigen. 

(6) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz sind ermächtigt und auf 
Anfrage verpflichtet, den Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden, den 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice sowie den Trägern der 
Sozialversicherung, Daten zu übermitteln, sofern diese die Daten zur Erfüllung 
der ihnen durch Bundesgesetz übertragenen Aufgaben sowie zur Durchsetzung 
zivilrechtlicher Ansprüche benötigen. 

§ 41a. (1) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 
Abs. 4 ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn 

§ 41a. (1) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 
Abs. 4 ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn 

 1. sie bereits zwölf Monate einen Aufenthaltstitel gemäß § 41 Abs. 1 oder 
2 besitzen, 

 1. sie bereits zwölf Monate einen Aufenthaltstitel gemäß § 41 Abs. 1 oder 
2 besitzen, 

 2. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  2. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 3. eine Mitteilung gemäß § 20e Abs. 1 Z 2 AuslBG vorliegt.  3. eine Mitteilung gemäß § 20e Abs. 1 Z 2 AuslBG vorliegt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 ein 
Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn 

(2) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 ein 
Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn 

 1. sie bereits zwei Jahre einen Aufenthaltstitel gemäß § 42 besitzen,  1. sie bereits zwei Jahre einen Aufenthaltstitel gemäß § 42 besitzen, 

 2. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  2. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 3. eine Mitteilung gemäß § 20e Abs. 1 Z 3 AuslBG vorliegt.  3. eine Mitteilung gemäß § 20e Abs. 1 Z 3 AuslBG vorliegt. 

(3) Drittstaatsangehörigen ist von Amts wegen ein Aufenthaltstitel „Rot-
Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, wenn eine Mitteilung des Bundesamtes für 
Fremdenwesen und Asyl gemäß § 59 Abs. 4 AsylG 2005 vorliegt. Der 
Aufenthaltstitel ist unverzüglich, längstens jedoch binnen acht Wochen ab 
Zustellung der Mitteilung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, zu 
erteilen. § 20 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(3) Drittstaatsangehörigen ist von Amts wegen ein Aufenthaltstitel „Rot-
Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, wenn eine Mitteilung des Bundesamtes für 
Fremdenwesen und Asyl gemäß § 59 Abs. 4 AsylG 2005 vorliegt. Der 
Aufenthaltstitel ist unverzüglich, längstens jedoch binnen acht Wochen ab 
Zustellung der Mitteilung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, zu 
erteilen. § 20 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(4) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 oder 
§ 26 ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn sie 

(4) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 oder 
§ 26 ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn sie 

 1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 2. mindestens zwei Jahre über eine Aufenthaltsbewilligung gemäß § 67 
verfügt haben. 

 2. mindestens zwei Jahre über eine Aufenthaltsbewilligung gemäß § 67 
verfügt haben. 

(5) Der Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus” ist an 
Drittstaatsangehörige im Fall der Rückstufung gemäß § 28 zu erteilen, wenn die 
Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllt sind. 

(5) Der Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus” ist an 
Drittstaatsangehörige im Fall der Rückstufung gemäß § 28 zu erteilen, wenn die 
Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllt sind. 

(6) Drittstaatsangehörigen kann ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte 
plus“ erteilt werden, wenn sie 

(6) Drittstaatsangehörigen kann ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte 
plus“ erteilt werden, wenn sie 

 1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 2. über einen Aufenthaltstitel gemäß § 45 verfügt haben und dieser gemäß 
§ 20 Abs. 4 oder 4a erloschen ist. 

 2. über einen Aufenthaltstitel gemäß § 45 verfügt haben und dieser gemäß 
§ 20 Abs. 4 oder 4a erloschen ist oder gemäß § 10 Abs. 3 Z 3 oder Z 4 
gegenstandslos wurde. 

(7) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 ein 
Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn 

(7) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 ein 
Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn 

 1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen,  1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen, 

 2. sie über eine „Niederlassungsbewilligung“ verfügen und  2. sie über eine „Niederlassungsbewilligung“ verfügen und 

 3. eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß § 20e Abs. 1 Z 1 AuslBG vorliegt. 

 3. eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß § 20e Abs. 1 Z 1 AuslBG vorliegt. 

(8) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist auf Antrag ohne (8) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist auf Antrag ohne 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
weiteres ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, wenn ein 
Fall des § 59 Abs. 2 StbG vorliegt und ein Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – 
EU“ (§ 45 Abs. 10)“ nicht zu erteilen ist. 

weiteres ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, wenn ein 
Fall des § 59 Abs. 2 StbG vorliegt und ein Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – 
EU“ (§ 45 Abs. 10)“ nicht zu erteilen ist. 

(9) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist ein 
Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, wenn sie 

(9) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist ein 
Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, wenn sie 

 1. für einen Zeitraum von zwölf Monaten über eine 
„Aufenthaltsberechtigung plus“ gemäß §§ 55 Abs. 1 oder 56 Abs. 1 
AsylG 2005, 

 1. für einen Zeitraum von zwölf Monaten über eine 
„Aufenthaltsberechtigung plus“ gemäß §§ 55 Abs. 1 oder 56 Abs. 1 
AsylG 2005, 

 2. für einen Zeitraum von zwölf Monaten über eine 
„Aufenthaltsberechtigung“ gemäß §§ 55 Abs. 2 oder 56 Abs. 2 AsylG 
2005 oder 

 2. für einen Zeitraum von zwölf Monaten über eine 
„Aufenthaltsberechtigung“ gemäß §§ 55 Abs. 2 oder 56 Abs. 2 AsylG 
2005 oder 

 3. über eine Niederlassungsbewilligung gemäß § 43 Abs. 3  3. über eine Niederlassungsbewilligung gemäß § 43 Abs. 3 

verfügen und das Modul 1 der Integrationsvereinbarung erfüllt haben oder zum 
Entscheidungszeitpunkt eine Erwerbstätigkeit ausüben, mit deren Einkommen 
die monatliche Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz – ASVG BGBl. I Nr. 189/1955) erreicht wird. 

verfügen und das Modul 1 der Integrationsvereinbarung erfüllt haben oder zum 
Entscheidungszeitpunkt eine Erwerbstätigkeit ausüben, mit deren Einkommen 
die monatliche Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz – ASVG BGBl. I Nr. 189/1955) erreicht wird. 

(10) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist trotz 
Vorliegens eines Erteilungshindernisses gemäß § 11 Abs. 1 Z 4 bis 6 sowie trotz 
Ermangelung einer Voraussetzung gemäß § 11 Abs. 2 von Amts wegen oder auf 
begründeten Antrag, der bei der örtlich zuständigen Behörde im Inland 
einzubringen ist, ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, 
wenn 

(10) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist trotz 
Vorliegens eines Erteilungshindernisses gemäß § 11 Abs. 1 Z 4 bis 6 sowie trotz 
Ermangelung einer Voraussetzung gemäß § 11 Abs. 2 von Amts wegen oder auf 
begründeten Antrag, der bei der örtlich zuständigen Behörde im Inland 
einzubringen ist, ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, 
wenn 

 1. es sich um einen unbegleiteten minderjährigen Fremden, der sich nicht 
in Begleitung eines für ihn gesetzlich verantwortlichen Volljährigen 
befindet, handelt, oder 

 1. es sich um einen unbegleiteten minderjährigen Fremden, der sich nicht 
in Begleitung eines für ihn gesetzlich verantwortlichen Volljährigen 
befindet, handelt, oder 

 2. für einen Minderjährigen ein Aufenthaltsrecht nicht gemäß § 23 Abs. 4 
NAG abgeleitet werden kann 

 2. für einen Minderjährigen ein Aufenthaltsrecht nicht gemäß § 23 Abs. 4 
NAG abgeleitet werden kann 

und sich der Minderjährige auf Grund eines Gerichtsbeschlusses, kraft Gesetzes 
oder einer Vereinbarung der leiblichen Eltern mit dem Jugendwohlfahrtsträger 
zum Schutz des Kindeswohles nicht bloß vorübergehend in Obhut von 
Pflegeeltern oder des Jugendwohlfahrtsträgers befindet. Die Pflegeeltern gelten 
diesfalls als gesetzliche Vertreter im Sinne des § 19. Dieser Aufenthaltstitel ist 
gebührenfrei zu erteilen. 

und sich der Minderjährige auf Grund eines Gerichtsbeschlusses, kraft Gesetzes 
oder einer Vereinbarung der leiblichen Eltern mit dem Jugendwohlfahrtsträger 
zum Schutz des Kindeswohles nicht bloß vorübergehend in Obhut von 
Pflegeeltern oder des Jugendwohlfahrtsträgers befindet. Die Pflegeeltern gelten 
diesfalls als gesetzliche Vertreter im Sinne des § 19. Dieser Aufenthaltstitel ist 
gebührenfrei zu erteilen. 

(11) In den Fällen der Abs. 1 und 7 ist von der Einholung einer schriftlichen (11) In den Fällen der Abs. 1 und 7 ist von der Einholung einer schriftlichen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle oder eines Gutachtens der 
Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice abzusehen, wenn der Antrag 

Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle oder eines Gutachtens der 
Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice abzusehen, wenn der Antrag 

 1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

 1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

 2. wegen zwingender Erteilungshindernisse gemäß § 11 Abs. 1 
abzuweisen ist. 

 2. wegen zwingender Erteilungshindernisse gemäß § 11 Abs. 1 
abzuweisen ist. 

Erwächst die negative Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice über die Zulassung in den Fällen des § 20e Abs. 1 AuslBG 
in Rechtskraft, ist das Verfahren ohne weiteres einzustellen. 

Erwächst die negative Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice über die Zulassung in den Fällen des § 20e Abs. 1 AuslBG 
in Rechtskraft, ist das Verfahren ohne weiteres einzustellen. 

§ 45. (1) Drittstaatsangehörigen, die in den letzten fünf Jahren 
ununterbrochen zur Niederlassung berechtigt waren, kann ein Aufenthaltstitel 
„Daueraufenthalt – EU” erteilt werden, wenn sie 

§ 45. (1) Drittstaatsangehörigen, die in den letzten fünf Jahren 
ununterbrochen zur Niederlassung berechtigt waren, kann ein Aufenthaltstitel 
„Daueraufenthalt – EU” erteilt werden, wenn sie 

 1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 2. das Modul 2 der Integrationsvereinbarung (§ 14b) erfüllt haben.  2. das Modul 2 der Integrationsvereinbarung (§ 14b) erfüllt haben. 

(2) Zur Niederlassung berechtigten Drittstaatsangehörigen ist die Zeit eines 
unmittelbar vorangehenden rechtmäßigen Aufenthalts im Bundesgebiet auf 
Grund einer Aufenthaltsbewilligung (§ 8 Abs. 1 Z 10) oder, eines 
Aufenthaltstitels „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ (§ 57 AsylG 
2005) zur Hälfte auf die Fünfjahresfrist gemäß Abs. 1 anzurechnen. Zur 
Niederlassung berechtigten Drittstaatsangehörigen ist die Zeit eines unmittelbar 
vorangehenden rechtmäßigen Aufenthaltes im Bundesgebiet aufgrund einer 
„Aufenthaltsberechtigung plus“ (§ 54 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005) oder einer 
„Aufenthaltsberechtigung“ (§ 54 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005) zur Gänze auf die 
Fünfjahresfrist anzurechnen. 

(2) Zur Niederlassung berechtigten Drittstaatsangehörigen ist die Zeit eines 
unmittelbar vorangehenden rechtmäßigen Aufenthalts im Bundesgebiet auf 
Grund einer Aufenthaltsbewilligung (§ 8 Abs. 1 Z 10) oder, eines 
Aufenthaltstitels „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ (§ 57 AsylG 
2005) zur Hälfte auf die Fünfjahresfrist gemäß Abs. 1 anzurechnen. Zur 
Niederlassung berechtigten Drittstaatsangehörigen ist die Zeit eines unmittelbar 
vorangehenden rechtmäßigen Aufenthaltes im Bundesgebiet aufgrund einer 
„Aufenthaltsberechtigung plus“ (§ 54 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005) oder einer 
„Aufenthaltsberechtigung“ (§ 54 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005) zur Gänze auf die 
Fünfjahresfrist anzurechnen. 

(3) Nach zwei Jahren ununterbrochener Niederlassung eines Inhabers eines 
Aufenthaltstitels „Blaue Karte EU“ gemäß § 50a Abs. 1 ist sein zuvor 
rechtmäßiger und ununterbrochener Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat 
mit einem Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ dieses Mitgliedstaates auf die 
Fünfjahresfrist gemäß Abs. 1 anzurechnen. 

(3) Nach zwei Jahren ununterbrochener Niederlassung eines Inhabers eines 
Aufenthaltstitels „Blaue Karte EU“ gemäß § 50a Abs. 1 ist sein zuvor 
rechtmäßiger und ununterbrochener Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat 
mit einem Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ dieses Mitgliedstaates auf die 
Fünfjahresfrist gemäß Abs. 1 anzurechnen. 

(4) Die Fünfjahresfrist gemäß Abs. 1 wird durchbrochen, wenn sich der 
Drittstaatsangehörige innerhalb dieser Frist insgesamt länger als zehn Monate 
oder durchgehend mehr als sechs Monate außerhalb des Bundesgebietes 
aufgehalten hat. In diesen Fällen beginnt die Frist ab der letzten rechtmäßigen 
Einreise neuerlich zu laufen. 

(4) Die Fünfjahresfrist gemäß Abs. 1 wird durchbrochen, wenn sich der 
Drittstaatsangehörige innerhalb dieser Frist insgesamt länger als zehn Monate 
oder durchgehend mehr als sechs Monate außerhalb des Bundesgebietes 
aufgehalten hat. In diesen Fällen beginnt die Frist ab der letzten rechtmäßigen 
Einreise neuerlich zu laufen. 
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 (4a) Abweichend von Abs. 4 letzter Satz können bei Inhabern eines 
Aufenthaltstitels „Familienangehöriger“ die Zeiten einer rechtmäßigen 
Niederlassung vor Eintreten der Unterbrechung der Fünfjahresfrist gemäß Abs. 
1 auf diese angerechnet werden, wenn 

  1. sein Ehegatte, eingetragener Partner oder Elternteil Österreicher ist, 
der in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft 
steht und dessen Dienstort im Ausland liegt, oder  

  2. sein Ehegatte, eingetragener Partner oder Elternteil Österreicher ist, 
der in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Körperschaft 
öffentlichen Rechts steht und dessen Dienstort im Ausland liegt, soweit 
die Tätigkeit dieser Körperschaft im Ausland im Interesse der Republik 
liegt und 

 er die beabsichtigte Aufgabe der Niederlassung (§ 2 Abs. 2) der Behörde vorher 
mitgeteilt hat. Das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Z 1 oder 2 hat der 
Fremde nachzuweisen. 

(5) Abweichend von Abs. 4 wird bei Inhabern eines Aufenthaltstitels 
„Blaue Karte EU“ die Fünfjahresfrist gemäß Abs. 1 erst durchbrochen, wenn 
sich der Drittstaatsangehörige innerhalb dieser Frist insgesamt länger als 18 
Monate oder durchgehend mehr als zwölf Monate außerhalb des EWR-Gebietes 
aufgehalten hat. In diesen Fällen beginnt die Frist ab der letzten rechtmäßigen 
Einreise neuerlich zu laufen. 

(5) Abweichend von Abs. 4 wird bei Inhabern eines Aufenthaltstitels 
„Blaue Karte EU“ die Fünfjahresfrist gemäß Abs. 1 erst durchbrochen, wenn 
sich der Drittstaatsangehörige innerhalb dieser Frist insgesamt länger als 18 
Monate oder durchgehend mehr als zwölf Monate außerhalb des EWR-Gebietes 
aufgehalten hat. In diesen Fällen beginnt die Frist ab der letzten rechtmäßigen 
Einreise neuerlich zu laufen. 

(6) Aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen, wie einer 
schwerwiegenden Erkrankung, der Erfüllung einer sozialen Verpflichtung oder 
der Leistung eines der allgemeinen Wehrpflicht vergleichbaren Dienstes, kann 
sich der Drittstaatsangehörige innerhalb der Fünfjahresfrist bis zu 24 Monate 
außerhalb des Bundesgebietes aufhalten, ohne sie zu unterbrechen, wenn er dies 
der Behörde nachweislich mitgeteilt hat. 

(6) Aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen, wie einer 
schwerwiegenden Erkrankung, der Erfüllung einer sozialen Verpflichtung oder 
der Leistung eines der allgemeinen Wehrpflicht vergleichbaren Dienstes, kann 
sich der Drittstaatsangehörige innerhalb der Fünfjahresfrist bis zu 24 Monate 
außerhalb des Bundesgebietes aufhalten, ohne sie zu unterbrechen, wenn er dies 
der Behörde nachweislich mitgeteilt hat. 

(7) Weiters wird die Fünfjahresfrist nicht unterbrochen, wenn sich der 
Drittstaatsangehörige im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit, insbesondere zur 
grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen, außerhalb des 
Bundesgebietes aufhält. 

(7) Weiters wird die Fünfjahresfrist nicht unterbrochen, wenn sich der 
Drittstaatsangehörige im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit, insbesondere zur 
grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen, außerhalb des 
Bundesgebietes aufhält. 

(8) Liegt eine Verständigung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl 
oder des Bundesverwaltungsgerichtes gemäß § 7 Abs. 3 AsylG 2005 vor, ist dem 
betreffenden Fremden ein Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU” von Amts 

(8) Liegt eine Verständigung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl 
oder des Bundesverwaltungsgerichtes gemäß § 7 Abs. 3 AsylG 2005 vor, ist dem 
betreffenden Fremden ein Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU” von Amts 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wegen zu erteilen. Diese Amtshandlungen unterliegen nicht der Gebührenpflicht. 
Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl oder das Bundesverwaltungsgericht 
ist von der rechtskräftigen Erteilung des Aufenthaltstitels zu verständigen. 

wegen zu erteilen. Diese Amtshandlungen unterliegen nicht der Gebührenpflicht. 
Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl oder das Bundesverwaltungsgericht 
ist von der rechtskräftigen Erteilung des Aufenthaltstitels zu verständigen. 

(9) Liegt ein Fall des § 41a Abs. 6 vor, verkürzt sich die Fünfjahresfrist 
gemäß Abs. 1 auf 30 Monate. 

(9) Liegt ein Fall des § 41a Abs. 6 vor, verkürzt sich die Fünfjahresfrist 
gemäß Abs. 1 auf 30 Monate. 

(10) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist auf Antrag 
ohne weiteres ein Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ zu erteilen, wenn ein 
Fall des § 59 Abs. 2 StbG vorliegt und sie in den letzten fünf Jahren zur 
Niederlassung berechtigt waren. 

(10) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist auf Antrag 
ohne weiteres ein Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ zu erteilen, wenn ein 
Fall des § 59 Abs. 2 StbG vorliegt und sie in den letzten fünf Jahren zur 
Niederlassung berechtigt waren. 

(11) Abs. 1 gilt auch für Drittstaatsangehörige, denen in den letzten fünf 
Jahren ununterbrochen das unionsrechtliche Aufenthaltsrecht zugekommen ist, 
eine Aufenthaltsbeendigung trotz Verlusts dieses Aufenthaltsrechts jedoch 
unterblieben ist. 

(11) Abs. 1 gilt auch für Drittstaatsangehörige, denen in den letzten fünf 
Jahren ununterbrochen das unionsrechtliche Aufenthaltsrecht zugekommen ist, 
eine Aufenthaltsbeendigung trotz Verlusts dieses Aufenthaltsrechts jedoch 
unterblieben ist. 

(12) Asylberechtigten, die in den letzten fünf Jahren ununterbrochen über 
den Status des Asylberechtigten (§ 3 AsylG 2005) verfügten und subsidiär 
Schutzberechtigten, die in den letzten fünf Jahren ununterbrochen aufgrund einer 
Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter (§ 8 Abs. 4 
AsylG 2005) rechtmäßig aufhältig waren, kann ein Aufenthaltstitel 
„Daueraufenthalt – EU“ erteilt werden, wenn sie 

(12) Asylberechtigten, die in den letzten fünf Jahren ununterbrochen über 
den Status des Asylberechtigten (§ 3 AsylG 2005) verfügten und subsidiär 
Schutzberechtigten, die in den letzten fünf Jahren ununterbrochen aufgrund einer 
Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter (§ 8 Abs. 4 
AsylG 2005) rechtmäßig aufhältig waren, kann ein Aufenthaltstitel 
„Daueraufenthalt – EU“ erteilt werden, wenn sie 

 1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 2. das Modul 2 der Integrationsvereinbarung (§ 14b) erfüllt haben.  2. das Modul 2 der Integrationsvereinbarung (§ 14b) erfüllt haben. 

Der Zeitraum zwischen Einbringung des Antrages auf internationalen Schutz 
(§ 17 Abs. 2 AsylG 2005) und Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
oder des subsidiär Schutzberechtigten ist zur Hälfte, sofern dieser Zeitraum 
18 Monate übersteigt zur Gänze, auf die Fünfjahresfrist anzurechnen. 

Der Zeitraum zwischen Einbringung des Antrages auf internationalen Schutz 
(§ 17 Abs. 2 AsylG 2005) und Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
oder des subsidiär Schutzberechtigten ist zur Hälfte, sofern dieser Zeitraum 
18 Monate übersteigt zur Gänze, auf die Fünfjahresfrist anzurechnen. 

§ 49. (1) Drittstaatsangehörigen, die einen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt 
– EU” eines anderen Mitgliedstaates besitzen, kann eine 
„Niederlassungsbewilligung – ausgenommen Erwerbstätigkeit” erteilt werden, 
wenn 

§ 49. (1) Drittstaatsangehörigen, die einen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt 
– EU” eines anderen Mitgliedstaates besitzen, kann eine 
„Niederlassungsbewilligung – ausgenommen Erwerbstätigkeit” erteilt werden, 
wenn 

 1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 2. ein Quotenplatz vorhanden ist.  2. ein Quotenplatz vorhanden ist. 

(2) Drittstaatsangehörigen, die einen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – 
EU” eines anderen Mitgliedstaates besitzen, kann für die Ausübung einer 

(2) Drittstaatsangehörigen, die einen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – 
EU” eines anderen Mitgliedstaates besitzen, kann für die Ausübung einer 

92/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - FrÄ
G

 2015 T
extgegenüberstellung B

E
G

U
T

A
C

H
T

U
N

G
146 von 165

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



   

147 von 165 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
unselbständigen Erwerbstätigkeit ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte“ 
erteilt werden, wenn 

unselbständigen Erwerbstätigkeit ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte“ 
erteilt werden, wenn 

 1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen,  1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen, 

 2. ein Quotenplatz vorhanden ist und  2. ein Quotenplatz vorhanden ist und 

 3. eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß § 20d Abs. 1 Z 1, 2, 3 oder 4 AuslBG 
vorliegt. 

 3. eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß § 20d Abs. 1 Z 1, 2, 3 oder 4 AuslBG 
vorliegt. 

(3) In den Fällen des Abs. 2 ist von der Einholung einer schriftlichen 
Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle oder eines Gutachtens der 
Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice abzusehen, wenn der Antrag 

(3) In den Fällen des Abs. 2 ist von der Einholung einer schriftlichen 
Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle oder eines Gutachtens der 
Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice abzusehen, wenn der Antrag 

 1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

 1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

 2. wegen des Mangels an einem Quotenplatz zurückzuweisen ist oder  2. wegen des Mangels an einem Quotenplatz zurückzuweisen ist oder 

 3. wegen zwingender Erteilungshindernisse gemäß § 11 Abs. 1 
abzuweisen ist. 

 3. wegen zwingender Erteilungshindernisse gemäß § 11 Abs. 1 
abzuweisen ist. 

Erwächst die negative Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice über die Zulassung im Fall des § 20d AuslBG in 
Rechtskraft, ist das Verfahren ohne weiteres einzustellen. 

Erwächst die negative Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice über die Zulassung im Fall des § 20d AuslBG in 
Rechtskraft, ist das Verfahren ohne weiteres einzustellen. 

(4) Drittstaatsangehörigen, die einen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – 
EU” eines anderen Mitgliedstaates besitzen, kann für die Ausübung einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit „Niederlassungsbewilligung” erteilt werden, 
wenn 

(4) Drittstaatsangehörigen, die einen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – 
EU” eines anderen Mitgliedstaates besitzen, kann für die Ausübung einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit eine „Niederlassungsbewilligung” erteilt werden, 
wenn 

 1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 2. ein Quotenplatz vorhanden ist.  2. ein Quotenplatz vorhanden ist. 

(5) Ein Antrag gemäß Abs. 1,2 und 4 ist binnen einer Frist von drei 
Monaten ab der Einreise zu stellen. Dieser Antrag berechtigt nicht zu einem 
länger als drei Monate dauernden Aufenthalt ab der Einreise in das 
Bundesgebiet. In den Fällen der Abs. 1 und 4 hat die Behörde binnen einer Frist 
von vier Monaten zu entscheiden. 

(5) Ein Antrag gemäß Abs. 1,2 und 4 ist binnen einer Frist von drei 
Monaten ab der Einreise zu stellen. Dieser Antrag berechtigt nicht zu einem 
länger als drei Monate dauernden Aufenthalt ab der Einreise in das 
Bundesgebiet. In den Fällen der Abs. 1 und 4 hat die Behörde binnen einer Frist 
von vier Monaten zu entscheiden. 

§ 50. (1) Familienangehörigen von Drittstaatsangehörigen mit einem 
Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU” eines anderen Mitgliedstaates kann in 
den Fällen des § 49 Abs. 1 eine „Niederlassungsbewilligung – ausgenommen 
Erwerbstätigkeit”, in den Fällen des § 49 Abs. 2 ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-

§ 50. (1) Familienangehörigen von Drittstaatsangehörigen mit einem 
Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU” eines anderen Mitgliedstaates kann in 
den Fällen des § 49 Abs. 1 eine „Niederlassungsbewilligung – ausgenommen 
Erwerbstätigkeit”, in den Fällen des § 49 Abs. 2 ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rot – Karte plus” und in den Fällen des § 49 Abs. 3 eine 
„Niederlassungsbewilligung” erteilt werden, wenn 

Rot – Karte plus” und in den Fällen des § 49 Abs. 4 eine 
„Niederlassungsbewilligung” erteilt werden, wenn 

 1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 2. im Fall des Ehegatten oder eingetragenen Partners zum Zeitpunkt der 
Niederlassung eine aufrechte Ehe oder eingetragene Partnerschaft mit 
dem Drittstaatsangehörigen besteht. 

 2. im Fall des Ehegatten oder eingetragenen Partners zum Zeitpunkt der 
Niederlassung eine aufrechte Ehe oder eingetragene Partnerschaft mit 
dem Drittstaatsangehörigen besteht. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 ist der Antrag binnen einer Frist von drei 
Monaten ab der Einreise zu stellen. Dieser Antrag berechtigt nicht zu einem 
länger als drei Monate dauernden Aufenthalt ab der Einreise in das 
Bundesgebiet. In solchen Fällen hat die Behörde binnen einer Frist von vier 
Monaten zu entscheiden. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 ist der Antrag binnen einer Frist von drei 
Monaten ab der Einreise zu stellen. Dieser Antrag berechtigt nicht zu einem 
länger als drei Monate dauernden Aufenthalt ab der Einreise in das 
Bundesgebiet. In solchen Fällen hat die Behörde binnen einer Frist von vier 
Monaten zu entscheiden. 

§ 55. (1) EWR-Bürgern und ihren Angehörigen kommt das 
Aufenthaltsrecht gemäß §§ 51, 52, 53 und 54 zu, solange die dort genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

§ 55. (1) EWR-Bürgern und ihren Angehörigen kommt das 
Aufenthaltsrecht gemäß §§ 51, 52, 53 und 54 zu, solange die dort genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Der Fortbestand der Voraussetzungen kann bei einer Meldung gemäß 
§§ 51 Abs. 3 und 54 Abs. 6 oder aus besonderem Anlass wie insbesondere 
Kenntnis der Behörde vom Tod des unionsrechtlich aufenthaltsberechtigten 
EWR-Bürgers oder einer Scheidung überprüft werden. 

(2) Der Fortbestand der Voraussetzungen kann bei einer Meldung gemäß 
§§ 51 Abs. 3 und 54 Abs. 6 oder aus besonderem Anlass wie insbesondere 
Kenntnis der Behörde vom Tod des unionsrechtlich aufenthaltsberechtigten 
EWR-Bürgers oder einer Scheidung überprüft werden. 

(3) Besteht das Aufenthaltsrecht gemäß §§ 51, 52 und 54 nicht, weil eine 
Gefährdung aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit vorliegt, die 
Nachweise nach § 53 Abs. 2 oder § 54 Abs. 2 nicht erbracht werden oder die 
Voraussetzungen für dieses Aufenthaltsrecht nicht mehr vorliegen, hat die 
Behörde den Betroffenen hievon schriftlich in Kenntnis zu setzen und ihm 
mitzuteilen, dass das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl hinsichtlich einer 
möglichen Aufenthaltsbeendigung befasst wurde. Das Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl ist unverzüglich, spätestens jedoch gleichzeitig mit der 
Mitteilung an den Antragsteller, zu befassen. Dies gilt nicht in einem Fall gemäß 
§ 54 Abs. 7. 

(3) Besteht das Aufenthaltsrecht gemäß §§ 51, 52 und 54 nicht, weil eine 
Gefährdung aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit vorliegt, die 
Nachweise nach § 53 Abs. 2 oder § 54 Abs. 2 nicht erbracht werden oder die 
Voraussetzungen für dieses Aufenthaltsrecht nicht mehr vorliegen, hat die 
Behörde den Betroffenen hievon schriftlich in Kenntnis zu setzen und ihm 
mitzuteilen, dass das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl hinsichtlich einer 
möglichen Aufenthaltsbeendigung befasst wurde. Das Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl ist unverzüglich, spätestens jedoch gleichzeitig mit der 
Mitteilung an den Antragsteller, zu befassen. Dies gilt nicht in einem Fall gemäß 
§ 54 Abs. 7. Während eines Verfahrens zur Aufenthaltsbeendigung ist der Ablauf 
der Frist gemäß § 8 VwGVG gehemmt. 

(4) Unterbleibt eine Aufenthaltsbeendigung (§ 9 BFA-VG), hat das 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl dies der Behörde mitzuteilen. Sofern 
der Betroffene nicht bereits über eine gültige Dokumentation verfügt, hat die 
Behörde in diesem Fall die Dokumentation des Aufenthaltsrechts unverzüglich 
vorzunehmen oder dem Betroffenen einen Aufenthaltstitel zu erteilen, wenn dies 

(4) Unterbleibt eine Aufenthaltsbeendigung (§ 9 BFA-VG), hat das 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl dies der Behörde mitzuteilen. Sofern 
der Betroffene nicht bereits über eine gültige Dokumentation verfügt, hat die 
Behörde in diesem Fall die Dokumentation des Aufenthaltsrechts unverzüglich 
vorzunehmen oder dem Betroffenen einen Aufenthaltstitel zu erteilen, wenn dies 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nach diesem Bundesgesetz vorgesehen ist. nach diesem Bundesgesetz vorgesehen ist. 

(5) Unterbleibt eine Aufenthaltsbeendigung von Drittstaatsangehörigen, die 
Angehörige sind, aber die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, ist diesen 
Angehörigen ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ quotenfrei zu 
erteilen. 

(5) Unterbleibt eine Aufenthaltsbeendigung von Drittstaatsangehörigen, die 
Angehörige sind, aber die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, ist diesen 
Angehörigen ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ quotenfrei zu 
erteilen. 

(6) Erwächst eine Aufenthaltsbeendigung in Rechtskraft, ist ein nach 
diesem Bundesgesetz anhängiges Verfahren einzustellen. Das Verfahren ist im 
Fall der Aufhebung einer Aufenthaltsbeendigung fortzusetzen, wenn nicht 
neuerlich eine aufenthaltsbeendende Maßnahme gesetzt wird. 

(6) Erwächst eine Aufenthaltsbeendigung in Rechtskraft, ist ein nach 
diesem Bundesgesetz anhängiges Verfahren einzustellen. Das Verfahren ist im 
Fall der Aufhebung einer Aufenthaltsbeendigung fortzusetzen, wenn nicht 
neuerlich eine aufenthaltsbeendende Maßnahme gesetzt wird. 

§ 64. (1) Drittstaatsangehörigen kann eine Aufenthaltsbewilligung für 
Studierende ausgestellt werden, wenn sie 

§ 64. (1) Drittstaatsangehörigen kann eine Aufenthaltsbewilligung für 
Studierende ausgestellt werden, wenn sie 

 1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 2. ein ordentliches oder außerordentliches Studium an einer Universität, 
Fachhochschule, akkreditierten Privatuniversität, Pädagogischen 
Hochschule, anerkannten privaten Pädagogischen Hochschule oder 
einen anerkannten privaten Studiengang oder anerkannten privaten 
Hochschullehrgang absolvieren und im Fall eines 
Universitätslehrganges dieser nicht ausschließlich der Vermittlung einer 
Sprache dient. 

 2. ein ordentliches oder außerordentliches Studium an einer Universität, 
Fachhochschule, akkreditierten Privatuniversität, Pädagogischen 
Hochschule, anerkannten privaten Pädagogischen Hochschule oder 
einen anerkannten privaten Studiengang oder anerkannten privaten 
Hochschullehrgang absolvieren und im Fall eines 
Universitätslehrganges dieser nicht ausschließlich der Vermittlung einer 
Sprache dient. 

Eine Haftungserklärung ist zulässig. Eine Haftungserklärung ist zulässig. 

(2) Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit richtet sich nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz. Diese Erwerbstätigkeit darf das Erfordernis des 
Studiums als ausschließlicher Aufenthaltszweck nicht beeinträchtigen. 

(2) Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit richtet sich nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz. Diese Erwerbstätigkeit darf das Erfordernis des 
Studiums als ausschließlicher Aufenthaltszweck nicht beeinträchtigen. 

(3) Dient der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen der Durchführung eines 
ordentlichen oder außerordentlichen Studiums, ist die Verlängerung einer 
Aufenthaltsbewilligung für diesen Zweck nur zulässig, wenn dieser nach den 
maßgeblichen studienrechtlichen Vorschriften einen Studienerfolgsnachweis der 
Universität, Fachhochschule, akkreditierten Privatuniversität, Pädagogischen 
Hochschule oder anerkannten privaten Pädagogischen Hochschule erbringt. 
Gleiches gilt beim Besuch eines anerkannten privaten Studienganges oder 
anerkannten privaten Hochschullehrganges. Liegen Gründe vor, die der 
Einflusssphäre des Drittstaatsangehörigen entzogen, unabwendbar oder 
unvorhersehbar sind, kann trotz Fehlens des Studienerfolges eine 
Aufenthaltsbewilligung verlängert werden. 

(3) Dient der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen der Durchführung eines 
ordentlichen oder außerordentlichen Studiums, ist die Verlängerung einer 
Aufenthaltsbewilligung für diesen Zweck nur zulässig, wenn dieser nach den 
maßgeblichen studienrechtlichen Vorschriften einen Studienerfolgsnachweis der 
Universität, Fachhochschule, akkreditierten Privatuniversität, Pädagogischen 
Hochschule oder anerkannten privaten Pädagogischen Hochschule erbringt. 
Gleiches gilt beim Besuch eines anerkannten privaten Studienganges oder 
anerkannten privaten Hochschullehrganges. Liegen Gründe vor, die der 
Einflusssphäre des Drittstaatsangehörigen entzogen, unabwendbar oder 
unvorhersehbar sind, kann trotz Fehlens des Studienerfolges eine 
Aufenthaltsbewilligung verlängert werden. 
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(4) Drittstaatsangehörigen, die ein Studium gemäß Abs. 1 Z 2 erfolgreich 
abgeschlossen haben und die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 41 Abs. 2 
Z 3 anstreben, kann auf begründeten Antrag einmalig bestätigt werden, dass ein 
weiterer Aufenthalt im Bundesgebiet für einen Zeitraum von sechs Monaten zum 
Zweck der Arbeitssuche erlaubt ist, sofern die Voraussetzungen des 1. Teiles 
weiter vorliegen. 

(4) Drittstaatsangehörigen, die ein Studium gemäß Abs. 1 Z 2 erfolgreich 
abgeschlossen haben und die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 41 
anstreben, kann auf Antrag einmalig bestätigt werden, dass ein weiterer 
Aufenthalt im Bundesgebiet für einen Zeitraum von sechs Monaten zum Zweck 
der Arbeitssuche erlaubt ist, sofern die Voraussetzungen des 1. Teiles weiter 
vorliegen. § 19 gilt. 

(5) Anträge gemäß Abs. 4 sind vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des 
Aufenthaltstitels gemäß Abs. 1 zu stellen und begründen kein Aufenthalts- oder 
Bleiberecht nach diesem Bundesgesetz. Ebenso stehen sie der Erlassung und 
Durchführung von Maßnahmen nach dem FPG nicht entgegen und können 
daher in Verfahren nach dem FPG keine aufschiebende Wirkung entfalten. 

(5) Anträge gemäß Abs. 4 sind vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des 
Aufenthaltstitels gemäß Abs. 1 zu stellen. Nach rechtzeitiger Stellung des 
Antrages gemäß Abs. 4 ist der Antragsteller, unbeschadet der Bestimmungen 
nach dem FPG, bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag weiterhin 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhältig. 

(6) Nähere Bestimmungen über Form, Inhalt und vorzulegende Nachweise 
für die Bestätigung gemäß Abs. 4 hat der Bundesminister für Inneres mit 
Verordnung festzulegen. 

(6) Nähere Bestimmungen über Form, Inhalt und vorzulegende Nachweise 
für die Bestätigung gemäß Abs. 4 hat der Bundesminister für Inneres mit 
Verordnung festzulegen. 

§ 67. (1) Drittstaatsangehörigen kann eine „Aufenthaltsbewilligung – 
Forscher“ mit bis zu zweijähriger Gültigkeitsdauer ausgestellt werden, wenn 

§ 67. (1) Drittstaatsangehörigen kann eine „Aufenthaltsbewilligung – 
Forscher“ mit bis zu zweijähriger Gültigkeitsdauer ausgestellt werden, wenn 

 1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen, 

 2. eine Tätigkeit, die vom sachlichen Geltungsbereich des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes ausgenommen ist, für eine 
Forschungseinrichtung ausüben. 

 2. eine Tätigkeit, die vom sachlichen Geltungsbereich des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes ausgenommen ist, für eine 
Forschungseinrichtung ausüben und 

  3. sie eine mit einer Forschungseinrichtung (§ 71 Abs. 1) abgeschlossene 
Aufnahmevereinbarung (§ 68) nachweisen. 

(2) Liegt eine Aufnahmevereinbarung einer zertifizierten Forschungseinrichtung 
mit einem Drittstaatsangehörigen vor (§ 68), ist ihm eine 
Aufenthaltsbewilligung als Forscher zu erteilen. In diesem Fall entfällt 
die Prüfung der Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 Z 3 und 4. 

 

Aufnahmevereinbarung Aufnahmevereinbarung 

§ 68. Die Forschungseinrichtung hat vor Abschluss einer 
Aufnahmevereinbarung die Qualifikation des Forschers für das konkrete 
Forschungsprojekt zu prüfen. Diese hat jedenfalls zu enthalten: 

§ 68. Die Forschungseinrichtung hat vor Abschluss einer 
Aufnahmevereinbarung die Qualifikation des Forschers für das konkrete 
Forschungsprojekt zu prüfen. Diese hat jedenfalls zu enthalten: 

 1. die Vertragspartner;  1. die Vertragspartner; 

 2. den Zweck, die Dauer, den Umfang und die Finanzierung des konkreten 
Forschungsprojektes; 

 2. den Zweck, die Dauer, den Umfang und die Finanzierung des konkreten 
Forschungsprojektes; 
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 3. eine Haftungserklärung gegenüber allen Gebietskörperschaften für 
Aufenthalts- und Rückführungskosten; diese Haftung endet sechs 
Monate nach Auslaufen der Aufnahmevereinbarung, es sei denn, sie 
wurde erschlichen. 

 3. Angaben über das monatliche Bruttoentgelt. 

§ 77. (1) Wer § 77. (1) Wer 

 1. eine Änderung des Aufenthaltszweckes während der Gültigkeit des 
Aufenthaltstitels der Behörde nicht ohne unnötigen Aufschub bekannt 
gibt (§ 26) oder Handlungen setzt, die vom Zweckumfang nicht erfasst 
sind (§ 8 Abs. 4); 

 1. eine Änderung des Aufenthaltszweckes während der Gültigkeit des 
Aufenthaltstitels der Behörde nicht ohne unnötigen Aufschub bekannt 
gibt (§ 26) oder Handlungen setzt, die vom Zweckumfang nicht erfasst 
sind (§ 8 Abs. 4); 

 2. ein ungültiges, gegenstandsloses oder erloschenes Dokument nicht bei 
der Behörde abgibt; 

 2. ein ungültiges, gegenstandsloses oder erloschenes Dokument nicht bei 
der Behörde abgibt; 

 3. zur Erfüllung des Moduls 1 der Integrationsvereinbarung verpflichtet ist 
und den Nachweis zwei Jahre nach Erteilung des Aufenthaltstitels nach 
diesem Bundesgesetz aus Gründen, die ausschließlich ihm zuzurechnen 
sind, nicht erbringt, es sei denn, ihm wurde eine Verlängerung gemäß 
§ 14a Abs. 2 gewährt; 

 3. zur Erfüllung des Moduls 1 der Integrationsvereinbarung verpflichtet ist 
und den Nachweis zwei Jahre nach Erteilung des Aufenthaltstitels nach 
diesem Bundesgesetz aus Gründen, die ausschließlich ihm zuzurechnen 
sind, nicht erbringt, es sei denn, ihm wurde eine Verlängerung gemäß 
§ 14a Abs. 2 gewährt; 

 4. eine Anmeldebescheinigung, eine Aufenthaltskarte oder eine 
Daueraufenthaltskarte nach §§ 53, 54 und 54a nicht rechtzeitig beantragt 
oder 

 4. eine Anmeldebescheinigung, eine Aufenthaltskarte oder eine 
Daueraufenthaltskarte nach §§ 53, 54 und 54a nicht rechtzeitig beantragt 
oder 

 5. seiner Meldepflicht gemäß §§ 19 Abs. 11, § 27 Abs. 4, 51 Abs. 3 oder 
54 Abs. 6 nicht rechtzeitig nachkommt, 

 5. seiner Meldepflicht gemäß §§ 19 Abs. 11, § 27 Abs. 4, 51 Abs. 3 oder 
54 Abs. 6 nicht rechtzeitig nachkommt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 50 Euro bis zu 
250 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu einer 
Woche, zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 50 Euro bis zu 
250 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu einer 
Woche, zu bestrafen. 

(2) Wer (2) Wer 

 1. der Meldeverpflichtung gemäß § 70 Abs. 4 oder § 71 Abs. 4 nicht 
nachkommt; 

 1. der Meldeverpflichtung gemäß § 70 Abs. 4 oder § 71 Abs. 4 nicht 
nachkommt; 

 2. eine Haftungserklärung oder Patenschaftserklärung (§ 2 Abs. 1 Z 15 
oder 18) abgibt, obwohl er weiß oder wissen müsste, dass seine 
Leistungsfähigkeit zum Tragen der in Betracht kommenden Kosten 
nicht ausreicht und er daher seiner Verpflichtung aus der 
Haftungserklärung oder Patenschaftserklärung nicht nachkommen kann 
oder nicht nachkommen wird können; 

 2. eine Haftungserklärung (§ 2 Abs. 1 Z 15)abgibt, obwohl er weiß oder 
wissen müsste, dass seine Leistungsfähigkeit zum Tragen der in 
Betracht kommenden Kosten nicht ausreicht und er daher seiner 
Verpflichtung aus der Haftungserklärung nicht nachkommen kann oder 
nicht nachkommen wird können; 

 3. während einer aufrechten Haftungserklärung oder  3. während einer aufrechten Haftungserklärung (§ 2 Abs. 1 Z 15) 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Patenschaftserklärung (§ 2 Abs. 1 Z 15 oder 18) Handlungen setzt, von 
denen er weiß oder wissen müsste, dass sie zum Verlust seiner 
Leistungsfähigkeit führen; 

Handlungen setzt, von denen er weiß oder wissen müsste, dass sie zum 
Verlust seiner Leistungsfähigkeit führen; 

 4. Sprachdiplome oder Kurszeugnisse gemäß § 21a ausstellt, obwohl er 
weiß oder wissen müsste, dass der Drittstaatsangehörige nicht über die 
erforderlichen Kenntnisse verfügt; 

 4. Sprachdiplome oder Kurszeugnisse gemäß § 21a ausstellt, obwohl er 
weiß oder wissen müsste, dass der Drittstaatsangehörige nicht über die 
erforderlichen Kenntnisse verfügt; 

 5. Nachweise gemäß § 14a Abs. 4 Z 1 oder 2 oder § 14b Abs. 2 Z 1 oder 2 
ausstellt, obwohl er weiß oder wissen müsste, dass der 
Drittstaatsangehörige nicht über die erforderlichen Kenntnisse verfügt 
oder 

 5. Nachweise gemäß § 14a Abs. 4 Z 1 oder 2 oder § 14b Abs. 2 Z 1 oder 2 
ausstellt, obwohl er weiß oder wissen müsste, dass der 
Drittstaatsangehörige nicht über die erforderlichen Kenntnisse verfügt 
oder 

 6. eine Aufnahmevereinbarung (§ 68) abschließt, ohne im Einzelfall die 
erforderliche Qualifikation des Forschers ausreichend festgestellt zu 
haben 

 6. eine Aufnahmevereinbarung (§ 68) abschließt, ohne im Einzelfall die 
erforderliche Qualifikation des Forschers ausreichend festgestellt zu 
haben 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 1 000 Euro bis 
zu 5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Wochen, zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 1 000 Euro bis 
zu 5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Wochen, zu bestrafen. 

(3) Wer eine Tat nach Abs. 2 begeht, obwohl er wegen einer solchen Tat 
bereits einmal rechtskräftig bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 5 000 Euro bis 
zu 15 000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 

(3) Wer eine Tat nach Abs. 2 begeht, obwohl er wegen einer solchen Tat 
bereits einmal rechtskräftig bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 5 000 Euro bis 
zu 15 000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 

§ 82. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft. § 82. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft. 

(2) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 85, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr 
geltend festgestellt) 

(2) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 85, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr 
geltend festgestellt) 

(3) Verordnungen oder Regierungsübereinkommen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes können bereits ab dem auf seine Kundmachung folgenden Tag 
erlassen oder abgeschlossen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit dem In-
Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes in Kraft gesetzt werden. 

(3) Verordnungen oder Regierungsübereinkommen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes können bereits ab dem auf seine Kundmachung folgenden Tag 
erlassen oder abgeschlossen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit dem In-
Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes in Kraft gesetzt werden. 

(4) (Verfassungsbestimmung) Die Niederlassungsverordnung für das Jahr 
2006 kann - nach Durchführung des in § 13 normierten Verfahrens - bereits ab 
dem auf seine Kundmachung folgenden Tag erlassen werden; sie darf jedoch 
frühestens mit dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes in Kraft gesetzt 
werden. 

(4) (Verfassungsbestimmung) Die Niederlassungsverordnung für das Jahr 
2006 kann - nach Durchführung des in § 13 normierten Verfahrens - bereits ab 
dem auf seine Kundmachung folgenden Tag erlassen werden; sie darf jedoch 
frühestens mit dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes in Kraft gesetzt 
werden. 

(5) Die §§ 2 Abs. 1 Z 11, 11 Abs. 5, 19 Abs. 4, 24 Abs. 2 und 4, 37 Abs. 5 
und 60 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 157/2005 treten 

(5) Die §§ 2 Abs. 1 Z 11, 11 Abs. 5, 19 Abs. 4, 24 Abs. 2 und 4, 37 Abs. 5 
und 60 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 157/2005 treten 
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mit 1. Jänner 2006 in Kraft. mit 1. Jänner 2006 in Kraft. 

(6) § 40 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 31/2006 
tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft. 

(6) § 40 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 31/2006 
tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft. 

(7) Die §§ 36 Abs. 2 und 45 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 4/2008 treten mit 1. Juli 2008 in Kraft. 

(7) Die §§ 36 Abs. 2 und 45 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 4/2008 treten mit 1. Juli 2008 in Kraft. 

(8) Verordnungen auf Grund des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2009 
können bereits ab dem auf seine Kundmachung folgenden Tag erlassen werden; 
sie dürfen jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 29/2009 in Kraft gesetzt werden. 

(8) Verordnungen auf Grund des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2009 
können bereits ab dem auf seine Kundmachung folgenden Tag erlassen werden; 
sie dürfen jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 29/2009 in Kraft gesetzt werden. 

(9) Die §§ 1 Abs. 2 Z 1, 2 Abs. 1 Z 15 bis 18, 3 Abs. 2 und 5, 8 Abs. 1 Z 5, 
11 Abs. 1 und 3, 19 Abs. 7 bis 10, 20 Abs. 2, 21 Abs. 3 bis 6, 23 Abs. 2, 24 
Abs. 1 und 2, 28 Abs. 1, 43, 44 Abs. 3 und 4, 44a und 44b samt Überschrift, 46 
Abs. 6, 50 Abs. 2, die Überschrift des 7. Hauptstückes des 2. Teiles, §§ 73 bis 75 
samt Überschriften, §§ 76 Abs. 1 und 5, 77 Abs. 1 und Abs. 2 Z 2, 81 Abs. 8 bis 
12 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 29/2009 treten mit 1. April 2009 in Kraft. Der § 72 samt Überschrift tritt mit 
Ablauf des 31. März 2009 außer Kraft. 

(9) Die §§ 1 Abs. 2 Z 1, 2 Abs. 1 Z 15 bis 18, 3 Abs. 2 und 5, 8 Abs. 1 Z 5, 
11 Abs. 1 und 3, 19 Abs. 7 bis 10, 20 Abs. 2, 21 Abs. 3 bis 6, 23 Abs. 2, 24 
Abs. 1 und 2, 28 Abs. 1, 43, 44 Abs. 3 und 4, 44a und 44b samt Überschrift, 46 
Abs. 6, 50 Abs. 2, die Überschrift des 7. Hauptstückes des 2. Teiles, §§ 73 bis 75 
samt Überschriften, §§ 76 Abs. 1 und 5, 77 Abs. 1 und Abs. 2 Z 2, 81 Abs. 8 bis 
12 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 29/2009 treten mit 1. April 2009 in Kraft. Der § 72 samt Überschrift tritt mit 
Ablauf des 31. März 2009 außer Kraft. 

(10) § 69a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 29/2009 tritt mit 1. April 2009 in Kraft und mit Ablauf des 31. Mai 2009 
außer Kraft. 

(10) § 69a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 29/2009 tritt mit 1. April 2009 in Kraft und mit Ablauf des 31. Mai 2009 
außer Kraft. 

(11) § 69a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2009 tritt mit 
1. Juni 2009 in Kraft. 

(11) § 69a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2009 tritt mit 
1. Juni 2009 in Kraft. 

(12) Die §§ 1 Abs. 1 und Abs. 2 Z 1, 2 Abs. 1 Z 6, 9, 14, 15, 18 bis 20, 
Abs. 6 und 7, §§ 3 Abs. 3, 5 Abs. 1 und 2, 7, 8 Abs. 1 Z 5 und Abs. 4 und 5, 9 
samt Überschrift, 10 samt Überschrift, 11 Abs. 1 Z 3 und 5 und Abs. 5, 13 
Abs. 2 Z 1, 14 Abs. 1 und 9, 18 Abs. 2 Z 1, 19 Abs. 1, 4, 5, 7 und 11, 20 Abs. 3 
bis 5, 21 Abs. 2 Z 1 bis 3 und Abs. 6, 22 Abs. 2, die Überschrift des § 23, §§ 23 
Abs. 1 und 2, 24 Abs. 4, 25 Abs. 1, 27 samt Überschrift, die Überschrift des 
§ 28, §§ 28 Abs. 5, 29 Abs. 4, 30 Abs. 3, 30a samt Überschrift, 35 Abs. 1, 37 
Abs. 4 und 6, 38 Abs. 4, 41 Abs. 2 Z 1, 43 Abs. 4 bis 7, 44 Abs. 1, 4 und 5, 
§§ 44b Abs. 3, 45 Abs. 1a und Abs. 6 bis 8, 46 Abs. 3, 4a und 5, 47 Abs. 1 und 
5, 48 Abs. 1a und Abs. 3 bis 5, die Überschrift des 4. Hauptstücks, §§ 51 bis 57 
samt Überschriften, 58 Z 2, 63 Abs. 1 und 3, 66 Abs. 2, 67 Abs. 1, die 
Überschrift des § 69, §§ 69 Abs. 1, 69a Abs. 1 Z 1 bis 4 und Abs. 2 und 6, 77, 81 

(12) Die §§ 1 Abs. 1 und Abs. 2 Z 1, 2 Abs. 1 Z 6, 9, 14, 15, 18 bis 20, 
Abs. 6 und 7, §§ 3 Abs. 3, 5 Abs. 1 und 2, 7, 8 Abs. 1 Z 5 und Abs. 4 und 5, 9 
samt Überschrift, 10 samt Überschrift, 11 Abs. 1 Z 3 und 5 und Abs. 5, 13 
Abs. 2 Z 1, 14 Abs. 1 und 9, 18 Abs. 2 Z 1, 19 Abs. 1, 4, 5, 7 und 11, 20 Abs. 3 
bis 5, 21 Abs. 2 Z 1 bis 3 und Abs. 6, 22 Abs. 2, die Überschrift des § 23, §§ 23 
Abs. 1 und 2, 24 Abs. 4, 25 Abs. 1, 27 samt Überschrift, die Überschrift des 
§ 28, §§ 28 Abs. 5, 29 Abs. 4, 30 Abs. 3, 30a samt Überschrift, 35 Abs. 1, 37 
Abs. 4 und 6, 38 Abs. 4, 41 Abs. 2 Z 1, 43 Abs. 4 bis 7, 44 Abs. 1, 4 und 5, 
§§ 44b Abs. 3, 45 Abs. 1a und Abs. 6 bis 8, 46 Abs. 3, 4a und 5, 47 Abs. 1 und 
5, 48 Abs. 1a und Abs. 3 bis 5, die Überschrift des 4. Hauptstücks, §§ 51 bis 57 
samt Überschriften, 58 Z 2, 63 Abs. 1 und 3, 66 Abs. 2, 67 Abs. 1, die 
Überschrift des § 69, §§ 69 Abs. 1, 69a Abs. 1 Z 1 bis 4 und Abs. 2 und 6, 77, 81 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 7 und 13 bis 15, 83 Z 2 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 

Abs. 7 und 13 bis 15, 83 Z 2 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 

(13) Die §§ 2 Abs. 1 Z 9, 8 Abs. 4, 11 Abs. 1 Z 4, 20 Abs. 5 Z 1 und 2, 27, 
die Überschrift des § 30, §§ 30 Abs. 1, 30a samt Überschrift, 37 Abs. 4, 47 
Abs. 3 Z 1, 48 Abs. 1 Z 3, 50 Abs. 1 Z 2, 52 Abs. 1 Z 1 bis 3 und Abs. 2, 53 
Abs. 2 Z 4 und 5, 53a Abs. 3 und 5 Z 3, 54 Abs. 2 Z 1 und 2 und Abs. 5 bis 7, 
69a Abs. 1 Z 4 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 

(13) Die §§ 2 Abs. 1 Z 9, 8 Abs. 4, 11 Abs. 1 Z 4, 20 Abs. 5 Z 1 und 2, 27, 
die Überschrift des § 30, §§ 30 Abs. 1, 30a samt Überschrift, 37 Abs. 4, 47 
Abs. 3 Z 1, 48 Abs. 1 Z 3, 50 Abs. 1 Z 2, 52 Abs. 1 Z 1 bis 3 und Abs. 2, 53 
Abs. 2 Z 4 und 5, 53a Abs. 3 und 5 Z 3, 54 Abs. 2 Z 1 und 2 und Abs. 5 bis 7, 
69a Abs. 1 Z 4 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 

(14) Die §§ 11 Abs. 5 und 51 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft. 

(14) Die §§ 11 Abs. 5 und 51 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in 
Kraft. 

(15) Die §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Z 14, 15 und 18, 3 Abs. 5, §§ 6, 8, die 
Überschrift des § 9, 9 Abs. 1 und 2, die Überschrift des § 10, §§ 10 Abs. 1 und 3, 
11 Abs. 1 Z 1, 2 und 5 und Abs. 2 Z 6 sowie Abs. 3 Z 8 und 9, §§ 12, 13 Abs. 1 
bis 5 und Abs. 7 und 8, §§ 14 bis 15 samt Überschriften, 16 Abs. 1, 2 und 5, 17 
Abs. 1a, 18 samt Überschrift, 19 Abs. 1, 2, 7 und 11, 20 Abs. 1, 1a und 4a, 21 
Abs. 2 und 6, 21a samt Überschrift, 22 Abs. 2, 23 Abs. 1, 24 Abs. 1 und 3, 25, 
die Überschrift des § 27, §§ 27, 28 Abs. 1, 5 und 6, 30 Abs. 3, 30a, die 
Überschrift des § 38, §§ 38 Abs. 3 und 4, 40 Abs. 1 und 2, 41 bis 48 samt 
Überschriften, die Überschrift des 3. Hauptstückes des 2. Teiles, §§ 49 bis 50a 
samt Überschriften, die Überschrift des 4. Hauptstückes des 2. Teiles, die 
Überschrift des § 51, §§ 51 Abs. 3, 52 Abs. 1, 53 Abs. 1 und 2, 53a Abs. 1 und 
4, 54 Abs. 1, 2, 4 und 6 und 7, 54a Abs. 1, 55 Abs. 2 bis 5, 56 Abs. 2 und 3, 57, 
64, 69a Abs. 1 Z 1 und Abs. 2, 73 Z 1 und 3, 74, 75 Abs. 1, 76 Abs. 3, 77 Abs. 1 
Z 3 und 5 und Abs. 2 Z 4 und 5, 81 Abs. 16 bis 22 sowie das Inhaltsverzeichnis 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 treten mit 1. Juli 2011 
in Kraft. 

(15) Die §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Z 14, 15 und 18, 3 Abs. 5, §§ 6, 8, die 
Überschrift des § 9, 9 Abs. 1 und 2, die Überschrift des § 10, §§ 10 Abs. 1 und 3, 
11 Abs. 1 Z 1, 2 und 5 und Abs. 2 Z 6 sowie Abs. 3 Z 8 und 9, §§ 12, 13 Abs. 1 
bis 5 und Abs. 7 und 8, §§ 14 bis 15 samt Überschriften, 16 Abs. 1, 2 und 5, 17 
Abs. 1a, 18 samt Überschrift, 19 Abs. 1, 2, 7 und 11, 20 Abs. 1, 1a und 4a, 21 
Abs. 2 und 6, 21a samt Überschrift, 22 Abs. 2, 23 Abs. 1, 24 Abs. 1 und 3, 25, 
die Überschrift des § 27, §§ 27, 28 Abs. 1, 5 und 6, 30 Abs. 3, 30a, die 
Überschrift des § 38, §§ 38 Abs. 3 und 4, 40 Abs. 1 und 2, 41 bis 48 samt 
Überschriften, die Überschrift des 3. Hauptstückes des 2. Teiles, §§ 49 bis 50a 
samt Überschriften, die Überschrift des 4. Hauptstückes des 2. Teiles, die 
Überschrift des § 51, §§ 51 Abs. 3, 52 Abs. 1, 53 Abs. 1 und 2, 53a Abs. 1 und 
4, 54 Abs. 1, 2, 4 und 6 und 7, 54a Abs. 1, 55 Abs. 2 bis 5, 56 Abs. 2 und 3, 57, 
64, 69a Abs. 1 Z 1 und Abs. 2, 73 Z 1 und 3, 74, 75 Abs. 1, 76 Abs. 3, 77 Abs. 1 
Z 3 und 5 und Abs. 2 Z 4 und 5, 81 Abs. 16 bis 22 sowie das Inhaltsverzeichnis 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 treten mit 1. Juli 2011 
in Kraft. 

(16) § 41a Abs. 10, § 43 Abs. 4, § 44b Abs. 1 Z 3 und Abs. 2 sowie § 69a 
Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012 treten mit 
1. September 2012 in Kraft. 

(16) § 41a Abs. 10, § 43 Abs. 4, § 44b Abs. 1 Z 3 und Abs. 2 sowie § 69a 
Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012 treten mit 
1. September 2012 in Kraft. 

(17) Die §§ 2 Abs. 1 Z 11 und Abs. 7, 3 Abs. 2, 3a samt Überschrift, 8 
Abs. 1 Z 10, 10 Abs. 1 und 1a, 11 Abs. 1 Z 1, 12 Abs. 4 und 6 bis 8, 21 Abs. 6, 
24 Abs. 1, 25 Abs. 1, 27 Abs. 2 und 3 Z 3, 28 Abs. 1, 30a Abs. 1, 36 Abs. 2, 37 
Abs. 1, 3 und 4, 38 Abs. 3 und 4, 41a Abs. 3, 9 und 10, 43 Abs. 3, 44a, 45 Abs. 2 
und 8, 48 Abs. 2, 55 Abs. 3 und 4, 64 Abs. 5 und 81 Abs. 5 sowie das 

(17) Die §§ 2 Abs. 1 Z 11 und Abs. 7, 3 Abs. 2, 3a samt Überschrift, 8 
Abs. 1 Z 10, 10 Abs. 1 und 1a, 11 Abs. 1 Z 1, 12 Abs. 4 und 6 bis 8, 21 Abs. 6, 
24 Abs. 1, 25 Abs. 1, 27 Abs. 2 und 3 Z 3, 28 Abs. 1, 30a Abs. 1, 36 Abs. 2, 37 
Abs. 1, 3 und 4, 38 Abs. 3 und 4, 41a Abs. 3, 9 und 10, 43 Abs. 3, 44a, 45 Abs. 2 
und 8, 48 Abs. 2, 55 Abs. 3 und 4, 64 Abs. 5 und 81 Abs. 5 sowie das 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2012 
treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. Die §§ 2 Abs. 1 Z 18, 3 Abs. 5, 11 Abs. 1 Z 3, 
19 Abs. 10, 41a Abs. 11, 43 Abs. 4 und 5, 44b, 69a samt Überschrift, die 
Überschrift des 7. Hauptstückes des 2. Teiles, die §§ 73 bis 75 samt 
Überschriften und die Überschrift des 8. Hauptstückes des 2. Teiles sowie § 76 
samt Überschrift in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 
treten mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. 

Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2012 
treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. Die §§ 2 Abs. 1 Z 18, 3 Abs. 5, 11 Abs. 1 Z 3, 
19 Abs. 10, 41a Abs. 11, 43 Abs. 4 und 5, 44b, 69a samt Überschrift, die 
Überschrift des 7. Hauptstückes des 2. Teiles, die §§ 73 bis 75 samt 
Überschriften und die Überschrift des 8. Hauptstückes des 2. Teiles sowie § 76 
samt Überschrift in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2012 
treten mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. 

(18) Die §§ 3 Abs. 2 bis 5, 3a, 8 Abs. 1 Z 3, 4, 7 und 8, 10 Abs. 2 und 3 Z 3 
und 4, 11 Abs. 3, 12 Abs. 5 und 7, 13 Abs. 2 Z 5, 19 Abs. 8, 20 Abs. 3, 4a und 5, 
21 Abs. 3, 21a Abs. 5, 24 Abs. 4, 25 Abs. 1, 28 Abs. 1, 33 Abs. 2, 37 Abs. 3 und 
4, die Zitatanpassung in § 41 Abs. 1, §§ 41 Abs. 2 bis 4, 41a Abs. 1 Z 3 und 
Abs. 2 Z 3 sowie Abs. 7, 8, 9 und 11, die §§ 42 Abs. 1 bis 3, 43 Abs. 1, 3 und 4, 
die Überschrift des § 45, die §§ 45 Abs. 1, 2, 8, 10 und 12, 46 Abs. 1 Z 2 lit. a, 
47 Abs. 4 und 5, die Überschrift des § 49, die §§ 49 Abs. 1 bis 5, die Überschrift 
des § 50, die §§ 50 Abs. 1, 56 Abs. 3, 61, 64 Abs. 4, die Überschrift des § 65, die 
§§ 65 und 81 Abs. 23 bis 27 und 29 bis 33 sowie das Inhaltsverzeichnis in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in 
Kraft. Die §§ 8 Abs. 1 Z 9, 48 samt Überschrift und 78 samt Überschrift in der 
Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 68/2013 treten mit Ablauf des 
31. Dezember 2013 außer Kraft. 

(18) Die §§ 3 Abs. 2 bis 5, 3a, 8 Abs. 1 Z 3, 4, 7 und 8, 10 Abs. 2 und 3 Z 3 
und 4, 11 Abs. 3, 12 Abs. 5 und 7, 13 Abs. 2 Z 5, 19 Abs. 8, 20 Abs. 3, 4a und 5, 
21 Abs. 3, 21a Abs. 5, 24 Abs. 4, 25 Abs. 1, 28 Abs. 1, 33 Abs. 2, 37 Abs. 3 und 
4, die Zitatanpassung in § 41 Abs. 1, §§ 41 Abs. 2 bis 4, 41a Abs. 1 Z 3 und 
Abs. 2 Z 3 sowie Abs. 7, 8, 9 und 11, die §§ 42 Abs. 1 bis 3, 43 Abs. 1, 3 und 4, 
die Überschrift des § 45, die §§ 45 Abs. 1, 2, 8, 10 und 12, 46 Abs. 1 Z 2 lit. a, 
47 Abs. 4 und 5, die Überschrift des § 49, die §§ 49 Abs. 1 bis 5, die Überschrift 
des § 50, die §§ 50 Abs. 1, 56 Abs. 3, 61, 64 Abs. 4, die Überschrift des § 65, die 
§§ 65 und 81 Abs. 23 bis 27 und 29 bis 33 sowie das Inhaltsverzeichnis in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in 
Kraft. Die §§ 8 Abs. 1 Z 9, 48 samt Überschrift und 78 samt Überschrift in der 
Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 68/2013 treten mit Ablauf des 
31. Dezember 2013 außer Kraft. 

(19) Die Anordnungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 sind so zu 
verstehen, dass sie sich auf jene Fassung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes beziehen, die sie durch das 
Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz – FNG, BGBl. I Nr. 87/2012, 
erhalten würden. 

(19) Die Anordnungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 sind so zu 
verstehen, dass sie sich auf jene Fassung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes beziehen, die sie durch das 
Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz – FNG, BGBl. I Nr. 87/2012, 
erhalten würden. 

(20) Das Inhaltsverzeichnis, § 5, § 7, die Überschrift des 5. Hauptstückes 
des 1. Teiles, § 17 Abs. 1a, 2 und 4, § 18 Abs. 2 und 4, § 21a Abs. 7, § 81 
Abs. 35 und § 83 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I 
Nr. 40/2014, treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

(20) Das Inhaltsverzeichnis, § 5, § 7, die Überschrift des 5. Hauptstückes 
des 1. Teiles, § 17 Abs. 1a, 2 und 4, § 18 Abs. 2 und 4, § 21a Abs. 7, § 81 
Abs. 35 und § 83 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I 
Nr. 40/2014, treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

 (21) Die §§ 2 Abs. 6, 3 Abs. 2, 3a, 3b samt Überschrift, 4, 10 Abs. 3 Z 4, 11 
Abs. 1 Z 1 und Z 3, Abs. 3 und Abs. 5, 12 Abs. 2, Abs. 5 und Abs. 6, 13 Abs. 2 Z 3 
und Abs. 7, 14b Abs. 1, 19 Abs. 1, Abs. 7 und Abs. 12, 21 Abs. 2 Z 6 bis Z 9 und 
Z 10, Abs. 6, 23 Abs. 2, 33 Abs. 2, 37 Abs. 5, 41a Abs. 6 Z 2, 45 Abs. 4a, 49 
Abs. 4, 50 Abs. 1, 55 Abs. 3, 64 Abs. 4 und Abs. 5, 67 Abs. 1 Z 1 bis Z 3, 68 Z 3, 
77 Abs. 2 Z 2 und Z 3 und 83 Z 1 und Z 3 sowie der Eintrag zu § 3b im 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2015 
treten mit 20. Juli 2015 in Kraft. §§ 67 Abs. 2 tritt mit Ablauf des 19. Juli 2015 
außer Kraft. 

§ 83. Mit der Vollziehung § 83. Mit der Vollziehung 

 1. der §§ 13, 38 Abs. 1 und 76 Abs. 1 ist die Bundesregierung,  1. der §§ 13 und 38 Abs. 1 ist die Bundesregierung, 

 2. der §§ 5 Abs. 2 und 7 ist der Bundesminister für Europa, Integration und 
Äußeres im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres, 

 2. der §§ 5 Abs. 2 und 7 ist der Bundesminister für Europa, Integration und 
Äußeres im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres, 

 3. des § 15 Abs. 4 ist der Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen, 

 3. des § 15 Abs. 2 ist der Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen, 

 4. der §§ 17 und 18 ist der Bundesminister für Europa, Integration und 
Äußeres und 

 4. der §§ 17 und 18 ist der Bundesminister für Europa, Integration und 
Äußeres und 

 5. der übrigen Bestimmungen ist der Bundesminister für Inneres  5. der übrigen Bestimmungen ist der Bundesminister für Inneres 

betraut. betraut. 

  

 

Artikel 6 

Änderung des Grundversorgungsgesetzes – Bund 2005 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist § 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 

 1. Asylwerber im Zulassungsverfahren: ein Asylwerber, der einen 
Asylantrag eingebracht hat, über dessen Zulässigkeit noch nicht 
entschieden und dessen Verfahren nicht gemäß § 24 des 
Asylgesetzes 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 eingestellt wurde; 

 1. Asylwerber im Zulassungsverfahren: ein Asylwerber, der einen 
Asylantrag eingebracht hat, über dessen Zulässigkeit noch nicht 
entschieden und dessen Verfahren nicht gemäß § 24 des 
Asylgesetzes 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 eingestellt wurde; 

 2. Grundversorgungsvereinbarung: die Vereinbarung zwischen dem Bund 
und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen 
zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige 
Fremde (Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und andere aus 
rechtlichen oder faktischen Gründen nicht abschiebbare Menschen) in 
Österreich in der geltenden Fassung; 

 2. Grundversorgungsvereinbarung: die Vereinbarung zwischen dem Bund 
und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen 
zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige 
Fremde (Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und andere aus 
rechtlichen oder faktischen Gründen nicht abschiebbare Menschen) in 
Österreich in der geltenden Fassung; 

 3. Versorgung: die gemäß der Art. 6 und 7 der  3. Versorgung: die gemäß der Art. 6 und 7 der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Grundversorgungsvereinbarung zu erbringenden Leistungen; Grundversorgungsvereinbarung zu erbringenden Leistungen; 

 4. eine Betreuungsstelle: jede außerhalb einer Erstaufnahmestelle gelegene 
Unterbringung, in der die Versorgung der Grundbedürfnisse eines 
Asylwerbers faktisch gewährleistet wird; 

 4. eine Betreuungsstelle: jede außerhalb einer Erstaufnahmestelle gelegene 
Unterbringung, in der die Versorgung der Grundbedürfnisse eines 
Asylwerbers faktisch gewährleistet wird; 

 5. eine Betreuungseinrichtung:  5. eine Betreuungseinrichtung: 

 a) jede Betreuungsstelle (Z 4) und  a) jede Betreuungsstelle (Z 4) und 

 b) jede Erstaufnahmestelle  soweit in dieser die Versorgung der 
Grundbedürfnisse von Asylwerbern, in deren Verfahren noch keine 
Zulassungsentscheidung getroffen wurde, faktisch gewährleistet 
wird; 

 b) jede Erstaufnahmestelle  soweit in dieser die Versorgung der 
Grundbedürfnisse von Asylwerbern, in deren Verfahren noch keine 
Zulassungsentscheidung getroffen wurde, faktisch gewährleistet 
wird; 

 6. die Dublin – Verordnung: die Verordnung 2003/343/EG zur Festlegung 
der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der 
für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem 
Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 50 vom 
25.2.2003, S. 1. 

 6. die Dublin – Verordnung: die Verordnung 604/2013/EU zur Festlegung 
der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der 
für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem 
Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 31. 

§ 2. (1) Der Bund leistet Asylwerbern im Zulassungsverfahren Versorgung 
in einer Betreuungseinrichtung des Bundes (§ 1 Z 5). Darüber hinaus sorgt der 
Bund im gleichen Ausmaß für Fremde, deren Asylantrag im 
Zulassungsverfahren 

§ 2. (1) Der Bund leistet Asylwerbern im Zulassungsverfahren Versorgung 
in einer Betreuungseinrichtung des Bundes (§ 1 Z 5), wobei im Rahmen der 
Aufnahme in die Grundversorgung etwaige besondere Bedürfnisse von 
schutzbedürftigen Personen – so weit als möglich – berücksichtigt werden. 
Darüber hinaus sorgt der Bund im gleichen Ausmaß für Fremde, deren 
Asylantrag im Zulassungsverfahren 

 1. zurückgewiesen oder  1. zurückgewiesen oder 

 2. abgewiesen wurde, wenn der Beschwerde die aufschiebende Wirkung 
aberkannt wurde, solange ihr diese nicht wieder zuerkannt wird, 

 2. abgewiesen wurde, wenn der Beschwerde die aufschiebende Wirkung 
aberkannt wurde, solange ihr diese nicht wieder zuerkannt wird, 

bis diese das Bundesgebiet verlassen, solange sie in einer Betreuungseinrichtung 
des Bundes untergebracht sind. Bei Führung von Konsultationen gemäß der 
Dublin – Verordnung oder bei zurückweisenden Entscheidungen gemäß § 5 
AsylG 2005 können im Einvernehmen mit der jeweils zuständigen Stelle des 
betroffenen Bundeslandes, Fremde in Betreuungseinrichtungen des betroffenen 
Bundeslandes untergebracht werden und von diesen versorgt werden. § 6 Abs. 1 
gilt sinngemäß. 

bis diese das Bundesgebiet verlassen, solange sie in einer Betreuungseinrichtung 
des Bundes untergebracht sind. Bei Führung von Konsultationen gemäß der 
Dublin – Verordnung oder bei zurückweisenden Entscheidungen gemäß § 5 
AsylG 2005 können im Einvernehmen mit der jeweils zuständigen Stelle des 
betroffenen Bundeslandes, Fremde in Betreuungseinrichtungen des betroffenen 
Bundeslandes untergebracht werden und von diesen versorgt werden. § 6 Abs. 1 
gilt sinngemäß. 

 (1a) Es besteht kein Anspruch auf Versorgung in einer bestimmten 
Betreuungseinrichtung des Bundes oder in einem bestimmten Bundesland. Bei 
Bedarf ist eine Verlegung von Asylwerbern und sonstigen Fremden nach Abs. 1, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die bereits in einer Betreuungseinrichtung des Bundes versorgt werden, in eine 
andere Betreuungseinrichtung des Bundes zulässig. Dem Asylwerber ist formlos 
mitzuteilen, in welcher Betreuungseinrichtung des Bundes (§ 1 Z 5) ihm künftig 
die Grundversorgung gewährt wird und es ist ihm die kostenlose Anreise zu 
dieser zu ermöglichen. Diesfalls ist der Asylwerber nicht mehr zum Aufenthalt in 
der Betreuungseinrichtung, in der ihm bisher Versorgung geleistet wurde, 
berechtigt. 

(2) Asylwerbern und sonstigen Fremden nach Abs. 1 ist möglichst 
frühzeitig der Ort mitzuteilen, an welchem ihre Versorgung geleistet wird. Bei 
der Zuteilung ist auf bestehende familiäre Beziehungen, auf das besondere 
Schutzbedürfnis allein stehender Frauen und Minderjähriger und auf ethnische 
Besonderheiten Bedacht zu nehmen. 

(2) Asylwerbern und sonstigen Fremden nach Abs. 1 ist möglichst 
frühzeitig der Ort mitzuteilen, an welchem ihre Versorgung geleistet wird. Bei 
der Zuteilung ist auf bestehende familiäre Beziehungen, auf die besonderen 
Bedürfnisse von schutzbedürftigen Personenund auf ethnische Besonderheiten 
Bedacht zu nehmen. 

(3) Die Grundversorgung gemäß Abs. 1 ruht für die Dauer einer Anhaltung. (3) Die Grundversorgung gemäß Abs. 1 ruht für die Dauer einer Anhaltung. 

(4) Die Versorgung von Asylwerbern und sonstigen Fremden gemäß 
Abs. 1, die 

(4) Die Versorgung von Asylwerbern und sonstigen Fremden gemäß 
Abs. 1, die 

 1. die Aufrechterhaltung der Ordnung durch grobe Verstöße gegen die 
Hausordnung der Betreuungseinrichtungen (§ 5) fortgesetzt oder 
nachhaltig gefährden oder 

 1. die Aufrechterhaltung der Ordnung durch grobe Verstöße gegen die 
Hausordnung der Betreuungseinrichtungen (§ 5) fortgesetzt oder 
nachhaltig gefährden oder 

 2. gemäß § 38a Sicherheitspolizeigesetz - SPG, BGBl. Nr. 566/1991 aus 
der Betreuungseinrichtung weggewiesen werden 

 2. gemäß § 38a Sicherheitspolizeigesetz - SPG, BGBl. Nr. 566/1991 aus 
der Betreuungseinrichtung weggewiesen werden oder 

  3. innerhalb der Betreuungseinrichtung einen gefährlichen Angriff gegen 
Leben, Gesundheit oder Freiheit begangen haben und aufgrund 
bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, sie werden einen weiteren 
solchen begehen, 

kann von der Behörde eingeschränkt, unter Auflagen gewährt oder entzogen 
werden. Diese Entscheidung darf jedoch nicht den Zugang zur medizinischen 
Notversorgung beschränken. 

kann von der Behörde eingeschränkt, unter Auflagen gewährt oder entzogen 
werden. Diese Entscheidung darf jedoch nicht den Zugang zur medizinischen 
Notversorgung beschränken. 

(5) Die Grundversorgung von Asylwerbern und sonstigen Fremden gemäß 
Abs. 1, die wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung verurteilt worden sind, 
die einen Ausschlussgrund gemäß § 6 AsylG 2005 darstellen kann, kann 
eingeschränkt, unter Auflagen gewährt oder entzogen werden. Abs. 4 letzter Satz 
gilt. 

(5) Die Grundversorgung von Asylwerbern und sonstigen Fremden gemäß 
Abs. 1, die wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung verurteilt worden sind, 
die einen Ausschlussgrund gemäß § 6 AsylG 2005 darstellen kann, kann 
eingeschränkt, unter Auflagen gewährt oder entzogen werden. Abs. 4 letzter Satz 
gilt. 

(6) Der Entscheidung, die Versorgung nach Abs. 4 oder 5 einzuschränken 
oder zu entziehen, hat eine Anhörung des Betroffenen, soweit dies ohne 

(6) Der Entscheidung, die Versorgung nach Abs. 4 oder 5 einzuschränken 
oder zu entziehen, hat eine Anhörung des Betroffenen, soweit dies ohne 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aufschub möglich ist, voranzugehen. Die Anhörung des Betroffenen ist 
insbesondere nicht möglich, wenn er zwar zur Anhörung geladen wurde, jedoch 
zu dieser nicht erscheint oder wenn sein Aufenthalt unbekannt ist. 

Aufschub möglich ist, voranzugehen. Die Anhörung des Betroffenen ist 
insbesondere nicht möglich, wenn er zwar zur Anhörung geladen wurde, jedoch 
zu dieser nicht erscheint oder wenn sein Aufenthalt unbekannt ist. 

 (7) Fremde ohne Aufenthaltsrecht verlieren im Falle der Aberkennung der 
aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde gemäß § 18 Abs. 1 BFA-VG den 
Anspruch auf die Versorgung gemäß Abs. 1, sofern das 
Bundesverwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung gemäß § 18 Abs. 5 BFA-
VG nicht zuerkennt. 

(7) Die Handlungsfähigkeit und die Vertretung von Minderjährigen in 
Verfahren nach diesem Bundesgesetz richtet sich nach § 10 BFA-
Verfahrensgesetz (BFA-VG), BGBl. I Nr. 87/2012. 

 

§ 3. (1) Von der Versorgung gemäß § 2 können ausgeschlossen werden: § 3. (1) Von der Versorgung gemäß § 2 können ausgeschlossen werden: 

 1. Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie 
Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein; 

 1. Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie 
Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein; 

 2. Asylwerber und sonstige Fremde gemäß § 2 Abs. 1, die trotz 
Aufforderung nicht an der Feststellung ihrer Identität oder ihrer 
Hilfsbedürftigkeit mitwirken; 

 2. Asylwerber und sonstige Fremde gemäß § 2 Abs. 1, die trotz 
Aufforderung nicht an der Feststellung ihrer Identität oder ihrer 
Hilfsbedürftigkeit mitwirken; 

 3. Asylwerber, die einen weiteren Asylantrag innerhalb von sechs 
Monaten nach rechtskräftigem Abschluss ihres früheren Asylverfahrens 
eingebracht haben und 

 3. Asylwerber, die einen weiteren Asylantrag innerhalb von sechs 
Monaten nach rechtskräftigem Abschluss ihres früheren Asylverfahrens 
eingebracht haben; 

 4. Asylwerber, die nicht an der Feststellung des für die 
Asylverfahrensführung notwendigen Sachverhalts mitwirken. 

 4. Asylwerber, die nicht an der Feststellung des für die 
Asylverfahrensführung notwendigen Sachverhalts mitwirken; 

  5. Fremde ohne Aufenthaltsrecht nach rechtskräftigem Abschluss ihres 
Asylverfahrens, sofern nicht die Voraussetzungen des Art. 2 Abs. 1 Z 2 
Grundversorgungsvereinbarung vorliegen und 

  6. Asylwerber und sonstige Fremde gemäß Abs. 1, die ihren 
Lebensunterhalt aus eigenen Mittel bestreiten können. 

§ 2 Abs. 4 letzter Satz gilt. § 2 Abs. 4 letzter Satz gilt. § 2 Abs. 6 gilt sinngemäß. 

(2) Asylwerber oder sonstige Fremde gemäß § 2 Abs. 1, die zum Zeitpunkt 
der Versorgung ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mittel bestreiten können, ist 
von der Behörde der Ersatz der notwendigen Betreuungskosten vorzuschreiben. 

(2) Asylwerber oder sonstige Fremde gemäß § 2 Abs. 1, denen 
Grundversorgung gemäß § 2 geleistet wurde, aber die zum Zeitpunkt der 
Versorgung ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mittel hätten bestreiten können, 
ist von der Behörde der Ersatz der notwendigen Betreuungskosten 
vorzuschreiben. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (3) Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte, deren Verfahren 
bereits vor Überstellung in eine Betreuungsstelle eines Bundeslandes 
rechtskräftig beendet wurde und die gemäß § 6 Abs. 3 in einer Betreuungsstelle 
des Bundes versorgt werden, können vier Monate nach Abschluss ihres 
Asylverfahrens von der Versorgung ausgeschlossen werden. 

§ 4. (1) Zur Durchführung der Versorgung kann sich die Behörde, soweit 
dies nicht auf Grund Art. 3 Abs. 5 Grundversorgungsvereinbarung 
ausgeschlossen ist, humanitärer, kirchlicher oder privater Einrichtungen 
bedienen; diese werden für die Behörde tätig und haben dieser über 
Aufforderung oder bei sonstiger Notwendigkeit zu berichten und sind an die 
Weisungen der Behörde gebunden. 

§ 4. (1) Zur Durchführung der Versorgung kann sich der Bundesminister 
für Inneres, soweit dies nicht auf Grund Art. 3 Abs. 5 
Grundversorgungsvereinbarung ausgeschlossen ist, humanitärer, kirchlicher oder 
privater Einrichtungen bedienen; diese werden für den Bundesminister für 
Inneres tätig und haben diesem über Aufforderung oder bei sonstiger 
Notwendigkeit zu berichten und sind an dessen Weisungen gebunden. 

(2) Die beauftragten Einrichtungen haben die in Vollziehung dieses 
Gesetzes eingesetzten Bediensteten vertraglich zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten. 

(2) Die beauftragten Einrichtungen haben die in Vollziehung dieses 
Gesetzes eingesetzten Bediensteten vertraglich zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten. 

(3) Wird vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Bundesamt) gemäß 
§ 45 Abs. 1 Z 3 BFA-VG angeordnet, dass die Vorführung zu unterbleiben hat, 
so kann eine Versorgung nach diesem Bundesgesetz unterbleiben, wenn die 
Versorgung anders sichergestellt ist. 

(3) Wird vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Bundesamt) gemäß 
§ 43 Abs. 2 Z 3 BFA-VG angeordnet, dass die Vorführung zu unterbleiben hat, 
so kann eine Versorgung nach diesem Bundesgesetz unterbleiben, wenn die 
Versorgung anders sichergestellt ist. 

§ 5. (1) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, wenn dies zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung in einer Betreuungseinrichtung (§ 1 Z 5) des 
Bundes oder zur Vorbeugung gefährlicher Angriffe (§ 16 Abs. 2 SPG) auf 
Leben, Gesundheit oder Freiheit von Menschen oder Eigentum von Betreuten 
oder zur Sicherung der Sachausstattung der Betreuungseinrichtung erforderlich 
ist, unbefugten Aufenthalt oder unbefugtes Betreten dieser 
Betreuungseinrichtung des Bundes durch Verordnung zu verbieten. 

§ 5. (1) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, wenn dies zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung in einer Betreuungseinrichtung (§ 1 Z 5) des 
Bundes oder zur Vorbeugung gefährlicher Angriffe (§ 16 Abs. 2 SPG) auf 
Leben, Gesundheit oder Freiheit von Menschen oder Eigentum von Betreuten 
oder zur Sicherung der Sachausstattung der Betreuungseinrichtung erforderlich 
ist, unbefugten Aufenthalt oder unbefugtes Betreten dieser 
Betreuungseinrichtung des Bundes oder von bestimmten Bereichen dieser 
Betreuungseinrichtung durch Verordnung zu verbieten. 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der 
Vollziehung solcher Verordnungen mitzuwirken. Sie haben 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der 
Vollziehung solcher Verordnungen mitzuwirken. Sie haben 

 1. die Organe der Betreuungseinrichtungen bei der Überwachung der 
Einhaltung der Verordnung zu unterstützen und 

 1. die Organe der Betreuungseinrichtungen bei der Überwachung der 
Einhaltung der Verordnung zu unterstützen und 

 2. Maßnahmen zu treffen, die für die Einleitung oder Durchführung von 
Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

 2. Maßnahmen zu treffen, die für die Einleitung oder Durchführung von 
Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

(3) Die Behörde erlässt zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit (3) Die Behörde erlässt zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
durch Verordnung für jede Betreuungseinrichtung des Bundes (§ 1 Z 5) eine 
Hausordnung, die insbesondere auch die Verpflichtung zur Einhaltung einer 
Nachtruhe vorsehen kann. Die Hausordnung ist in der betroffenen 
Betreuungseinrichtung an einer allgemein zugänglichen Stelle anzuschlagen und 
jedem Betreuten am Beginn der Versorgung, jedenfalls sobald wie möglich, in 
den wesentlichen Punkten nachweislich in einer ihm verständlichen Sprache zur 
Kenntnis zu bringen. Einer darüber hinausgehenden Kundmachung bedarf es 
nicht. 

durch Verordnung für jede Betreuungseinrichtung des Bundes (§ 1 Z 5) eine 
Hausordnung, die insbesondere auch die Verpflichtung zur Einhaltung einer 
Nachtruhe vorsehen kann. Die Hausordnung ist in der betroffenen 
Betreuungseinrichtung an einer allgemein zugänglichen Stelle anzuschlagen und 
jedem Betreuten am Beginn der Versorgung, jedenfalls sobald wie möglich, in 
den wesentlichen Punkten nachweislich in einer ihm verständlichen Sprache zur 
Kenntnis zu bringen. Einer darüber hinausgehenden Kundmachung bedarf es 
nicht. 

§ 6. (1) Über den ersten Unterbringungsort nach erfolgter Zulassung 
entscheidet die Behörde im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle des 
betroffenen Bundeslandes. Dem Asylwerber ist formlos mitzuteilen, in welcher 
Betreuungsstelle (§ 1 Z 4) ihm künftig die Grundversorgung gewährt wird und 
es ist ihm die kostenlose Anreise zu dieser zu ermöglichen. 

§ 6. (1) Über erstmalige Unterbringung in einer Betreuungsstelle eines 
Bundeslandes entscheidet der Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit 
der zuständigen Stelle des betroffenen Bundeslandes. Dem Asylwerber ist 
formlos mitzuteilen, in welcher Betreuungsstelle (§ 1 Z 4) ihm künftig die 
Grundversorgung gewährt wird und es ist ihm die kostenlose Anreise zu dieser 
zu ermöglichen. 

(2) Bis zur Herstellung des Einvernehmens mit der zuständigen Stelle des 
betroffenen Bundeslandes kann der Asylwerber im unbedingt erforderlichen 
Ausmaß in der Betreuungsstelle des Bundes (§ 1 Z 4) weiter versorgt werden, 
jedoch nicht für einen 14 Tage übersteigenden Zeitraum. 

(2) Bis zur Herstellung des Einvernehmens mit der zuständigen Stelle des 
betroffenen Bundeslandes kann der Asylwerber im unbedingt erforderlichen 
Ausmaß in der Betreuungsstelle des Bundes (§ 1 Z 4) weiter versorgt werden, 
jedoch nicht für einen 14 Tage übersteigenden Zeitraum. 

(3) Werden auf Grund anderer Rechtsvorschriften oder aus faktischen 
Gründen Personen in einer Betreuungseinrichtung des Bundes versorgt, so ist 
das Bundesamt zuständige Behörde. § 2 Abs. 4 bis 7 gilt sinngemäß. 

(3) Werden auf Grund anderer Rechtsvorschriften oder aus faktischen 
Gründen Personen in einer Betreuungseinrichtung des Bundes versorgt, so ist 
das Bundesamt zuständige Behörde. § 2 Abs. 4 bis 7 gilt sinngemäß. 

§ 8. (1) Die Behörden und der Bundesminister für Inneres sind ermächtigt 
sich für Zwecke der Gewährleistung der Versorgung nach diesem Bundesgesetz 
der automationsunterstützen Datenverarbeitung zu bedienen. Zu diesem Zweck 
dürfen sie auch Daten über zu versorgende Menschen in einem 
Informationsverbundsystem verwenden, die sich auf die für die Versorgung 
relevanten Umstände beziehen, wie insbesondere Namen, Geburtsdaten, 
persönliche Kennzeichen, Herkunftsland, Dokumentendaten, Berufausbildung, 
Religionsbekenntnis, Volksgruppe und Gesundheitszustand. Betreiber dieses 
Informationsverbundsystems ist der Bundesminister für Inneres, Auftraggeber 
sind die Behörde erster Instanz, der Bundesminister für Inneres und die 
zuständigen Organe der Länder. 

§ 8. (1) Die Behörden und der Bundesminister für Inneres sind ermächtigt 
sich für Zwecke der Gewährleistung der Versorgung nach diesem Bundesgesetz 
der automationsunterstützen Datenverarbeitung zu bedienen. Zu diesem Zweck 
dürfen sie auch Daten über zu versorgende Menschen in einem 
Informationsverbundsystem verwenden, die sich auf die für die Versorgung 
relevanten Umstände beziehen, wie insbesondere Namen, Geburtsdaten, 
persönliche Kennzeichen, Herkunftsland, Dokumentendaten, Berufausbildung, 
Religionsbekenntnis, Volksgruppe und Gesundheitszustand. Betreiber dieses 
Informationsverbundsystems ist der Bundesminister für Inneres, Auftraggeber 
sind die Behörde erster Instanz, der Bundesminister für Inneres und die 
zuständigen Organe der Länder. 

(1a) Die Behörden sind ermächtigt, aus dem Zentralen Fremdenregister 
(§ 26 BFA-VG) die gemäß § 27 Abs. 1 Z 1 bis 11 BFA-VG verarbeiteten Daten 
sowie vom Bundesamt und vom Bundesverwaltungsgericht gemäß § 28 Abs. 1 

(1a) Die Behörden sind ermächtigt, aus dem Zentralen Fremdenregister 
(§ 26 BFA-VG) die gemäß § 27 Abs. 1 Z 1 bis 11 BFA-VG verarbeiteten Daten 
sowie vom Bundesamt und vom Bundesverwaltungsgericht gemäß § 28 Abs. 1 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
BFA-VG verarbeiteten Verfahrensdaten zu ermitteln, soweit dies eine 
wesentliche Voraussetzung für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 
Bundesgesetz darstellt. 

BFA-VG verarbeiteten Verfahrensdaten zu ermitteln, soweit dies eine 
wesentliche Voraussetzung für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 
Bundesgesetz darstellt. 

(2) Darüber hinaus ist die Behörde und der Bundesminister für Inneres für 
Zwecke der Abrechnung gemäß Art. 10 f Grundversorgungsvereinbarung 
ermächtigt, Daten von Fremden gemäß Art. 2 Abs. 1 
Grundversorgungsvereinbarung automationsunterstützt zu verwenden. 

(2) Darüber hinaus ist die Behörde und der Bundesminister für Inneres für 
Zwecke der Abrechnung gemäß Art. 10 f Grundversorgungsvereinbarung 
ermächtigt, Daten von Fremden gemäß Art. 2 Abs. 1 
Grundversorgungsvereinbarung automationsunterstützt zu verwenden. 

(3) Die Auftraggeber haben in ihrem Bereich die in § 14 Abs. 2 
Datenschutzgesetz 2000 genannten Maßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus 
kann der Betreiber im Zusammenwirken mit dem jeweiligen Auftraggeber durch 
Stichproben überprüfen, ob die Verwendung der Daten nach Abs. 1 und 2 im 
dortigen Bereich den einschlägigen Bestimmungen entsprechend zum Zwecke 
der Vollziehung dieses Gesetzes, der Art. 6, 7, 8, 10 und 11 der 
Grundversorgungsvereinbarung oder der Vollziehung der diese Vereinbarung 
umsetzenden Landesgesetze erfolgt und die erforderlichen 
Datensicherheitsmaßnahmen ergriffen worden sind. 

(3) Die Auftraggeber haben in ihrem Bereich die in § 14 Abs. 2 
Datenschutzgesetz 2000 genannten Maßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus 
kann der Betreiber im Zusammenwirken mit dem jeweiligen Auftraggeber durch 
Stichproben überprüfen, ob die Verwendung der Daten nach Abs. 1 und 2 im 
dortigen Bereich den einschlägigen Bestimmungen entsprechend zum Zwecke 
der Vollziehung dieses Gesetzes, der Art. 6, 7, 8, 10 und 11 der 
Grundversorgungsvereinbarung oder der Vollziehung der diese Vereinbarung 
umsetzenden Landesgesetze erfolgt und die erforderlichen 
Datensicherheitsmaßnahmen ergriffen worden sind. 

(4) Die Behörden dürfen Daten nach Abs. 1 an die mit der Versorgung von 
Fremden gemäß Art. 2 Abs. 1 der Grundversorgungsvereinbarung betrauten 
Dienststellen und Beauftragte der Länder, an beauftragte Rechtsträger nach § 4, 
an das Arbeitsmarktservice, an die Sozialversicherungsträger, an die 
Sicherheitsbehörden, an die Jugendwohlfahrtsbehörden, an den Österreichischen 
Integrationsfonds, an den Vertreter des Hochkommissärs der Vereinten Nationen 
für die Flüchtlinge und an ausländische Asylbehörden übermitteln. 

(4) Die Behörden dürfen Daten nach Abs. 1 an die mit der Versorgung von 
Fremden gemäß Art. 2 Abs. 1 der Grundversorgungsvereinbarung betrauten 
Dienststellen und Beauftragte der Länder, an beauftragte Rechtsträger nach § 4, 
an das Arbeitsmarktservice, an die Sozialversicherungsträger, an die 
Finanzämter, an die Sicherheitsbehörden, an die Jugendwohlfahrtsbehörden, an 
den Österreichischen Integrationsfonds, an den Vertreter des Hochkommissärs 
der Vereinten Nationen für die Flüchtlinge und an ausländische Asylbehörden 
übermitteln. 

(5) Der Hauptverband und der jeweils zuständige österreichische 
Sozialversicherungsträger haben den Behörden Auskünfte über 
Versicherungsverhältnisse von bundesbetreuten Asylwerbern zu erteilen. 

(5) Der Hauptverband und der jeweils zuständige österreichische 
Sozialversicherungsträger haben den Behörden Auskünfte über 
Versicherungsverhältnisse von bundesbetreuten Asylwerbern zu erteilen. 

(6) Daten nach Abs. 1 und 2 sind 2 Jahre nach Ende der Betreuung zu 
löschen, soweit sie nicht in anhängigen Verfahren benötigt werden. 

(6) Daten nach Abs. 1 und 2 sind 2 Jahre nach Ende der Betreuung zu 
löschen, soweit sie nicht in anhängigen Verfahren oder zum Zwecke der 
Verrechnung gemäß Art. 11 Grundversorgungsvereinbarung benötigt werden. 

(7) Die Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden und die 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice, die rechtmäßig über Daten verfügen, 
sind ermächtigt und auf Anfrage verpflichtet, den in Abs. 1 genannten Behörden 
und Stellen diese Daten zu übermitteln, sofern diese für die Gewährung der 

(7) Die Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden und die 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice, die rechtmäßig über Daten verfügen, 
sind ermächtigt und auf Anfrage verpflichtet, den in Abs. 1 genannten Behörden 
und Stellen diese Daten zu übermitteln, sofern diese für die Gewährung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Versorgung benötigt werden. Die übermittelten Daten sind unverzüglich zu 
löschen, wenn sie für die Erfüllung des konkreten Zwecks nicht mehr benötigt 
werden. 

Versorgung benötigt werden. Die übermittelten Daten sind unverzüglich zu 
löschen, wenn sie für die Erfüllung des konkreten Zwecks nicht mehr benötigt 
werden. 

§ 9. (1) Das Bundesamt ist Behörde erster Instanz. § 9. (1) Behörde nach diesem Bundesgesetz ist das Bundesamt. 

(2) Über Beschwerden gegen die Entscheidungen der Behörde erster 
Instanz entscheidet das Bundesverwaltungsgericht. 

(2) Über Beschwerden gegen die Entscheidungen der Behörde entscheidet 
das Bundesverwaltungsgericht. 

(3) Hat die Behörde erster Instanz eine Entscheidung gemäß § 13 Abs. 2 
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013, 
getroffen, kann das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerde über Antrag die 
aufschiebende Wirkung zuerkennen. 

(3) Hat die Behörde eine Entscheidung gemäß § 13 Abs. 2 
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013, 
getroffen, kann das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerde über Antrag die 
aufschiebende Wirkung zuerkennen. 

(3a) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) (3a) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

(3b) Gegen Erkenntnisse des Bundesverwaltungsgerichtes über 
Beschwerden gegen Bescheide der Behörde erster Instanz steht dem 
Bundesminister für Inneres das Recht zu, beim Verwaltungsgerichtshof nach 
Zustellung des Erkenntnisses an das Bundesamt Revision zu erheben. 

(3b) Gegen Erkenntnisse und Beschlüsse des Bundesverwaltungsgerichtes 
über Beschwerden gegen Bescheide der Behörde steht dem Bundesminister für 
Inneres das Recht zu, beim Verwaltungsgerichtshof nach Zustellung des 
Erkenntnisses oder des Beschlusses an das Bundesamt Revision zu erheben. 

(4) Zur Führung von Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 10 ist die örtlich 
zuständige Landespolizeidirektion berufen. 

(4) Zur Führung von Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 10 ist die örtlich 
zuständige Landespolizeidirektion berufen. 

§ 10. (1) Wer entgegen einer Verordnung gemäß § 5 Abs. 1 eine 
Betreuungseinrichtung des Bundes unbefugt betritt oder sich in dieser aufhält, ist 
mit Geldstrafe bis zu € 700, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu 
vier Wochen zu bestrafen. 

§ 10. (1) Wer entgegen einer Verordnung gemäß § 5 Abs. 1 eine 
Betreuungseinrichtung des Bundes oder einen Bereich einer solchen 
Betreuungseinrichtung unbefugt betritt oder sich in dieser aufhält, ist mit 
Geldstrafe bis zu € 700, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu vier 
Wochen zu bestrafen. 

(2) Wer als Asylwerber eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt, 
obwohl ihm das gemäß § 7 Abs. 2 verboten ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu € 300, im 
Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 

(2) Wer als Asylwerber eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt, 
obwohl ihm das gemäß § 7 Abs. 2 verboten ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu € 300, im 
Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 

(3) Ist eine Person einer Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 schuldig, 
wegen der sie bereits einmal bestraft worden ist, so kann an Stelle der Geldstrafe 
eine Freiheitsstrafe im Ausmaß der für die betreffende Tat angedrohten 
Ersatzfreiheitsstrafe verhängt werden; ist eine solche Person bereits zweimal 
bestraft worden, so können Geld- und Freiheitsstrafe auch nebeneinander 
verhängt werden. Eine Freiheitsstrafe ist aber nur zulässig, wenn es ihrer bedarf, 
um die betreffende Person von weiteren Verwaltungsübertretungen der gleichen 

(3) Ist eine Person einer Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 schuldig, 
wegen der sie bereits einmal bestraft worden ist, so kann an Stelle der Geldstrafe 
eine Freiheitsstrafe im Ausmaß der für die betreffende Tat angedrohten 
Ersatzfreiheitsstrafe verhängt werden; ist eine solche Person bereits zweimal 
bestraft worden, so können Geld- und Freiheitsstrafe auch nebeneinander 
verhängt werden. Eine Freiheitsstrafe ist aber nur zulässig, wenn es ihrer bedarf, 
um die betreffende Person von weiteren Verwaltungsübertretungen der gleichen 
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Art abzuhalten. Art abzuhalten. 

(4) Fällt eine Tat nach Abs. 1 oder 2 in die Zuständigkeit der Gerichte, liegt 
keine Verwaltungsübertretung vor. 

(4) Fällt eine Tat nach Abs. 1 oder 2 in die Zuständigkeit der Gerichte, liegt 
keine Verwaltungsübertretung vor. 

§ 16. (1) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2004) § 16. (1) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2004) 

(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 100/2005) (2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 100/2005) 

(3) § 11 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 314/1994 tritt 
mit 1. Juli 1994 in Kraft. 

(3) § 11 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 314/1994 tritt 
mit 1. Juli 1994 in Kraft. 

(4) § 13 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2000 außer Kraft. (4) § 13 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2000 außer Kraft. 

(5) § 10 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2001 tritt 
mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

(5) § 10 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2001 tritt 
mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

(6) § 2 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2004 
tritt mit 1. Mai 2004 in Kraft. 

(6) § 2 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2004 
tritt mit 1. Mai 2004 in Kraft. 

(7) § 2 Abs. 2 in der Fassung des Art. I des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 32/2004 tritt mit 1. Mai 2004 in Kraft. 

(7) § 2 Abs. 2 in der Fassung des Art. I des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 32/2004 tritt mit 1. Mai 2004 in Kraft. 

(8) § 8 tritt mit Ablauf des 30. April 2004 außer Kraft. (8) § 8 tritt mit Ablauf des 30. April 2004 außer Kraft. 

(9) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 1 Z 9, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr 
geltend festgestellt) 

(9) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 1 Z 9, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr 
geltend festgestellt) 

(10) Die §§ 1 bis 15 in der Fassung des Artikels II des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 32/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. 

(10) Die §§ 1 bis 15 in der Fassung des Artikels II des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 32/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. 

(11) Die Anwendung des § 13a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 101/2003 auf Sachverhalte, die vor dem 22. November 2003 eingetreten 
sind, bleibt unberührt. 

(11) Die Anwendung des § 13a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 101/2003 auf Sachverhalte, die vor dem 22. November 2003 eingetreten 
sind, bleibt unberührt. 

(12) Die §§ 1, 2, 4 Abs. 3, 5 Abs. 1 und 3, 6, 7 Abs. 3 bis 5, 10 Abs. 3 und 
11 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2005, treten am 
1. Jänner 2006 in Kraft. Der Titel, Kurztitel und die Abkürzung, die §§ 9 Abs. 3a 
und 3b sowie 10 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 100/2005 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

(12) Die §§ 1, 2, 4 Abs. 3, 5 Abs. 1 und 3, 6, 7 Abs. 3 bis 5, 10 Abs. 3 und 
11 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2005, treten am 
1. Jänner 2006 in Kraft. Der Titel, Kurztitel und die Abkürzung, die §§ 9 Abs. 3a 
und 3b sowie 10 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 100/2005 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

(13) § 8 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 4/2008 tritt 
mit 1. Juli 2008 in Kraft. 

(13) § 8 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 4/2008 tritt 
mit 1. Juli 2008 in Kraft. 

(14) Die §§ 5 Abs. 3, 8 Abs. 7 sowie 9a samt Überschrift in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 

(14) Die §§ 5 Abs. 3, 8 Abs. 7 sowie 9a samt Überschrift in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 
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(15) Die §§ 1 Z 5 und 6, 2 Abs. 1, 6 Abs. 3 sowie 12 Abs. 1 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 treten mit 1. Juli 2011 in Kraft. 

(15) Die §§ 1 Z 5 und 6, 2 Abs. 1, 6 Abs. 3 sowie 12 Abs. 1 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 treten mit 1. Juli 2011 in Kraft. 

(16) Die §§ 2 Abs. 7, 4 Abs. 3, 6 Abs. 3, 8 Abs. 1a, 9 Abs. 1, 2, 3, 3b und 4, 
§§ 9a und 11 Abs. 3 in der Fassung des BGBl. I Nr. 87/2012 treten mit 1. Jänner 
2014 in Kraft. § 9 Abs. 3a in der Fassung vor dem BGBl. I Nr. 87/2012 tritt mit 
Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. 

(16) Die §§ 2 Abs. 7, 4 Abs. 3, 6 Abs. 3, 8 Abs. 1a, 9 Abs. 1, 2, 3, 3b und 4, 
§§ 9a und 11 Abs. 3 in der Fassung des BGBl. I Nr. 87/2012 treten mit 1. Jänner 
2014 in Kraft. § 9 Abs. 3a in der Fassung vor dem BGBl. I Nr. 87/2012 tritt mit 
Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. 

(17) Die §§ 2 Abs. 1 Z 2 und 9 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 68/2013 treten am 1. Jänner 2014 in Kraft. 

(17) Die §§ 2 Abs. 1 Z 2 und 9 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 68/2013 treten am 1. Jänner 2014 in Kraft. 

(18) Die Anordnungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 sind so zu 
verstehen, dass sie sich auf jene Fassung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes beziehen, die sie durch das 
Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz – FNG, BGBl. I Nr. 87/2012, 
erhalten würden. 

(18) Die Anordnungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2013 sind so zu 
verstehen, dass sie sich auf jene Fassung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes beziehen, die sie durch das 
Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz – FNG, BGBl. I Nr. 87/2012, 
erhalten würden. 

 (19) Die §§ 1 Z 6, 2 Abs. 1, Abs. 1a, Abs. 2, Abs. 4 Z 2 und Z 3 und Abs. 7, 
3 Abs. 1 bis Abs. 3, 4 Abs. 1 und Abs. 3, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 8 Abs. 4 und Abs. 6, 9 
Abs. 1 bis Abs. 3 und Abs. 3b und 10 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XXX/2015 treten mit 20. Juli 2015 in Kraft. 
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